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G e s e t z e n t w u r f

der Fraktion der CDU

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöff-
nungsgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Ladenöffnungsgesetz vom 24. November 
2006 (GVBl. S. 541), geändert durch Gesetz vom 21. De-
zember 2011 (GVBI. S. 540), wird wie folgt geändert:

1.	 § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) An jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen 
dürfen Verkaufsstellen geöffnet sein. Der Zeitraum, 
während dessen die Verkaufsstellen geöffnet sein dür-
fen, darf die Dauer von bis zu sechs zusammenhängen-
den Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 
20 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit der Haupt-
gottesdienste liegen."

2.	 § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Arbeitnehmer in Verkaufsstellen können in Kalen-
dermonaten mit vier Samstagen an zwei und in Kalen-
dermonaten mit fünf Samstagen an drei Samstagen ar-
beiten. Auf eigenen Antrag können sie an jeweils einem 
weiteren Samstag pro Kalendermonat arbeiten. Bei der 
Häufigkeit der Arbeitseinsätze an Werktagen ab 20.00 
Uhr sowie der Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen 
hat der Arbeitgeber die sozialen Belange der Beschäf-
tigten, insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, zu berücksichtigen."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

Aufgabe guter Politik ist es, Zielkonflikte durch tragfähige Kompromisse 
auszugleichen. Dies betrifft seit jeher die Regelung der Ladenöffnungs-
zeiten, insbesondere hinsichtlich der Samstage, der Sonn- und Feierta-
ge. Drei Gesichtspunkte sind in den Blick zu nehmen: 
1.	 die Interessen des Einzelhandels und der wenigstens in Teilen auf 

Provisionsbasis beschäftigten Verkäuferinnen und Verkäufer an um-
satzstarken Tagen, 

2.	 der Schutz der Sonn- und Feiertage "als Tage der Arbeitsruhe und 
der seelischen Erhebung", wie es in Artikel 140 Grundgesetz in der 
sprachlichen Diktion der Entstehungszeit der Norm heißt, 

3.	 die Interessen der Beschäftigten und ihrer Familien an Erholung und 
ausreichender Freizeit.

Die einschlägigen Normen sind im Thüringer Ladenöffnungsgesetz (Thür-
LadÖffG) kodifiziert, das sich alles in allem bewährt hat. Zu zwei Punk-
ten ist jedoch bereits in den vergangenen Jahren Änderungsbedarf an-
gezeigt worden: zur Festlegung der vier nach dem Gesetz statthaften 
verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage und den Regeln für den Umfang 
der möglichen Samstagsarbeit. Im ersten Fall ist der erhebliche büro-
kratische Aufwand bemängelt worden, im zweiten das faktische Arbeits-
verbot an zwei Sonnabenden, das Arbeitnehmer auch dann nicht über-
winden können, wenn sie gerne mehr arbeiten möchten.

Die Corona-Krise mit ihren dramatischen, zum Teil existenzgefährden-
den Umsatzausfällen hat den Handlungsdruck deutlich gesteigert und 
den bereits vorhandenen Problemstau verschärft. "Der deutsche Einzel-
handel hat es mit einem dreifachen Tsunami zu tun" - sagt etwa der Ge-
schäftsführer des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) -, erstens 
der Strukturwandel, zweitens die Digitalisierung und drittens die Pan-
demie. Mit den vorgeschlagenen Änderungen am Thüringer Ladenöff-
nungsgesetz werden die genannten Probleme angegangen und in wei-
terhin schonender Weise mit dem Sonn- und Feiertagsschutz und den 
Interessen der Beschäftigten und ihrer Familien ausgeglichen.

Die Änderung des § 10 Abs. 1 ThürLadÖffG ist aus dem saarländischen 
Ladenöffnungsgesetz entlehnt. Wir teilen die dortige Einschätzung, dass 
es nicht unbedingt einen besonderen Anlass für verkaufsoffene Sonn- 
und Feiertage braucht, sondern dass die Einzelhändler vor Ort gemein-
sam mit der Kommune entscheiden, wann ein verkaufsoffener Sonn- oder 
Feiertag sinnvoll ist. Derartige Tage werden sich nach menschlichem Er-
messen ohnehin an lokal oder regional "besonderen Tagen" orientieren. 
Der bisher erforderliche bürokratische Aufwand wird drastisch reduziert. 
Der bestehende Schutz besonderer Feiertage sowie die Anzahl der ge-
setzlich vorgegebenen vier verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage wer-
den durch die Neuregelung in Summe nicht berührt.

Die Änderung des 12 Abs. 3 ThürLadÖffG ist an das Berliner Ladenöff-
nungsgesetz angelehnt, das sich dem Grundsatz der "Guten Arbeit" in 
besonderer Weise verpflichtet weiß. Wie bisher bleiben grundsätzlich 
mindestens zwei Samstage im Monat arbeitsfrei. Die Beschäftigten er-
halten aber die Möglichkeit, auf eigenen Antrag einen weiteren Sams-
tag zu arbeiten.

Für die Fraktion:

Bühl



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Verein Ilmenauer Kaufleute & Gewerbetreibende e.V.
Die Familienunternehmer e.V.
Interessengemeinschaft Heiligenstadt e.V.
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
ver.di Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Handelsverband Thüringen
Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung in Thüringen
Verband der Wirtschaft Thüringens e.V.
Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.
Landesfrauenrat Thüringen e.V.
Liberaler Mittelstand Thüringen e.V.
Industrie- und Handelskammer Ostthüringen
Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Handwerkskammern
DGB Hessen-Thüringen
Evangelischer Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt
Allianz für den freien Sonntag Thüringen, c/o Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der EKM
Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) - Thüringen
Wirtschaftsjunioren Thüringen
Katholisches Büro Erfurt
Arbeitskreis Thüringer Familienorganisationen e.V.
Thüringischer Landkreistag

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.
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Formblatt zur Datenerhebuhg
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtöntransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristischQ Person, jjie sich mit einem schriftlichen Beitrag ari einem
Gesetzgebungsverfahren • beteiligt hat, Ist nach . dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpfiichtet, dfe nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend ~ zu machen. . •

Die Informationen der folgen'den Felder 1 bis 6 werden in jedem Faii als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteiiEgtentransparenzdokumentatipn
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann .auf den Internetseiten des
Thüringer .Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserh'ch ausfülten und zusammen mit der SteHungnahine senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich, schriftiich. geäußert (Titel de? Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Laden off nun gsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache7/1726- • .

1.

t

2.

Haben Sie sich ais Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h.. als Vertreter einer
Vereinigung natüriicher Personen öder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft o.der öffentliche Anstatt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? . .
(§ 5 Abs. 1 .Nr. 1,2 ThÜrBeteJidokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

N a me

Geschäfts- oder DEenstadresse ,

Straße, Hausnümmer (oder Postfach)

Postieitzahi, Ort

Orggnisationsform • • ' .

i/er-e^ ,y^^/<a/L'<^~..

l^/^€u ^ ^ ^c.e^ehe^^ \

^^^ ü - /A/^uu "^?- ^

W9^', 5/^^.^.
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
[§ 5 Abs. 1 Nr. .1, 2 ThürBeteiidokG) . , '

Mame Vorname

a Geschäfts", oder Diertstadresse D Wohnadresse

^Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

vird in keinem Faii veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

3ost!eitzah!, Ort

p. i/



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhgltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteJldoRG)

^M A? f£^Cu ^^s ^ .^^ s' 6;6J' ^^-< ^/e^-' . '

'Vu'-c^/c-ü'^^ (/e.'' '^^y//ü.<e'. fcuu^?j^> ,

Haben Sie in Ihrem schriftiichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

^ • befürwortet, , '

0 abgelehnt, . '

a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?.

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl • . .

(§ 5 Abs. 1 Nr, 4ThürBeteildokG) •

,<7 /^^ /^/^?'^^ ^ ^

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? . •
(§5 Abs. 1 Nr. 5ThürBsteildokG)

0 Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6} n • nein

Wenn Sie die.Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anla^s haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail .

a per Brief . ' •

Haben Sie sich als Anwaltskanziei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? ,
E§ 5 Abs, 1 Nr 6 ThU.rBetelfdokG) . . , . .

a ja ^ nein (weiter mit Frage 7) • •

Wenn Sie die Frage & bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftiichen Beitrages in der

Beteiiigtentransparenz(,lokumentation zu? . ,
(§5Abs.1Satz2ThÜrBeteildokG) .

^ ' ja D ' nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen .
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss 'des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. . .

Ort, Datum

y^ ^..c^ < ^r. 05 . So^-f • |

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



.TiWR, LANDTAG POST
16,04,2021 10:03

Sehr geehrte Damen und Herren, ^<7^^f-
vorerst zum Punkt der Regelung der verkaufsoffenen Sonntage, Abgesehen
von der Pandemie erleben wir im Handel eine starke Verschiebung in den
Bereich E- Commerce. Es bedarf eigentlich keiner Diskussion zu einer
Erleichterung der Zulassung dieser Sonntage. Der Internetverkauf darf an
365 Tagen rund um die Uhr stattfinden, daran sind auch die dortigen Arbeiter
an Sonntagen eingebunden. Um nur ansatzweise konkurrenzfähig zu bleiben,
ist es ein Unding, mögliche verkaufsoffene Sonntage dermaßen
einzugrenzen, Laut Statistik ist der Sonntag der umsatzstärkste Wochentag,
warum also dies dem Kunden und dem Händler nicht ermöglichen. Online
dient derWarenbeschaffung, aber unsere Kunden schreien nach Erlebnis
und Beratung, und das nicht erst seit Corona. Wir, die stationären Händler,
können und wollen beides bieten. Definitiv muäs die Bürokratie hier
abgeschafft werden.

Zur Regelung der Samstagsarbeit, ist folgendes zu sagen. Es soll kein
Problem darstellen, die Ruhetage darzustellen. Vielmehr gibt es genug
Angestellte (Ledige, Studenten etc.), die gern an den Wochenenden tätig sind
und genau hier ist der richtige Ansatz. Auf Antrag dürfen diese
Personengruppen dann auch gern 3 Samstage arbeiten, das stärkt nicht nur
das Unternehmen auch in der Flexibilität, sondern schafft damit auch
Sicherheiten für die Arbeitnehmer.

Zusammenfassend möchte ich sagen, das es mehr als an der Zeit ist für eine
Reform der Ladenöffnungszeiten. Im Hinblick auf den starken Zuwachs im E-
Commerce, wie auch durch die Pandemie.

it freundlichen Grüßen
Thüringer Landtac
2 u s~c hrif

7/1152

^,;^-^/7^

Hinweis der Landtaasverwaltuna:

Die Stellungnahme wurde vom Verein

llmenauer Kaufleute & Gewerbetreibender e.V.
per E-Mail vom 16.04.2021 übermittelt. Den Mitgliedern des

!>-/ ^lß.G.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leseriich ausfüllen und zusammen mit der StetlungnahmQ senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel de.s Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes, Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU, Drs. 7/1726

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d, h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn ja, dann weiter mit Frage 3,)

Name

Die Famiiienuntemehmere.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Charlottenstraße 24

10117 Berlin

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1.2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

\ ] Geschäfts- oder Dienstadresse i j Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentficht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5,

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelldokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

l i befürwortet,

! l abgelehnt.

l i ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs, 1 Nr; 5 ThürBeteikfokG)

ix ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) l- nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

l; per E-Mail

per Brief

Haben Sie sich als Anwalts kanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§5 Abs. 1 Nr. 6ThÜrBetei!dokG)

u ja i"-} nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichuncf Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentr^nsparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

[] ja i nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Formblatt zur Datenerhebuhg
nach § S Abs. 1 des Thüringer Beteitigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder.juristischQ Person, idie sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach . dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentafionsgesetz (ThÜrBeteiidokG) verpfiichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen. . •

Die Informationen der folgen'den Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformatjonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentiicht Ihr inha!t!!cher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten • des
Thüringer .Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sJch.schriftlich geäußert (Tite! des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-DruGksache7/1726- • .

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natüriich.er Personen oder Sachen (z. B. Verein, GrnbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstaiti Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1,Nr. 1, 2 ThürBeteltdokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter rmit.Frage 3.)

Name

3h^^(.^S€^ ^^{^^^^^^/-

/^/^// 7^^^/^/
Geschäfts- oder Dienstadresse ,

Straße, Hausnümmer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Orggnisationsform • ' .

^. ^

^7Ä/^ ^. 2^

~^SrSos~~: ^ -. -T^;

•// €t'£ba^'^^f\^t0^-
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson? (/
(§ S Abs. 1 Nr. 1. 2 ThürBetelldokG)

Name . "I Vorname

D Geschäfts-oder Diehstadresse . D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn teine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In Reinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

PostleitzahL Ort



'3,
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ S Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

ra^^i^\ ^it/j ^.^ Ui^L'^^t /C^t-j^/ ^j \A^^k^^J^)^i

^ S^a^-t-
Haben Sie in Ihrem-schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

14. befürwortet,'

Cl abgelehnt,
a ergänzungs- bzw, ärtderungsbedürftig eingeschätzt? >

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrgges zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

^OA^ ^-M^^ 0^ h & ^-€^ b-ü^k ^ ^^-^ ^^-f- .

U^l^L? /^^^C^^U^> <AM^ C^t^ ^?<^^/&ZA l- tA5<A/

5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs, 1 Nf. 6 ThürBeteildokG)

Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die.frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

in weicher Form haben Sie sich geäußert?

^ perE-Mail

X^ . per Brief

16.

Haben Sie sich als Anwalts kanzlei im Auftrag elnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG)

D Ja D nein (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

N1

^£

Stimmon Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiiigtenfransparenzciokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeleildokG)

;ft„-,„.,_ __.-.-. _^ _ . •

ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen .
in den mitgeteiften Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis .zum Abschluss 'des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. .

Ort, Datum

^^ ^// , ^5W ^ '• |
^"tere^r

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Kur" und Einkaufsstadt an der Deutschen V 9/Märchenstraße
INTERES8ENGEMEIN8CHAFT HEILIGENSTADT E.V.

IniereasengemBinschafl HelHgsnsladt e.V. • Göllinger StfaSa 27 • 37306 HefHgensladt

Thüringer Landtag
Ausschuss für Soziales, Arbeit/ Gesundheit und Glelchsteilung
JÜrgen-Fuchs-Str.l

99096 Erfurt

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/1162
zu Drs. 7/1726

Hellbad Heilgenstadt/ 06.05.2021

Drs. 7/1726

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer ladenöffnungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

- Drucksache 7/1726 -

Hier; Stellungnahme Im Anhörungsverfahren gemäß §179 der Geschäftsordnung des Thüringer
Landtages

Sehr geehrte Damen und Herren,

als fnteressengemeinschaft Hetlbad Helllgensta.dt vertreten wir seit mehr als 30 Jahren annähernd
100 Händler, Handwerker, Gastronomen, Dlenstletster und Vereine. Unserem Verein abliegt sowohl

die Beantragung der verkaufsoffenen Sonntage, als auch die Organisation und Durchführung der
antassgebehden Veranstaltungen. •

Der bürokratische Aufwand für cfie Beantragung derverkaufsoffenen Sonntage ist zu hoch.
Insbesondere In der Anforcjerung an die Dokumentation der tatsächlichen Besucherzahlen sehen wir
für uns im Ehrenamt eine nicht hlnnehmbare Herausforderung. So muss von den Mitgliedern oder
ihren Beauftragten neben der Tätigkeit tm eigenem Unternehmen und In der Orgartisation der anlass-
gebenden Veranstaltung, eine Fotodokumentatlon mit genauer Zeit- und Ortsangabe der Besucher

durchgeführt werden. Die Alternativen sind Datenerfassungen der geparkten Fahrzeuge - entfällt, da
an Sonntagen keine Parkgebühr erhoben wird" Erfassung der Kunden In den einzelnen Unternehmen.
Um Zahlungen der Kunden !n den einzelnen Geschäften automatisiert durchzuführen, fehlt tm
tdeinteiligen, inhabergeführten Einzelhandel unserer Stadt die technische Voraussetzung.
Selbstverständlich fänden die verkaufsoffen'en Sonntage weiterhin mit besonderem Anlass statt, da

die Veranstaltungen dieser Tage seit Jahrzehnten, die Palmsönntagsprozession als immaterietles
Kulturerbe seit Jahrhunderten/ Tradition sind. Wie bisher gäbe es eine enge Verzahnung mit den
Örtlichen Kirchen und Vereinen.

Die verkaufsoffenen Sonntage sind für uns sowohl umsatzstarke Verkaufstage als auch Präsent-

atlonsbühne für die Vielfalt und Leistungsfähigkeit unserer landestypfschen Kleinstadt Im
Grenzgeblet zu Hössen und Niedersachsen. Gerade im Wettbewerb mit dem in 52 Wochen/ 24/7

Göttlngsr Straße 27 .3730B HelSbad Helttgen  35 66 ,



Kur" und Einkaufsstadt an der Deutschen Marchcnstraße
INTERESSENGEMEINSCHAFT HEIUGENSTADT E.V,

Interesssngemsirischaft Heiligen sladt 8.V. • OÖHhser S(raf)$ 27 • 37308 Helllgenslad!

erreichbarem Onlinehandel, bieten die Sonderöffnungen eine zusätzliche Chance/ die Umsatzverluste
In diesen Vertrlebsweg zu begrenzen und so die Arbeitsplätze und die Infrastruktur vor Ort zu
sichern.

Seit Jahren fordern wir In Gesprächen mit Landes- und Kommunalpolitlkern die Vereinfachung der
Beantragung der verkaufsoffenen Sonntage. Wir begrüßen daher den Gesetzentwurf der Fraktion der

CDU zur Vereinfachung der Öffnung an 4 Sonntagen des Jahres und sehen darin nur einen ersten
Schritt In die richtige Richtung, Die durch die Entbürokratlsierung gewonnene Zeit/ könnten wir zur
Qualitatssteigerung der von uns organisierten und Initiierten Marketing- und Kulturakth/itäten zum
Wohle unserer Region einsetzen.

. Den Antrag auf Änderung des §12 Abs. 3 unter$tützen wir ebenfalls voflumfängltch, da der
klelnteillge, Inhabergeführte Einzelhandel unserer Stadt nur mit großem Engagement über die
erforderlichen Personafressourcen verfügt. Die derzeitige Regelung entspricht Iri' ketnster Weise der

Lebensrealität unserer Händler in der ländlichen Region in Thüringen.

Interessengemelnschaft Heilbad Heiligenstadt

Götltnger Straße 27 • 37308 Hollbad HelUgenstadt • 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Tl-'U0 ! ßfi!HTÄH PH'":'!'
' mv-r\ , i, r.y'f u ä rcü r yü ?

30,U/,2021 09;35

Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer B.eteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren . beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ais verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteitigtentransparenzdokumentation
veröffentiicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätziich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut tesertlch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zuwelchem;GesetzentwurfihabenSiesiGh,schfiftiJch geäußert (Titei des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1726-

Hgben Sie sich als Vertreter einer jurfstischen Person geäußert, d,h. als Vertreter:einer :
VereEhEgung^ natürlicher: Personen oder Sachen (z. B.;Vereln, GmbH,:AG, eingetragener : : ,
GehpssenschaftöderöffehtllcheAhstalt.Körperschaftdes: öffentlichen Rechts, Stiftung
öffentlEchen:R@chts)?;: ; ^ : : :; , ",:/; : : , : :; . : . : - , ;;
(§;5Äbs.:1 Nr. 1,2 ThUrBeteildokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, danri weiter rnlt Frage 3.)

Name

1h ^^ l f^ '/M^y ^^U - ^
^^ji(L'^-^ ^i^-^i-
&^ k^f^ -J(/A ^ ^^T-

Geschäfts- oder Dienstadresse
J

Straße, Hausnummer (öder Postfach)

Postleitzahl, Ort

OrganisatEonsform

T?h tW^^/ /K/ä ^ ^ OJt^.A <
tjfje^^ t^<4^t Sr
^^f) J(^( C4 6^J<ii^ ^ <i"/

/t^l^-JAJ^. /!ü(/

^ V K AA^'^
Haben Sie sich als natllrliche Person geäußert,-d.: h. als Pnv,atperson7
(§5Äbs;1 Nr.1,2ThürBeteiWpl<G) : : :< :-, : / :; : ;•,':,

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5Abs.1 Nr, 3 ThürBeteitdokG) '.- -:':.'•'••• ^ ,

- _^( "L-ÜLJ

M^Ü\A/^ ' -—^

<^^ ^1 £ T»4<~'^\^X^' (\^ '[j/-Vt^ <^r

^^f^S^^c
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag,dieentworfenen;Rege!ungeni^

^( befürwortet,
a abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(g 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetei!dokG)

^\ J ^ ^ j( C ^ c' ^/ ^ ^ ^ ^ ^^< /^^ "> o i'i ^ T ^ <^ j "

^z^c^d? ^V? s.p ^v^^.:^ L^,<^y^^
,(^\ ^i-^üu^"^/ f^'-Y \cj^^ ^^"y

-^Mfr ca/^ -

u^^

15.
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zunn Gesetzgebyngsvorhaben
.einzureichen?'.:'':.. •;,:.'..",.::';'...'..'.;' •1::,'':\ .'.'\.:':';' ,;•• ',.';.'.<.:.','..'.1 .•:,. './..,-. -.„:. '.-'•

(§:5AbM.Nr.^ThürBeteiIdokG) -•'.1:' '; '.; "...^: .-'.•,.;'-;.,,'.. :^1 . ^ ,:.::.':1::.'".": •'•1.1';';:•.

^ ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

Ai^ t]üü^y(^^ '-i<^ 7^.^^^,}^

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a

per E-Mail

per Brief

16.
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im;Auftrag einesAyftraggebers mit schrift
am Gesetzgetiungsyerfahren beteiligt? ..'•,.,:: .:.•".-_ .•'•', ::,- ^ ; , : ; :: : : ::; :

(§5:Abs,1 Nr.GThürBeteildöKG) : : :; ; : '' : :; ^ '.'' ''••:-'•" ; ;. -

a ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



^.':.:'

-ü-

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrlftfichen Beitrages incfer
BeteijJgtentransparenzdpRumentationzu?^ . ;\ , ' :'.:• .". : :^ :
:(§0At?s,1Satz2ThürB6teildokG) / . . :.^;; : :' ::;,, .. •:; : •~: '" '.-'• ••• :

< ja • . a nein

^it meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort,:Datüm.'^ .•':..:: •"•';• ':':~.'^'-' •••;'••''":.','. :',•;. '.:|

T^4{, Z^^-WA
Unterschrift ;

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anfahrt mit ÖPNV 
Straßenbahnlinie 6 
Haltestelle Scharrerstraße 

Zertlfikat selt 2009  

i audit berufundfamite 

THUR. LANDTAG POST 
0705.2021 0958 
M1/45-diVc2002, 

INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND 
BERUFSFORSCHUNG 
Die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit 

IAB j  Regensburger Straße 104 , 106 90478 Nürnberg 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Gleichstellung 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt 

Datum: 07. Mai 2021  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit übersende ich Ihnen die erwünschte Stellungnahme zum Zweiten Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Ladenöffnungsgesetz. 

Pandemiebedingt ist meine Teilnahme an der Ausschusssitzung nicht in Präsenz möglich. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Postanschrift 
IAB 
Regensburger Straße 104 - 106 
90478 Nürnberg 

Besucheradresse 
Regensburger Straße 104 -106 
Nürnberg 



INSTITUT 'FÜR ARBEITSMARKT- UND 
BERUFSFORSCHUNG 
Die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit 

Stellungnahme zum „Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes" 

Diese Stellungnahme bezieht sich auf den Antrag der Fraktion der CDU im Thüringer Landtag „Zweites 

Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes" (Drucksache 7/1726). Um die Situation 

des Einzelhandels und der dort Beschäftigten zu verbessern, sollen mit dem Antrag insbesondere 

Sonntags- und Feiertagsöffnungen erleichtert werden (§ 10 Abs. 1 ThürLadÖffG). Zusätzlich soll den 

Beschäftigten erlaubt werden, an drei statt zwei Samstagen im Monat zu arbeiten (§ 12 Abs. 3 

ThürLadÖffG). 

Zu § 10 Abs. '1 ThürLadoffG: 

Studien für Kanada (Skuterud 2005) und die USA (Goos 2004; Burda und Weil 2005) zeigen, dass 

Sonntagsöffnungen die Beschäftigung im Einzelhandel erhöhen. Übereinstimmend mit diesem Befund 

finden auch Studien für Deutschland (Paul 2015; Bossier und Oberfichtner 2017), dass die Ausweitung 

erlaubter werktäglicher Öffnungszeiten, im Zuge der Föderalismusreform 2006, zu einem 

Beschäftigungsanstieg geführt hat. 

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit theoretischen Überlegungen z.B. von  Wenzel  (2010). 

Hinzuweisen ist aber auch darauf, dass es in anderen Staaten in jüngster Zeit vielfältige Änderung der• 

gesetzlichen Regelungen der Öffnung von Geschäften an Sonn- und Feiertagen gab. Auf Wikipedia ist 

auch die Komplexität dieser  Blue Laws  dargestellt. 

Sonntags- und Feiertagsöffnungen zu erleichtern, sollte sich daher auch in Thüringen positiv auf die 

Arbeitsmarktentwicklung im Einzelhandel auswirken. Grundsätzlich erscheint der Verzicht auf einen 

besonderen Anlass geeignet, um solche Öffnungen zu erleichtern. Etwaige positive Effekte auf die 

Beschäftigung, wie sie im Zuge von Deregulierungen der Ladenöffnungszeiten beobachtet wurden, 

sind jedoch — wenn überhaupt — nur in sehr geringem Ausmaß zu erwarten. Es handelt sich bei dem 

vorliegenden Gesetzesentwurf lediglich um eine Erleichterung der Ladenöffnung an Sonntagen. 

Faktisch sind weiterhin nur an maximal vier Sonntagen pro Jahr Öffnungen erlaubt. Deswegen ist auch 

nur eine geringe Wirkung auf die gesamten tatsächlichen Öffnungszeiten und damit den 

Beschäftigteneinsatz zu erwarten. 

Die konkrete Zeitvorgabe (zwischen 11 und 20 Uhr) durch eine formelhafte Beschreibung (außerhalb 

der Zeit der Hauptgottesdienste) zu ersetzen, könnte entgegen der Intention des Antrags für neue 

Unsicherheiten und Abstimmungsaufwand sorgen. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es 

sinnvoller, den Entfall des besonderen Anlasses mit dem Beibehalten der bisherigen Zeitvorgabe zu 

kombinieren. 



INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT- UND 
B ERU FSFORSCH U NO 
Die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit 

Zu § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG: 

Die Erlaubnis für Beschäftigte, an einem weiteren Samstag im Monat zu arbeiten, lässt keine 

wesentlichen Arbeitsmarkteffekte erwarten. Für Eltern kann •diese zusätzliche Flexibilität die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, indem die Arbeitszeiten der verfügbaren 

Betreuungspersonen, zum Beispiel auch erwerbstätige Großeltern, entzerrt werden können. Der 

Arbeitnehmerschutz erscheint durch das Antragserfordernis erfüllt. 

Von dem vorgeschlagenen Entfall von Ausnahmeregelungen durch Rechtsverordnung sind keine 

Auswirkungen zu erwarten, da bisher laut Auskunft des Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit, Frauen und Familie keine solche Ausnahmeregelung erlassen wurde. 

Referenzen: 

Bossler, Mario,  und  Michael  Oberfichtner.  "The employment effect of deregulating shopping hours: 

Evidence from German food retailing." Economic Inquiry 55, 2017, 757-777.  

Burda,  Michael,  und  Philippe Weil. "Blue Laws," Working Paper, 2005.  verfügbar unter  

https://drive.google.com/file/d/1ZENUT8XWUOGdROKx7D3SIFPo3tzibbDuiview  [zuletzt abgerufen  

am 06.05.2021]. 

Goos, Marten. "Sinking the blues: The impact of shop closing hours on labor and product markets." 

CEP Discussion Paper 0664, London, 2004. 

Paul, Annemarie. "After work shopping? Employment effects of a deregulation of shop opening hours 

in the German retail sector." European Economic Review, 80, 2015, 329-353. 

Skuterud, Mikal. "The impact of Sunday shopping on employment and hours of work in the retail 

industry: Evidence from Canada." European Economic Review, 49, 2005, 1953-78. 

Wenzel, Tobias. "Liberalization of Opening Hours with Free Entry." German Economic Review, 11, 

2010, 511-526 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



. Formblatt zur Datenerhebuhg
nach § S Abs, 1 des Thüringer BöteHigtöntransparenzdokunfientattonsgesetzes

. Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag art einem
Gesetzgebungsverfahren • beteiligt bat, . ist nach . dem Thüringer
BeteiiigtentransparenzdoS(umentationsgesetz (ThürB-eteildoRG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für^le zutreffend "- zu machen. , , • '

Die' Informationen der folgen'den Felder 1 bis 6 werden In jedem Fall ais Verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildoRG in der Betefligtentransparenzdokumentatipn
veröffentlicht. Ihr !rthattt!cher Beitrag wird zuBätzlich nur dann auf den Internetseiton -des
Thüringer Landtags veröffent!!cht, wenn Ste Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesQrficfi ausfüllen und zusammen mit der Ste^ungnsfiwe seQdenl

Zu welchem Gesefzehtwurf ha^en Sie sich. schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?.

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-'Drucksache7/1726- ' ' . , • . ,

1.

l

2.

Haben. Sje.sich als Vertreter einer Juristischen Person ge^u^ert, d. h.. als Vertreter einer
Vefeinigung natürlicher Personen 'öder Sachen (z, B. Verein, GrnbH, AG, eingetragene
Genossensphaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des, öffentlichen Rechfs, Stiftung des
öffentllcheFi Rechts)? . .
(§ 5 Abs, 1.Nr, 1 , 2 ThüfBetef)dpK<3; Hfnwelsi.Wenn nein, d.ann weHar mit Pr^gö 2, Wann Ja, dann weiter mit Frage 3,)

Mame

Vereinte Dienstieistungsgewerkschaft
(ver.di) Sachsen; Sachsen-Anhalt und

Thüringen' _^
S.eschäffs- oder Dienstadresse .

Straße, Hausnümmer (oder Postfach)

Postleitzahl. Ort .

Org£tnisat!onsform ' • ' .

Gewerkschaft

Ver.di Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen'

Karl-Liebknecht-Straße-30-32

04107 Leipzig-

-laben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
:§5.Abs. 1 Nr. 1,2Tht?eteHdokG) . • • . .

\iame .' . - Vorname

3 Geschäfts-, oder Dlehstadresse . a . Wohnadresse'

Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erfoFderilch, wenn keine andere Adrssse benannt wird. Die Wol-mädresse
vlrd In keinem F:Qli veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

'ostleitzahl, Ort



13,

4,

6.

3. •

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
[§6Abs,1Nr.3ThürBetei|doRG) ; '

gewerkschaftliche Vertretung von Arbeitnehmerinnnen und Arbeitnehmern; . •
Tarifvertragspartei . ' ' .

Haben Sie in Ihrem schrifHichen Beitrag dfo entworfenen Regelungen insgesamt eher

3 ' befürwortet,

>3 . abgelehnt, , ' .

^ ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?.

3itte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) .Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsvQrfahren zusamme^l
§ 6 Abs, 1 Nr. 4 ThUrBetelldokG)

- Kritik an Verschlechterungen der Arbeitsschutzbestimmungen für Beschäftigte im .
Hände! • • .

- Einschätzung zurVerfassungswicfrigkeit u.a. der Regelungen zum Sonn- und
Feiertagsschutz und'zum Bestimmheitsgrundsatz • ...

Ablehnung der Beschäftigung von Mitarbeiter*innen an einem weiteren Samstag
- erhebliche AuslegungsschwiergkeJten im GE • '

fVurdeh Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
iinzurelchen? , . ,
§ 6 Abs. 1 Nr. 5 ThQrBetelkfokG) ' .

3; ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) o nein

Venn Sie öie.Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

i welcher Form haben Sie sich geäußert?

] . perE-Mail . . .

t per Brief

laben Sie sich als Anwaltskanzlel Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
m Gesetzgebungsverfahren beteiligt? . . : .'
i 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG)

l Ja EX nein (weiter mit Frage 7) :

/enn Sie (^ie Frage & bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der .
Beteiligtentransparenz^okumehtatton&u?
(§ 6 Abs. 1 Säte 2 ThÜrBetelldokG) . ,

^ Ja a nein •

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Rtchtiäkeit und Vollständig keit der Angaben. Änderungen
•In den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss 'des
.Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. , ' , • .,

Ort; Datum

Leipzig, den 10.05.2021

Unterschrift • . ,

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



ver di

VM.di *Ka(i4Jebbwdit.Stn8e3&-3Z* 04107 Ltlpzlg

Thüringer Landtag
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Gleichstellung
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

poststeile@thuerinqer-landtaq.de
Thüringer Landtag

Zuschrift
7/1168

zu Drs. 7/1726

TwSikoorülnatfan

Kari-Llebknecht-Straße 30-32

04)07 Leipzig

Telefon; 
Durchwahl: 

Telefsx;

PC-Fsx:

www.verdi.de

Datum

Ihre Zeichen

Unsere Zeichen

Va r einte
Dfenstletstungs-
gewerksdiaft

Sachsen,Sachsen-

Anhalt, Thüringen

Tarifkoordlnatorin

10.05.2021

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenoffnungs"
gesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
Anhörungsverfahren gemäß § 78 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Mirnstenalrätin ,

wir bedanken .uns für die Möglichkeit der Steliungnahme zum vorliegenden
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU zum „Zweiten. Gesetz zur Änderung des
Thüringer Ladenöffnungsgesetzes. Gesetzentwurf der Fraktion der CDU".

An der Anhörung am 27. Mai 2021, Beginn 14 Uhr werden für die Vereinte
Djenstteistungsgewerkschaft Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringer 

o, LandesfachbereEchsfeiter Handel und , BR-
Vorsitzender IKEA Erfurt teilnehmen,
Unabhängig.von der Teilnahme an der der mündlichen Anhörung möchten wir hiermit
schriftlich zum vorliegenden Gesetzentwurf Stellung nehmen.

Grundsätzlich möchten wir unser Unverständnis äußern, in der aktuellen Situation
über eine Verschlechterung von Arbeitnehmerschutzbestlmmungen von Beschäftigten
im Einzelhandel zu diskutieren. Hier handelt es sich um eine Berufsgruppe, die durch
die Corona-Pandemie im besonderen Maße gefordert war und nach wie vor ist. Wir
sprechend hier nicht nur von erheblichen Mehrbelastungen, sondern gleichermaßen
durch den ständigen Kundenkontakt auch von erheblichen Ansteckungsrjsiken durch
Cpvid 19. Überwiegend sind im Einzelhandel Frauen beschäftigt, die neben dem
erheblich gewachsenen beruflichen Stress, gesuncfheitlichen Risiken zusätzlich noch
mit den Mehrbelastungen in Familie und Hausha!t-(u.a. Kinderbetreuung aufgrund
geschlossener Schulen oder Kitas, Homescholling) zu kämpfen haben.



Notwendig wären hier vielmehr ein erhöhter Arbeitsschutz und eine tarifliche
Bezahlung für alle Beschäftigten im Einzel" und Versandhandet,

Zum Gesetzentwurf der CDU-Fraktion im Einzelnen:

A) Vorbemerkung

Der Entwurf sieht vor, zwei Regelungen des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
(ThürLadOffG) neu zu fassen. Zum einen soll § 10 Abs. 1 ThürLadÖffG dahingehend
geändert werden, dass zukünftig der bisher erforderliche Anlassbezug für die Freigabe
von vier verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr entfailen soll. § 12 Abs. 3 ThürLadOffG
soll zudem -dahingehend angepasst werden, dass nicht mehr die Anzahl der pro Monat
mindestens arbeitsfreien Samstage, sondern die Anzahl der Samstage, an denen
Mitarbeiter in Verkaufsstelien arbeiten dürfen, festgelegt wird. Darüber hinaus so!l die
Regelung um die Möglichkeit für die Beschäftigten ergänzt werden, auf einen freien
Samstag zu verzichten. ,

B) Änderung § 10 Abs. 1 ThürLadÖffG

Die vorgesehene Neufassung von § 10 Abs. 1 ThürLadÖffG (im Folgenden: § 10 Abs.
1 Entw.ThürLadÖffG) dürfte wegen elnes Verstoßes gegen Art. 40 VerfTH I.V. m. Art.
140 GG.und Art. 139 WRV bzw. unmittelbar gegen Art. 140 GG i. V. m, Art. 139
WRV sowie wegen der Verletzung des Bestimmtheitsgrundsatzes und des
Wesentiichkeitsprinzipsverfassungswidrigsein, Darüber hinaus würde die Neufassung
zu erheblichen AnwendungsunsEcherheiten und -Schwierigkeiten führen.

l) Verfassungswidrigkeit der Regelung

1) Sonn- und Feiertaasschutz

Der Sonn- und Feiertagsschutz ist in Art. 40 VerfTH i. V. m. Art, 140 GG und Art. 139
WKV sowie unmittelbar in Art. 140 GG i. V, m. Art. 139 WRV verankert. Mit dem
verfassungsrechtlichen Konzept der Sonn-, und FeEertagsruhe wird ein normativer
Rshmen geschaffen, der zwar keine umfassende allgemeine Ruhe verlangt, jedoch zu
erreichen sucht, dass Sonn- und Feiertage als Nicht-Werktage geprägt bleiben und
•somit ein qualitativer Unterschied zu den Werktagen erhalten bieibt. Diesem Konzept
widerspricht insbesondere die mit sonntäglichen Öffnungszeiten verbundene
Geschäftigkeit. Denn gerade Ladenöffnungen begründen wegen ihrer öffentlichen
Wirkung den typisch werktägljchen Charakter eines Tages. Diese erfasst nicht nur die
in den Ladengeschäften Beschäftigten und die Kunden, sondern auch den
Straßenverkehr, den öffentlichen Personennahverkehr sowie weitere Bereiche des
öffentlichen Lebens, Damit bestimmt gerade die Ladenöffnung den wahrnehmbaren
Charakter eines Tages entscheidend, so dass auch diejenigen betroffen werden, die
Ruhe und seelische Erhebung suchen. • •
(vgl. BVerfG/ Urteil v. 01.12.2009, Az. 1 BvR 2857/07 - NVwZ2010, 570, 576)

Dementsprechend sind Ladenöffnungen mit dem Gebot der Sonn" und Feiertagsruhe
gemäß Art. 139 WRV grundsätzlich nicht vereinbar.



Von dem grundsätzlichen Gebot der Sonn- und Feiertagsruhe kann es unter
Beachtung des Übermaß" und Untermaßverbotes Ausnahmen ausschließlich im
Interesse der Verwirklichung des Schutzzweckes von Art 139 WRV selbst (Arbeit für
den Sonntag) oder im Interesse des Schutzes anderer verfassungsrechtlich geschützter
Güter (Arbeit trotz des Sonntags) geben.
(BVerfGE 111, 10, 50; J. Rozek, NJW 1999,2920,2929).

Das generelle Konzept .und der Kernbereich der Sonn" und Feiertagsruhe. dürfen
dadurch jedoch nicht gefährdet werden.
(vgi. BVerfG, •Urteil V.-01.12.2009, Az. 1 BvR 2857/07 u 1 BvR 2858/07 - NVwZ 2010, 570,
576;8VerfG, 111,10,50)

Es sind somit nur sonn" und feiertägliche Tätigkeiten mit Art, 139 WRV vereinbar, die
gleichzeitig der Verwlrk!ichung des Zwecks der Sonn- und FeJertagsruhe dienen oder
zum Schutz höher- oder gleichwertiger Rechtsgüter erforderiich sind. Das Einkaufen
selbst dient nicht der seelischen Erhebung und ist damit nicht zur Verwirklichung des
Zwecks .der Sonn- und Feiertagsruhe erforderHch.
(vg!. BVerfG, Urteil v. 01.12.2009, Az. 1 BvR 2857/07 = NVwZ 2010, 570, 576)

Daher sind .Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ladenöffnüngen als „Arbeit trotz des
Sonntags" zu qualifizieren, so dass diese nur im Interesse des Schutzes höher- oder
gleichwertiger Rechtsgüter zulässig sind.
(BVerwGE 79, 236, 238 f.; 90, 337, 341; BVerfGE 111, 10, 50)

Aber selbst dann, wenn entgegenstehende Verfassungsgüter eine Ausnahme
erforderiich machen können, ist vom Gesetzgeber eine Grenze bei der Freigabe von
Arbeit an Sonn- und Feiertagen einzuhalten, die ein hinreichendes Niveau des Sonn-
und Feiertagsschutzes gewährleistet

'(vgl. BVerfGE 111, 10, 51; BVerwGE 79, 236, 238)

Das BVerfG hat in seinem Urteil vom 1. Dezember 2009 betont, dass jede Ausnahme
vom Gebot der Sonn" und Feiertagsruhe und damit jede Sonntagsöffnung eines.
hinreichenden Sachgrundes bedürfen. Eine materiell voraussetzungsiose Freigabe der
Öffnung von Verkaufsstellen an Sonntagen steht daher mit Art. 1 40 GG und Art. 1 39
WRV nicht mehr in Einklang.
(vgl.BVerfG, Urt. 01.12.2009,1 BvR 2857/07 = NVwZ 2010, 570, 577)

Vor diesem Hintergrund kann auch . eine gesetzliche Regelung, die eine
voraussetzungsiose Öffnung von Geschäften an Sonntagen gestaltet, nicht mit dem
verfassungsrechtlichen Gebot der Sonn- und Feiertagsruhe im Einklang stehen.
(vgl. BVerwG, Urt v. 17.05,2017, 8 CN 1/16; VGH München, Urt. v. 06.12.2013, 22 N 13.788;
VGH Kassel, Urt. v, 15, 05. 2014, 8 A 2205/13; OVG Bautzen, Beschi. v. 01.11.2010, 3 B

291/10)

Soweit das BVerwG in der vorstehend genannten Entscheidung eine der Neufassung
des § 10 Abs. 1 ThürladÖffG vergieichbare Regelung im Ladenöffnungsgeseü des
Landes RheEnland-Pfalz als noch verfassungskonform erachtete, war dies, darin
begründet, dass die Regelung des § 10 S. 1 LadöffnG RhPf i. V. m. Art. 57 Abs. 1 S. 3
LV RhPf einer verfassungskonformen Auslegung-dahingehend zugänglich war, dass
Sonntagsöffnungen nur im Interesse des verfassungskonform ausiegbaren
Gemeinwohls gestattet werden können.



Da es in der VerfTH aber an einer dem Art. 57 Abs. 1 S, 3 LV RhPf vergleichbaren
Regelung fehlt, kommt eine solche verfassungskonforme Ausiegung hier nicht in
Betracht.
(vgl. BVerwG, Urt v. 17.05.2017, 8 CN 1/16)

Der Bayerische VGH begründet seine Auffassung, wonach Ladenöffnungsgesetze, die
auf ein'e Bestimmung der Voraussetzungen für Ausnahmen vom Sonn- und Feiertags-
schütz verzichten, als verfassungswidrig anzusehen sind, wie folgt:

„Im Lichte des Art, 139 WRV können deshalb nicht nur Ladenschlussgesetze, die auf
die Normierung von Voraussetzungen für die Zulassung verkaufsoffener Sonn- und
Feiertage generel! verzichten, keinen Bestand haben/'
(VGH München, Urt. v. 06.12.2013, 22 N 13.788)

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat sich in einer Entscheidung vom 15. Mai
2014 ebenfalls mit der Frage der Verfassungsgemaßheit einer gesetzlichen Regelung,
die eine voraussetzungslose Zulassung der Öffnung von Geschäften an Sonn- und
Feiertagen gestattet, auseinandergesetzt. Der.Verwaltungsgerichtshof erklärt dazu:

„Das Bundesverfassungsgericht sieht Art. 139 WRV J.V.m. Art 140 GG als
verfassungsimmanente Schranke der Gewerbefreiheit -an, wie in dem Urteil vom 1.
Dezember 2009 klar zum Ausdruck gekommen ist;

"Auf dieser Grundlage ergibt sich, dass gesetzliche Schutzkonzepte für die
Gewährlejstung der Sonn- und Feiertagsruhe erkennbar diese Tage ais s'olche der
Arbeitsruhe zur Regel erheben müssen, Hinsichtlich der hier in Rede stehenden
Ladenöffnung bedeutet dies, dass die Ausnahme eEnes'dem Sonntagsschutz gerecht
werdenden Sachgrundes bedarf. Ein bloß wirtschaftliches Umsatzinteresse der
Verkautsstelieninhaber und ein-alltägliches Erwerbsinteresse CShopping-lnteresse')
potenzieiler • Käufer genügen grundsätzlich nicht, um Ausnahmen von dem
verfassungsunmitteibar.verankerten Schutz der Arbeitsruhe und der Möglichkeit zu
seelischer Erhebung an Sonn- und Feiertagen zu rechtfertigen. Darüber hinaus müssen
Ausnahmen als solche für die Öffentlichkeit erkennbar bleiben und dürfen nicht auf
eine weitgehende Gleichsteilung der sonn- und feiertägl.ichen Verhältnisse mit den
Werktagen und ihrer Betriebsamkeit hinauslaufen. "

Die vom Beigeladenen in der mündlichen Verhandlung aufgeworfene, hier (noch)
nicht entscheidungserhebiiche Rechtsfrage, wie sich eine künftige Aufhebung des
Erfordernisses eiries Freigabeanlasses in § 6 Abs. 1 HLÖG auf die Zulässigkeit von
sonntäglichen Ladenöffnungen auswirken würde, dürfte damit schon unmittelbar
durch das Bundesverfassungsgericht.beantwortet sein."
(VGH Kasse!, Urt. v. 15. 05. 2014, 8 A 2205/13)

!m Ergebnis steht die Regelung des § 10 Abs. 1 Entw.ThürLadÖffG aufgrund des
Fehlens eines Sachgrunderfordernisses für die Öffnungen nicht im Einklang mit den'
verfassungsrechtlichen Vorgaben zum Schutz der Sonn- und Feiertage.

2) Bestimmtheitsqrundsatz und Wesentlichkeitsprjnzjp.



Die Regelung in § 10 Abs. 1 Entw.ThürLadÖffG würde auch gegen, den
Bestimmtheitsgrundsatz und dasWesentlichkeitsprinzip verstoßen.

a) Zum Bestimmtheitsgrundsatz

Hinsichtlich der Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen wird der
allgemeine Bestimmtheitsgrundsatz durch Art. 80 Abs, 1 Satz 2 GG konkretisiert Der
Bestimmtheitsgrundsatz verlangt danach, dass Inhalt, Zweck und Ausmaß einer
erteilten Ermächtigung durch die Regelung vom Gesetzgeber selbst bestimmt werden.

„Das Parlament soll sich seiner Verantwortung .als gesetzgebende Körperschatt nicht
dadurch entäußern können, dass es einen Teil der Gesetzgebungsmacht der Exekutive
überträgt/ ohne die Grenzen dieser Kompetenzen bedacht und diese nach Tendenz
und Programm so genau umrissen zu haben, dass schon aus der Ermächtigung
erkennbar und vorhersehbar ist, was dem Bürger gegenüber zulässig sein soll"
(SVerfGE 58, 257, 277)

Soweit der Exekutive durch die gesetzliche Regelung ein Ermessenspieiraum
eingeräumt wird, muss dieser Entscheidungsspielraum der Verwaltung durch den
Gesetzeszweck, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Maßstäbe . für die
Ermessensentscheidung hinreichend eingegrenzt sein.
(vgl. Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG-Komnn., Art, 20, Rn, 63)

Gemäß der „Selbstentscheidungsformel" des BVerfG (vgl. BVerfGE 2, 307, 334; 23, 62,
72) muss die Ermächtigungsgrundlage daher selbst festsetzen, dass ein bestimmter
Bereich geregelt werden soll. Entsprechend der „Programmformel"(vgl, BVerfGE 5, 71,
77; 58, 257, 277) muss sich darüber hinaus aus der ErmächtEgungsgrundlage auch
ergeben, welches vom Gesetzgeber gesetzte Programm durch die Rech-tsverordnung
erreicht werden so!l. Es muss grundsätziich vorhersehbar sein/ in welchen Fällen und
mit welcher Tendenz von der Ermächtigung Gebrauch gemacht werden kann.
(vgl.SVerfGE 42,191, 200) '

Wesentliche Kategorien $ind dabei der Inhalt und das Ausmaß der Ermächtigung, da
nur auf Grund dieser Kriterien der Umfang der vom Gesetzgeber deiegierten
Rechtssetzungsbefugnisse unmissverständlich beschrieben werden kann. Eine rein
isolierte Betrachtung dieser einzelnen Kriterien ist jedoch nicht möglich, da sich
insbesondere der Inhalt und das Ausmaß einer Regelung gegenseitig ergänzen,
durchdringen und erläutern.
(vgl, BVerfGE 38. 348, 357) • .

Der Ermachtigung seibst und nicht erst der auf Grundiage dieser Ermächtigung
erlassenen Verordnung muss sich, gegebenenfalls durch Auslegung, entnehmen
lassen, was an Eingriffen in grundrechtlich geschützte Positionen zulässig ist. Weiche
inhaltlichen Anforderungen an die Bestimmtheit zu steilen sind. ist dabei von dem
konkreten Regelungsbereich und der Intensität der Maßnahme abhängig.
(vgl.BVerfGE58,257,277f.; 113, 167,269; 120, 274, 315 f.)

Die Anforderungen an die Bestimmtheit steigen mit der Intensität des auf Grundlage
der Ermächtigungsnomn möglichen Eingriffs in von der Verfassung geschützte
Positionen,
(vgl. BVerfGE 59, 104,114; 86, 288, 311)



Soweit die Ermächtigungsnorm auch den Eingriff in Grundrechte zulässt, sind die
Anforderungen an die Bestimmtheit tendenzieli erhöht.
(vgl. Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG-Komm,, Art. 20, Rn. 65)

In keinem Fall darf sich der Gesetzgeber seiner daraus folgenden gesetzgeberischen
Verantwortung dadurch entziehen/ dass er seine Gesetzgebungskompetenz ganz oder
in Teilen auf die Exekutive überträgt.
(BVerfGE 58, 257, 277 f.; 78,249, 272)

b) Mangelnde Bestimmtheit vo.n § 10 Abs. 1 Entw.ThürLadÖffG

Die Regelung in § 10 Abs. 1 EntwJhürLadOffG verstieße gegen .den
Bestimmtheitsgrundsatz, da sie die Zulassung der Öffnung nicht vom Vorliegen
konkreter Sachgründe abhängig macht.
(vgi. OVG Bautzen, Beschl. v. 01,11.2010, 3 B 291/10; SächsVerfGH, Urt. v. 21,06.2012, Vf.
77-11-11) '

Die Regelung in. § 10 Abs, 1 Entw.ThürLadÖffG gestattet die Freigabe bestimmter
Sonntage für die Öffnung von Geschäften. Damit greift die Regelung zunächst in den
verfassungsrechtiichen Schutz der Sonn- und Feiertage aus Art. 140 GG i. V, m. Art.
139WRVein.

Aufgrund der vom BVerfG herausgestellten besonderen Bedeutung und der
Reichweite des verfassungsrechtlichen Sonn-und.Feiertagsschutzes aus Art. 139WRV
sind an die Bestimmtheit einer gesetzlichen Ausgestaitung des Sonn-. . und
Feiertagsschutzes besonders hohe Anforderungen zu stelien. Zu beachten ist dabei,
dass der Sonn- und Feiertagsschutz als Institution zwar durch die Verfassung selbst
garantiert'ist/ die Art und das Ausmaß dieses Schutzes aber der gesetzlichen
Ausgestaitung bedürfen.
(vgi,BVerfGE125,39,83ff)

Dies bedeutet, der Gesetzgeber selbst ist aufgerufen, den Gehalt der Sonn- und
Feiertagsruhe unter Beachtung der Grundentscheidung der Verfassung näher
auszugestalten..

Wegen des Ausgestaltungsspidraums des Gesetzgebers und der vom BVerfG
aufgezeigten engen Voraussetzungen für zulässige Ausnahmen vom Sonn- und
Feiertags-schutz hat der Gesetzgeber auch bei der Zulassung von Ausnahmen dem
Bestimmtheitsgrundsatz in besonderer Weise Rechnung zu tragen, Der Gesetzgeber
muss neben dem Inhalt und. dem Ausmaß einer möglichen Ausnahme deshalb
insbesondere selbst -festlegen, welcher Zweck mit entsprechenden Ausnahmen
verfolgt werden soll und' in welchem Rghmen Gründe eine solche Ausnahme
rechtfertigen können. Hinsichtlich der Gründe für eine Ausnahmereg!ung hat der
Gesetzgeber dabei insbesondere zu beachten, dass ausschließlich die Verwirklichung
des Sonn" und Feiertagsschutzes selbst oder das Interesse des Schutzes anderer
Verfassungsgüter Ausnahmen rechtfertigen können. Schließlich hat der Gesetzgeber
zu berücksichtigen, dass die Ausnahmeregelung einen hinreichenden Ausgleich der
betroffenen Verfassungsgüter gewährleistet,



Diesen Anforderungen wird § 10 Abs. 1 EntwJhürLadÖffG ganz offensichtlich nicht
gerecht, da'die Regelung vollständig auf die Voraussetzung des Vortiegens eines Sach"
grundes verzichtet. Der Regelung lässt sich daher nicht entnehmen, welches vom
Gesetzgeber gesetzte Programm durch die Rechtsverordnung erreicht werden soll
oder in welchen Fällen und mit welcher Tendenz von der Ermächtigung Gebrauch
gemacht werden kann. Damit verstößt die Regelung gegen den
Bestimmtheitsgrundsatz.

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht führt im Hinblick auf eine § 10 Abs. 1
Entw.ThürLadOffG entsprechende Regelung in § 8 SächsLadÖffG insoweit aus:

„Diesen verfassungsrechtiichen Vorgaben genügt § 8 Abs. 2 Satz 1 SächsLadÖffG
offensichtlich nicht, denn diese Ermächtigungsgrundlage für gemeindliche
Verordnungen, mit denen jährlich bis zu vier Sonn" und Feiertage festgelegt werden
können, an denen in Abweichung von § 3 Abs. 2 SächsLadÖffG Verkau.fssteiien
zwischen 12.00 und 18.00 Uhr geöffnet sein können, enthält keine Sachgründe, die
eine solche Freigabe der LadenöffnungszeEten rechtfertigen könnten.
Wie das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich festgestellt hat (vgl. BVerfG, a. a. 0.),
bedarf es für die Ladenöffnung an einem Sonn- oder Feiertag eines Sachgrundes, der
dem von der Verfassung geschützten Sonntagsschutz gemäß Art. 140 GG (entspricht
Art 109Abs.4SächsVerf)i.V, m. Art, 139 WRV gerecht wird.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Darlegungen ist daher zusammenfassend
festzustellen, dass § 8 Abs. 2 Satz 1 SächsLadÖffG unbestimmt ist und daher
offensichtlich den Vorgaben von Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG, Art, 75 Abs. 1 Satz 2
SächsVerf widerspricht, Eine von diesem Ergebnis abweichende Interessenabwägun'g
ist unter diesen Umständen nicht mögiicb."
(OVGBautzen,Beschl,v.01.11.2010,3B291/10) •, .

Dementsprechend ist auch § 10 Abs. 1 Entw.ThürLadÖffG wegen eines
Verstoßes gegen den Bestimmtheitsgrundsatz verfassungswidrig.

c) Zum Wesentljchkeitsprinzip

Die angegriffene Vorschrift in § 10 Abs., 1 Entw.ThürLadÖffG wird auch den sich aus-
dem Parlamentsvorbehait ergebenden Anforderungen nicht gerecht. Der
Parlamentsvorbehalt, weicher seine rechtliche Begründung im Rechtsstaatsprinzip und
im Demokratiegebot findet, gebietet es dem Parlament, in grundlegenden normativen
Bereichen alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen.
(BVerfGE 49, 89, 126; 83, 130,142)

Das Wesentiichkeitsprinzip wird im Bereich des Sonntagsschutees zusätzlich dadurch
unterstrichen, dass es dem Gesetzgeber selbst aufgegeben ist/ den Inhalt des
verfassungsrechtlichen Sopn- und Feiertagsschutzes durch gesetzliche Regelungen
auszugestalten und zu konkretisieren.

Diesen Anforderungen wird die Regelung nicht gerecht. Der Gesetzgeber überlässt es
vollständig dem Verordnungsge.ber, ob und welche Gründe er zur Voraussetzung
elnes Eingriffs in den Sonntagsschutz macht.



Damit überträgt der Gesetzgeber eine der wesentlichen Entscheidungen in Bezug auf
die Ausgestaltung des Sonntagsschutzes vollständig auf den Verordnungsgeber. Dies
widerspricht dem Wesentlichkeitsprinzip.

i!) Anwendungsschwierigkeiten

Neben den verfassungsrechtlichen Problemen 'wären mit .der Neurege!ung auch
erhebilchen Unsicherheiten und Schwierigkeiten bei der Anwendung verbunden. Die
Regelung in § 10 Abs. 1 Entw.ThürLadÖffG verzichtet auf das Erfordernis eines
Sachgrundes für die Sonntagsötfnungen. Damit wird der Eindruck' erweckt/ die
Gestaltung von Sonntagsöffnungen auf Grundlage von § 10 Abs. 1
Entw.ThürLadÖffG sei ohne hinreichenden Sachgrund zulässig. Dies ist jedoch
unzütreffend, da die Zulassung einer Sonntagsöffnung nur dann verfassungskonform
ist, wenn für die Öffnung ein hinreichender Sachgrund besteht,
(vgl. BVerfGE 125, 39; BVerwG Urt. v, 01.11.2015, 8 CN 2.14; Urt.v. 17.05.2017, 8 CN 1.16;
Urt.v. 12.12.2018, 8 CN 1.17; Urt. v, 22.06.2020, 8 CN 1,19 u. S CN 3.19)

Da sich die Anforderung an einen hinreichenden Sachgrund unmittelbar aus den
verfassungsrechtlichen Vorgaben ableitet, gilt dieses Erfordernis auch dann, wenn die
Rechtsgrundlage selbst auf das Sachgrunderforderms verzichtet.
(vgl,BVerfGE125,39;BVerwGUrtv. 17.05,2017, 8 CN 1.16)

Im Ergebnis kann die Neuregelung dazu führen, dass zahlreiche Verordnungen der
Gemeinden, die in der Annahme beschlossen werden, es . bedürfe für eine
Sonntagsöffnung keines Sachgrundes, gleichwohl rechtswidrig wären. Damit wird das
Ziel der Regelung, eine Vereinfachung bei der Genehmigung von Sonntagsöffnungen
herbeizuführen, nicht erreicht.

C) Änderung § 12 Abs. 3 ThüdadÖffG

Die Änderung des § 12 Abs, 3 ThürLadÖffG (im Folgenden: § 12 Abs. 3
Entw.ThürLadÖffG) begegnet unter zwei Gesichtspunkten Bedenken:

l) Auslegungsschwierigkeiten

Bisher ist in § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG geregelt, dass Arbeitnehmer in.Verkaufsstellen
mindestens an zwei Samstagen in jedem Monat nicht beschäftigt werden dürfen.
Damit regelte das Gesetz ein klares Verbot der Beschäftigung an zwei Samstagen im
Monat, welches verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist und sich aus Sicht der
Beschäftigten, in der Praxis bewährt hat,
(vgl; BVerfG, Urt. v, 14.05,2015, 1 BvR 931/12)

•Mit der Neuregelung findet eine Umkehrung dahingehend statt, dass zukünftig nicht
mehr die Anzahl der Samstage, an denen Mitarbeiter in Verkaufssteilen nicht
beschäftigt werden dürfen, sondern die Anzahl der Samstage, an denen Mitarbeiter
in Verkaufsstellen arbeiten können, genannt wird. Diese Umkehrung kann zu
Auslegungsschwierigkeiten führen, da in der Neuregelung nicht mehr eindeutig
festgehalten 'ist/dass eine Arbeit'bzw. Beschäftigung an mehr als den genannten
Samstagen unzulässig ist.



Es fehlt in der Neuregelung an einem eindeutigen Verbot der Arbeit bzw. der
Beschäftigung an mehr als den genannten Samstagen. Dies sollte, auch wenn sich ein
solches Verbot im Wege der Auslegung ermitteln ließe, im Wortlaut angepasst
werden.

Darüber hinaus enthielt die bisherige Regelung ein Beschäftigungsverbot. Dieses
richtete sich eindeutig an die Arbeitgeber. Die Neuregelung enthält nun eine Regelung
zur Zulässigkeit der Arbeit an Samstagen. Diese Änderung könnte dahingehend
missverstanden werden, dass Adressaten der Regelung nicht mehr die Arbeitgeber,
sondern die Beschäftigten selbst sind. Auch hier wäre eine Klarstellung sinnvoll.

Um den vorstehenden Anforderungen gerecht zu werden, wäre es möglich, die alte
Regelung beizubehaiten oder die vorgeschlagene Regelung wie folgt anzupassen:

„Arbeitnehmer In Verkaufsstellen dürfen in Kalendermonaten mit vier Samstagen an
nicht mehr als zwei Samstagen und in Kalendermonaten mit fünf Samstagen an nicht
mehr als drei Samstagen beschäftigt werden."

il) Beschäftigung an .einem weiteren Samstag

Die Regelung/ wonach Mitarbeitende auf eigenen Antrag hin, an einem weiteren
Samstag im Monate beschäftigt werden dürfen, lehnen wir entschieden ab, Durch die
Gewährung von zwei freien Samstagen wird die Teilhabe am gesellschaftiichen Leben
und Familienleben erheblich verbessert.

Es ist zu berücksichtigen, dass • im Arbeitsverhäitnis / regelmäßig kein
Kräftegleichgewicht zwischen den Parteien herrscht. Damit besteht das Risiko, dass
Mitarbeitende in Drucksituationen geraten und zum Verzicht auf einen weiteren freien
Samstag gedrängt werden können. Auch hat eine scheinbar.individueiie Entscheidung
Auswirkungen auf die gesamte Belegschaft und entfaltet eine Sogwirkung,

Für weitere Rückfragen steht Ihnen unser zuständiger Kollege Jörg Lauenroth-Mago,
ver.di-Fachbereichsleiter Handel, zur Verfügung.

Freundliche Grüße

 gez. Jörg L
Landesfachbereichsleiter Handel

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentatio

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag • an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteitdokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache7/1726-

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1, 2 ThÜrBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Il Q n </^/^r ^/^7 ^ cH^Th ^^ ry^
-e ^.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

l^^^/i

-^c^//^/- £/> . ^

^/

c]9ffS'^ ^~ /?W

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1, ?. ThürBeteildokG)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5 Abs. 1 Nr.3ThürBeteildokG)

^^/K^L ^\^{t<

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

befürwortet,

D abgelehnt,
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

-r^ ik^tk ^y ^ ^^^^j'Awj w^'l .•(<• ^'7//t/y

,n,^^^j /^'^e^/
f^7 ^t .Wt ^/^ ^^^nt^lwt--- - •-" ^ / ^ ^ ^

r.k,o c/^ ü'u ^4<
2u ^ ^^j^ /7/f^<^l/!^ T/^^/i^ T^y^k ^ ^^'^ ^lcw/ '^

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

y^ per Brief

16.

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThÜrBeteildokG)

a ja D nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs, 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

[y ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

^ y^ / , ?i ^ ^(_
Unterschrift

—

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



. THOR, LANDTAG POST 
11 .05.2021 10:52 

4 4 g (112Da 
r  Handelevierband Thüringen, Futterstraße 14, 99084 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Gleichstellung 
Jürgen-Fusch-Straße 1 
99096 Erfurt 

migh Handelsverband 
la Thüringen 

HVT 

Futteretreße 14 
99084 Erfurt 

Telekin: (0381) 77 80 60  
Telefax: (0361) 7 78 06 12 

E-Mail: buorevehandelsverbancleueringen.cie 
vvvvvv.hendeeerhand-thuerit  

Ihre Zelchen, ihre Nachi1oht vorn Unsere Zeichan, Unsere Nachricht vom Datum 

1. Mai 2021  

Stellungnahme Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 

hier: Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

I. Samstagsregelung 

Dies ist ein erster Schritt zur Akzeptanz der von den Sozialpartnern in Ihrem Tarif-

werk gefundenen Weg. 

Hinzu kommt, dass die Kostenbelastung durch die Einstellung von zusätzlichem 

qualifiziertem Personal an den Samstagen in derzeitiger Lage des geschlossenen  

Non Food  kaum noch tragbar ist. 

Auch Mitarbeitern, die aus der Kurzarbeit kommen, sollte die Möglichkeit gegeben 

werden, an den umsatzstärksten Tag zu arbeiten und teilweise dabei Provisionen 

zu erhalten. Diese Regelung wird die Bremse der Beschäftigung mit höherem Stun-

denvolumen von Mitarbeiter nicht auflösen, aber es wäre ein Beginn, Der Handel 

produziert nicht in bis zu 24/7 Schichten, sondern benötigt das Verkaufspersonal 

Der Handel 

"Itles li2ns tgbert 



auf der Fläche in den Zeitfenstern, in denen Kunden da sind. Im Gegensatz zur Gast-

ronomie stehen dem Handel noch nicht einmal 4 Sonntage im Jahr rechtssicher zur 

Verfügung, die Mitarbeiter sollen sich dann um Ihre Familie kümmern, Dies ist auch 

verständlich, verschärft aber die Personallage an den Tag der klassischerweise für 

das immer mehr an Bedeutung im stationären Bereich gewinnende Erlebnisshop-

ping/ Familien Shopping genutzt, 

Umsaizantelle einzelner Wochentage am Wochenumsatz (in Prozent)1  
Be MO 5i f D FRL SA 

gesamt 118, 14, :I-4,2j, 16,2i. 20;J: -10,4 
Fersieetelon-Food) r 15,e, 14,4, 14,4: 16 20,e, 198 

F-ajhmarki— i 6,6 13,5, 13,6i 163.  

Branch? 
'6ekleiclung,-Scit'uhe.  

.1Vlöbel 

. . , 
MO DI Mt De: • . Me SA . . 

14,6 gg 14,6 15,9., 14 ,  na  , 
15,9 14,1 14,a, 18,e 18,3 . .22,1I 

II. Sonntage  

Die Übernahme der anlassfreien und flexiblen Lösung aus dem Saarland ist ein guter 

Ansatz, zumal er dortsseit Jahren von Verdi und den Kirchen akzeptiert ist, 

Die Regelung kommt aus dem Jahr 2006. 

Mit freundlichen Grüßen 

Seite 2 von 2 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



THüR. LANDTAG POST
-I7.0£>^021 U;52

9'.^
^.\^ Ao\Z-o2-/{

Formblgtt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzciokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit eEnem schnftfichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem ' Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetz; (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fafl als verpflichtende
tVfinciestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der. Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht (hr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteifsn.

Bitte gut lesertich ausfüHen und zusammen mit der Stellungnahme SQndenl

^SilSfi^S^^^SISä^^BMB^^SS^^B^^Sj^SSIB
Zweites Gesetz Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU ~ Drucksache 7/1726

iiä
••iiiy'W^äl

.''•?Y;:

•^•:'i.y^<?;i'|

ww.

^•:^;^''^.l

3ii@^^^BillIll^ffi81i@@SBI^S^!f^®Säl^SitS^^IBäfiSS^^^^äl^^^Ä^^^^^^^^^^^S^H^^^BSSBill^^^BBäSS^SSI^^^BSSSISillKBB^^Ä^SSS^S^^IJ^SSäi^l]^Ä^^;'^^f^^^^l^i^^^^Si^i^Bi^
I^^^B?^^l(SiäJJiSU^^8IffiSiSSIISK^Sffi®^^BIit^^SS
Name

Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen
bei Landtag und LandesregEerung in Thüringen

Ev. Büro Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße; Haysnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ is ^tionsform • .

Kirchliche Kärperschaft
Öffentlichen Rechts

Evangelisches Büro Thüringen

Augustinerstraße 10

99084 Erfurt

lfll^^SlMl^^illlllS?I^Ä8SliiSlällii^^^BB^^Sfil®l!S
Name Vorname

C Geschäfts- oder Dlenstadresse C Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erförderiichi wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird'In keinem Fall veröffentlicht.}

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



'^^ J^^||||J|^h^rj|unKj^||$||||^h|T^^^^|||^^S|||||||||||J|j^

^äi3iä^!J^^)fiii§fn^ö^fUfö|i^||^rtra^|j^

E'4^ C befürwortet,
K " abgelehnt,

C ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kur2 die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetelldokG) .

Der Sonntag Ist für die Religionsausübung der wichtigste Tag der Woche, '•
Unsere Position Ist; Wahrend der Hauptgöttesdie.nste dürfen-Kelne Läden geöffnet sein.
Um M Iss Verständnisse bezügiich der Häuptgottesdienstzeiton zu vermeiden, halten wir eine klare Angabe
des Zeitraums, in dem Sonnfagsöffnungen mögiich wären, für zielführender als die vorgeschlagene
Neufassung. Wir sehen keinen Änderungsbedarf und betrachten die derzeit geltende Fassung als
hinreichend.
Die geplante Neuregelung kann die aktuellen Probleme nicht lösen und dürfte zud^m den
verfässungsrechtiichen Vorgaben nicht entsprechen
Andere Maßnahmen sind besser geeignet, die Zukunft des stationären Einzelhandels zu sichern
und weiterzuentwickeln.

S ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

fn welcher Form haben Sie sich geäußert?

K per E-Mail

C per. Brief

E nein (weiter mit Frage?)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7%ai
^Inirtiiei^^ilrt^än&jf^
||t^j%^äjs|ig^?j:HtÄ||||§j%||^jSSKS^
^gi|äg|^J|[J^BBt|gJ^lJI||g|gJJ^;Jt^^
.K ja C nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich 'unverzügiich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebung s Verfahrens mitteilen.

^GIIHt^[^tft^!l^^i^^

Erfurt, den 17.05.2021

^nf€|tiic!irjftj;f;^^^^j^||^^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Evangelisches Büro Thüringen 
Augustinerstraße 10 • 99.084 Erfurt 

Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

0361 -5624222 
0361 -5 62 42 25 
evangellsches.Buero@elath.de  

Der Beauftragte • 
der Evangelischen Kirchen bei Landtag 

 und Landesregierung in Thüringen 

THOR, LANDTAG POST 
• 11,05.2021 1344 

44e5ofz024 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Gleichstellung 

Jürgen-Fuchs-Stra Be 1 
99096 Erfurt 

Datum 
11.05.21 

Aktenzeichen 
3.1.0.1.2 

Stellungnahme Gesetzentwurf der Fraktion der CDU — Drucksache 7/1726 — Zweites Gesetz zur 
Änderung, des Thüringer Ladenöffnungsgeseties 

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, 

herzlich danke ich ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU — Drucksache 7/1726 — Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes und 
der Beteiligung im Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages. 

Die mit dem Gesetzentwurf angestrebte weitere Lockerung der Regelungen zur Sonntagsöffnung wird 
von, den Evangelischen Kirchen in. Thüringen grundsätzlich abgelehnt. Der Sonntag ist für die 
Religionsausübung der wichtigste Tag der Woche. Aus unserer Sicht unterscheidet sich der Sonntag 
grundsätzlich von den Werktagen, da er nicht der Arbeit, sondern dem Gottesdienst, der Familie, der 
Erholung und auch dem gesellschaftlichen Engagement dient. Der Mensch benötigt diese erholsame 
Auszeit, diesen Wechsel von Arbeit und Ruhe, die Zeit für die Reflexion über das vollbrachte Werk. 
Jeder weitere Schritt hin zu einer Aushöhlung des arbeitsfreien Sonntags als kultureller Errungenschaft 
hätte direkte Folgen für das soziale Miteinander. Der familiäre und gesellschaftliche Zusammenhalt 
würde immer stärker gefährdet. Dieser wöchentliche gesellschaftliche Ruhepol darf nicht weiter für 
partikulare lnteressen geschmälert werden. 

Der Gesetzentwurf schlägt für '.c 10 Abs. 1 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes folgende Änderungen 
vor: 

1. Für Ladenöffnungen an bis zu vier Sonn- und Feiertagen bedarf es keines besonderen Anlass 
mehr. 

2. Der Zeitraum der Sonntagsöffnung könnte auch früher als 11 Uhr beginnen (bisherige 

Regelung), wobei die 1-lauptgottesdienstzeiten ausgenommen werden sollen. 

Die Evangelischen Kirchen in Thüringen lehnen die vorgeschlagene Neufassung von § 10 Abs. 1 des 
ThürLadÖffG ab mit folgenden Gründen: 

a) Grundsatz 
Aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben zum Sonn- und Feiertagsschutz gilt ein grundsätzliches 
Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen sowie ein Verbot der Öffnung von Geschäften. 



b) Zulässigkeit von Ausnahmen 
Nach der Rechtsprechung des BVerfG kann es von diesem grundsätzlichen Gebot der Sonn- und 
Feiertagsruhe unter Beachtung des Über- und Untermaßverbotes Ausnahmen nur im lnteresse der 
Verwirklichung des Schutzzweckes von Art. 139 WRV selbst (Arbeit für den Sonntag) oder im Interesse 
des Schutzes anderer verfassungsrechtlich geschützter Güter (Arbeit trotz des Sonntags) geben. in der 
Entscheidung des BVerfG vom I. Dezember 2009 heißt es ausdrücklich: „Grundsätzlich hat die typische 
,werktägliche Geschäftigkeit' an Sonn- und Feiertagen zu ruhen. Der verfassungsrechtlich garantierte 
Sonn- und Feiertagsschutz ist nur begrenzt einschränkbar. Ausnahmen von der Sonn- und 
Feiertagsruhe sind zur Wahrung höher- oder gleichwertiger Rechtsgüter möglich." (vgl. BVerfG, Urt. v. 
01. 12. 2009,1  Be  2857/07, Urt. v. 09. 06. 2004, I  Be  636/02) 
in seinem Urteil vom 1. Dezember 2009 hat das BVerfG unter Beachtung der vorgenannten Grundsätze 
aufgezeigt, dass der Gesetzgeber bei Ausnahmen von der Regel (Sonn- und Feiertagsruhe) einen dem 
Sonntagsschutz gerecht werdenden Sachgrund zugrunde legen muss. Dabei können rein wirtschaftliche 
lnteressen oder ein alltägliches Einkaufsinteresse der Kunden eine solche Ausnahme nicht rechtfertigen. 
Daher genügen allein weder der Verweis auf Umsatzeinbußen während der  Corona-Pandemie, die es 
aufzuholen oder zu kompensieren i gelte, noch die Wettbewerbssituation mit dem Online-Handel, 
Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe zu begründen. 
Weiterhin steigen die Anforderungen an die Begründung der Notwendigkeit für zusätzliche 
Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen, je weiter die sonstigen Öffnungsmöglichkeiten an den 
Werktagen sind. Da in Thüringen die allgemeinen Ladenöffnungszeiten von Montag-Freitag jeweils 24 
Stunden sowie am Samstag 20 Stunden umfassen und damit Thüringen zu den Bundesländern gehört, 
in denen die Läden ohnehin die längsten Öffnungszeiten haben, sind die Anforderungen an 
ausnahmsweise Sonntagsöffnungen im Vergleich zurecht besonders hoch. 
Maßgeblich ist mithin, dass jede Sonntagsöffnung eines konkreten Sachgrundes bedarf, der es in 
Anbetracht der hohen Bedeutung des Sonn- und Feiertagsschutzes und auch der werktäglichen 
Ladenöffnungszeiten rechtfertigt, die ausnahmsweise Öffnung der Geschäfte im konkreten Umfang zu 
gestatten. Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, ob der erforderliche Sachgrund für eine konkrete 
:Ladenöffnung gegeben ist und ob beide in einem angemessenen Verhältnis stehen. Bestätigt werden 
diese verfassungsrechtlichen Vorgaben regelmäßig durch die Obergerichte, wie etwa das OVG Weimar in 
seinem Urteil vom 22. September 2016 (Az. 3N 182/16) oder das Bundesverwaltungsgericht zuletzt in 
seinen Entscheidungen vom 22. Juni 2020 (Az. 8 CN 1/19 und 8 CN 3/19) 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Entkopplung der Sonntagsöffnung vom Vorliegen eines 
hinreichenden Sachgrundes lässt die verfassungsrechtlichen Vorgaben außer Acht. 

c) Mangelnde Plausibilität der Neuregelung 
Auch der Verweis• auf die  Corona-Krise in der Begründung zum Gesetzentwurf lässt keinen anderen 
Schluss zu. Die Auswirkungen der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind für Einzelhändler  
bestial.  Inter  Branchen dramatisch und beeinträchtigen ihre Möglichkeiten deutlich, Umsätze zu erzielen. 
Allerdings sind nicht alle Einzelhändler gleichermaßen von Umsatzausfällen betroffen, 
Lebensmittelhandel und Fahrradhandel etwa haben 2020 höhere Umsätze verzeichnet als im Vorjahr. 
Ladenöffnungen ohne besonderen Anlass können daher keinesfalls mit Verweis darauf gerechtfertigt 
werden, dass die Einzelhandelsbranche insgesamt unter wirtschaftlichem Druck steht. 
Zudem wird in der Begründung darauf Bezug genommen, dass der Problemstau in Einzelhandel bereits 
vor  Corona  vorhanden war und die Pandemie nur eine von drei maßgeblichen Triebkräften (neben 
Strukturwandel und Digitalisierung) sei. Selbst wenn, was bezweifelt wird, die Sonntagsöffnungen einen 
positiven Effekt auf die Umsätze der Einzelhändler hätten und es nicht zu diesen Effekt 
kompensierenden Umsatzminderungen an anderen Tagen kommen sollte, kann nicht angenommen 
werden, dass eine Öffnung an vier zusätzlichen Tagen (neben den gut 250 Werktagen eines Jahres) den 
beschriebenen Problemstau auch nur ansatzweise lösen könnte. 
Auch gegenwärtig ist die Öffnung an bis zu vier Sonn- und Feiertagen nach geltendem ThürLadÖffG 
möglich, allerdings unter Begründung des Sachgrunds der Öffnung. Die geplante Neuregelung zielt also 
rein auf die Abschaffung des Antragsaufwands, sie hat mithin eine wirtschaftliche -Intention. Allerdings 
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können rein wirtschaftliche Interessen eine Ausnahme von der Sonn- und Feiertagsruhe nicht 
begründen (vgl. BVerfG, Urt. v. 01. 12. 2009). Entsprechend kann es nicht gerechtfertigt sein, aus den-
selben -wirtschaftlichen Interessen die Einzelfallprüfung zur Begründung der Ausnahme abzuschaffen. 
Angesichts der verfassungsrechtlichen Vorgaben aus dem Sonntagsschutz und der Vorteile, die sich der 
Einzelhandel und die Kommunen von den Sonn- und Feiertagsöffnungen versprechen, ist es keine 
unangemessene Belastung, wenn der Sachgrund für die jeweilige Ladenöffnung dargestellt und seine 
Angemessenheit geprüft werden müssen. 
Zur Unterstützung der Antragstellung wurde bereits 2017 im zuständigen Ministerium ein 
Kriterienkatalog erstellt, in dem die Anforderungen an die Begründung des besonderen Anlasses präzise 
dargelegt sind und den Kommunen zur Verfügung gestellt. Zudem wurde eine Liste wiederkehrender 
Anlässe bei der Fachaufsicht angelegt, wodurch sich der Antragsaufwand in den jeweiligen Folgejahren 
deutlich reduziert hat. Die für die Verordnungen zur Sonntagsöffnung zuständigen Landkreise können 
im Ergebnis sachgemäß mit den Kriterien für Sachgründe umgehen. 

d) Anfrage zur Begründung des Gesetzentwurfs 
In der Begründung des geplanten Neuregelung wird dargestellt, dass „die Anzahl der gesetzlich vorge-
gebenen vier verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage ... in Summe nicht berührt" würden. 
Verfassungsrechtlich vorgegeben ist die Sonn- und Feiertagsruhe, also das Ruhen der typischen 
werktäglichen Geschäftigkeit (vgl. BVerfG, Urt. v. 01. 12. 2009, 1 I3vR 2857/07). Diese Regel kann nur 
durch Ausnahmen aufgehoben werden, wie sie in Bezug auf allgemeine Ladenöffnungen am Sonntag 
in §14 LadSch1G geregelt sind: aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an 
jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen. 
Es sind also nicht vier verkaufsoffene Sonn- und Feiertage gesetzlich vorgegeben, sondern lediglich als 
nicht zu überschreitendes Höchstmaß bestimmt. Durch die Begründung wird der fehlerhafte Eindruck 
erweckt, als wären vier verkaufsoffene Sonntage der Regelfall. Damit würde die Anzahl der tatsächlich 
stattfindenden verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage in einem Jahr erhöht und sehr wohl „berührt". 

Ablehnung der erweiterten Zeitrahmen für Ladenöffnungen an Sonn- und Feiertagen 
Gegenüber dem bisher geltenden Recht würde die geplante Neuregelung den Zeitraum erweitern, 
innerhalb dessen Sonntagsöffnungen möglich wären. Geplant ist, dass die Sonntagsöffnungen auch 
früher als 11 Uhr (bisherige Regelung) beginnen können, wobei allerdings die Hauptgottesdienstzeiten 
ausgenommen werden sollen. Unsere Position ist: Während der Hauptgottesdienste dürfen keine Läden 
geöffnet sein. Um Missverständnisse bezüglich der Hauptgottesdienstzeiten zu vermeiden, .halten wir 
eine klare Angabe des Zeitraums, in dem Sonntagsöffnungen möglich wären, für zielführender als die 
vorgeschlagene Neufassung. Wir sehen keinen Änderungsbedarf und betrachten die derzeit geltende 
Fassung als hinreichend. 

Der Gesetzentwurf schlägt für .§ 12 Abs. 3 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes folgende Änderungen 
VDT: 

1. Arbeitnehmende in Verkaufsstellen sollen auf eigenen Antrag einen weiteren Samstag über die 

derzeit erlaubten zwei bzw. drei (bei Kalendermonaten mit fünf Samstagen) Samstage pro 

Kalenderrnonat hinaus arbeiten dürfen.. 

Das ThürLadÖffG schützt die Beschäftigten in Verkaufsstellen im Freistaat in besonderem Maße, Indern es ihnen an mindestens 
zwei Samstagen die Arbeit untersagt. Damit dürfen sie an diesen Tagen nicht von ihren Arbeitgebern zur Tätigkeit eingesetzt 
werden. Diese Regelung hat sich, wie in der Begründung des Gesetzentwurfs ausgeführt, „alles in allem bewährt". 
Der Anspruch auf zwei arbeitsfreie Samstage ist für die Beschäftigten eine der wichtigsten Regelungen im Thüringer 
Ladenöffnungsgesetz. Denn für die Familien der Beschäftigten gibt es, wenn diese am Wochenende arbeiten müssen, keinen 
adäquaten Ersatz für das „verlorene" Wochenende. Daher ist das Recht, sich an zwei Wochenenden ausschließlich um die 
Familie kümmern zu können, eine überaus wichtige Regelung für die Beschäftigten im Einzelhandel. 
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Die Evangelischen Kirchen in Thüringen lehnen die vorgeschlagene Änderung von §. 12 Abs. 3 des 
ThürLadÖffG aus den folgenden Gründen ab: 

a, Entgrenzung der Arbeitszeit 
Für eine theologische Anthropologie ist er Mensch ein Wesen, das konstitutiv vom Wechsel aus Arbeit und 
Ruhe lebt. Für eine christliche Anthropologie bedeutsam ist zudem, dass der Sonntag nach antiker Zählung 
der erste Tag der neuen Woche ist. Für ein christliches Menschenbild ist der Rhythmus also „erst ein Tag 
Ruhe — dann sechs Tage Arbeit". Die biblische Begründung dazu liefert der Dekalog, die 
Schöpfungserzählung der Genesis und die Berichte von der Auferstehung Jesu am ersten Tag der Woche, 
dem Sonntag. 
Auf religiöser Überlieferung beruhende Zeit-Rhythmen schützen den Menschen davor, vollständig einer 
ökonomischen Verwertungslogik ausgeliefert zu werden. Die digitalisierte Beschleunigungs-Gesellschaft übt 
großen Druck aus in Richtung einer immer stärkeren Verflüssigung der Grenzen von kollektiven Ruhe- und • 
Arbeitszeiten. Die möglichst umfassende — räumliche und zeitliche - Erreichbarkeit von Menschen, Waren 
und Dienstleistungen wäre das Ende einer menschlichen Gesellschaft. 
Auch wenn der Änderungsvorschlag des Gesetzes-Entwurfes den Sonntags-Schutz nicht generell abschaffen 
möchte, sehen wir in diesem Vorschlag einen weiteren Schritt in Richtung solch einer Verflüssigung der 
Grenzen von Ruhe und Arbeit und lehnen ihn deshalb ab. 

b) Besondere Belastung der Beschäftigten 
Gerade in der  Corona-Pandemie sind die Beschäftigten großen Belastungen ausgesetzt. In manchen 
Branchen müssen sie nicht nur zeitweise höhere Kundenzahlen bewältigen, sondern sich auch um die 
Durchsetzung von Hygiene- und Abstandsregeln kümmern. Die grundsätzlich bereits hohen physischen und 
psychischen Belastungen wurden im vergangenen Jahr durch die Schutz- und Hygienemaßnahmen nochmals 
erhöht. Unter diesem Gesichtspunkt ist es zweifelhaft, ob die weitere Reduzierung der Ruhepole am 
Wochenende ein gutes und sinnvolles Signal ist. 

c) Machtverhältnisse im Unternehmen 
Die Neuregelung ermöglicht ein Aufweichen der Regelung von zwei arbeitsfreien Samstagen im Monat, 
indem Arbeitnehmer auf eigenen Antrag einen weiteren Samstag im Kalendermonat arbeiten können. Es ist 
zweifelhaft, ob dieser Vorschlag ein praxisnahes Bild von den Unternehmerverhältnissen zeichnet oder ob 
sich die Beschäftigten nicht vielmehr einer Erwartungshaltung der Unternehmensleitung ausgesetzt sehen 
oder gar zur Antragstellung gedrängt werden. Das ggf. in einigen wenigen Branchen aufgrund 
provisionsbasierter Entlohnung bestehende lnteresse einzelner Beschäftigter wiegt diesen Nachteil für die 
Beschäftigten aller Branchen nicht auf. insgesamt wird der Arbeitnehmerschutz hierdurch ungeachtet der.  
vermeintlichen Freiwilligkeit abgesenkt. Dies ist aus der Perspektive des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
nicht wünschenswert. 

Fazit 
Dass der Einzelhandel in den lnnenstädten — gerade nach mehr als einem Jahr Corona-13eschränkungen — 
Probleme hat, ist unbestritten. Auch die Evangelischen Kirchen in Thüringen teilen das lnteresse an 
lebendigen und lebenswerten lnnenstädten mit vielfältigem Angebot. Die geplante Neuregelung kann diese 
Probleme nicht lösen und dürfte zudem den verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht entsprechend. Andere 
Maßnahmen, etwa die Erhöhung der Erlebnisqualität, Fokus auf persönliche Beratung und die Konzentration 
auf innerstädtische Lagen, dürften besser geeignet sein, die Zukunft des stationären Einzelhandels zu sichern 
und weiterzuentwickeln. 

Mit freundlichen Grüßen 

Oberkirchenrat 
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Formblaft zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelllotentransparenzdokumentatlonsgosetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit elnem sohrlftHchen Beitrag art einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Betelligtentransparenzdokumentationsgesetz <ThürBeteildok6) verpfitchtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jsdem Fall als verpflichtende
Mindestlnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürB'eteildokG In der Beteiligtentransparenzdqkumentatipn
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den lntemetseften des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteifen.

Bitte gut feseriioh äusfülfQH und zusammen mit der. Stellungnsthm^ sendw!

Zu welchem Gösetzontwurf ha^en Sie sich schriftlich geäußert (Titel des GesetzenhA/urfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des ThÜrinßer LadonöfTnungsgesebes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
"Drucksache7/1726-

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GpnbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffenttiche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
;§ 5 Abs. 1 Nr, 1,2 TbÖrBeleltdokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wsnn Ja, dann walter mit Frage 3.)

Mame

Verband der Wirtschaft Thüringens

3eschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organfsattonsform

e.V.

Lossiusstraße

1

99094 Erfurt

-laben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
§ 6 Abs. 1 Nr. 1. 2 ThürBetetidokG)

^Jame Vorname

] Geschäfts- oder Dlenstadresse D Wohnadresse

Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erfordöriiüh, wenn keine andere Adresse benannt wird. DIB Wohnadfesse

fird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

>ostleitzah), O.rt



14.

15.

16.

Was Ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätlßkett?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBe(elldoltG)

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

0 befürwortet,
a gbgelehnt,
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie.kurz ctte wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zussimment
(§ S Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteilctokG)

Erweiterte Öffnüngszeiten für den Handel böten die Chance, die Belastungen
durch die Maßnahmen der vergangenen Monate in umsatzstarken Zeiten teil-
weise wieder auszugleichen. Die Begrenzungen auch in der Neufassung des
Gesetzes scheinen uns zu streng. Dem Gedanken, dass Einkaufen zunehmend
Freizeltcharakter bekommt, könnte noch stärker Rechnung getragen werden.
Auch bei-erweiterten Öffnungszeiten bleiben die Interessen der Beschäftigten
gewahrt.

Wurden Sie vom Landtag geböten, etnen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? ,
(§ 5 Abs, 1 Nr. 8 ThürBstelltfokG)

Ja (Hfnwats: weiter mit Frage 6] D nein

Wenn Sie die.Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

IS( per E-Mai!

n per Brief

Haben Sie steh als Anwaltskanztei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
{§ S Abs. 1 Nr. 6 ThUrBeteildokß)

^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

0



7.

Stimmen Sla eirter Veröffentlichung Ihres sctiriftlichen Beitrages in der
BeteHfgtentransparenzdokumentationiEy?
(§ 6 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldokG)

M Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschfuss des
Qesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Erfurt, 12.05.2021

Unterschrtft

( )

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Vevlimild der Wh xhaft ThüriIL1s e. 

Stellungnahme 
zu dem Beratungsgegenstand 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 
Antrag der Fraktion der CDU 

Drucksache 7/1726 

Der durch die Pandemiebekämpfung belastete stationäre Handel hat derzeit die Chance 
auf Erholung - wenn der politische Rahmen für die Selbstorganisation richtig gesetzt 
wird. 
Der in der Entwurfsbegründung vom September 2020 angesprochene "dreifache  Tsunami"  
wurde durch die verschiedenen Beschränkungen seit November 2020 weiter verstärkt. 
Dennoch gibt es die realistische Chance auf eine dreifache Gegenbewegung: die beginnende 
warme Jahreszeit in Verbindung mit erhofften Lockerungen und einer hohen Sparquote (rund 
16 Prozent in 2020, der höchste Stand seit der Wiedervereinigung). 
Das angesparte Geld wird voraussichtlich vor allem im stationären Handel in hochwertige und 
langlebige Konsumgüter investiert werden. Diese werden aber in der Regel vor allem an den 
Wochenenden und nach intensiver persönlicher Beratung verkauft. 

Wir begrüßen daher die Planungen zur Samstagsarbeit, die aus unserer Sicht aber deut- 
lich weiter gehen sollten. 
Denn angesichts der langen Phase von Beschränkungen bis hin zur vollständigen Schließung 
dürfte im Handel kein Potenzial für Personalaufbau vorhanden sein. Gleichzeitig böte eine wei-
tergehende Lockerung der Samstagsarbeit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gelegenheit, 
wenigstens einen Teil der Einbußen durch eigene Arbeit zu kompensieren. Deswegen sollten 
hier auch weitere Möglichkeiten zur Samstagsarbeit geboten werden. So überhaupt ein Antrag 
nötig ist, muss bei der Ausgestaltung darauf geachtet werden, dass er möglichst einfach von 
den Tarifpartnern gestaltet werden kann. 

Wir schließen uns auch in der Begründung benannten Einschätzung an, dass verkaufsof-
fene Sonn- und Feiertage regional geprägt sind und daher auch im Ermessen der Akteure 
vor Ort liegen sollten. 
Wir weisen aber auch hier darauf hin, dass uns die Begrenzung auf nur vier Sonntage im Jahr 
zu streng und eher willkürlich erscheint. Angesichts des Trends, Einkauf als Freizeiterlebnis zu 
gestalten, ist diese Begrenzung nicht zeitgemäß. 

Den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird aus unserer Sicht durch die be-
reits bestehenden gesetzlichen Regelungen (Stichwort: wöchentliche Höchstarbeitszeit) 
bereits ausreichend Rechnung getragen. 

Im Übrigen bitten wir, der Stellungnahme des Thüringer Handelsverbandes besondere 
Beachtung zu schenken. 

Erfurt, den 10.05.2021  

Seite 1 von 1 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteitigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Per$on, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an* einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Betelllgtentransparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpftlchtende
Mindestlnformatlohen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteitdokG !n der Betetligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut (eserlich ausfolien und zusammen mit der Stefiungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel ,des Gesetzentwurfs)? .

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
Gesetze nhvurf der Fraktion der CDU

-Drucksach7/1726-

1.:

2. .

Haben S!s sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B, Verein, GmbHi AG, eingetragene : ,
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentliphen Rechts)? , ;
(§5 Abs; 1 ,Nr. 1 > 2 TbUrBetelldokG; Hinweis; Wenn nein. dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann wettar mit Frage 3,)

Name

Gemeinde- und Städtebund Thüringen

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ!sationsform

Eingetragener Verein

l

Richard-Breslau-Straße 14

99094 Erfurt

Haben Sie sich a!s:natürllche Person geäußert, d. h. als Privatperson?. ,
[§6Abs.1Nr.'1.2ThürB&teltdokG) :

Mame Vorname

T

J Geschäfts- oder Dlenstadresso D Wohnadresse

tifnwels: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

n/ird in keinem Fall veröffentlicht,)

3traße, Hausnumrner

3ost!eltzahl. Ort



3.

4.

5,

t/Vas ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
;§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteitdokG)

<ommunaSer Spitzenverband i. S. v. §§ 126, 127 ThürKO, Art, 91 Abs. 4 ThürVerf

-taben Sie in Ihrem schriftfichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

< befürwortet,

3 abgelehnt,
3 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Sitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!
§ 5 Abs. 1 Nr 4 ThdrBeteildokG)

=Ene Vereinfachung und Flexibitisierung des Verfahrens für die Zulassung von
3onntagsöffnungen wird befürwortet.

Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebung s vorhabe n
ijnzureichen? •
} 5 Abs. 1 Nr.5ThÜrBeteildokG)

Ja (Hlnwais; weiter mit Frage 6) D nein

Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

l welcher Form haben Sie sich geäußert?

l per E-Mail

i per Brief

aben Sfe sich als Anwaltskanzlel im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftliöhen Beiträgen
m Gesetzgebungsverfahrer» beteiligt?
5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

ja K nein (weiter mit Frage 7}

tenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Bsteiiigtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldokG) ^ •

Ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in. den mitgeteilten Daten .werde ich unverzügiioh und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Qesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

</v^ ^,r, 77- 7
Untersch

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



•Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schrifttichen Beitrag an einen
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdökumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die ngchfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend " zu machen,

Die Informationen der folgenden FeSder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinform'ationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetei!dokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

S/fte gut feserSich ausfü!f9n und zusammen mit dar SteflungnahfnQ senden!

i^M'i^iÄBiWiRFÄi^lÄi^nfUiiBH^
^^^/^ Ü^'^^+^^^^^l^T^^^'^"'^v^^l<-> ^-^»'''?.t ^^,''-r^ ^.-.i-.^-L'^^ ^f ^--^ ^'^ ^—^:~.^-.± ' ^^"-^ ^^^^.^^L.t^JL^L^^^^7L"-;;'~''Jr 1;'--:-^ " •,*' ~^--r'='' ''-i.^. ^^3 :^^~.i-^'- -i^\ A-' ^ -••..' ^'_:

;T ^^,^^^^~^'Wi^<^^^^^^^:^^^i,E^^^ü^Jt h^^hi^ ^T"^ ^^>^-\~/^ ^-L^-?1;"J l'-.^^^ : ?^^'^-;f; ^\~^;.-i<-^.:'Y L-i'"-i\'.'+^ u-^^T.-.:•'';-t^'^ :''•^-^ -l t-~-^'^^ ^r;-^'?-^-:-7-'^-!-'1"-'-L'7'. ^'.",'^^:: ^-'~^1 ^^ ^ J'T'^ ^:-. .^r \'^ ^~':',-M^i;1 ^ ^t=^--f^ ^ ,^=1-^-T

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
Gesetzentwurf dsr Fraktion der C.DU
-Drucksache7/172©"

^
?g^^
isy(SySSrf,'

s^s^^r^^^äi^}S!SSSSä^S^fi!^^''^W^^£'^i^y^s^j^^^ S'.VK ;''?&-i^:;t,'rti-'!'ä vy'^S^'fSSsssy" Wf&t.'x.^.W.'fi^- '• :-l''^i't --•-'-rü'Si';.:;?:''. '.•:?-i"; - ?..

'^s^g^'
i'i-/'^L'^^--ä£ Name Organ isatlonsform

ä3ä§IN;
^s^v6

nitini
a^i^i

liPl^ili!tgä^ai^iS^

J^k^l^wÄ ~^p'n^
^'u

^.

Geschäfts" oder Dienstadresse •Â ^^\r^ y{£i ^ö^n^

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

!^;S^?^'^

Postieitzaht, Ort

B-.Sti^-;?

''iSSsSS^
^i&i.-S-S^I

Ngme Vorname

Geschäfts- oder Dienstadresse Wohnadresse

i^B^
(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnactresss
wird In keinem Fall veröffenlllcht.)

Straße, Hausnummer

i%li Postleitzahl, Ort



{-^(k^f) üß^v (l^^ö)^^(JAk^ ^-(-' -hLa.^.

^ß|^^!I^S^C:t^itj^^||^^^^^^JF||^^^fc^S^S^^-^^^^^^^S^^^^S^^-'^^^'^^

D befürwortet,

U abgelehnt,
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteilctokG)

/t^ QAA , Svm - 0-^ fe^yA ^^1 ^j^tl^
'ge^, cD'^ Ar^l ^ ^Ar ^ ^ 6210 ^ ^^^

^k>^.^; ^g.5&^ ^ „^ili;^^1
|M,U^ \)o (^^e.siciv ^1^<^/L-.

^ ÄB^^^ffiÄM^^^Kf^^MSiÄÄSB
8^81^^S8.S?^SS^®SSS?SSiSSS
lÄ®i|^tfi^l!äot(<s)Ä^^ VVi^.

Ja (Hinweis; weiter mit Frage 8) nein

mSsS
•i??

^^
siyä^^

^ssgSy:

Wenn Sie die Frage 5 verneint .haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

^w^s^s- In weicher Form haben Sie sich geäußert?

insii^ D per E-IVtall

ü; . per Brief

^-^<J^T^Jt^j
^^'i-^;:L^J

tifes^ffisl:!^SiHtsl

Si^^^^^SM'iBB^?

a ja
S^^ri^l
^^^*^-^y

^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

iw£'sS!S-l'AIss§ss^



^f^^!
^•gNS^:

iwy^

1^^^^-^

•^W»!SSM^

H Ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und VoHBtändlgkett der Angaben. Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrens miUellen.

l^^filiÄ'ii^S^^^^fÄ^l^llij? iRi|f^|tu^t®^,?^

t^iw, /2. öS^ ,3s,3A

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



LANDESFRAUENRAt
THÜRINGEN E.V.

LandesfrauenralThOringene.V.'Johannesslf.19 •99084 Erfurt Thüringer Landtag
Zuschrift

7/1190
zu Drs. 7/1726

Stellungnahme des Landesfrauenrates Thüringen e.V. zum Zweiten

Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren/ - .

wir bedanken uns für die Möglichkeit zu dem o.g. Gesetzesentwürf Stellung

nehmen zu können. .

Wir begrüßen/ dass'die Anzahl der verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage nicht

erhöht wird. Zur Erholung und der gemeinsamen Freizeitgestaltung von FamiHen
und Freunden hat der Sonntag für viele Personen eine wichtige Stellung.

Besonders für die Personen, für die Samstag .bereits ein normaler Arbeitstag ist/

ist der freie Sonntag von großer Bedeutung: ,.

Die Änderungen, dass Arbeitnehmennnen an mehr als zwei bzw. drei Samstagen
arbeiten dürfen, kann für Arbeitnehmeninnen und die Vereinbarkeit von Familie
odter Studium und Beruf vorteilhaft sein. Allerdings besteht die Gefahr, dass es zu
einer Art „freiwilligen Zwang" oder „Erpressungsversuchen" durch die
Arbeitgebeninnen kommt. Hierfür Wünschen wir uns geeignete vorbeugende
Maßnahmen oderBeschwerdesteiien.

Nach § 28 des Thüringer Gleichstellungsgesetz ist eine geschlechtsneutraie Form
zu verwenden, nicht das generische Maskulinum (§ 12 (3). «Arbeitnehmer"/
//Arbeitgeber"). ,. -

Landesfrauenrat
Thüringen e.V,

Johannesstraße 19
99084 Erfurt

Erfurt/12,05.2021

Vorsitzende Geschaftsführerin

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



FormblatEzur Datenerhebuhg .
nach § S Abs, 1 des Thüringer Bötefligfenfranspat'enzdokumentatfonogesbtzös

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schrlftfichen Beitrag ärl einem
Gesetzgebungsverfahr.ert • befeiiigt hat, ist. nach .. dem Thüringer
Bete! tigtentra n spare nzdokumentatfonsgesetz (ThürB.eteildokG) verpflichtet, dje nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für $le zutreffend - zu machen. . • • •

Die. Informationen der. folgen'den Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mlndestinfömnationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteildokG in der Betöiligtenfransparenzdokumentatipn
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten -des
Thüringer .Landtags veröffe Glicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen, , ' •

Bitte gut leseriich 'ausfiWen uncf zusQmmen mii der SteUungnahyie seßcten!

Zu welchem 'GesetzentuvurT ha|?en 'Sie sich.schrlftllGh gBäußert (Tite! des GesetzentA/urfs)?

Zweites Gesßtz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksacha 7/1726- . • , . . ,

1.

2.

Haben Sie. sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h., als Vertreter einer
Vereinigung natüriich.er Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentHche,An@ta!t, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des ,
öffentlichen Rechts}?
(g 5 Abs, 1.Nr, 1, 2 ThtlrBfiteildokO; Hinweis: Wenn nsln, dBnn-wsiiermUFraga 2. Wenn Ja, darin weiter mttFrags 3.)

Name

Liberaler Mittelstand Thüringen

Geschäfts-oder Dlenstadresse

Straße, Hausnümmer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Orggnisatlonsform " •• ' ,

Eingetragener Verein

Liebknechtstraßo 16^

99085 Erfurt •

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h. als Privatperson?
(§ G Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteltdokG) - •

Name Vorname

D . Geschäfts-.oderDiehstadresse • a Wohnadresse

(Hfrw&Ia: Angaben zur Wohn adresse sind nur eFfprderlfch, wenn ke!na andere Adresse benannt wird. Die Wühnadresse
wird in kefnem Palt veröffentlicht.)

Straße,. Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3:

4.

3.

A/as ist der Schwerpunkt Ihrer inhaitfichen oder beruflichen Tätigkeit?
:§ 5 Abs. 1 Nr. 3 Tti(ir6eieH(iokG)

Interessenvertretuhg Mittelstand

4aben sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher .

J " befürwortet, ' , . • •

!< sbgelehnt, ' . .

3 ergänzungs- bzw. änderungsbedürtiig eingeschätzt?. . •

iitte fassen Sie kurz die wes'enfllchen Inhalte (Kernaussage) .Ihres schriftitchen Beitrages zum

aesetegebungsverfahren zusammen! .
g 5 Abs. 1 Nr. 4 ThQrBete!!dokG)

Abschaffung des Gesetzes

Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebung svorhabeh
Enzurelchen? .
i 5 Abs. 1 Nr. 5 TtiüraefelltiükG)

l ja (Hinweis: wsiter mit Ffage 6) D • nein

^/enn'Sie die.Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? •

i welcher Form haben Sie sich geäußert?

; per E-Mail

per B rief

aben Sie sich als AnwaltskanzleS im Auftrag eines Auftraggebers mit schrifttlchen Beiträgen
TiGesetzgebungsverfahren.beteiligt?
5 Abs, 1 Nr. 6 ThüraetelidokG) , . .

ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

fenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftrag geberl



7, .

Stimmen Sie einer Veföffentlichung Ihres sphrifllichen Beitrages In der
Beteiiigtenfransparenz^okumentatfon zu?
{§ 5 Abs, 1 Satz 2 •HiUrBeteildokG)

K Ja • a nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ech dte Richtigkeit und Vollständig keit der Angaben. Änderungen
•fri den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich'und unaufgefordert bis zum Abschluss 'des
.Gesetzgebungsverfahrensmitteilön. , ..

Ort, Datum

Erfurt, 12.05.2021

Unt^schfift

__

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



gp liberaler mittelstand
^H . Thüringen

andesgeschäftsstelle
Liebknechtstraße 16a

"990'85'Erfurt

Thüringer Landtag . 0361 3455919
Ausschuss für Soziales, Arbeit, . .thuering
Gesundheit und Gleichstellung www.liberaler-mittelstand.com

Jürgen-Fudis-Straße l Thüringer Landtag
Zuschrift99096 Erfurt [ Zuschrift | Den

7/1196 l .2021
IzuDrs. 7/1726

Betrifft: Stellungnahme des Liberalen Mittelstandes zum Thüringer Ladenöffnungsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren, .

vielen Dank, dass Sie uns als Liberaler Mittelstand Thüringen e.V. die Gelegenheit geben zum
vorliegenden Gesetzentwurf eine Stellungnahme abzugeben.

In Reaktion auf Ihren Schriftsatz „Drs. 7/1726" erhalten Sie folgende Informaüonen:

Ich wähle für dieser Anhörung die digitale Form und bitte Sie, mir die Logindaten mitzuteilen, die mir
eine Teilnahme über ein Videokonferenzsystem ermöglichen.

Hier nun die Stellungnahme des Liberalen Mittelstandes Thüringen e.V.:

Der Liberale Mittelstand Thüringen fordert eine ersatzlose Streichung des Gesetzes.

Begründung: .

In der digitalisierten Welt, in der rund um die Uhr an 364 Tagen im Jahre online gehandelt wird,
darf man den analogen Geschäften keine zeitüchen Z.usateregeln aufbürden. Im Gegenteil, gerade
•die Möglichkeit zur Öffnung zu Stoß- oder das Finden von Nischenzeiten sind für die Händler eine
große Chance im Wettbewerb mit dem Onlinehandel. Der Verkauf vor Ort geht weg von'einer
reinen Warenbeschaffung hin zu einem Erlebnis mit persönlicher. Betreuung und guter Beratung.
Und das wird in der Regel nicht montags 10 Uhr, sondern am Abend oder. am Wochenende
stattfinden. :. .

Zudem teüen wir nicht das verquere Menschenbild, dass Verkäufer nicht geme arbeiten und nur
ausgebeutet werden. Viele Einzelhändler arbeiten mit wenigen gewerblich Beschäftigten m Tellzeit
oder auf MMjobbasis. Und gerade diese Personengmppen, Studenten» Ledige oder Menschen mit

. einem anderen Teilzeitjob, sowie auch Verkäufer, die auf Provlslonsbasis bezahlt werden, wollen
auch am Wochenende oder am Abend arbeiten und sollten dies auch können.
In Deutschland gibt es ein Arbeitszeitgesetz, welches alles .zum Thema „Arbeitszeit" umfassend

. regelt und an das sich aUe Branchen halten müssen. Vor dem Hintergrund des

U&eraler M iltelsiand . Co
Landesveftiand Thüringen e.v. V IBAN;
Uebknectilsiralta 15a. 9908 73 BI
0361-34559 M

www.tibaTater-mlttelstand.comAhuering&n



Gleichheitsgrundsatzes ist nicht nachzuvollziehen, warum bestimmte Branchen per Gesetz
besonders bevörzugt/benachteiUgt werden sollen. .
Geschäfte unterliegen 'bereits einer großen Zahl Auflagen aus Bundes-, Landes" und

. Kommunalgesetzen, sei es der Lärms chutz, uQnöügerBüi<okratie,.wie die Arbeitszeitnachweise,
' und viele anderer Beschränkungen vor Ort.

Das Ladenöffmingsgesetz Ist dabei die unnötigste Beschränkung, ein Relikt aus der Zeit vor der
Dlgitalisierung und Globalisienmg und gehört deshalb abgeschafft.

Soweit die SteUungnahme, des Liberalen .Mittelstandes Thüringen e.V..

Im Namen des Liberalen Mittelstandes bedanke ich micli für Ihr Interesse.

Mit freundlichen Grüßen . .

t; ' .. ' . . '.

Steüv. Landesvorsitzender Liberaler Mittelstand Thüringen e.V.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BeteiligtentransparenzdoRumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall a!s verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr mhsttlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut teserfich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu^cheiTr)^^etzentwurf:haben5ie;sjc^sM

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgeseizes, Gesetzentwurf der Fraktion dsrCDU, -Drucksache 7/1726-

"f^":!

2.^:1

.Haben^ie sich als Vertreter einer juristischen^Person geäußert,^
Vereinigung natürlicherPersönehipder.Sachen (z, B.Verejn^Gmb^
Ge(noiääehschaftoderö^ntljcheAnstält,,Körp^
.o^ntljch^r>f^hts)^::-;':-/^:.\\^^..-''\::^^1^^
(§5Abs^1Nr.1/2ThürBelei!döKG;Hjnweis^W^^

Name

Industrie- und Handelskammer

Ostthüringen zu Gera

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzah!, Ort

Organ isationsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Gaswerkstraße 23

07456 Gera

Haberi5iesic^als:natüriicbe:Rersön geaüßert^<.h.^ ; .,,/
:(§5^bs./1Nr.;1, 2 JhürBeteHdok^-,^', ;:;/•••'::';^:^^ .,.'-.^.';.^].-"•.:-[-:--^ ::• ",'•; .—.:-:;.::-.-^;

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohriadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnacfresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



^s V\(as.|jst ilerSclnverpu^illiir^H^
^l5,^^^JI)||i!€®^(3)^^g®^

!)0)iert^aejr.t?er^Ö!chi9riX|itiälk?it^

-unsbhtinglgBwlrtachatepoSitische Irterosseiwarlrelung der IHK-MiigliedauntemehinRfi in ciar Region, !f> Thdfingeni,
auf Bundsa- vnd EU-EtWie

- Durehföhrung hfll^fficher, vom Slaal ffl»B[tragonerAuigabgn(n Elawivwantwoftung
-wIrtechaitMriönlierte DienaHelslungsn im htwßftsö der IHK-Milgiiedsumemehmen

14.1^

Na^^^n^ti^i^!^i<;K!^^§lf^lm^
befürwortet,

Q abgelehnt,
|X| ergänzungs- b^w. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfehren zusammen!
(g 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelEdokG)

Die Landesarbeitsgemeinschafl der Thüringer Industrie- und Handeiskammern begrüßt grundsätElich die im
Gese(?esentwurf vorgesehene Änderung» aas Erforderriis eines besonderen Anlasses zur Freigabe verkaufsoffener
Sonn- und Feiertage aus dem Gesetzesiext des ThürLadöffG zu süyichen. Ändecungsbedarf besteht ailerdEng& weiter
bei den Voraussetzungen zur Freigabe verkaufsoffener Sonntage im Advent.

Das Vorhaben, Beschäftigten im Einzelhandel die Möglichkeit einzuräumen, auf eigenen Wunsch einen weiteren
Samstag [n jedem Monat zu arbeiten, isl ein Schritt hin zu mehr FlexibiiiEät bei der Arbe!tszeltgesta!tung. Gleichwohl
faitebe im Grundsat;: die überregulieryng der Branche bestehen. Die Mögfichkett des Erlasses einer Verordnung für
Ausnahmen vom Samstagsarbeitsverbot sollte zudem aufjscten Fali erhalten bleiben.

<§5^s::^^^l)![h:Beteiläofö^|
15^

|^n^ine®!h^jphejri|i|iejitrag

x ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mail

per Brief

ja x nein (weiter mn Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.^;..

Stinimen,SieeinerVeröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der; ,\ : ;, ;: :

BeteiljgtentranspärenzdQkunnehtation7u?^ ^ '• ^ ; ^ : . ,; :^^ ;::^^ ,
;§6Abs;rS8tz2JhlirBetei[dokG]i.-'-. .',.'•• ::-:.;;.;...1 .:/;.- - •".- ..',':; ,,:":..' :.-'...:';.'. ; ;•'. ,'..'"1;,:~;-:.:. -^

3 ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und VoflsfändlgkeEt der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

,Qrt, Datum

ftrc. ^.ÖT.-I1^

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Arbeitsgemeinschaft der Thüringer 
Industrie- und Handelskammern 

Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera I Postfach 3062 1 07490 Gera 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Gleichstellung 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

THUR. LANDTAG POST 
14.05.2021 09:35 

/102/09439,24  

Unser Zeichen: ad 

Gera, 10. Mai 2021  

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Ladenöffnungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/1726 - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Übersendung des Entwurfs für ein Zweites Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) und die Möglichkeit, dazu Stellung zu 
nehmen. 

Der Gesetzentwurf besteht aus zwei Teilen: 

1. die Änderung des § 10 Abs. 1 ThürLadÖffG insbesondere dahingehend, dass der 
Verweis auf den „besonderen Anlass" als Voraussetzung für die Freigabe 
verkaufsoffener Sonn- und Feiertage nicht mehr im Gesetzestext enthalten ist, 

2. die Änderung des § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG insbesondere dahingehend, dass den 
Beschäftigten in Verkaufsstellen die Möglichkeit eingeräumt wird, auf eigenen Wunsch 
an einem weiteren Samstag in jedem Monat zu arbeiten, 

zu denen die Landesarbeitsgemeinschaft der Thüringer Industrie- und Handelskammern 
(LAG) wie folgt Stellung nimmt. 

Der stationäre Einzelhandel in unseren Städten und Gemeinden steht mit voranschreitender 
Digitalisierung und damit verbundenen verändertem Kaufverhalten unter massivem 
Wettbewerbsdruck. Die  Corona-Krise hat diese Situation nochmals deutlich verschärft. Seit 
Ausbruch der Pandemie in Deutschland ist die Branche mit besonderen, in vielen Fällen 
existenzbedrohenden Herausforderungen konfrontiert. Die inzwischen seit Monaten 
andauernden Geschäftsschließungen per Verordnung gefährden den Fortbestand von 
immer mehr Unternehmen. Im Wirkungszusammenhang mit dem  „Shutdown"  im 
Gastgewerbe, Veranstaltungsverboten und Kontaktbeschränkungen drohen ganze 
Innenstädte zu veröden. Den stationären Einzelhandel durch geeignete Maßnahmen zu 
unterstützen, ist aus Sicht der LAG gerade jetzt und mit Blick auf die Zeit nach der 
Pandemie unerlässlich. 

    

    

    

    

    

  

IHK Ostthüringen zu Gera I  Tel.  0365 8553-0 
Gaswerkstr. 23 1 07546 Gera 
E-Mail: info@gera.ihk.de  
Internet: www.gera.ihk.de  

IHK Südthüringen 1Tel. 03681 362-0 
Bahnhofstr. 4-8 1 98527 Suhl 
E-Mail: info@suhl.ihk.de  
Internet: www.suhl.ihk.de  

 

IHK Erfurt 1  Tel.  0361 348-0 
Arnstädter Str. 34 1 99096 Erfurt 
E-Mail: info@erfurtihk.de  
Internet: www.erfurtihk.de  

 

 

 

 

 



Arbeitsgemeinschaft der Thüringer 
Industrie- und Handelskammern 

1. Ein Element hierbei sind verkaufsoffene Sonn- und Feiertage. Für den stationären 
Einzelhandel wie auch für die Kommunen sind diese zusätzlichen Ladenöffnungen 
wichtige Marketing- und Profilierungsinstrumente. Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 
stärken den Erlebniswert der Stadtzentren und leisten einen bedeutenden Beitrag zum 
Erhalt der Attraktivität unserer Innenstädte. Für viele Händler sind verkaufsoffene Sonn-
und Feiertage besonders umsatzstarke Tage. Gerade die kaufkräftige Kundschaft nutzt 
die zusätzlichen Öffnungszeiten gerne für ihre Einkäufe im stationären Handel. 

Bereits vor der  Corona-Pandemie war die rechtssichere Beantragung und Durchführung 
von verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen jedoch durch die restriktive Gesetzgebung 
und die Rechtsprechung, welche die Voraussetzungen für die Sonn- und 
Feiertagsöffnung immer weiter verschärft hat und die Antragstellungen komplexer 
werden lässt, mit großen Schwierigkeiten und hohen bürokratischen Hürden für die 
Antragsteller verbunden. 

Nun sind aufgrund des Infektionsschutzes nahezu alle Veranstaltungsformate, die als 
besonderer Anlass für verkaufsoffene Sonn- und Feiertage nötig wären, auf absehbare 
Zeit nicht umsetzbar. 

Die LAG begrüßt daher die im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung, das Erfordernis 
eines besonderen Anlasses zur Freigabe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage aus dem 
Gesetzestext des ThürLadÖffG zu streichen. 

Die LAG fordert seit geraumer Zeit, die Freigabe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage 
einfacher, unbürokratisch und rechtssicher zu handhaben. Die festgelegte Anzahl von 
höchstens vier verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen pro Jahr und pro Kommune wird 
dabei als grundsätzlich angemessen und ausreichend angesehen. 

Um Alternativen zu dem gegenwärtigen Thüringer Modell der Sonntagsöffnung 
auszuloten, hat die LAG im Jahr 2017 ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben (siehe 
Anlage 1). Der Verfasser,  Prof. Dr.  Johannes Dietlein, kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Freigabe von Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen zwar einer 
Rechtfertigung durch hinreichende Sachgründe bedürfe. Als Rechtfertigung seien 
jedoch nicht nur besondere Anlässe wie etablierte Feste, Märkte oder ähnliche 
Veranstaltungen denkbar. Auch zahlreiche weitere Aspekte kämen hierfür in Betracht — 
darunter die Vermeidung von Leerständen oder von  „trading-down"-Effekten, die 
Wahrung der Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungsbereiche, die Steigerung der 
überörtlichen Sichtbarkeit und die Eigenpräsentation der Kommunen sowie 
beschäftigungspolitische Ziele der Erhaltung wettbewerbsfähiger stationärer 
Verkaufsstellen. Der Gesetzgeber hat also in dieser Frage durchaus 
Gestaltungsspielräume, die es im Sinne der Unternehmen und Innenstädte zu nutzen 
gilt. 

Die LAG hat zudem wiederholt angeregt, die Voraussetzungen zur Freigabe 
verkaufsoffener Adventssonntage zu lockern. Die derzeitige Bestimmung in § 10 Abs. 2 
ThürLadÖffG erlaubt Ladenöffnungen an nur einem Sonntag im Advent — wahlweise 
des ersten oder zweiten Adventssonntags. Dadurch entstehen insbesondere für 
Thüringer Einzelhändler in den Grenzregionen Wettbewerbsnachteile gegenüber der 

IHK Erfurt I  Tel.  0361 348-0 IHK Ostthüringen zu Gera 1Tel. 0365 8553-0 IHK Südthüringen 1Tel. 03681 362-0 
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Konkurrenz in den benachbarten Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt, wo die 
Bestimmungen für die Freigabe verkaufsoffene Adventssonntage weniger streng sind. 
Im Ergebnis geht gerade in der für den Einzelhandel wichtigen Adventszeit Kaufkraft für 
die Region verloren. Leider adressiert der Gesetzentwurf diese Unzulänglichkeit nicht. 

2. Erhebliche Wettbewerbsnachteile gegenüber Marktteilnehmern aus den angrenzenden 
Bundesländern und dem stetig wachsenden Internethandel entstehen den Thüringer 
Einzelhandelsunternehmen nicht zuletzt durch die Regelung zum Besonderen 
Arbeitnehmerschutz in § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG. Danach dürfen Arbeitnehmer in 
Verkaufsstellen mindestens an zwei Samstagen in jedem Monat nicht beschäftigt 
werden. Diese Einschränkung der Samstagsarbeit ist bundesweit einmalig. 

Die Konsequenzen sind weitreichend: Gerade an den frequenz- und umsatzstarken 
Samstagen sind viele Thüringer Händler mit einem massiven Personalengpass 
konfrontiert. Entsprechend ist die Personal- und Arbeitszeitplanung mit deutlich 
höherem Aufwand verbunden. Vor allem bei kurzfristigen Mitarbeiterausfällen ist es 
kaum möglich, Personal für den Samstagseinsatz zu finden. Insbesondere bei 
beratungsintensiven Sortimenten, wie im Elektronik-, Möbel- und Modebereich, erwarten 
die Kunden jedoch ein hohes Serviceniveau. Dieses kann an den Samstagen mit den 
verfügbaren Mitarbeitern jedoch nicht immer oder nur schwer gewährleistet werden. 
Unternehmen berichten, dass bei krankheitsbedingten Ausfällen und während der 
Urlaubszeit sogar einzelne Abteilungen unbesetzt bleiben müssen. Das hat zur Folge, 
dass der große Wettbewerbsvorteil des stationären Einzelhandels, die individuelle 
Kundenberatung, an Qualität verliert. 

Die Thüringer Samstagsregelung bedeutet nicht nur eine Einschränkung der 
unternehmerischen Freiheit, auch für die Beschäftigten im Einzelhandel geht die 
Vorschrift mit einer erheblichen Beschränkung der persönlichen Freiheit bei der 
gemeinsamen Gestaltung der Arbeitszeit mit dem Arbeitgeber einher. Die fehlende 
Flexibilität steht zudem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Weg: Unternehmer 
wie auch Mitarbeiter berichten, dass Beschäftigte durchaus an Samstagen arbeiten 
wollen, um in der Woche freie Tage für die Familie zu haben. Auch Aushilfen werden 
durch die Vorschrift eingeschränkt, darunter viele Studierende, die vorrangig nur 
samstags - jedoch nur eingeschränkt in der fachlichen Kundenberatung - arbeiten 
können und für die Minijobs eine wichtige Finanzierungsquelle des Studiums sind. 
Gleichzeitig verlieren nicht nur die Unternehmen wichtige Umsätze, sondern damit auch 
die Beschäftigten umsatzorientierte Leistungsprämien. 

Die LAG hat sich wiederholt für die Rücknahme der restriktiven Regelung zur 
Samstagsarbeit im ThürLadÖffG ausgesprochen. Den Unternehmern und Beschäftigten 
im Einzelhandel möge ein Wahlrecht zugestanden werden, ob am Samstag gearbeitet 
oder die Freizeit gestaltet wird und in welchem Umfang. Hierfür hat die IHK 
Südthüringen einen Verordnungsentwurf zur Regelung von Ausnahmen bei der 
Einschränkung von Samstagsarbeit vorgelegt (siehe Anlage 2). 

Das Vorhaben der CDU-Fraktion, Beschäftigten im Einzelhandel die Möglichkeit 
einzuräumen, auf eigenen Wunsch einen weiteren Samstag in jedem Monat zu arbeiten, 
ist ein Schritt hin zu mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung und insoweit zu 
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begrüßen. Gleichwohl bliebe im Grundsatz die Überregulierung einer einzelnen Branche 
weiterbestehen. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht zudem die Möglichkeit des 
Erlasses einer Verordnung für Ausnahmen vom Samstagsarbeitsverbot nicht vor. Diese 
Möglichkeit, die derzeit in § 12 Abs. 3 S. 2 ThürLadÖffG geregelt ist, sollte jedoch auf 
jeden Fall erhalten bleiben. 

Wir bitten um Beachtung der Stellungnahme und stehen für diesbezügliche Rückfragen 
gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hauptgeschäftsführer 
im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Industrie- und Handelskammern 

Anlagen 
1) Rechtsgutachten „Gesetzgeberische Spielräume bei der Regelung von Ladenöffnungen 

an Sonn- und Feiertagen" 
2) Entwurf einer Thüringer Verordnung zur Regelung von Ausnahmen zur Einschränkung 

von Samstagsarbeit nach dem Thüringer Ladenöffnungsgesetz 
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Update  Juni  2020 

Der folgende Entwurfsvorschlag wurde vor der Coronapandemie und der folgenden 
Wirtschaftskrise erstellt. Die im Entwurf enthaltenen Anpassungen erfahren durch die 
aktuellen Herausforderungen im Thüringer Einzelhandel und den damit einhergehen-
den Problemlagen in den Thüringer Innenstädten eine neue Dynamik. 
Vor allem im Kontext der Nachholung von Umsätzen, der Ermöglichung von Kinder-
betreuung an Schul-/ Kitata gen und der Wiederbelebung der Innenstädte ist schnel-
les Handeln auf politischer Ebene gefordert! 

Wer wir sind: 

Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen ist Interessenvertreter von rund 
29.000 Mitgliedsunternehmen der Landkreise Hildburghausen, hm-Kreis, Schmalkal-
den-Meiningen, Sonneberg und der kreisfreien Stadt Suhl. Wir nehmen als eigenver-
antwortliche öffentlich-rechtliche Körperschaften der wirtschaftlichen Selbstverwal-
tung das Gesamtinteresse der zugehörigen Unternehmen gegenüber Kommunen, 
Landesregierungen sowie Politik und Öffentlichkeit wahr. Die IHK ist eine Plattform 
für die vielfältigen Belange der Unternehmen. Diese bündeln wir auf demokratischem 
Weg zu gemeinsamen Positionen der Wirtschaft und tragen so zum wirtschaftspoliti-
schen Meinungsbildungsprozess bei. Unser Ziel: Beste Bedingungen für erfolgrei-
ches Wirtschaften. 

Legitimation des vorliegenden Entwurfsvorschlags: 

In den Wirtschaftspolitischen Grundpositionen der IHK Südthüringen, deren Basis ein 
breiter demokratischer Meinungsbildungsprozess ist, hat die Südthüringer Wirtschaft 
für eine Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes Position bezogen. Der Vor-
liegende Verordnungsentwurf wurde auf Initiative des IHK-Handelsausschusses, der 
als beratendes Gremium die Organe der IHK Südthüringen berät, erarbeitet und soll 
zukünftig die Grundlage für die politische Diskussion bilden. 

Die Vollversammlung der IHK Südthüringen hat am 11. März 2020 die Wirtschaftspo-
litischen Grundpositionen für das Jahr 2020 beschlossen. Zuvor hatten sich mehr als 
200 Unternehmerinnen und Unternehmer der Regional- und Fachausschüsse unse-
rer IHK an der Diskussion beteiligt. Diese breite Meinungsbildungsprozess zur wirt-
schaftspolitischen Positionierung ist im Kammerbezirk der IHK Südthüringen seit vie-
len Jahren fest etabliert. 

Der Handelsausschuss der IHK Südthüringen hat sich am 22.03.2018 entschlossen, 
einen gemeinsamen Vorschlag für eine Ausnahmeverordnung zu § 12 Abs. 3 
ThürLadÖffG zu erarbeiten. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des 
Ausschusses gebildet. Die Arbeitsgruppe trat am 02.05.2018 zusammen, der Verord-
nungsentwurf wurde dann in mehreren Umläufen durch die Mitglieder des Handels-
ausschusses ergänzt und überarbeitet. Der vorliegende Entwurf wurde durch 
14 der insgesamt 17 Ausschussmitglieder bei keiner Gegenstimme gebilligt. 
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HINTERGRUND — Regelungsbedarf: 

Mit der Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) vom 
21. Dezember 2011 dürfen Beschäftigte in Thüringer Verkaufsstellen an zwei Sams-
tagen im Monat nicht beschäftigt werden (§ 12 Abs. 3 ThürLadÖffG). Diese Regelung 
zum besonderen Arbeitnehmerschutz ist bundesweit einmalig und geht über die 
übliche Praxis nach § 17 Ladenschlussgesetz (LadSchIG) hinaus, wonach Arbeitneh-
mer verlangen können, in jedem Kalendermonat an einem Samstag von der Beschäf-
tigung freigestellt zu werden. Bei der Regelung in Thüringen handelt es sich nicht um 
eine Sicherung eines Anrechts auf zwei freie Samstage in Analogie zum Bundesge-
setz, sondern um ein absolutes Arbeitsverbot. So ist eine häufigere Beschäftigung 
von Arbeitnehmern an Samstagen selbst mit deren ausdrücklicher 
Zustimmung ausgeschlossen. Das zuständige Landesministerium hat klargestellt, 
dass die Norm der Verwaltung weder einen Ermessens- noch einen Beurteilungs-
spielraum einräumt. Der §12 Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG normiert ein unmittelbar 
geltendes Beschäftigungsverbot ohne jeden Auslegungsspielraum, da eine Rechts-
verordnung mit Ausnahmeregelungen für bestimmte Personengruppen sowie in 
Einzelfällen nach § 12 Abs. 3 Satz 2 bisher nicht erlassen wurde. 

Bereits in 2012 wurde ein entsprechender Entwurf einer „Thüringer Verordnung zur 
Regelung von Ausnahmen zur Einschränkung von Samstagsarbeit nach dem Thürin-
ger Ladenöffnungsgesetz" (Vorlage 5/2668) durch das TMSFG vorgelegt und mehr-
fach im zuständigen Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit des Thüringer 
Landtags beraten. Letztlich wurde im Dezember 2012 der Verordnungsentwurf durch 
die damals für Arbeitsschutz zuständige Ministerin Heike Taubert zurückgezogen, 
auch um das Ergebnis im Verfahren der Verfassungsbeschwerde abzuwarten. Nach 
Zurückweisung der Verfassungsbeschwerde im Januar 2015 wurde durch das 
zuständige Ministerium kein neuer Entwurf einer Rechtsverordnung nach § 12 Abs. 3 
Satz 2 erarbeitet. 

Am 29. Dezember 2015 wurde dem Landtag ein Bericht über die Auswirkungen des 
ThürLadÖffG vorgelegt. Im Fazit des Gutachtens heißt es „der Gesetzgeber kann 
durch eine Novellierung des ThürLadÖffG im Bericht erwähnte Unstimmigkeiten oder 
beschriebene Problemlagen ausgleichen". Trotz der dargestellten Unstimmigkeiten 
und Problemlagen hat der Landesgesetzgeber bisher stets die Novellierung des 
ThürLadÖffG abgelehnt. 
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PRÄAMBEL 

Für die Unternehmen des stationären Einzelhandels in Thüringen ist die Regelung 
nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG mit enormen Schwierigkeiten bei der prakti-
schen Umsetzung verbunden. Für den stationären Handel ist der Samstag oft der fre-
quenz- und umsatzstärkste Tag der Woche. In einigen Betrieben entfallen mehr als 
25 % des Wochenumsatzes allein auf den Samstag. Damit einhergehend ist der 
Samstag auch für die Mitarbeiter der beratungs- und arbeitsintensivste Tag der Wo-
che. Die Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes hat dazu geführt, dass am 
wichtigsten Verkaufstag, die Einsatzmöglichkeiten des Personals drastisch reduziert 
wurden. In Monaten mit nur 4 Samstagen bedeutet dies konkret, dass an jedem 
Samstag maximal 50 % der Belegschaft verfügbar ist und somit zu wenige Mitarbei-
ter eingesetzt werden können. Die Folge ist, dass die „verbliebenen" Beschäftigten 
eine deutlich höhere Arbeitsbelastung verkraften müssen und die Beratungsqualität 
und -intensität für die Kunden sinkt. 

Weiterhin ist durch diese Neureglung die Personal- und Dienstplanung, sowohl für 
Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer wesentlich komplizierter und unflexibler ge-
worden. So lassen sich zum Beispiel Mitarbeiterwünsche zu freien Tagen oder länge-
rem Urlaub kaum mehr umsetzen. Ebenso können krankheitsbedingte Dienstausfälle 
mit dem verfügbaren Personal nicht adäquat abgefangen werden. Auch Wünschen 
von Mitarbeitern, die samstags gern öfter arbeiten möchten, weil beispielsweise eine 
Kinderbetreuung gesichert wäre, kann nicht mehr entsprochen werden. Dies führt 
seitens der Beschäftigten zu einer wachsenden Unzufriedenheit mit dem Arbeitgeber 
sowie den Arbeitsbedingungen und verschärft letztlich die Personalsituation in den 
Unternehmen. 

Um den Arbeitskräftebedarf an Samstagen überhaupt abdecken zu können, waren 
Unternehmen als Reaktion gezwungen, den Anteil geringfügig Beschäftigter und Teil-
zeitkräfte zu erhöhen. Teilweise mussten sogar reguläre Vollzeit- in Teilzeitverträge 
umgewandelt werden. Dennoch steht den Unternehmen trotz der Anpassungsmaß-
nahmen an den wichtigen Samstagen zu wenig Personal zur Verfügung, wohingegen 
wochentags ein Personalüberhang besteht. 

Der stationäre Einzelhandel sieht sich großen Herausforderungen gegenüber, so-
dass weitere Belastungen wie durch das Ladenöffnungsgesetz, den Handelsstandort 
Thüringen zusätzlich schwächen. Die Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung bei 
der Personalplanung und beim Personaleinsatz in hohem Maße bewusst. Sie sind 
auf qualifizierte und motivierte Fachkräfte angewiesen. 

Mit dem vorliegenden Entwurf für eine Ausnahmeverordnung zu § 12 Abs. 3 
ThürLadÖffG sollen Möglichkeiten zur begründeten Ausnahme vom absoluten 
Arbeitsverbot an zwei Samstagen im Monat legalisiert werden. Die Ausnahmeverord-
nung soll wirtschaftsverträglich, von allen politischen Parteien lösungsorientiert und 
im Dialog mit Unternehmen und Beschäftigten diskutiert und umgesetzt werden. 
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Vorschlag der Industrie- und Handelskammer Südthüringen zum 

Entwurf einer 
Thüringer Verordnung 

zur Regelung von Ausnahmen 
zur Einschränkung von Samstagsarbeit 

nach dem Thüringer Ladenöffnungsgesetz 

§1 
Ausnahmen für Personengruppen 

(1) Geringfügig entlohnte Beschäftigte, kurzfristig Beschäftigte und 
Werksstudenten in Verkaufsstellen sind von der Norm des § 12 
Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG ausgenommen. 

(2) Personen der nach Abs. 1 bezeichneten Personengruppen kön-
nen verlangen, in jedem Kalendermonat an einem Samstag von 
der Beschäftigung freigestellt zu werden. 

§2 
Ausnahmen für krankheitsbedingte Vertretungen 

(1) Für den Fall eines krankheitsbedingten Arbeitsausfalls von Be-
schäftigten in Verkaufsstellen können Arbeitnehmer von der Norm 
des § 12 Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG ausgenommen werden, 
sofern sie den erkrankten Mitarbeiter direkt vertreten. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Vertretungsregelung nach Abs. 1 im 
Arbeitszeitnachweis kenntlich zu machen und den für die Überwa-
chung der Arbeitsschutzbestimmung zuständigen Behörden auf 
Verlangen durch entsprechende Nachweise zu belegen. 

(3) Beschäftigte können verlangen, in jedem Kalendermonat an 
einem Samstag von der Beschäftigung freigestellt zu werden. 

§3 
Ausnahmen für freiwillige Beschäftigung 

bei besonderem Freizeitausgleich 

(1) Beschäftigte können auf eigenen Wunsch von den Normen des 
§ 12 Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG ausgenommen werden, sofern 
ihnen ein besonderer Freizeitausgleich nach § 5 gewährt wird. 
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§4 
Ausnahme für Saisonverkauf 

(1) In Verkaufsstellen mit deutlichen saisonalen Umsatzaus-prägun-
gen können Arbeitnehmer in den drei umsatzstärksten 
Kalendermonaten von den Normen des § 12 Abs. 3 Satz 1 
ThürLadÖffG ausgenommen werden. 

(2) Die Kalendermonate werden von den Verkaufsstelleninhabern 
festgelegt und sind den für die Überwachung der Arbeitsschutzbe-
stimmung zuständigen Behörden spätestens zwei Wochen im Vo-
raus anzuzeigen und auf Verlangen durch entsprechende Nach-
weise zu belegen. Widersprechen die Behörden nicht 
spätestens eine Woche nach dem Eingang der Anzeige, darf die 
Ausnahmeregelung angewandt werden. 

(3) Beschäftigte können auch im umsatzstärksten Kalendermonat 
verlangen, an einem Samstag von der Beschäftigung freigestellt 
zu werden. 

§5 
besonderer Freizeitausgleich 

(1) Beschäftigte, die aufgrund von Ausnahmeregelungen nach den 
§§ 2, 3 und 4 weniger als zwei Samstage im Kalendermonat von 
der Beschäftigung freigestellt sind, haben Anspruch auf einen 
angemessenen Freizeitausgleich. Für über die Norm des § 12 
Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG hinaus geleistete Beschäftigung an 
Samstagen ist ein freier Tag unmittelbar vor oder nach einem 
beschäftigungsfreien Samstag, Sonntag oder Feiertag zu gewäh-
ren. Der Freizeitausgleich muss spätestens zum Folgemonat er-
folgen. 
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I. Ausgangslage 

Mit Urteil vom 1.12.2009 hat das Bundesverfassungsgericht in grundsätzli-
cher Weise über Fragen des Sonntagsschutzes und der verfassungsrechtli-
chen Zulässigkeit einfachrechtlicher Sonderregelungen zur Ladenöffnung an 
Sonn- und Feiertagen entschieden. Entgegen seiner bisherigen Rechtspre-
chung sah das Gericht dabei in der Garantie des Sonn- und Feiertagsschutzes 
durch Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV nicht mehr lediglich eine „objektivrecht-
liche Institutsgarantie ohne subjektive Berechtigung“ 

- so aber noch BVerfG, NJW 1995, 3378, 3379, unter Bezugnahme auf 
BVerwGE 79, 118 (122), BVerwGE 79, 236 (238); BayVerfGHE 35, 10 
(19 ff.); Maunz/Dürig, GG, 7. Aufl., Stand: 31. Erg.Lfg. März 1994, Art. 
139 Rdnr. 4; Jarass/Pieroth, GG, 3. Aufl. (1995), Art. 140 GG / Art. 139 
WRV; in diesem Sinne auch Dietlein, Festschrift für W. Rüfner, 2003, 
131, 144; Ehlers, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 7. Aufl. 
2014, Art. 140 GG (Art. 139 WRV) Rn. 1; Rozek, NJW 1999, 2921, 
2929; Magen, in: Clemens/Umbach (Hrsg.), GG-Mitarbeiterkomm., Bd. 
II, 2002, Art. 140 (Art. 139 WRV) Rn. 2; Rüfner, Festschrift für Heckel, 
1999, S. 447, 448; Korioth, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 
Lsbl., Art. 140 (Art. 139 WRV) 42 Lfg. Februar 2003, Rn. 21 ff. mit wei-
teren Ausführungen zur objektiven Ausrichtung des Art. 139 WRV; 
umfassend zu diesem Fragenkomplex auch Chr. Hufen, Der Ausgleich 
verfassungsrechtlich geschützter Interessen bei der Ausgestaltung des 
Sonn- und Feiertagsschutzes, 2014, S. 121 ff. -. 

Vielmehr deutete das Gericht die Norm nunmehr erstmalig zugleich im Sinne 
einer verfassungsunmittelbare Konkretisierung des in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG 
enthaltenen grundrechtlichen Schutzauftrages des Staates und eröffnete da-
mit erstmalig den Weg zu einer über Art. 4 Abs. 1 und 2 GG vermittelten indi-
viduellen Durchsetzung der objektiven Regelungsvorgaben des Art. 140 GG 
iVm. Art. 139 WRV  

- BVerfG, Urt. vom 1.12.2009, 1 BvR 2857/07 sowie 1 BvR 2858/07, 
Ls. 1 sowie Rn. 137 ff. = BVerfGE 125, 39 ff. = DVBl 2010, 108 ff.= 
EuGRZ 2009, 658 ff. = BayVBl 2010, 466 = JZ 2010, 137 ff. = NVwZ 
2010, 570 ff.; auf der Website des  BVerfG abrufbar unter: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entschei-
dungen/DE/2009/12/rs20091201_1bvr285707.html; im Folgenden 
zitiert nach BeckRS 2009, 41838 mit den dortigen Randnummern; 
dem Gericht folgend insoweit auch Mosbacher, NVwZ 2010, 537, 541, 
noch weitergehend zuvor Morlok/Heinig, NVwZ 2001, 846, 849, die 
eine unmittelbare Versubjektivierung der Gewährleistung aus Art. 140 
GG iVm. Art. 139 WRV favorisieren; in diesem Sinne etwa auch Stern, 
Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VI/2, S. 1348; 
tendenziell in diese Richtung wohl auch Muckel, in: Friauf/Höfling, 
Berl.-Komm. zum GG, Lsbl. (Stand 12/2016), Bd. 5, Art. 140/Art. 139 
WRV Rn. 4 -. 
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Mit dieser „mittelbaren“ Neuinterpretation des Art. 140 GG iVm. Art. 139 
WRV errichtete das Gericht das dogmatische Fundament für eine individuelle 
Einklagbarkeit des verfassungsrechtlichen Sonn- und Feiertagsschutzes ins-
besondere durch kirchliche Institutionen, aber auch durch Arbeitnehmerkoa-
litionen iS. des Art. 9 Abs. 3 GG. Zugleich setzte das Gericht erste Wegmarken 
zur Konturierung des verfassungsrechtlichen Mindestschutzes, indem es die 
in § 3 Abs. 1 Alt. 2 des Berliner Ladenöffnungsgesetzes vorgesehene „voraus-
setzungslose siebenstündige (scil.: Laden-) Öffnung an allen vier Adventssonn-
tagen“ für unvereinbar mit dem verfassungsrechtlichen Mindestschutz er-
klärte  

- BVerfG, aaO., Rn. 174 -. 

Im Ergebnis unbeanstandet ließ das Gericht dagegen die in demselben Gesetz 
vorgesehene Möglichkeit, die Öffnung von Verkaufsstellen an vier (weiteren) 
Sonn- oder Feiertagen „im öffentlichen Interesse“ durch Allgemeinverfügung 
zuzulassen. Immerhin formulierte das Gericht Maßgaben für eine verfas-
sungskonforme Auslegung und Anwendung der konkreten Landesregelung, 
indem es an die Bedeutung des Anlasses für die Ladenöffnung sowie an den 
zeitlichen Rahmen einer Ladenöffnung spezielle Anforderungen stellte. 

In der Folgezeit entwickelte sich auf fachgerichtlicher Ebene eine hochkom-
plexe Rechtsprechung, die unter Verweis auf die Entscheidung des BVerfG 
aus dem Jahre 2009 auch die Auslegung der in den übrigen Ländern gelten-
den Ladenöffnungsregelungen verschärften Anforderungen unterwarf. Leit-
charakter entwickelte insoweit namentlich das Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 11.11.2015, mit dem das Gericht die tatsächlichen Voraus-
setzungen für eine Ladenöffnung „aus Anlass von Märkten, Messen und ähnli-
chen Veranstaltungen“ nach § 14 LSchlG Bayern dahingehend interpretiert 
hat, dass  

„die öffentliche Wirkung der traditionell auch an Sonn- und Feiertagen 
stattfindenden Märkte, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen gegen-
über der typisch werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung im Vor-
dergrund stehen muss“, 

was dann der Fall sei, wenn 

„die Ladenöffnung … als bloßer Annex zur anlassgebenden Veranstal-
tung erscheint“ 

- BVerwG, Urt. vom 11.11.2015, 8 CN 2/14, Rn. 24, NVwZ 2016, 68 -. 

Hierzu verlangt das Gericht insbesondere eine vergleichende Prognose der 
Besucherströme mit und ohne Öffnung von Verkaufsstellen sowie eine Ab-
grenzung des relevanten Einzugsbereiches. Dabei versteht das Gericht seine 
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Entscheidung als Verschärfung der eigenen bisherigen Rechtsprechung und als 
„weitergehende verfassungskonforme Einschränkung“ des Anwendungsbe-
reichs der einschlägigen Ladenschlussnorm 

- BVerwG, aaO., Rn. 24 -. 

Hieran anschließend lassen sich zahlreiche fachgerichtliche Urteile nachwei-
sen, die unter Verweis auf die vorgenannte Rechtsprechung eine einschrän-
kende Auslegung und Anwendung der ohnehin tendenziell eher restriktiven 
Ladenschlussregelungen in den einzelnen Bundesländern propagieren 

- vgl. für NRW etwa OVG NRW, Beschl. v. 10. 06.2016 – Az. 4B50416 4 
B 504/16, NVwZ-RR 2016, 868 ff.; VG Arnsberg, Beschl. v. 04.05.2017 
– Az. 1 L 1318/17, BeckRS 2017, 108867; zuletzt ebenso VG Düssel-
dorf, Beschl. v. 29.12.20161, 3 L 4339/16, im Internet abrufbar unter: 
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_duessel-
dorf/j2016/3_L_4339_16_Beschluss_20161229.html -. 

Immerhin finden sich gerade in der neueren Rechtsprechung auch kritische 
Stimmen, die offen ihre Bedenken gegenüber überzogenen Restriktionen bei 
der Auslegung und Anwendung der geltenden Ladenschlussregelungen for-
mulieren. So äußert namentlich der VGH Baden-Württemberg in einem 
jüngsten Beschluss vom 13.3.2017  

„nach derzeitigem Erkenntnisstand Zweifel daran, ob diese vom Bundes-
verwaltungsgericht vorgenommene vergleichsweise enge `verfassungs-
konforme´ Auslegung tatsächlich erforderlich ist und den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 01.12.2009 (1 BvR 
2857/07, 1 BvR 2858/07, BVerfG, 125, 39) entspricht“ 

- Beschluss vom 13.3.2017, 6 S 309/17, unter Bezugnahme auf den vo-
rausgegangenen Beschluss des Gerichts vom 26.10.2016, 6 S 2041/16 
-. 

Ansätze zu einer zumindest moderaten Anwendung der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts finden sich auch in einem jüngsten Beschluss des 
OVG NRW 

- OVG Münster, Beschluss vom 05.05.2017 - 4 B 520/17, BeckRS 2017, 
109552 -,  

wonach sich die  

„prägende Wirkung einer mehrtägigen internationalen Leitmesse für 
den öffentlichen Charakter des Tages … nicht allein aufgrund einer sche-
matischen Gegenüberstellung der an dem jeweiligen Sonntag zu erwar-
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tenden Zahl der Messebesucher einerseits und der allein wegen der Öff-
nung der Verkaufsstellen zu erwartenden Zahl der Ladenbesucher ande-
rerseits beurteilen (lässt)“ -. 

Vor dem Hintergrund dieser disparaten Entwicklung ist es in mehreren Bun-
desländern zu einer Klagewelle gegen verkaufsoffene Sonntage und daraus 
resultierend zu erheblichen Unsicherheitent sowohl bei den beantragenden 
Werbegemeinschaften als auch bei den zuständigen Behörden gekommen. Im 
Zentrum steht dabei die Auslegung des in den einzelnen Landesgesetzen ver-
ankerten „Anlassbezugs“. Dies hat IHK NRW e.V. –in Kooperation mit den 
Landesarbeitsgemeinschaften der IHK Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersa-
chen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen – dazu ver-
anlasst, die verfassungsrechtlichen Spielräume für eine Ladenöffnung an 
Sonn- und Feiertagen näher ausloten zu lassen, um in der Folge mehr Rechts-
sicherheit für alle Akteure zu schaffen. Mit der vorliegenden Untersuchung 
soll es dabei nicht primär darum gehen, etwa verbleibende Interpretations-
spielräume bei den in den Bundesländern existierenden partikularen Laden-
schlussregelungen freizulegen. Vielmehr soll in einem umfassenden Ansatz 
nach den legislativen Handlungsmöglichkeiten bei der Ausformulierung künf-
tiger Regelungen zur Frage der Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen ge-
fragt werden. Außer Betracht bleiben dabei etwaige parallele landesverfas-
sungsrechtliche Garantien der Sonn- und Feiertage  

- vgl. etwa Art. 147 Bay.Verf., Art. 53 Hess.Verf.; teilweise finden sich 
allerdings auch hier lediglich erneute Verweisungen auf Art. 139 WRV, 
so etwa in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, 
hierzu im Einzelnen Kästner, in: BK-GG, Lsbl.l, Art. 140 (Drittbearb.) 
Rn. 677 ff.; fern Chr. Hufen, Der Ausgleich verfassungsrechtlich ge-
schützter Interessen bei der Ausgestaltung des Sonn- und Feiertags-
schutzes, 2014, S. 145; Muckel, in: Friauf/Höfling, Berl.-Komm. zum 
GG, Bd. 5, Lsbl. (Stand 12/2016), Art. 140/Art. 139 WRV Rn. 23 - 

sowie spezifisch arbeitszeitrechtliche Fragen der Beschäftigung von Arbeit-
nehmern an Sonn- und Feiertagen 

- zum Verbot der Sonntagsarbeit nach § 9 Abs. 1 ArbZG etwa Dommer-
muth-Alhäuser, NZA 2016, 522 ff. -. 

In dem so skizzierten Untersuchungsrahmen wird im Folgenden zunächst auf 
das dogmatische Grundkonzept des Bundesverfassungsgerichts zum Sonn- 
und Feiertagsschutz sowie die hierbei für die Gesetzgebung maßgeblichen 
Leitlinien einzugehen sein (II). Vor diesem Hintergrund soll sodann der Frage 
nachgegangen werden, welche verbindlichen Grenzen dem Gesetzgeber 
durch die Entscheidung gesetzt werden bzw. inwieweit konkreten Vorgaben 
für die Gesetzgebung nicht formuliert wurden (III). Die Untersuchung endet 
mit einer kurzen Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse (IV). 
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II. Dogmatische Grundlagen des Sonntagsschutzes nach der Entschei-
dung des BVerfG 

A. Sonn- und Feiertagsschutzes als Konkretisierung grundrechtlicher 
Schutzpflichten 

Der zentrale Neuansatz des Urteils des BVerfG vom 1. Dezember 2009 liegt 
darin, dass das Gericht die bislang  als rein objektive Norm interpretierte Ga-
rantie der Sonn- und Feiertage in Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV über den 
Umweg des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG vollumfänglich „versubjektiviert“ und da-
mit „klagefähig“ stellt, indem es Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV im Sinne ei-
ner spezialgesetzlichen Konkretisierung der allgemeinen grundrechtlichen 
Schutzpflichten insbesondere aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG, also dem Grund-
recht der Religionsfreiheit, erfasst. So ist für die aus den Grundrechten abge-
leiteten staatlichen Schutzpflichten nach heute gefestigter Dogmatik davon 
auszugehen, dass diese nicht allein eine „objektive“ Schutzgewährungspflicht 
des Staates formulieren, sondern den einzelnen Schutzbegünstigten zugleich 
einen grundrechtlich fundierten und damit gerichtlich „einklagbaren“ An-
spruch auf Schutz gewähren 

- grundlegend hierzu Dietlein, Die Lehre von den grundrechtlichen 
Schutzpflichten, 2. Aufl. 2005, S. 133 ff. -. 

Auch wenn die neue subjektive Interpretation nicht unmittelbar an Art. 140 
GG iVm. Art. 139 WRV ansetzt, sondern die Norm lediglich als authentische 
Interpretation der aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG abgeleiteten Schutzpflicht ver-
steht 

- vgl. Mager, in: v. Münch/Kunig, GG-Komm., Bd. 2, 6. Aufl. 2012, Art. 
140 GG / Art. 139 WRV Rn. 87 a. E. -, 

führt dieser Ansatz de facto zu einer umfassenden Versubjektivierung des 
Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV selbst. Erst mit dieser Abkehr von dem bis da-
hin rein objektiven Normverständnis wurde prozessual die Möglichkeit eines 
Individualverfassungsbeschwerdeverfahrens und damit einer Entschei-
dungszuständigkeit des BVerfG eröffnet. Mit ihr wurde zugleich die Türe für 
solche verwaltungsgerichtlichen Verfahren eröffnet, in denen sich die Schutz-
begünstigten der Sonn- und Feiertagsgarantie gegen konkrete Freigabeent-
scheidungen bei der Ladenöffnung wenden. 

Wenngleich die neue Rechtsauslegung zumindest auf nahe und wohl auch 
mittlere Sicht nicht zur Diskussion stehen dürfte, sieht sich die Argumenta-
tion des Gerichts bei näherer Betrachtung durchgreifenden Bedenken ausge-
setzt. Einer der zentralen Einwände liegt dabei in der Überlegung, dass 
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Schutzpflichten, die sich nicht unmittelbar aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG ergeben, 
allenfalls solchen Bestimmungen entnommen werden können, die ihrerseits 
auch individuelle Berechtigungen erhalten 

- vgl. Ehlers, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 7. Aufl. 2014, 
Art. 140 GG (Art. 139 WRV) Rn. 1 -. 

Eben dies aber kann – wovon das Bundesverfassungsgericht auch selbst aus-
geht - für Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV nicht angenommen werden 

- vgl. Ehlers, aaO.; hierzu auch Kästner, in: Bonner Kommentar zum 
Grundgesetz, Art. 140 (Art. 139 WRV) – Drittbearbeitung April 2010, 
Rn. 672 -. 

Im Gegenteil weist Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV erkennbar weit über etwa-
ige individuelle Rechtspositionen hinaus, indem er Sonn- und Feiertage als 
Tage einer „synchronisierten“ gesamtgesellschaftlichen Arbeitsruhe gewähr-
leistet 

- so auch BVerfG aaO., Rn. 155 -. 

Individuelle Rechte auf ein bestimmtes (Ruhe-) Verhalten Dritter aber kön-
nen Art. 4 Abs. 1 und 2 GG – auch über das dogmatische Konzept der Schutz-
pflichtenlehre – richtigerweise nicht entnommen werden. 

Dies gilt umso mehr, als das Bundesverfassungsgericht das Niveau der 
Schutzpflichten aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG vorliegend vollumfänglich auf das 
Schutzniveau des Art. 140 iVm. Art. 139 WRV anhebt und damit die dogmati-
schen Grenzen zwischen grundrechtlichen Schutzpflichten und den auf Aus-
gestaltung gerichteten Einrichtungsgarantien auflöst 

- hierzu sogleich unten B; kritisch gegenüber dem dogmatischen An-
satz des BVerfG auch Sachs, JuS 2010, 657  -. 

Nicht zu übersehen ist auch, dass die Neuinterpretation des Art. 140 GG iVm. 
Art. 139 WRV im Sinne eines speziellen (grundrechtlichen) Schutzanspruchs 
die in derselben Norm als „Komplementärfunktion“ ebenfalls verbürgte (Ach-
tungs-) Pflicht des Staates, die Sonn- und Feiertagsruhe nicht durch eigenes 
Handelns zu gefährden 

- hierzu etwa Korioth, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 
Lsbl., Art. 140 (Art. 139 WRV) 42 Lfg. Februar 2003, Rn. 21: „Der 
Schutzauftrag bezieht sich auf Maßnahmen Privater und des Staates“ -. 

vollständig ausblendet und negiert. Konsequent weitergedacht führt das ver-
fassungsgerichtliche Schutzkonzept daher zu dem irritierenden Ergebnis, 
dass sich ein Grundrechtsträger zwar gegen einen unzureichenden Schutz 
der Sonn- und Feiertage erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht zur 



8 
 

Wehr setzen kann, nicht aber gegen eine zielgerichtete Beeinträchtigungen 
der Sonntagsruhe durch den Staat selbst. 

Ungewöhnlich und mit dem verfahrensrechtlichen Grundprinzip des Verbots 
von Popularklagen nur schwer vereinbar ist schließlich die in personaler 
Hinsicht unbegrenzte Reichweite des neuen religionsgrundrechtlichen 
Schutzanspruchs. Die wohl beispiellose Offenheit des unterstellten Schutzan-
spruches wird nochmals dadurch verschärft, dass das Bundesverfassungsge-
richt zwar primär auf die Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG rekur-
riert, den Schutz der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen im weiteren Ver-
lauf des Urteils vom 1.12.20009 aber zudem auch in einen spezifischen Bezug 
zum Grundrecht auf Schutz von Leben und Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 GG), 
dem Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 Abs. 1 GG) und dem Schutz der Verei-
nigungsfreiheit (Art. 9 Abs. 1 GG) setzt 

- BVerfG, aaO., Rn. 145 -. 

Denn soweit das Gericht den Sonn- und Feiertagsschutz nach Art. 140 GG 
iVm. Art. 139 WRV– wofür einiges spricht - hiermit zugleich als Konkretisie-
rung der grundrechtlicher Schutzpflichten bezüglich dieser weiteren Grund-
rechte bzw. Grundrechtsberechtigten deuten will, heißt dies de facto, dass 
sich der Kreis der Schutzberechtigten schlichtweg nicht mehr eingrenzen 
lässt. Wohl in eben dieser Intention formuliert das Gericht denn auch an an-
derer Stelle, dass ein unzureichender Schutz der Sonn- und Feiertage keines-
wegs nur aus den Reihen religiöser Gemeinschaften geltend gemacht werden 
könne, sondern potentiell von jedermann, der sich in seiner sonn- und feier-
täglichen Arbeitsruhe durch Ladenschlussregelungen gestört sieht. Wörtlich 
heißt es dort, wenn auch in eher allgemein verklausulierter Form, dass   

„sich auf diesen Schutz auch andere Grundrechtsträger im Rahmen ihrer 
Grundrechtsverbürgungen berufen (können)“ 

- BVerfG, aaO., Rn. 149 -. 

Im Ergebnis führt die Neuinterpretation des Bundesverfassungsgerichts da-
mit nicht nur zu einer Umkehrung der bislang rein objektiven Deutung des 
Sonn- und Feiertagsschutzes, sondern darüber hinaus zu einer personell 
nicht mehr eingrenzbaren Öffnung des Schutzanspruchs  und damit zu einem 
Modell, das zumindest fließend übergeht in die problematische Rechtsfigur 
eines „allgemeinen Normvollzugsanspruchs“  

- von einer durch die Rechtsprechung des BVerfG begründeten „An-
tragsbefugnis für jedermann“ im Verfahren nach § 47 VwGO gehen 
etwa aus Dommermuth-Althäuser, NZA 2016, 522, 524; Wiebauer, 
NVwZ 2015, 543, 545; von der Eröffnung von Popularklagen spricht 
auch Ehlers, vgl. dens., in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 7. 
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Aufl. 2014, Art. 140 GG (Art. 139 WRV) Rn. 1; zu dieser Problematik 
auch Leistner, NVwZ 2014, 921, 925; zu den verwaltungsprozessualen 
Konsequenzen denn auch BVerwG, NVwZ 2016, 689 ff.; VGH Kassel, 
NZA-RR 2014, 664; OVG NRW, NVwZ-RR 2016, 868 u. a. -. 

 

 
B. Materielle Aufladung der Schutzpflicht 

Analysiert man den dogmatischen Ansatz der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 1.12.2009 weiter, fällt ferner auf, dass sich das Gericht 
zwar verbal der tradierten Schutzpflichtenlehre bedient, um ein subjektives 
(„klagbares“) Recht der Beschwerdeführer zu begründen, in den rechtlichen 
Schlussfolgerungen des dogmatischen Neuansatzes aber weit über das Mo-
dell der Schutzpflichtenlehre hinausgeht. 

Hierzu ist daran zu erinnern, dass das Modell der Schutzpflichtenlehre seiner 
eigentlichen Konzeption nach eine legislative Leistungspflicht konstituiert, 
die auf die Wahrung allein eines „Mindestmaßes“ oder „Untermaßes“ an 
Schutz beschränkt ist  

- grundlegend zum Begriff des „Untermaßverbotes“ BVerfGE 88, 203 – 
Leitsatz 6; zur Thematik umfassend Dietlein, Die Lehre von den grund-
rechtlichen Schutzpflichten, 2. Aufl. 2005, Vorbemerkungen zur 2. 
Aufl., S. II f. mwN. sowie S. 114; ders., ZG 1995, 131 ff. mwN. -. 

So hat gerade das Bundesverfassungsgericht immer wieder betont, dass der 
parlamentarische Gesetzgebers grundsätzlich in alleiniger Verantwortung 
darüber zu entscheiden habe, in welcher Weise er den geforderten Mindest-
schutz erbringen will 

- grundlegend BVerfG, NJW 1975, 573, 576; 1977, 2255 -. 

Noch in seiner jüngsten Entscheidung zu der Frage, ob das geltende Waffen-
gesetz in Deutschland ein in Bezug auf den Schutz des Lebens und der Ge-
sundheit der Bürger (Art. 2 Abs. 2 GG) hinreichendes Schutzniveau aufweist, 
äußerte das Gericht in Übereinstimmung mit dieser vom ihm selbst als „stän-
dige Rechtsprechung“ bezeichneten Grundlinie: 

„Bei der Erfüllung dieser Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG kommt 
dem Gesetzgeber wie der vollziehenden Gewalt jedoch ein weiter Ein-
schätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu (vgl. BVerfGE 77, 
170 <214>). Die Entscheidung, welche Maßnahmen geboten sind, kann 
nur begrenzt nachgeprüft werden. Das Bundesverfassungsgericht kann 
eine Verletzung der Schutzpflicht daher nur dann feststellen, wenn die 
öffentliche Gewalt Schutzvorkehrungen überhaupt nicht getroffen hat 
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oder die ergriffenen Maßnahmen gänzlich ungeeignet oder völlig unzu-
länglich sind, das gebotene Schutzziel zu erreichen …“ 

 -BVerfG, Beschl. v. 23.01.2013 - 2 BvR 1645/10, BeckRS 2013, 46932, 
unter Verweis auf BVerfGE 56, 54, 80 f.; 77, 381, 405; 79, 174, 202 -. 

Nach diesen Grundsätzen aber hätte der Gesetzgeber seiner Schutzpflicht in 
Bezug auf die grundgesetzliche Garantie der Sonn- und Feiertage bereits 
dann in verfassungsgemäßer Weise Genüge getan, wenn er „überhaupt“ ei-
nen Sonn- und Feiertagsschutz vorsieht, der nicht offensichtlich ungeeignet 
oder völlig unzulänglich ist. Hierbei wären neben bzw. alternativ zu imperati-
ven Regulierungen durchaus auch Instrumente einer bloß mittelbaren Steue-
rung – etwa durch die Absenkung von Anreizen für eine wirtschaftliche Betä-
tigung an Sonn- und Feiertagen – in Betracht gekommen 

- zur Offenheit des legislativen Gestaltungsrahmens im Rahmen des 
Sonn- und Feiertagesschutzes denn auch zutreffend Korioth, in: 
Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Lsbl., Art. 140 (Art. 139 
WRV) 42 Lfg. Februar 2003, Rn. 22 -. 

Tatsächlich stellt das Gericht eben diesen „offenen“ Ansatz verbal durchaus 
als Ausgangspunkt der eigenen Überlegungen dar, wenn es ausführt, dass es 

„grundsätzlich Sache des Gesetzgebers ist, ein Schutzkonzept aufzustel-
len und normativ umzusetzen. Dabei kommt ihm (scil. dem zuständigen 
Gesetzgeber, d. V.) ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestal-
tungsspielraum zu. Das BVerfG kann die Verletzung einer solchen 
Schutzpflicht nur feststellen, wenn Schutzvorkehrungen überhaupt nicht 
getroffen worden sind, wenn die getroffenen Regelungen und Maßnah-
men offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das gebo-
tene Schutzziel zu erreichen, oder wenn sie erheblich hinter dem Schutz-
ziel zurückbleiben 

- BVerfG, aaO., Rn. 136 -. 

Auf dieser traditionellen Linie liegt es auch, wenn das Gericht im Anschluss 
hieran ausführt, dass von einer Verletzung der aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG ab-
zuleitenden Schutzpflicht (erst) dann auszugehen sei, wenn der Gesetzgeber  

„die aus Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 139 WRV folgenden Mindest-
anforderungen an den Sonn- und Feiertagsschutz unterschreitet“ 

- BVerfG, aaO., Rn. 151 -. 

Das Konzept des „Mindestschutzes“ wird im weiteren Verlauf der Entschei-
dung aber unvermittelt aufgegeben und de facto in die Forderung nach einem 
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möglichst umfassenden Schutz („Maximalschutz“) gewandelt, wenn das Ge-
richt gerade einmal drei Randnummern später von einem durch Art. 140 GG 
iVm. Art. 139 WRV begründeten „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ spricht, das 
nur insoweit eingeschränkt werden dürfe, als Ausnahmen durch „höher- oder 
gleichwertige Rechtsgüter“ gerechtfertigt werden 

- so BVerfG, aaO., Rn. 153 –. 

Mit dieser qualitativen Steigerung der Schutzanforderungen nämlich wech-
selt das Gericht unbemerkt die dogmatische Perspektive und verwandelt den 
angeblichen Schutzpflichtenansatz in das für grundrechtliche Abwehrrechte 
sowie ausgestaltungsbedürftige „Einrichtungsgarantien“ typische Rechtferti-
gungsmodell. Nunmehr geht es nicht mehr um die Sicherung von „Mindestan-
forderungen“, sondern um die möglichst „optimale“ Verwirklichung der 
grundrechtlich aufgeladenen Garantie des Sonn- und Feiertagsschutzes 

- zu der nach heutiger Dogmatik weithin gleichlaufenden Ausrichtung 
klassischer Abwehrrechte und grundrechtlicher Einrichtungsgaran-
tien wie etwa der Eigentumsgarantie ausführlich Dietlein, in: Stern, 
Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV/1, 2006, S. 
2247 ff. mwN. -. 

Die unzulässige Gleichsetzung des schutzpflichtenspezifischen Konzepts des 
„Mindestschutzes“ mit dem für einrichtungsrechtliche Garantien geltenden 
Konzepts der weitest möglichen Entfaltung tritt zumal dann offen zutage, 
wenn das Gericht resümiert, dass 

„die Institution des Sonn- und Feiertags unmittelbar durch die Verfas-
sung garantiert ist, die Art und das Ausmaß des Schutzes aber einer ge-
setzlichen Ausgestaltung bedürfen“ 

- aaO., Rn. 154 -. 

Denn der „Schutz“, von dem hier die Rede ist, meint nichts anderes als den 
einrichtungsrechtlichen Ausgestaltungsauftrag des Gesetzgebers und hat da-
mit partout nichts zu tun mit dem Schutzbegriff der Lehre von den grund-
rechtlichen Schutzpflichten 

- im Erg. ähnl. Ehlers, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 7. 
Aufl. 2014, Art. 140 GG (Art. 139 WRV) Rn. 1, der zutreffend darauf 
hinweist, dass Schutzpflichten, die sich nicht unmittelbar aus Art. 4 
Abs. 1 und 2 GG ergeben, allenfalls solchen Bestimmungen entnom-
men werden können, die ihrerseits auch individuelle Berechtigungen 
erhalten -. 
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Vollends offenbar wird der Paradigmenwechsel vom Schutzpflichtenmodell 
hin zu einem auf „Optimierung“ gerichteten Rechtfertigungsmodells insbe-
sondere dann, wenn das Gericht in diesem Kontext selbst davon spricht, dass  

„der verfassungsrechtlich garantierte Sonn- und Feiertagsschutz … nur 
begrenzt einschränkbar (ist)“ 

- BVerfG, aaO., Rn. 153 -. 

Denn der vom Gericht bis dahin bemühten Schutzpflichtenlehre geht es ge-
rade nicht darum, (staatliche) „Einschränkungen“ in Bezug auf verfassungs-
rechtlich vorgesehene Freiräume abzuwehren, sondern darum, grundrechtli-
che Güter aktiv zu schützen und zu fördern und sie insbesondere vor rechts-
widrigen Übergriffen Dritter zu bewahren. Die hier vom Gericht erwähnte In-
tention, (unberechtigte) Einschränkungen abzuwehren, ist demgegenüber 
gerade die Eigenart der Grundrechte als Abwehrrechte bzw. (ausgestaltungs- 
und ggf. optimierungsbedürftiger) Einrichtungsgarantien. 

Dass das Gericht entgegen der verbal vorgegebenen Schutzpflichtenkonzep-
tion materiell in das völlig anders geartete Denkkonzept der grundrechtli-
chen Eingriffsabwehr überleitet, beweisen auch andere Passagen des Urteils, 
so insbesondere, wenn das Gericht an späterer Stelle verlangt, dass für Aus-
nahmen von der sonntäglichen Arbeitsruhe  

„ein öffentliches Interesse solchen Gewichts zu verlangen ist, das die Aus-
nahmen rechtfertigt“ 

- BVerfG, aaO., Rn. 182; ähnl. Rn. 185, wo eine 24-Stunden-Öffnung an 
Sonn- und Feiertagen an die Erfüllung „besonders hohe(r) Vorausset-
zung(en)“ geknüpft wird, „etwa ein herausragend gewichtiges öffentli-
ches Interesse“ -. 

Denn auch die Forderung, sich durch hinreichend tragfähige Gemeinwohl-
gründe zu rechtfertigen, entspricht exakt der Denkfigur grundrechtlicher Ein-
griffsabwehr („Interventionsminimum“), nicht aber jener der Schutzpflich-
tenlehre. Die Neuinterpretation des Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV wird da-
mit nur scheinbar durch die Schutzpflichtenlehre gedeckt. In Wahrheit unter-
wirft das Gericht den Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Sonn- und Feier-
tagsschutzes einem auf Optimierung zielenden Rechtfertigungsmodell. De 
facto nähert sich das Gericht damit Normauslegungen im neueren Schrifttum 
an, die den Sonn- und Feiertagsschutz in Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV un-
mittelbar als grundrechtlich fundiertes Abwehrrecht deuten wollen 

- hierfür denn auch v. Campenhausen/Unruh, in: v. Mangoldt / Klein / 
Starck, GG-Komm., Bd. III, 6. Aufl., 2010, Art. 139 WRV Rn. 15, die frei-
lich – nicht ganz widerspruchsfrei - unter Rn. 16 wiederum für eine 
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Zuordnung des Sonn- und Feiertagsschutzes zur Schutzpflichtendi-
mension des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG plädieren -. 

In der Gesamtschau führt die Analyse der dogmatischen Entscheidungs-
grundlagen des Urteils vom 1.12.2009 damit zu dem Ergebnis, dass die vom 
Bundesverfassungsgericht unterstellte Einordnung des Art. 140 GG iVm. Art. 
139 WRV als Konkretisierung einer grundrechtlichen Schutzpflicht aus Art. 4 
Abs. 1 und 2 GG verfassungsrechtlich nicht tragfähig ist. Dies nicht nur im 
Hinblick auf die pauschale Öffnung des vermeintlichen Schutzanspruches für 
jedermann, sondern auch und vor allem hinsichtlich der umfassenden indivi-
duellen Durchsetzbarkeit des objektiven Normgehaltes, die das für grund-
rechtliche Schutzpflichten anerkannte Konzept des „Untermaßverbotes“ bei 
weitem übersteigt und de facto zu einem nur unter Wahrung enger Voraus-
setzungen beschränkbaren „Grundrecht auf Sonntagsruhe“ führt 

- so im Erg. treffend Mosbacher, NVwZ 2010, S. 537, 538;im Erg. 
ebenso Dommermuth-Alhäuser, NZA 2016, 522, 528: „subjektives-öf-
fentliches Recht auf Sonntagsschutz … für `jedermann´“; die dogmatisch 
kaum tragfähige Gleichsetzung der grundrechtlichen Schutzpflicht mit 
dem objektiv-rechtlichen Gehalten des Sonntagsschutz kritisiert auch 
Mager, in: v. Münch/Kunig, GG-Komm., Bd. 2, 6. Aufl. 2012, Art. 140 
(Art. 139 WRV) Rn. 88  –. 

Nicht zuletzt führt die Neuinterpretation des Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV 
für die durch das Prinzip der Sonn- und Feiertagsruhe in ihrem Grundrecht 
auf freie Berufsausübung betroffenen Verkaufsstelleninhaber zu der verfas-
sungsrechtlich wohl einmaligen Konsequenz, dass nicht etwa die Beschrän-
kung ihrer beruflichen Freiheitsrechte aus Art. 12 GG zum rechtfertigungsbe-
dürftigen Verfassungsproblem wird, sondern im Gegenteil deren Aufrechter-
haltung. Dass sich das Gericht dieser Konsequenz bewusst zu sein scheint, 
verdeutlichen seine Ausführungen in Randnummer 164 des Urteils, wenn das 
Gericht hier zunächst mit Bezug auf das Berliner Ladenschlussgesetz heißt, 
dass mit diesem Gesetz 

„der Konflikt zwischen den grundrechtlichen Positionen der Ladeninha-
ber (Berufsfreiheit) und Einkaufswilligen (allgemeine Handlungsfrei-
heit) einerseits und den Beschäftigten, den Ruhesuchenden sowie den 
Beschwerdeführern (Art. 2, 4 Abs. 1 und 2, Art. 6 Abs. 1 und 2 GG) ande-
rerseits im Ausgangspunkt und in der systematischen Anlage zugunsten 
eines grundrechtlichen Schutzes der Beschwerdeführer und anderer ar-
beitsruhesuchender Grundrechtsträger entschieden (wird)“, 

hieran dann aber sogleich angefügt wird 

„Im Ansatz entspricht das – für sich betrachtet – dem Schutzauftrag des 
Art. 139 WRV“ 
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- BVerfG, aaO. -. 

Für den hier unterstellten prinzipiellen Vorrang de Art. 140 GG iVm. Art. 139 
WRV vor den Freiheitsrechten des Grundgesetzes findet sich indes keine ver-
fassungsrechtlich tragfähige Begründung. Insbesondere stellen grundrechtli-
che Schutzpflichten keinen generellen „Eingriffstitel“ in Grundrechte dar, 
sondern bedürfen, soweit sie über Grundrechtseingriffe realisiert werden, ih-
rerseits einer vollumfänglichen grundrechtlichen Rechtfertigung 

- so bereits Dietlein, die Lehre von den grundrechtlichen Schutzpflich-
ten, 2. Aufl. 2005, S. 67 ff.; vgl. auch Dommermuth-Althäuser, NZA 
2016, 522, 524, unter Verweis auf Chr. Hufen, Der Ausgleich verfas-
sungsrechtlich geschützter Interessen bei der Ausgestaltung des Sonn- 
und Feiertagsschutzes, 2014, S. 311 ff. -. 

Sie erscheint umso weniger tragfähig, als Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV ge-
rade keine verfassungsunmittelbare Beschränkung der berufsgrundrechtli-
chen Freiheitsrechte aus Art. 12 GG zum Inhalt hat, sondern auf einfachge-
setzliche und damit in jeder Hinsicht grundrechtlich rechtfertigungsbedürf-
tige Ausgestaltung angewiesen ist. Insofern gilt auch nach der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 1.12.2009 die verfassungsrechtliche 
Grundregel, dass es sich bei einer möglichen Liberalisierung des Laden-
schlusses  

„nicht um eine Abweichung vom grundrechtlichen Normalzustand, son-
dern um dessen wenigstens partielle Wiederherstellung geht“ 

- so F. Hufen, NVwZ 2001, 1009, 1010 -. 

Mit dieser Rückbesinnung auf den liberalen Grundrechtsansatz des Grundge-
setzes wird zugleich deutlich, dass die Frage der Verhältnismäßigkeit von La-
denschlussregelungen immer neu im Lichte der tatsächlichen Entwicklungen, 
zumal mit Blick auf den Online-Handel, reflektiert werden muss. Wenn daher 
neuere Statistiken belegen, dass gerade die klassischen Ladenschlusszeiten, 
respektive die Sonntage, wesentliche „Zeitfenster“ für das rasant ansteigende 
Online-Geschäft sind 

- hierzu etwa https://www.shopanbieter.de/news/archives/8280-zu-
diesen-zeiten-shoppen-internetnutzer.html; hierzu auch eine BIT-
KOM-Studie aus dem Jahre 2014, zitiert nach https://www.er-
furt.ihk.de/servicemarken/branchen/Handel/Online_Handel/Aktu-
elle-Zahlen-und-Fakten-zum-Online-Handel/1394032: „Online-Shop-
per kaufen am liebsten sonntags und nach 18 Uhr“; ähnl. A. Berg (BIT-
KOM), Präsentation zum Thema „Trends im Online-Shopping“ vom 
13.8.2015, Bl. 4, wonach 71 % der Befragten die Unabhängigkeit von 
Ladenöffnungszeiten als Grund für den Online-Einkauf nennen; vgl. 
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https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/08-Au-
gust/Bitkom-Pressekonferenz-Trends-im-E-Commerce-13-08-2015-
Praesentation-final.pdf -, 

kann und darf dies nicht nur tatsächlich, sondern auch verfassungsrechtlich 
bei der Diskussion um die künftige Gestaltung der Ladenschlusszeiten nicht 
außer Betracht bleiben. 

Schlussendlich bleibt in der dogmatische Ansatz der Gerichtsentscheidung 
vom 1.12.2009 unberücksichtigt, dass der aus Art. 140 GG iVm. Art. 139 GG 
abgeleitete Schutzauftrag nicht nur in einem (bipolaren) verfassungsrechtli-
chen Spannungsverhältnis zu den grundrechtlichen Abwehrrechten insbe-
sondere der Verkaufsstelleninhaber steht, sondern – multipolar - zugleich 
mit diversen anderen grundrechtlichen Schutzverpflichtungen des Staates 
austariert werden muss. Zu nennen ist beispielhaft etwa die aus dem Grund-
recht auf Leben und Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 GG) abzuleitende Pflicht des 
Staates, zum Wohlergehen seiner Bürger auch an Sonn- und Feiertagen einer 
effektiven Grund- und insbesondere auch Notversorgungsinfrastruktur 

-  vgl. zu diesem Aspekt etwa BVerfGE 68, 193, 209: „Der Schutz in Fäl-
len von Krankheit ist in der sozialstaatlichen Ordnung des Grundgeset-
zes eine der Grundaufgaben des Staates“  -. 

Auch diese zentralen Verfassungspflichten und Staatsaufgaben aber lassen 
sich – entgegen der Sichtweise des Bundesverfassungsgerichts im Urteil vom 
1.12.2009 – keinem (gedanklichen) Primat des sonn- und feiertäglich Schutz-
pflichtenauftrages aus Art. 4 iVm. Art. 140 GG/Art. 139 WRV unterwerfen. Im 
Gegenteil wird man angesichts der Höchstwertigkeit der betroffenen Schutz-
güter sogar umgekehrt von einem recht eindeutigen Vorrang der diesbezügli-
chen grundrechtlichen Schutzpflichten gegenüber dem vom Bundesverfas-
sungsgericht unterstellten Schutzanspruch in Bezug auf die „Sonntagsruhe“ 
ausgehen müssen. 

Ungeachtet dieser durchaus grundsätzlichen Kritik dürfte in praktischer Hin-
sicht davon auszugehen sein, dass die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts vom 1.12.2009 zumindest vorerst die maßgebliche Leitlinie für die 
weitere Entwicklung des Sonn- und Feiertagsschutzes in Deutschland sein 
und damit den Rahmen für mögliche Nachjustierungen der gegenwärtigen 
Gesetzeslage bieten wird. 
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C. Verfassungsrechtliche Direktiven für gesetzliche Regelungen zur La-
denöffnung 

Auch wenn die umstrittene Frage nach etwaigen subjektiven Schutzansprü-
chen in Bezug auf die Sonn- und Feiertagsgarantie des Art. 140 GG iVm. Art. 
139 GG speziell für die Eröffnung einer gerichtlichen Kontrolle von zentraler 
Bedeutung ist, so bleibt sie für die im Folgenden vorzunehmend Bestimmung 
der objektiv-rechtlichen Handlungsspielräume des Gesetzgebers ohne Be-
lang. Denn das subjektiv-öffentliche Recht verkörpert nicht mehr und nicht 
weniger als die individuelle Rechtsmacht zur Durchsetzung einer objektiven 
Normanordnung. Sie setzt damit eine objektive Norm voraus, die aber in ih-
rer konkreten Geltungsanordnung durch den hinzutretenden subjektiven 
Durchsetzungsanspruch inhaltlich nicht verändert wird. Dies gilt auch und 
zumal für Grundrechte und die aus ihnen abgeleiteten subjektiv-öffentlichen 
Rechte. Treffend formulierte insoweit E. Friesenhahn, einer der Richter des 
Bundesverfassungsgerichts „der ersten Stunde“: 

„Grundrechte im Sinne von Abwehr- oder sonstigen Ansprüchen sind 
keine Normen, sondern sie beruhen auf Normen“ 

- ders., in: Verh. des 50. Dt. Juristentages, Bd. 2, Gutachten G, S. G 14 -. 

 

1. Institutionelle Deutung des Sonn- und Feiertagsschutzes 

Sucht man den objektiven Normgehalt des Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV nä-
her zu erschließen, fällt zunächst auf, dass das Bundesverfassungsgericht von 
der „Institution“ des Sonn- und Feiertagsschutzes spricht, die 

„unmittelbar durch die Verfassung garantiert“ 

sei, wobei  

„die Art und das Ausmaß des Schutzes aber einer gesetzlichen Ausgestal-
tung bedürfen“ 

- aaO., Rn. 154 -. 

 

a) Ursprünge und Entfaltungen dieses Konzeptes 

Die hiermit skizzierte dogmatische Grundkonzeption entspricht dem Modell 
der sog. einrichtungsrechtlichen Garantien, wie sie in der Weimarer Zeit ins-
besondere durch Carl Schmitt unter dem Begriff der „institutionellen Garan-
tien“ entwickelt und von den (zivilrechtlichen) „Institutsgarantien“ differen-
ziert wurde 
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- vgl. zum Begriff der institutionellen Garantien insbes. C. Schmitt, Ver-
fassungslehre, 1928, S. 170 f. - 

Im Rechtsdenken der Weimarer Zeit, auf die die Norm des Art. 140 GG iVm. 
Art. 139 WRV zurückgeht, verband sich mit diesem Konzept die Vorstellung 
einer Pflicht des Gesetzgebers, ein Mindestmaß an Normen zum Sonn- und 
Feiertagsschutz zur Verfügung zu stellen, wohingegen jenseits des näher zu 
definierenden „Kernbereichsschutzes“ ein („Rand“-)Bereich grundsätzlich 
freier gesetzgeberischer Gestaltung beginnen sollte. 

Die mit diesem Konzept einhergehende Beschränkung der verfassungsrecht-
lichen Direktivwirkung auf den sog. „Kernbereich“ einer Einrichtungsgaran-
tie ist zumal im Kontext der Grundrechtsexpansion nach Konstituierung des 
Grundgesetzes zunehmend auf Kritik gestoßen. Die im Detail durchaus viel-
stimmige Diskussion  

- vgl. in diesem Kontext etwa K. Stern, Die verfassungsrechtliche Posi-
tion der kommunalen Gebietskörperschaften in der Elektrizitätsver-
sorgung, 1966, S. 47, der für eine Erweiterung des zweistufigen Kon-
zepts von Kern- und Randbereich in ein dreistufiges Modell plädierte, 
indem neben dem strikt gebundenen „Kernbereich“ und dem an das 
Übermaßverbot gebundenen „Randbereich“ eine dritte „frei regulier-
bare Zone“ vorzusehen sei - 

mündete schließlich in ein heute weithin konsentiertes Verfassungsverständ-
nis, demzufolge die Ausgestaltung jedenfalls grundrechtlicher Einrichtungs-
garantien auch im sog. „Randbereich“ verfassungsrechtlichen Bindungen ins-
besondere an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unterworfen ist, so dass 
sich der Gesetzgeber für ein Zurückbleiben hinter den grundrechtlichen (Ent-
faltungs-) Möglichkeiten zu rechtfertigen hat 

- vgl. etwa für das Eigentumsgrundrecht als grundrechtlicher Einrich-
tungsgarantie Dietlein, in: Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland, Bd. IV/1, 2006, S. 2247 ff. mwN. -. 

Seine maximale Ausformung erfuhr dieser Gedanke in der Prinzipienlehre 
Alexys. Nach dieser Theorie werden zumindest die grundrechtlichen Einrich-
tungsgarantien dem Bereich sog. grundrechtlicher Prinzipien zugeordnet, 
wobei grundrechtliche Prinzipien – wie alle Prinzipien – „ein möglichst hohes 
Maß an Realisierung“ erforderten 

- vgl. Alexy, Theorie der Grundrechte, 3. Aufl. 1996, S. 304 -. 

Das Zurückbleiben des Gesetzgebers hinter dem gedachten Höchstmaß wird 
danach einem grundrechtlichen Eingriff gleichgeachtet und – zumindest ma-
teriell - denselben Rechtfertigungsanforderungen unterworfen 
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 - grundlegend Alexy, Theorie der Grundrechte, 3.Aufl. 1996, S. 305, 
demzufolge (defizitäre) „Ausgestaltung“ und „Eingriff“ gleichsam zwei 
Seiten derselben Medaille sind -. 

Zwar ist diese Fortentwicklung des institutionellen Denkens keineswegs 
ohne Widerspruch geblieben. Hinzuweisen ist etwa auf die durchaus beacht-
lichen Einwände P. Lerches, dass der Optimierungsgedanke das „Höchster-
reichbare“ gleichsam als permanente Verfassungsverpflichtung suggeriere 
und hierdurch die 

„tatsächliche Breite und (der) Variantenreichtum der gesetzgeberischen 
Bemühungen … in die Sphäre der gewissermaßen nur als notwendiges 
Übel hinzunehmende Einschränkungen hinabdrückt“ 

- so die Formulierung P Lerches, Die Verfassung als Quelle von Opti-
mierungsgeboten?, in: Festschrift für Klaus Stern, 1997, S. 197 ff. 

Dennoch wird man heute davon ausgehen müssen, dass – ausgesprochen o-
der unausgesprochen - jedenfalls im Bereich der genuin grundrechtlichen 
Einrichtungsgarantien ein auf Optimierung gerichteten Denken mit einer 
korrelierenden Rechtsfertigungspflicht des Gesetzgebers für „suboptimale“ 
Ausgestaltungen breiten Boden gewonnen hat. 

 

b) Zum Rechtfertigungskonzeption des Bundesverfassungsgerichts 

In der materiellen Betrachtung dürfte auch die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 1.12.2009 durchaus auf der gedanklichen Linie der sog. 
Prinzipienlehre liegen. Denn einerseits betont das Gericht, unter ausdrückli-
chen Verweis auf den einrichtungsrechtlichen Charakter, die gesetzliche Aus-
gestaltungsbedürftigkeit des Sonn- und Feiertagsschutzes  

- aaO., Rn. 153 –; 

wobei es hierbei auch einen Ausgleich mit anderen Belangen als jenen des 
Schutzes der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung zulässt, namentlich 
soweit es dabei um kollidierende Freiheiten der persönlichen und wirtschaft-
lichen Entfaltungsfreiheit geht  

- aaO., Rn. 154, 156 -. 

Andererseits betont das Gericht in demselben Zusammenhang die nur be-
grenzte Einschränkbarkeit des Sonn- und Feiertagsschutzes durch den Ge-
setzgeber 

- aaO., Rn. 153 -,  
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was rechtslogisch das Bestehen eines verfassungsrechtlich vorgeprägten 
bzw. abgeschirmten Schutzbezirkes voraussetzt. Dieser, von den realen ein-
fachgesetzlichen Ausgestaltungen losgelöste Schutzbezirk kann dann aber 
nur ein „hypothetischer“ Schutzbezirk sein, der hierbei zunächst frei von jeg-
lichen Einschränkungen, also als „Optimum“, gedacht ist. 

Im Ergebnis kommt das vom Bundesverfassungsgericht für den Sonn- und 
Feiertagsschutz proklamierte „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ damit einem ab-
wehrrechtlichen Schutzkonzept nahe, indem es „Ausnahmen von der Sonn- 
und Feiertagsruhe“ allein „zur Wahrung höher- oder gleichwertiger Rechtsgü-
ter“ für möglich erachtet 

- aaO., Rn. 153; hierzu auch die vergleichbare Konzeption des BVerfG 
im Bereich der gemeindlichen Aufgabengarantie nach Art. 28 Abs. 2 S. 
1 GG, die vom Gericht zwar als (dezentrales Aufgabenverteilungs-) 
„Prinzip“ interpretiert wird, das sich aber in der konkreten Fallprü-
fung „praktisch zum Gesetzesvorbehalt … wandelt“, Beschluss vom 19. 
November 2014 - 2 BvL 2/13, Rn. 56; anders als hier Leisner, NVwZ 
2014, 921, 924, der – allerdings wohl entgegen den eindeutigen Aus-
führungen des Gerichts - in dem Urteil vom 1.12.2009 keine Entschei-
dung für die Anwendung eines Regel-Ausnahme-Prinzips zu sehen 
vermag; wie hier dagegen auch BVerwG, NVwZ 2016, 689, 691 -.  

Was speziell die Regelung der Ladenöffnung angeht, so wird die Wahrung der 
Arbeitsruhe vom Bundesverfassungsgericht augenscheinlich ohne weitere 
Diskussion als Teilelement dieses verfassungsrechtlich vorgeprägten („hypo-
thetischen“) Schutzbezirkes erfasst mit der Folge, dass  

die Ausnahme (scil. der Ladenöffnung, d. V.) eines dem Sonntagsschutz 
gerecht werdenden Sachgrundes bedarf“ 

- aaO., Rn. 159 -. 

Hinsichtlich der Frage, wann genau Sachgründe dem Rang des Sonntags-
schutzes „gerecht werden“, bleibt das Gericht eher vage. Es votiert für eine 
einzelfallbezogene und dynamisierende Bewertung, bei der an das „Gewicht“ 
der rechtfertigenden Gründe umso höhere Anforderungen zu stellen sind, je 
umfänglicher die Freigabe von Verkaufsstellen erfolgt 

- aaO., Rn. 159; ähnl. Rn. 185, wo eine 24-Stunden-Öffnung an Sonn- 
und Feiertagen an die Erfüllung „besonders hohe(r) Vorausset-
zung(en)“ geknüpft wird, „etwa ein herausragend gewichtiges öffentli-
ches Interesse -. 

Ob die „Gewichtung“ der verfolgten Sachgründe dabei in die Prüfungskompe-
tenz des Gerichtes fällt oder aber der Gesetzgeber eine eigene, rechtlich nur 
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begrenzt nachprüfbare Prärogative zur „politischen“ Gewichtung der verfolg-
ten Sachziele hat, klärt das Gericht nicht. Entscheidungen in vergleichbaren 
grundrechtlich relevanten Konstellationen dürften dafür sprechen, eine poli-
tische Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers anzuerkennen. Hierzu ist 
etwa auf die dem Gesetzgeber bei der Rechtfertigung von (subjektiven) Be-
rufszugangsbeschränkungen zuerkannte Einschätzungsprärogative bei der 
Fixierung „wichtiger Gemeinschaftsinteressen“ zu verweisen. So ging das Ge-
richt bereits im sog. Handwerksbeschluss vom 17. Juni 1961 von der Befug-
nis des Gesetzgebers aus, bestimmte von ihm erkannten Gemeinwohlerfor-
dernisse in den Rang wichtiger Gemeinschaftsgüter erheben und hierdurch 
weitergehende Einschränkungen des Grundrechts der Berufsfreiheit legiti-
mieren zu können.  

Wörtlich heißt es hier: 

„Der Gesetzgeber kann auch Gemeinschaftsinteressen zum Anlaß von 
Berufsregelungen nehmen, die ihm nicht in diesem Sinne "vorgegeben" 
sind, die sich vielmehr erst aus seinen besonderen wirtschafts-, sozial- 
und gesellschaftspolitischen Vorstellungen und Zielen ergeben, die er 
also erst selbst in den Rang wichtiger Gemeinschaftsinteressen erhebt. In 
solchen Fällen kann das Bundesverfassungsgericht die Berufsregelungen 
nicht schon deswegen beanstanden, weil die ihnen zugrunde liegenden 
politischen Auffassungen umstritten sind. Das Gericht ist insoweit auf die 
Prüfung beschränkt, ob die öffentlichen Interessen, deren Schutz die ge-
setzliche Regelung dient, überhaupt Gemeinschaftswerte von so hohem 
Rang darstellen können, daß sie eine Einschränkung der freien Berufs-
wahl rechtfertigen. Den Anschauungen des Gesetzgebers hierüber darf 
es die Anerkennung nur versagen, wenn sie offensichtlich fehlsam oder 
mit der Wertordnung des Grundgesetzes unvereinbar sind 

- BVerfGE 13, 197, 107 -. 

Eine entsprechende Prärogative räumte das Gericht dem Gesetzgeber auch 
im Hinblick auf die Frage der Geeignetheit und Erforderlichkeit von Grund-
rechtsbeschränkungen ein, wenn es weiter ausführte, dass die bei der Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung  

"allenthalben auftretenden Wertungs- und Abwägungsfragen … die Auf-
fassung des Gesetzgebers … nicht beanstandet werden kann, solange 
nicht eindeutig ist, dass sie von unrichtigen tatsächlichen Voraussetzun-
gen ausgeht oder mit der Verfassung in Widerspruch steht" 

- BVerfGE 13, 97 (113) -. 
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Insofern kann davon ausgegangen werden, dass dem Gesetzgeber auch vor 
dem Hintergrund des vom Bundesverfassungsgericht postulierten „Regel-
Ausnahme-Verhältnisses“ bezüglich der sonn- und feiertäglichen Arbeitsruhe 
erhebliche politische Bewertungsspielräume gerade auch bei der Gewichtung 
der im Einzelfall mit einer Ladenöffnung verfolgten Sachziele verbleiben, so-
lange der Gesetzgeber hierbei die tatsächlichen Voraussetzungen zutreffend 
erfasst und sich nicht sonst wie in Widerspruch zu der Verfassung stellt 

- vgl. in diese Richtung ebenso Schmitz, BauR 2000, 1274, 1278 -. 

Eben dies scheint das Gericht in seinem Urteil vom 1.12.2009 andeuten zu 
wollen, wenn es expressis verbis auf die Befugnis des Gesetzgebers verweist,  

„im Rahmen seines Gestaltungsspielraums auf eine geänderte soziale 
Wirklichkeit … Rücksicht zu nehmen 

- aaO., Rn. 156 -. 

Eine absolute Grenze iS. des tradierten Kernbereichsschutzes einrichtungs-
rechtlicher Garantien scheint das Gericht schließlich auch in Bezug auf den 
Sonn- und Feiertagsschutz insoweit andeuten zu wollen, als es „darüber hin-
aus“ verlangt, dass 

„Ausnahmen als solche erkennbar bleiben (müssen) und … nicht auf eine 
weitgehende Gleichstellung der sonn- und feiertäglichen Verhältnisse 
mit den Werktagen und ihrer Betriebsamkeit hinauslaufen (dürfen) 

- aaO., S. 158; mit gleicher Zielrichtung ebda., Rn. 184 a. E. -. 

Hierin dürfte damit zugleich jenes „hinreichende Niveau des Sonn- und Feier-
tagsschutzes“ liegen, das der Gesetzgeber nach den vorangegangenen Ausfüh-
rungen des Bundesverfassungsgerichts 

„in jedem Falle … wahren (muss)“ 

- aaO., Rn. 153 –. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich damit ein dreistufiges Prüfungsbild. Zu-
nächst bedarf der Klärung, welche „gegenläufigen Schutzgüter“  

- so die Formulierung in Rn. 156 - 

als legitime Gemeinwohlgründe für eine einschränkende Ausgestaltung des 
Sonn- und Feiertagsschutzes in Betracht kommen. Sodann wird zu untersu-
chen sein, unter welchen Voraussetzungen ihr Gewicht als hinreichend iS. der 
Rechtsprechung anzusehen ist. Schließlich bleibt – gleichsam als negatives 
Tatbestandsmerkmal – zu klären, dass die „rote Linie“ einer weitgehenden 
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Gleichstellung der sonn- und feiertäglichen Verhältnisse mit den Werktagen 
nicht überschritten wird. 

2. Legitime Gemeinwohlgründe 

a) Grundfragen der Gemeinwohlkonkretisierung 

Was Art und Inhalt der möglichen Gründe für eine einschränkende Ausgestal-
tung des Sonn- und Feiertagsschutzes angeht, bleibt die Entscheidung des Ge-
richts vom 1.12.2009 eher vage. Dies gilt namentlich für die Frage, ob die be-
rücksichtigungsfähigen „gegenläufigen Schutzgüter“ notwendig Verfassungs-
rang haben müssen oder nicht. Für die Annahme eines auf den Ausgleich kol-
lidierender Verfassungsgüter beschränkten Mandates des Gesetzgeber 
könnte eine Passage des Urteils sprechen, in der es heißt, dass dem Gesetzge-
ber  

„ein Ausgleich zwischen Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 139 WRV ei-
nerseits und Art. 12 Abs. 1, aber auch Art. 2 Abs. 1 GG andererseits auf-
gegeben (ist)“ 

- aaO., Rn. 154 -. 

In dieselbe Richtung ließe sich womöglich auch die Formulierung deuten, 
wonach  

„Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe … zur Wahrung höher- o-
der gleichwertiger Rechtsgüter möglich (sind)“ 

- aaO, R. 153 -, 

was angesichts des Verfassungsrangs des Sonn- und Feiertagsschutzes wo-
möglich dann auch einen Verfassungsrang der „höher- oder gleichwertigen“ 
Rechtsgüter voraussetzen könnte. 

Mit dieser Auslegung wäre freilich eine dramatische Einschränkung der Aus-
gestaltungsspielräume des Gesetzgebers verbunden. Denn das Grundgesetz 
formuliert anerkanntermaßen keinen abschließenden Kanon legitimer Ge-
meinwohlgründe, sondern überantwortet die Konkretisierung des Gemein-
wohls im Regelfall dem parlamentarischen Gesetzgeber. Begrenzte man aber 
den Katalog legitimer Gemeinwohlgründe daher auf die im Grundgesetz ge-
nannten Gründe, entzöge man dem Gesetzgeber hiermit unvermeidlich sein 
natürliches Mandat zur weiteren Gemeinwohlkonkretisierung. Die Möglich-
keit einschränkender Ausgestaltungen würde dadurch womöglich erheblich 
reduziert. Für eine solche Auslegung bedürfte es damit durchschlagender Ar-
gumente. 
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Untersucht man die Urteilsgründe näher, so wird man von einer Begrenzung 
der „gegenläufigen Schutzgüter“ allein auf solche mit Verfassungsrang nicht 
ausgehen können.  

Hierfür spricht zunächst, dass das Gericht in seinem Urteil vom 1.12.2009 an 
keiner Stelle auf ein etwaiges Erfordernis des Verfassungsranges der „gegen-
läufigen Schutzgüter“ verweist. Eben dies aber entspräche dem ansonsten üb-
lichen Vorgehen des Gerichts 

- vgl. für Art. 9 Abs. 3 GG etwa BVerfG, Beschl. vom 29. Dezember 2004 
- 1 BvR 2283/03, Beschl. vom 03. April 2001, 1 BvL 32/97; zu Art. 33 
Abs. 2 GG etwa BVerfG, Beschl. vom 21. April 2015 - 2 BvR 1322/12, 
Rn. 59, uam. -. 

Auch verschiedene Textpassagen des Urteils legen den Schluss nahe, dass das 
Gericht nicht zwingend einen Verfassungsrang der „gegenläufigen Schutzgü-
ter“ verlangt.  

Allen voran ist hierbei auf die Auflistung der schon nach geltendem Recht be-
rücksichtigten Gemeinwohlbelange zu verweisen, wenn das Gericht hier ex-
plizit eine Reihung von Schutzgütern vornimmt, die mit Verfassungsgütern 
beginnt, sich dann aber explizit auch für „sonst gewichtige Rechtsgüter der 
Bürger oder der Gemeinschaft“ öffnet, ohne hierbei einen Verfassungsbezug 
einzufordern 

- aaO. Rn. 157 -. 

Dieser Auslegung entspricht es, wenn das Gericht sogar im Hinblick auf den 
(hypothetischen) Extremfall einer flächendeckenden 24-Stunden-Ladenöff-
nung an Sonn- und Feiertagen und der hierfür erwarteten „besonders hohe(n) 
Voraussetzung“ nicht etwa einschränkend auf den Schutz kollidierenden Ver-
fassungsgüter rekurriert, sondern in unspezifischer Weise ein – wie auch im-
mer geartetes – „herausragend wichtiges öffentliches Interesse“ verlangt 

- aaO., Rn. 185 -. 

Gegen die Verengung der potentiellen Gründe auf solche von Verfassungs-
rang spricht ferner die vom Verfassungsgericht vorgenommene verfassungs-
konforme Auslegung der Ausnahmeregelung des § 6 Abs. 1 Satz 1 BerlLad-
ÖffG. Denn dort beanstandet das Gericht nicht etwa die recht offene Anknüp-
fung einer Ausnahmeentscheidung an ein „öffentliches Interesse“, sondern 
verlangt lediglich, dass dieses öffentliche Interesse ein solches Gewicht haben 
müsse, dass es die Ausnahmen von der Arbeitsruhe rechtfertigt 

- aaO., Rn. 182 -. 
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Nicht zuletzt dürfte die vom Gericht betonte Befugnis des Gesetzgebers, auf 
„eine geänderte soziale Wirklichkeit“ reagieren zu dürfen 

- aaO., Rn. 156 –, 

die hier vertretene Einschätzung bekräftigen, dass der Gesetzgeber bei der 
Berücksichtigung gegenläufiger Schutzgüter nicht auf Gemeinwohlinteressen 
von Verfassungsrang beschränkt bleibt. 

 

b) Negativkatalog  

Festzustellen ist weiter, dass das Bundesverfassungsgericht bestimmte Inte-
ressen, die durchaus als „gegenläufige Schutzgüter“ eingeordnet werden 
könnten, grundsätzlich aus dem Katalog potentieller Gemeinwohlgründe aus-
schließt. So heißt es in der Entscheidung: 

„Ein bloß wirtschaftliches Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber 
und ein alltägliches Erwerbsinteresse („Shopping-Interesse“) potentiel-
ler Käufer genügen grundsätzlich nicht“ 

-aaO., Rn. 158; enger dagegen aaO., Rn. 182, wo der im Begriff „grund-
sätzlich“ enthaltene Ausnahmevorbehalt nicht mehr erwähnt wird -. 

Das Gericht wählt hier einen Ansatz, den es auch im Kontext der kommuna-
len Selbstverwaltungsgarantie nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG verwendet, in-
dem es dort Aspekte des „Verwaltungsvereinfachung“ und der „Kostenerspar-
nis“ als Argument für eine Beschränkung des Prinzips der möglichst dezent-
ralen Aufgabenwahrnehmung örtlicher Aufgaben ausschließt 

- BVerfGE 79, 127, 153 -. 

Die dogmatische Begründung für dieses Vorgehen dürfte in beiden Fällen die-
selbe sein. In beiden Fällen nämlich geht es darum, dass die aufgeführten „in-
kriminierten“ (Gegen-) Gründe bereits durch den Verfassungsgeber selbst als 
nachrangig „mitbedacht“ und gleichsam aktiv in die Verfassungsgarantie – 
hier des Sonn- und Feiertages, dort der kommunalen Selbstverwaltung – 
„eingepreist“ wurden. Beschränkungen der Verfassungsgarantie unter Ver-
weis auf die inkriminierten Aspekte bedeuteten insofern keine wirkliche 
„Ausgestaltung“ der Verfassungsgarantie, sondern deren – zumindest parti-
elle – Korrektur. Ein derartiges Mandat zur Korrektur verfassungsrechtlicher 
Grundentscheidungen aber kommt dem parlamentarischen Gesetzgeber 
nicht zu. Vielmehr ist er gemäß Art. 1 Abs. 3 GG der Verfassung unterworfen. 
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Umgekehrt gilt es aber auch zu beachten, dass das Gericht – ebenso übrigens 
wie im Bereich der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie aus Art. 28 Abs. 
2 Satz 1 GG 

- vgl. BVerfGE 79, 127, 153 – 

kein pauschales Verbot dieser Gegengründe annimmt, sondern mit dem Wort 
des „grundsätzlichen“ Nicht-Genügens eine Hintertüre für begründete Son-
derfälle offenhält.  

(1) 
In gleicher Weise impliziert im Übrigen auch der vom Bundesverfassungsge-
richt selbst verwendete Begriff des „alltäglichen Erwerbsinteresses“ die Mög-
lichkeit wenn nicht gar Notwendigkeit weitergehender Differenzierungen für 
solche Fälle offen, in denen es zwar um „Erwerbsinteressen“ potentieller Käu-
fer geht, diese aber aufgrund besonderer Umstände nicht mehr den „alltägli-
chen“ Erwerbsinteressen zugeordnet werden können.  

Beispielhaft kann insoweit auf das zeitlich sehr komprimierte Konsumverhal-
ten der Bevölkerung in der Vorweihnachtszeit verwiesen werden, das insbe-
sondere nach seinem zeitlichen Rhythmus, seiner produktmäßigen Orientie-
rung auf werthaltige Güter (Schmuck, Uhren, Unterhaltungselektronik, Möbel 
etc.) und dem regelmäßig eher familiär konzipierten Einkaufsmodus deutlich 
von den „alltäglichen“ Erwerbsinteressen in der Bevölkerung abgetrennt 
werden kann 

- entsprechende Differenzierungsmöglichkeiten deutet auch das Bun-
desverfassungsgericht an, wenn es von „Besonderheiten der Vorweih-
nachtszeit“ spricht, auch wenn es hierbei eine generelle Ladenöffnung 
an vier Adventssonntagen augenscheinlich für zu weitgehend und „La-
denöffnungen nur an einzelnen Sonntagen“ für rechtfertigungsfähig er-
achtet, BVerfG, aaO., Rn. 177; eingehend hierzu unten III. B. -. 

Gleiches wird für Erwerbsinteressen anzunehmen sein, die durch ein wie 
auch immer geartetes spezielles Besucheraufkommen in einem bestimmten 
Gebiet begründet werden und die damit eben nicht mehr dem „alltäglichen“ 
Bereich zuzuordnen sind. 

Der Begriff des „alltäglichen Erwerbsinteresses“ böte insoweit zugleich den 
Ansatz dafür, ein primär freizeitorientiertes, gegenständlich nicht näher fo-
kussiertes Einkaufsbedürfnis der einheimischen Bevölkerung gleichermaßen 
aus dem Bereich des „Alltäglichen“ auszuklammern und als die Bedienung 
dieses Interesses damit als legitimen Grund für Beschränkungen der Sonn- 
und Feiertagsruhe anzuerkennen 

- hierfür etwa Leisner, NVwZ 2014, 921, 923, unter Verweis auf 
Stammler, NVwZ 2008, 1313, 1315; ähnl. schon Tegebauer, GewArch 
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2007, 49, 53; sehr weitgehend Kehrberg, GewArch 2001, 14, 20: „wenn 
… der Einkauf zu einer Freizeitbeschäftigung geworden ist, muss dieser 
Wandel auch in der Verfassungsrealität Berücksichtigung finden …“ -, 

Freilich ist das Bundesverfassungsgericht diesen Schritt bislang nicht offen 
mitgegangen. Zwar betont das Bundesverfassungsgericht explizit die Befug-
nis des Gesetzgebers,  

„auf Änderungen im Freizeitverhalten … Rücksicht zu nehmen“ 

- aaO., Rn. 156 -. 

Speziell in Bezug auf das Einkaufsverhalten der Bevölkerung fällt indes auf, 
dass das Gericht das (von ihm) sog. „Shopping-Interesse“ potentieller Käufer 
ohne weitere Differenzierung dem als gegenläufiges Schutzgut grundsätzlich 
inkriminierten „alltäglichen Erwerbsinteresse“ zuordnet 

- aaO., Rn. 158 -. 

Ob der Umstand, dass das Gericht im weiteren Verlauf der Entscheidung von 
„alltägliche(n) Shopping-Interesse(n)“ spricht, dahin gedeutet werden kann, 
dass auch das Gericht zwischen „alltäglichen“ und freizeitorientierten „nicht-
alltäglichen“ Shopping-Interessen differenzieren will 

- so wohl Leisner, NVwZ 2014, 921, 923; zuvor bereits Fuchs, NVwZ 
2005, 1026, 2028 – 

bleibt insofern unklar. Die offenkundige Zurückhaltung des Gerichts dürfte 
früheren Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts in der Entscheidung 
vom 9.6.2004 geschuldet sein, in denen es heißt: 

„Selbst wenn das Einkaufen an Sonn- und Feiertagen für einen Teil der 
Bevölkerung infolge von Veränderungen der Einkaufsgewohnheiten kei-
nen "werktäglichen Charakter" hat, sondern zum Freizeitvergnügen ge-
worden sein sollte und - wie die Beschwerdeführerin meint - mit dem Be-
such eines Theaters oder Kinos vergleichbar wäre, so dass die Ladenöff-
nung in diesem Sinne "Arbeit für den Sonntag" wäre, müsste der Gesetz-
geber den Schutz der Arbeitsruhe im Zuge der Abwägung mit der Be-
rufsausübungsfreiheit nicht zurücktreten lassen. Auch für die Arbeit für 
den Sonn- und Feiertag gilt das in Art. 139 WRV normierte Regel-/Aus-
nahmeverhältnis. Überwiegende Gründe, aus denen eine Befriedigung 
der gewandelten Freizeitbedürfnisse durch Ladenöffnung dennoch ver-
fassungsrechtlich geboten wäre, sind nicht ersichtlich“ 

- vgl. BVerfG, NJW 2004, 2363, 2370 f.; für diese Deutung auch King-
reen/Pieroth, NVwZ 2006, 1221, 1225; im Erg. auch Webers, GewArch 
2005, 60, 62 -. 
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Freilich zielen die betreffenden Passagen allein auf die Frage, ob der Gesetz-
geber einem neuartigen „freizeitorientierten“ Einkaufsverhalten im Rahmen 
sonn- und feiertäglicher Ladenschlussregelungen verfassungsrechtlich zwin-
gend Raum gewähren „muss“. Die hier maßgebliche Frage, ob der Gesetzge-
ber die Veränderungen im Einkaufsverhalten zum Anlass nehmen „darf“, um 
hiermit weitergehende Ladenöffnungsregelungen an Sonn- und Feiertagen zu 
rechtfertigen, wird durch die Ausführungen in der genannten Entscheidung 
insofern keineswegs abschlägig beschieden.  

Vor diesem Hintergrund wird man die Befugnis des Gesetzgebers, auf ein ge-
wandeltes Freizeitverhalten im Bereich des Einkaufens reagieren zu dürfen, 
wohl nicht a priori verneinen können.  

Dabei dürfte der von Leisner selbst formulierte Einwand, dass eine  

„trennscharfe Unterscheidungen (scil: der beiden Shopping-Varianten, d. 
V.) … nicht möglich“ 

sei, keinen wirklichen Hinderungsgrund für die Eröffnung grundsätzlicher le-
gislativer Gestaltungsspielräume darstellen.  

(2) 
Weitere Differenzierungen erscheinen aber auch im Hinblick auf die gewiss 
nicht zufälligen Formulierungen von den „alleinigen“ Umsatzinteressen 

- aaO., Rn. 182 - 

 oder den „bloß“ wirtschaftlichen Umsatzinteressen der Verkaufsstelleninha-
ber 

- aaO., Rn. 158 -, 

möglich und geboten, die beide Raum für eine Berücksichtigung besonderer 
Umstände belassen und wohl auch belassen sollen. Zu denken ist dabei etwa 
an Umsatzinteressen, die für den einzelnen Verkaufsstelleninhaber von be-
sonderer, womöglich sogar existenzieller Bedeutung sind 

- hierzu zutreffend Leisner, NVwZ 2014, 921, 923 -, 

aber auch an solche Umsatzinteressen, die in einer spezifischen Verbindung 
mit besonderen Belangen des Gemeinwohls stehen. Hierbei könnten etwa ar-
beitsmarktpolitische oder auch städtebauliche Gründe in Betracht kommen, 
auf die an späterer Stelle einzugehen sein wird. Eben diesem Ansatz ent-
spricht es im Übrigen, wenn das Bundesverfassungsgericht an anderer Stelle 
explizit z. B. „beschäftigungspolitische Erwägungen“ oder Gründe der „Erhal-
tung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich“ 
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- aaO., Rn. 157 – 

als legitime Gründe für Ausnahmen vom Sonntagsschutz benennt. 

Insofern bedarf es im Einzelfall durchaus eines differenzierenden Umganges 
mit den grundsätzlich inkriminierten Umsatz- und Erwerbsinteressen von 
Verkaufsstelleninhabern und potentiellen Käufern. 

 

c) Positivkatalog 

Hervorzuheben ist schließlich, dass das Gericht selbst einige Positivbeispiele 
für tradierte und aus Sicht des Gerichts augenscheinlich unproblematische 
Einschränkungen der Sonn- und Feiertagsruhe benennt, die es in die Katego-
rien „Arbeit trotz des Sonntags“ und „Arbeit für den Sonntag“ sortiert 

- hierzu und zum Folgenden BVerfG, aaO., Rn. 157 -. 

(1) 
Unter der Rubrik „Arbeit trotz des Sonntags“ benennt das Gericht dabei die Si-
cherheits- und Grundversorgungsinteressen der Bevölkerung (Rettungs-
dienste, Feuerwehr, Polizei), aber auch private Not- und Bereitschaftsdienste 
sowie infrastrukturelle Voraussetzungen zur Sicherung der allgemeinen Mo-
bilität. Ihnen liegen – wie eingangs der Untersuchung hervorgehoben – ver-
fassungsunmittelbare Schutzpflichten des Staates zugrunde, denen aufgrund 
der Höchstrangigkeit der betroffenen Schutzgüter ohne Weiteres ein Vorrang 
gegenüber der vom Bundesverfassungsgericht angenommenen Schutzpflicht 
in Bezug auf die Sonntagsruhe zukommt. Bemerkenswert ist in diesem Kon-
text ferner die Berücksichtigungsfähigkeit (allgemeiner) wirtschafts- und ar-
beitsmarktpolitischer Interessen wie namentlich der Erhaltung der Wettbe-
werbsfähigkeit im internationalen Vergleich, aber auch die Erwähnung pro-
duktionstechnischer Gründe im industriellen Bereich, mit denen zugleich die 
Zumutbarkeitsgrenzen in Bezug auf bestimmte Unternehmensparten bzw. 
Produktionsformen nachjustiert werden. 

Die letztgenannten Fallkonstellationen einer zur Wahrung grundrechtlicher 
Zumutbarkeitsgrenzen, aber auch im öffentlichen Interesse erfolgenden 
Nachjustierung von Öffnungszeiten dürften durchaus einer Erweiterung zu-
gänglich sein. Bereits an dieser Stelle sei auf das drängende Problem des „La-
densterbens“ und der damit einhergehenden Verödung der Innenstädte hin-
gewiesen. Auch hier nämlich geht es längst nicht mehr um „bloße“ Erwerbs-
interessen der Verkaufsstelleninhaber, sondern letztlich um deren wirt-
schaftliches Überleben - und aufgrund der negativen Rückwirkungen dieser 
Entwicklung auf die Versorgungssituation vor Ort und damit zugleich um die 
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genuin öffentlichen Interessen an der Erhaltung notwendiger Versorgungs-
infrastrukturen sowie attraktiver Wohn- und Lebensverhältnisse der Bevöl-
kerung in den Städten insgesamt  

- zur Wahrung der Urbanität bzw. des Schutzes der Innenstädte und 
des mittelständischen Fachhandels als erheblichem Gemeinwohl-
zweck etwa Runkel, UPR 1998, 242; dies konstatiert auch F. Hufen, 
NVwZ 2001, 1009, 1010 – ungeachtet seiner kritischen Einschätzung 
in Bezug auf territorial-differenzierende Lösungsmodelle -. 

Hierauf wird im Rahmen der Konturierung verbleibender Handlungsspiel-
räume des Gesetzgebers zurückzukommen sein 

- unten III. -. 

(2) 
Unter der Rubrik „Arbeit für den Sonntag“ erwähnt das Gericht schließlich ex-
plizit die Hotel- und Gastronomiebranche – erkennbar als Beispiel für legi-
time Beherbergungs- und Verpflegungsinteressen der Bevölkerung in ihrer 
freien Zeit – sowie die Sicherung der Mobilität als Voraussetzung für eine Re-
alisierung der Erholungsfunktion der Sonn- und Feiertage. 

(3) 
Der vorgenannten Rubrik der „Arbeit für den Sonntag“ dürfen auch die in 
neuerer Zeit besonders umstrittenen Ladenöffnungen aus Anlass von Märk-
ten und sonstigen Veranstaltungen zuzuordnen sein, die damit zumindest im 
Ausgangspunkt einem legitimen öffentlichen Interesse dienen und damit 
grundsätzlich Anknüpfungspunkt verfassungskonformer Beschränkungen 
der Sonn- und Feiertagsruhe sein können. 

In welchem quantitativen Umfange Ladenöffnungen hierbei verfassungs-
rechtlich zulässig sein können, ist dabei eine Frage der Gewichtung der kolli-
dierenden Interessen und wird daher an späterer Stelle zu prüfen sein. 

 

3. Verhältnismäßigkeit 

Neben dem Vorliegen eines legitimen Gemeinwohlgrundes verlangt das Ge-
richt, dass dem konfligierenden Sachgrund ein hinreichendes Gewicht zu-
kommt, um die Beschränkung des Regelfalls der Sonn- und Feiertagsruhe zu 
rechtfertigen.  

 

a) Konturierung der Anforderungen in der Entscheidung vom 1.12.2009 
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Hinsichtlich der exakten Bemessung dieser Anforderung bleiben die Ausfüh-
rungen des Gerichts allerdings eher vage und im Allgemeinen. So spricht es 
davon, dass „ein öffentliches Interesse solchen Gewichts zu verlangen (ist), das 
die Ausnahmen von der Arbeitsruhe rechtfertigt“ 

- aaO., Rn. 181 -. 

An anderer Stelle formuliert das Gericht, dass die kollidierenden Rechtsgüter, 
in deren Interesse bzw. zu deren Schutz die Sonn- und Feiertagsruhe einge-
schränkt wird, „höher oder gleichwertig“ sein müssten 

- aaO., Rn. 154 -. 

Ähnlich offen führt das Gericht mit Blick speziell auf Ladenöffnungsregelun-
gen aus, dass jede Ausnahme  

„eines dem Sonntagsschutz gerecht werdenden Sachgrundes bedarf“ 

- aaO., Rn. 158 -. 

(1) 
Immerhin lässt das Gericht keinen Zweifel daran, dass es gerade der Laden-
öffnung an Sonn- und Feiertagen „bei der Bewertung der Durchbrechung der 
Arbeitsruhe … großes Gewicht“ beimisst 

- aaO., Rn. 166 -. 

Das Gericht bezieht sich hierbei namentlich auf die „öffentliche Wirkung“ der 
Ladenöffnung, die den Charakter und damit das „öffentliche Bild“ des Tages in 
besonderer Weise präge. Dabei verweist das Gericht nicht allein auf die un-
mittelbaren Wirkungen der Öffnung von Verkaufsstellen, sondern zugleich 
auf die Folgewirkungen von innerstädtischen Ladenöffnungen etwa für den 
öffentlichen Straßenverkehr, aber auch für die im Einzelhandel beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

- aaO. -. 

Vor diesem Hintergrund dürfte die Forderung des Gerichts nach einem zu-
mindest gleichen Gewicht der gegenläufigen Sachgründe unmittelbar auch 
auf das hier zu ermittelnde Rechtfertigungsniveau durchschlagen. 

(2) 
Dass es insoweit gleichwohl keine statisch zu bemessende Rechtfertigungs-
schwelle gibt, vielmehr einer dynamischen, nach der jeweiligen „Eingriffsin-
tensität“ abstufenden Abwägung bedarf, wird deutlich, wenn das Gericht aus-
führt: 
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„Dem Regel-Ausnahme-Gebot kommt generell umso mehr Bedeutung zu, 
je geringer das Gewicht derjenigen Gründe ist, zu denen der Sonn- und 
Feiertagsschutz ins Verhältnis gesetzt wird und je weitergreifend die 
Freigabe der Verkaufsstellenöffnung in Bezug auf das betroffene Gebiet 
sowie die einbezogenen Handelssparten und Warengruppen ausgestal-
tet ist. Deshalb müssen bei einer flächendeckenden und den gesamten 
Einzelhandel erfassenden Freigabe der Ladenöffnung rechtfertigende 
Gründe von besonderem Gewicht vorliegen, wenn mehrere Sonn- und 
Feiertage in Folge über jeweils viele Stunden hin freigegeben werden 
sollen“ 

- aaO., Rn. 159 -. 

Hierbei setzt das Gericht das Rechtfertigungsniveau zusätzlich auch in Rela-
tion zu der Ausgestaltung der sonstigen, werktäglichen Ladenöffnungszeiten 
mit der Folge, dass die Arbeitsruhe an den Sonn- und Feiertagen „noch mehr 
an Bedeutung und Gewicht“ gewinne, wenn etwa die werktäglichen Ladenöff-
nungszeiten die maximale Ausweitung auf 24 Stunden erfahren haben 

- aaO., Rn. 169 -. 

Für womöglich vollständige Freigaben im Sinne einer flächendeckenden, all-
gemeinen 24-Stunden-Öffnung an Sonn- und Feiertagen steigert das Gericht 
diese Anforderungen nochmals dahingehend, dass der Gesetzgeber in diesem 
Falle  

„dem verfassungsrechtlich zu gewährleistenden Schutz nur dadurch 
Rechnung tragen (könnte), dass er dafür eine besonders hohe Vorausset-
zung vorsähe, etwa ein herausragend gewichtiges öffentliches Interesse“ 

- aaO., Rn. 185 -. 

Im Ergebnis konstruiert das Gericht damit ein gestuftes Rechtfertigungsmo-
dell oder „Kaskadenmodell“, das sich  

 von dem „Normalfall“ der Rechtfertigung einzelner Ausnahmeregelun-
gen durch „hinreichend gewichtige Gegengründen“  
 

 über die Forderung nach „besonders gewichtigen Gründe“ bei räumlich 
und gegenständlich nicht näher begrenzten Freigaben „in Folge“ und  
über jeweils viele Stunden  
 

 bis hin zu dem Erfordernis der Rechtfertigung durch „herausragend 
gewichtige Gemeinwohlgründe“ für flächendeckende, allgemeine 24-
Stunden-Öffnung an Sonn- und Feiertagen  
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steigert.  

Die Parallele zu der vom Bundesverfassungsgericht für das Grundrecht der 
Berufsfreiheit entwickelten „Drei-Stufen-Lehre“ 

- grundlegend BVerfGE 7, 377 ff.; eingehend Dietlein, in: Stern, Das 
Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV/1, 2006, S. 1890 
ff. - 

ist insoweit nicht zu übersehen. 

Eine letzte, unüberschreitbare Linie, die dem Konzept des einrichtungsrecht-
lichen „Kernbereichsschutzes“ entspricht, zieht das Gericht schließlich dort, 
wo Ladenöffnungsregelungen (bzw. der Verzicht auf diese) zu einer weitge-
henden Gleichstellung der sonn- und feiertäglichen Verhältnisse mit den 
Werktagen führen und Ausnahmen nicht mehr als solche erkennbar sind 

- aaO., S. 158; mit gleicher Zielrichtung Rn. 184 a. E. -. 

 

b) Konkretisierungsversuche 

Vor dem Hintergrund der in hohem Maße wertungsabhängigen Rechtferti-
gungskriterien stellt sich zunächst und vor allem die Frage nach dem „quis iu-
dicabit“: Wer entscheidet über das Vorliegen der hinreichenden Gewichtig-
keit der Gegengründe, der Gesetzgeber oder das Verfassungsgericht? Die Ver-
fassungsunterworfenheit der Gesetzgebung, wie sie namentlich durch Art. 1 
Abs. 3 und Art. 20 Abs. 3 GG festgelegt wird, spricht insoweit zunächst für 
eine alleinige Entscheidungszuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. 
Ein klassisches Problem des Verfassungsrechts ergibt sich gleichwohl inso-
weit, als – auch nach Einschätzung des Verfassungsgerichts – die Verfas-
sungsrechtsprechung nicht in den Bereich genuin politischer Einschätzungen 
und Bewertungen übergreifen darf. Es widerspräche den demokratischen 
Grundprinzipien der politischen Verantwortung, wenn ein Verfassungsge-
richt, dessen Handeln bewusst dem Erfordernis periodischer demokratischer 
Rückbestätigung entzogen ist, politische Prognosen und Einschätzungen der 
im parlamentarischen Prozess agierenden Entscheidungsträger durch eigene, 
ebenso wenig absicherbare Prognosen und Einschätzungen zu ersetzen be-
fugt wäre. Diese Sichtweise hat sich nach anfänglichem Schwanken 

- siehe etwa BVerfGE 7, 377 ff., wo das Gericht mehrfach eigene Gefah-
reneinschätzungen an die Stelle legislativer Einschätzungen setzt, vgl. 
insbesondere S. 415 und S. 423: „Nach der Überzeugung des Gerichts 
werden die hier vermuteten Gefahren überschätzt“ – 
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auch das Bundesverfassungsgericht zu Eigen gemacht und insbesondere für 
den Bereich der legislativen Gemeinwohlkonkretisierung sowie die Gewich-
tung kollidierender Schutzgüter weite Einschätzungsspielräume des Gesetz-
gebers akzeptiert. Eine Grenze zieht das Gericht diesen Einschätzungs- und 
Beurteilungsspielräumen erst dort, wo die Erwägungen des Gesetzgebers  

„so offensichtlich fehlsam sind, dass sie vernünftigerweise keine Grund-
lage für gesetzgeberische Maßnahmen abgeben können“ 

- BVerfGE 77, 84, 106 ff.; ähnlich bereits BVerfGE 13, 97, 113 -. 

Gerade im Kontext der zu Art. 12 GG entwickelten „Dreistufenlehre“, deren 
Vorbildfunktion für das hier einschlägige sonn- und feiertagsspezifische 
Rechtfertigungsmodell bereits oben nachgewiesen wurde, hat das Bundes-
verfassungsgericht schon früh originäre, verfassungsgerichtlich nur begrenzt 
nachprüfbare Einschätzungsprärogativen des Gesetzgebers anerkannt, die 
namentlich auch die Gewichtung kollidierender Gemeinwohlbelange betref-
fen. Bereits oben  

- vgl. 1 b - 

wurde insoweit auf den sog. Handwerksbeschluss des Bundesverfassungsge-
richts vom 17. Juni 1961 verwiesen, mit dem das Gericht konstatierte, dass 
die bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung  

"allenthalben auftretenden Wertungs- und Abwägungsfragen … die Auf-
fassung des Gesetzgebers … nicht beanstandet werden kann, solange 
nicht eindeutig ist, dass sie von unrichtigen tatsächlichen Voraussetzun-
gen ausgeht oder mit der Verfassung in Widerspruch steht". 

Dass diese richterliche Zurückhaltung auch die höchste Rechtfertigungsebene 
von Grundrechtseingriffen betrifft, die einer Rechtfertigung durch „überra-
gend wichtige Gemeinschaftsinteressen“ bedürfen, stellte das Gericht wenige 
Jahre später in seinem Beschluss zum „Mühlenstrukturgesetz“ vom 18. De-
zember 1968 klar, in dem es heißt:  

„Dem Gesetzgeber kann es … nicht verwehrt sein, auch künftigen, nicht 
auszuschließenden Gefahren rechtzeitig vorzubeugen … Dem dürfen die 
Gerichte nicht ihre eigenen – ebensowenig strikt beweisbaren – Über-
zeugungen über den voraussichtlichen Verlauf einer … Entwicklung ent-
gegensetzen“ 

- BVerfGE 25, 1, 17 -.  

Vor diesem Hintergrund wird man eine Befugnis des Gesetzgebers zur auto-
nomen Gewichtung der von ihm verfolgten Gemeinwohlziele und -zwecke 
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auch in Ansehung der Ladenschlussregelungen nicht ernstlich bezweifeln 
können. Vorauszusetzen ist dabei freilich, dass die Erwägungen des Gesetzge-
bers nicht jene Schwelle der offensichtlichen Fehlsamkeit dahingehend über-
schreiten, dass sie vernünftigerweise keine Grundlage für gesetzgeberische 
Maßnahmen mehr abgeben können. Die hiermit gezogene „rote Linie“ dürfte 
freilich in der Praxis nur in extremen Ausnahmefällen relevant werden. 

 

c) Differenzierungspotential 

Auf der Grundlage der vorangegangenen Systematisierungen lässt die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts Spielraum für weitreichende Diffe-
renzierungen, die damit auch Ansätze für „niedrigschwellige“ Öffnungsrege-
lungen bietet.  

(1) 
Denn wenn das Gericht besonders hohen Anforderungen für flächende-
ckende, auf viele Stunden bemessene und den gesamten Einzelhandel erfas-
senden Freigabe der Ladenöffnung an mehreren Sonn- und Feiertagen stellt 

- aaO., Rn. 159 -, 

bedeutet dies umgekehrt, dass die konkreten Rechtfertigungsanforderungen 
umso niedriger anzusetzen sind, je mehr sonntägliche Ladenöffnungen räum-
lich, zeitlich und gegenständlich umhegt sind, also etwa 

 nur an einzelnen Sonn- und Feiertagen vorgesehen sind, 
 

 auf eine begrenzte Stundenzahl, 
 

 auf bestimmte Orte oder Ortsteile, 
 

 auf bestimmte Handelssparten oder Warengruppen begrenzt bleiben 
und womöglich  
 

 in einem normativen Umfeld stehen, das spezifische Arbeitnehmer-
schutzregelungen (Zeitausgleich/Freiwilligkeitsmodelle) oder auch 
eingeschränkte werktägliche Ladenöffnungen vorsieht und hierdurch 
Bedeutung und Gewicht des sonn- und feiertäglichen Ladenschlusses 
relativiert 

 -zu letztgenanntem Konnex BVerfG, aaO., Rn. 169; zur sozialpolitischen 
Abfederung von Ladenöffnungen durch das Recht der allgemeinen Ar-
beitszeitregeln auch BVerfGE 111, 10, 46 – diss. vote Papier u. a. -. 
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Mit dieser Dynamisierung der Rechtfertigungsanforderungen dürften auch 
vormalige Einwände aus dem Schrifttum entschärft sein, die aus der Formu-
lierung des Art. 139 WRV, wonach die Sonn- und Feiertage explizit „als Tage“ 
geschützt werden, strenge Vorgaben selbst für kurzzeitige Ladenöffnungen 
ableiten wollten 

- vgl. Kingreen/Pieroth, NVwZ 2006, 1221, 1226, dort freilich nur be-
zogen auf eine regelmäßige kurzzeitige Ladenöffnung an Sonn- und 
Feiertagen -. 

(2) 
Ebenso bietet der Umstand, dass das Gericht der „öffentlichen Wahrnehmung“ 
bzw. der „prägenden öffentlichen Betriebswirkung der Verkaufsstellenöffnung“ 

- Rn. 184 –, 

zugleich sachliche Ansatzpunkte dafür, im Bereich weniger öffentlich wahr-
nehmbarer Aktivitäten zu einer deutlicheren Berücksichtigung konfligieren-
der Rechtsgüter zu gelangen. So erwähnt das Gericht selbst die Möglichkeit 
von wettbwerbs- und arbeitsmarktpolitisch begründeter Ausnahmeregelun-
gen für den industriellen Bereich,  

„zumal diese (scil.: Ausnahme, d. V.) der öffentlichen Wahrnehmung 
weitgehend entzogen ist und ihr damit kein prägender Charakter für 
den äußeren Ruherahmen der Sonntag zukommt“ 

- Rn. 157 -. 

Entsprechende Erwägungen aber dürften nicht nur dort greifen, wo gewerb-
liche Tätigkeiten durch die innerbetriebliche Organisation gleichsam dem öf-
fentlichen Blick entzogen sind. Vielmehr greifen die Überlegungen des Ge-
richts erkennbar auch dort, wo bestimmte Gewerbe- einschließlich Einkaufs-
bereiche aufgrund ihrer Lage oder anderer Umstände von dem klassischen 
sonn- und feiertäglichen Lebensumfeld räumlich separiert werden können, 
insbesondere auch deshalb, weil sie typischerweise ausschließlich oder zu-
mindest typischerweise vorrangig oder sogar allein zu Einkaufszwecken auf-
gesucht werden. Denn eine womöglich „werktägliche Geschäftigkeit“, von der 
ausschließlich die hieran interessierten Bevölkerungsteile berührt werden, 
schlägt in diesem Falle erkennbar nicht auf die vom Bundesverfassungsge-
richt hervorgehobenen Bevölkerungskreise zurück, 

„die weder arbeiten müssen noch einkaufen wollen, sondern Ruhe und 
seelische Erhebung suchen, namentlich auch die Gläubigen christlicher 
Religionen und die Religionsgemeinschaften selbst, nach deren Ver-
ständnis der Tag ein solcher der Ruhe und der Besinnung ist“ 
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- aaO., Rn. 166 -. 

Diese einschränkenden Erwägungen mögen zwar mit Blick etwa auf den Ar-
beitnehmerschutz nicht ohne Weiteres zu einem vollständigen Zurücktreten 
des Sonn- und Feiertagsschutzes führen, müssen aber nach der vom Bundes-
verfassungsgericht entwickelten Schutzkonzeption zumindest zu einer er-
heblichen Absenkung der Rechtfertigungsanforderungen an die Öffnung von 
Verkaufsstellen führen. Dies erst recht, soweit die Belange des Arbeitnehmer-
schutzes durch besondere Absprachen, etwa Zeitausgleichs- oder Freiwillig-
keitsabreden, gesichert werden können. Denn eine individuelle Pflicht zur 
Sonntagsruhe wird man Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV gewiss nicht entneh-
men können. 

(3) 
Schließlich impliziert die hier durchgängig hervorgehobene Einschätzungs-
prärogative mit der in diese eingeschlossene Kompetenz zur Konkretisierung 
von Gemeinwohlzielen, dass der Gesetzgeber auch neue, bislang noch nicht in 
den Diskurs um den Sonn- und Feiertagsschutz einbezogene Einsichten bzw. 
Absichten zu Gemeinwohlzielen erklärt und diesen hierbei auch eine beson-
dere gesellschaftspolitische Wertigkeit beimisst 

- zu eng insoweit K. Fuchs, NVwZ 2005, 1026, die als Gemeinwohlbe-
lange nur solche Gründe ansieht, „die in der öffentlichen Diskussion be-
sonders berücksichtigt werden und im öffentlichen Interesse liegen“ -. 

(a)  
Beispielhaft lässt sich insoweit das seit längerem zu beobachtende und zu-
nehmend drängende städtebauliche Problem der Verödung zahlreicher In-
nenstädte nennen 

- hierzu zuletzt eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung und des Handelsverbands Deutschland (HDE), derzu-
folge bis 2020 schätzungsweise 50.000 Standorte vom Markt ver-
schwinden werden, was etwa zehn Prozent des derzeitigen Angebots 
ausmachte, vgl. hierzu den Zeitungsbereich aus der „Welt“ 
https://www.welt.de/wirtschaft/article165248634/Deutschlands-In-
nenstaedte-drohen-zu-veroeden.html -, 

das zugleich, wenn nicht gar vorrangig eine Frage des wirtschaftlichen Über-
lebens der örtlichen Verkaufsstelleninhaber insbesondere des mittelständi-
schen Fachhandels darstellt, die durch die Ladenschlussregelungen unmittel-
bar in ihren grundrechtlich geschützten Positionen betroffen werden. In die-
sem Kontext ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB 
„die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche“ explizit als ei-
nen in der Bauleitplanung zu berücksichtigenden öffentlichen Belang bzw. le-
gitimes Gemeinwohlinteresse ausweist. Hinter diesem öffentlichen Belang 



37 
 

stehen namentlich die grundrechtlich geschützten Versorgungsinteressen 
der Bevölkerung, insbesondere die Versorgungsinteressen der weniger mo-
bilen, älteren Bewohner, aber auch das für die Erhaltung attraktiver Wohn-
verhältnisse gewichtige Interesse an einer Entzerrung und Dämpfung des in-
nerstädtischen Verkehrs durch eine möglichst wohnortnahe Versorgung. 

Den dargestellten öffentlichen sowie privaten-grundrechtlichen Belangen 
kommt schon nach geltendem Recht ein erheblicher verfassungsrechtlicher 
Rang zu, der keinesfalls a priori hinter den Aspekten der Sonn- und Feier-
tagsruhe zurücktritt. Insbesondere kommt dem Gesetzgeber hinsichtlich der 
Zwecktauglichkeit sonn- und feiertäglicher Ladenöffnungen eine verfas-
sungsgerichtlich nur eingeschränkt kontrollierbare Einschätzungspräroga-
tive zu, die keineswegs zur Vorlage geschlossene „Beweisketten“ zwingt. Dass 
sich hieraus beachtliche Handlungsspielräume ergeben, legen gerade auch 
neuere Untersuchungen da, die auf eine nicht zu unterschätzende Relevanz 
der Ladenöffnungsregelungen für den wirtschaftlichen Erfolg des mittelstän-
dischen Einzelhandels hindeuten. Hinzuweisen ist in diesem Kontext nament-
lich auf die forcierte Entwicklung des Online-Handels, der ausweislich neue-
rer Untersuchungen speziell in den allgemeinen, respektive sonn- und feier-
täglichen Ladenschlusszeiten „boomt“  

- hierzu eine BITKOM-Studie aus dem Jahre 2014 mit der Aussage: 
„Online-Shopper kaufen am liebsten sonntags und nach 18 Uhr“, vgl. 
https://www.erfurt.ihk.de/servicemarken/branchen/Handel/On-
line_Handel/Aktuelle-Zahlen-und-Fakten-zum-Online-Han-
del/1394032: ähnl. A. Berg (BITKOM), Präsentation zum Thema 
„Trends im Online-Shopping“ vom 13.8.2015, Bl. 4, wonach 71 % der 
Befragten die Unabhängigkeit von Ladenöffnungszeiten als Grund für 
den Online-Einkauf nennen; abrufbar unter https://www.bit-
kom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/08-August/Bitkom-Presse-
konferenz-Trends-im-E-Commerce-13-08-2015-Praesentation-fi-
nal.pdf - 

und einen zunehmenden Anteil des Umsatzvolumens auf sich konzentriert. 

Da eine Begrenzung des Online-Einkaufs schon aus europarechtlichen Grün-
den nationalstaatlich nicht durchsetzbar sein dürfte, liegt die Überlegung 
nach, den gebotene Interessenausgleich bzw. das Gemeinwohlinteresse an ei-
ner Belebung der Innenstädte zumindest auf kurze und mittlere Sicht durch 
eine Nachjustierung bzw. kontrollierte Ausweitung der sonn- und feiertägli-
chen Öffnungszeiten für den stationären Handel zu bewirken. Dagegen dürfte 
sich das Problem des Einzelhandels in den Innenstädten derzeit nicht allein 
durch den – sicherlich wünschenswerten – Ausbau des parallelen Internet-
versandes durch die lokalen Verkaufsstellen lösen lassen 
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- in diese Richtung aber Chr. Hufen, Der Ausgleich verfassungsrecht-
lich geschützter Interessen bei der Ausgestaltung des Sonn- und Feier-
tagsschutzes, 2014, S. 395 f. -. 

Entsprechendes dürfte im Hinblick auf ebenfalls denkbare planungsrechtli-
che Reaktionsmöglichkeiten des Gesetzgebers gelten. Denn unabhängig da-
von, ob man diesen überhaupt eine gleiche Eignung zubilligen könnte 

- hiergegen dezidiert Schmitz, BauR 2000, 1274, 1280 -, 

bleibt es nach dem Konzept des Grundgesetzes dem Gesetzgeber überant-
wortet zu entscheiden, welche Instrumente er für geeignet und erforderlich 
erachtet, um gegen die von ihm für relevant erachteten Gemeinwohlrisiken 
oder -gefährdungen vorzugehen. Der hiernach eröffneten Bewertungsspiel-
raum endet erst dort, wo die Erwägungen des Gesetzgebers so offensichtlich 
fehlsam sind, dass sie  

„vernünftigerweise keine Grundlage für gesetzgeberische Maßnahmen 
abgeben können“ 

- BVerfGE 77, 84, 106 ff. -. 

Eben dies aber wird man in Ansehung vielfältiger Studien zu den Zusammen-
hängen zwischen der Ladenöffnung und der Stadtentwicklung keinesfalls an-
nehmen können. 

(b) 

Eine gesetzlichen Verfolgung der dargestellten öffentlichen sowie privat-
grundrechtlichen Belange steht insbesondere nicht entgegen, dass das Bun-
desverwaltungsgericht in einem Urteil vom 23.3.1982 zur Stuttgarter Klett-
Passage angenommen hat, dass  

„die Abwehr polizeilicher Gefahren, die durch die Verödung der Klett-
Passage in den Abendstunden entstehen“,  

im Hinblick auf den Zweck und die Systematik des § 23 LadSchlG nicht be-
rücksichtigungsfähig seien 

- BVerwG, NJW 1982, 2513, 2514; für eine Fokussierung des Bundesla-
denschlussgesetzes auf Ziele des Arbeitsschutzes sowie der Sicherung 
der Wettbewerbsneutralität in Bezug auf Verkaufsstellen ohne Ange-
stellte BVerfG, NJW 2004, 2363, 2364; vgl. auch Rozek, NJW 1999, 
2921, 2923; für eine „städtebauliche Relevanz“ des Ladenschlussrechts 
aber etwa Schmitz, BauR 2000, 1274, 1275-. 

Denn die dortigen Ausführungen bezogen sich allein auf die Interpretation 
der dort einschlägigen einfachgesetzlichen Regelung des § 23 LadSchlG und 
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können damit die grundsätzliche Befugnis des Gesetzgers, den Gefahren ei-
ner Verödung der Innenstädte sowie insbesondere einer drohenden Funkti-
onsbeeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche - ggf. im Rahmen einer 
Neuordnung des Ladenschlussrechtes – entgegen zu wirken, nicht in Frage. 
Insbesondere ändert diese Öffnung des Blickwinkels nichts an den kompe-
tenziellen Grundlagen für die Ladenschlussgesetzgeber, da maßgeblich für 
die kompetenzielle Zuordnung nicht das Ziel einer Regelung ist, sondern der 
betroffene Regelungsbereich 

- vgl. etwa BVerfG, NJW 2008, 2409, 2411 Rn. 98 „Maßgebend für die 
Verteilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern in 
Art. 74 GG ist der Gegenstand des jeweiligen Gesetzes … , nicht das vom 
Gesetzgeber in den Blick genommene Gemeinwohlziel“ -, 

der hier auch weiterhin allein das Ladenschlussrecht bliebe. 

(c) 
Auch soweit territorial differenzierende Ansätze für sonn- und feiertägliche 
Ladenöffnungen im Schrifttum vereinzelt als ihrerseits grundrechtswidrig 
eingestuft werden, vermag dies nicht zu überzeugen. Dies gilt namentlich für 
den von F. Hufen – übrigens entgegen eigener früherer Bewertungen - erho-
benen Vorwurf eines verfassungswidrigen Gleichheitsverstoßes 

- so F. Hufen, NVwZ 2001, 2001 ff.; anders noch ders., NJW 1986, 1291, 
1300, der dort „die Sorge um die weitere Lebensfähigkeit der Innen-
städte“ durchaus als relevanten „städtebauliche(n) Aspekt“ benennt 
und „die Offenhaltung wenigstens einiger Geschäfte“ fordert; noch deut-
licher ders., ebda., S. 1301, wenn dort „zonenmäßige Differenzierungen“ 
innerhalb von Stadtgebieten vorgeschlagen werden -. 

Die Annahme eines Gleichheitsverstoßes dürfte bereits an der Unterschied-
lichkeit der Sachverhalte scheitern. Denn Art. 3 Abs. 1 GG verbietet allein die 
sachwidrige Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem, nicht aber die dif-
ferenzierende Antwort des Gesetzgebers auf Problemlagen, die sich an ver-
schiedenen Stellen in unterschiedlicher Art und Intensität manifestieren. 
Dass es insoweit aber relevante Unterschiede zwischen Innenstadtbereichen 
als den traditionellen Zentren des gesellschaftlichen Lebens auf der einen 
Seite und den Standorten „auf der grünen Wiese“ auf der anderen Seite gibt, 
steht außer Frage 

- hierzu eingehend Schmitz, BauR 2000, 1274, 1275; a. A. aber wohl F. 
Hufen, NVwZ 2001, 1009, 1011, der sogar die „Abgrenzbarkeit von `In-
nenstadt´ und `grüner Wiese´“ in Zweifel zieht -. 

Entsprechendes gilt zumal für die „zentralen Versorgungsbereiche“ im Sinne 
des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB, die eine verbrauchernahe Versorgung sicherstel-
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len und zu einer Verminderung des Anfahrtsverkehrs beitragen sollen. Ge-
rade hierin unterscheiden sich die zentralen Versorgungsbereiche maßgeb-
lich von Standorten, die nur über eine längere Anfahrt erreichbar sind. Ange-
sichts dieser höchst unterschiedlichen Ausgangslage erscheint es weder 
rechtlich noch tatsächlich gerechtfertigt, etwaige Differenzierung zur Lösung 
der Sonderprobleme in den Innenstädten mit dem von Hufen formulierten 
Etikett des „City-Privilegs“ zu belegen. Vielmehr geht es um öffentliche Inte-
ressen, die der Gesetzgeber legitimerweise aufzugreifen befugt ist 

- wie hier auch Schmitz, BauR 2000, 1274, 1278 -. 

Auch der von F. Hufen erhobene Vorwurf eines unzulässigen Eingriffs in den 
durch Art. 12 GG geschützten Wettbewerb greift im Ergebnis nicht durch. 
Fraglich ist bereits, ob administrative Freigaben der Ladenöffnung, die sich 
auf örtlich begrenzte Bereiche beziehen, überhaupt als Eingriff in Grund-
rechtspositionen der außerhalb der betroffenen Zonen angesiedelten Ver-
kaufsstelleninhaber eingestuft werden können. Hiergegen spricht, dass das 
Bundesverfassungsgericht die Ableitung eines Rechts auf „Schutz vor Konkur-
renz“  aus Art. 12 GG bislang durchgängig abgelehnt hat 

- BVerfGE 39, 329, 336; BVerfG, NJW 1995, 2938, 2939; zu dieser ge-
wiss problematischen Rechtsprechung eingehend Dietlein, in: Stern, 
Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV/1, 2006, S. 
1860 ff -. 

Mittelbar nachteilige Effekte auf die Wettbewerbssituation werden nach die-
sem dogmatischen Konzept regelmäßig erst relevant, wenn es um „schwere 
und unerträgliche Beeinträchtigungen“ geht 

- weitergehend iS. einer Spürbarkeitsgrenze immerhin Rozek, NJW 
1999, 2921, 2929 -. 

Diese besondere Ausgangssituation lässt sich auch nicht mit der These beisei-
teschieben, dass territorial begrenzte Ladenöffnungen als (zielgerichtete) 
„Bekämpfung“ von Einkaufszentren zu verstehen seien 

- so aber F. Hufen, aaO., S. 1012; anders noch ders., NJW 1986, 1291, 
1301, wonach „nicht dagegen (spräche), den Städten und Gemeinden 
die Möglichkeit zu geben, … solche Bereiche zu schaffen“ -. 

Denn zum einen werden drohende Abwärtsentwicklungen bei zentralen Ver-
sorgungsbereichen oder insgesamt in Innenstädten nicht notwendig mit sub-
urbanen Gegenpolen in Verbinden stehen, sondern können auch auf andere 
Gründe zurückgehen. 

Zum anderen ist mit Wallerath davon auszugehen,  
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„dass Ausnahmeregelungen keine Maßnahmen bedeuten, mit denen der 
Staat `zielgerichtet´ gewisse Rahmenbedingungen verändert, um zu Las-
ten bestimmter Unternehmen einen im öffentlichen Interesse liegenden 
Erfolg herbeizuführen“ 

- vgl. dens., NJW 2001, 781, 787, der selbst freilich über die Deutung 
der Ladenöffnungsregulierung im Sinne einer staatlichen Verteilung 
begrenzter Ressourcen bzw. die staatliche Zuteilung von Erwerbs-
chancen zu parallelen Ergebnissen gelangen will -. 

Soweit daher außerhalb bestimmter Bezirke ansässigen Unternehmen die 
faktischen Vorteile einer anderenorts aus legitimen Gemeinwohlgründen, 
insbesondere der Bekämpfung regional begrenzter Fehlentwicklungen 
durchgeführten Maßnahme vorenthalten bleiben, handelt es sich hierbei 
nicht um staatliche (mittelbare) Eingriffsakte, sondern um bloße „Reflexwir-
kungen“. Diese Reflexwirkungen aber können allenfalls in extremen Ausnah-
mefällen als „mittelbare Eingriffe“ gedeutet werden, wäre aber selbst dann - 
ebenso wie klassische Eingriffe – durchaus auch rechtfertigungsfähig.  

Ganz auf der Linie der hier vertretenen Einschätzung verneint denn auch die 
verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung überwiegend eine sog. „drittschüt-
zende“ Wirkung ladenschlussrechtlicher Regelungen in Bezug auf Unterneh-
men, die gegen die behördliche Erteilung ladenschlussrechtlicher Ausnahme-
genehmigungen an ihre Wettbewerber vorgehen wollen 

- vgl. grdl. BVerwGE 65, 167, 169 und 1971 = NJW 1982, 1513 ff.; OVG 
Bautzen, NJW 1999, 2539; VGH München, BayVBl. 1985, 125; hierzu 
auch Tegebauer, GewArch. 2002, 185, 189 f.; a. A. aber OVG Bremen, 
NVwZ 2002, 873 ff. m. abl. Anm. Schmitz, NVwZ 2002, 822 ff., sowie – 
freilich mit der Beschränkung auf „Mitbewerber derselben Branche … 
in der Nachbarschaft des Geschäftslokals“ VGH Mannheim, GewArch. 
1979, 391; eingehend zu dieser Problematik Wallerath, NJW 2001, 
281 ff. mwN; Sodan, in: Sodan/Ziekow, VwGO-Kommentar, 4. Aufl. 
2014, § 42 Rn. 447 mwN. -. 

Soweit F. Hufen die Legitimität derartiger Zielvorgaben ferner unter den – 
ebenfalls eingriffsakzessorischen - Aspekten der „Geeignetheit“ und „Erfor-
derlichkeit“ parzellierender Lösungen in Frage stellt, steht diesen Erwägun-
gen die hier bereits mehrfach erwähnte Einschätzungsprärogative des Ge-
setzgebers entgegen. Gerade in Bezug auf nicht abschließend geklärte Sach-
verhalte sowie die Tauglichkeit potentieller Handlungsinstrumentarien gibt 
diese Einschätzungsprärogative dem Gesetzgeber weitreichende Spielräume, 
die erst an der Grenze des „offensichtlich Fehlsamen“ enden 

- hierzu bereits oben 1 b -. 
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Verfassungsrechtlich nicht durchschlagend ist insofern namentlich der gegen 
territorial-differenzierende Modelle vorgebrachte Einwand, dass  

„nicht nachweisbar (ist), dass eine undifferenzierte erweiterte Abendöff-
nung der Versorgungsvielfalt und Urbanität der Innenstädte schaden 
würde“ 

- so aber F. Hufen, aaO., S. 1011; entsprechendes gilt für die dortigen 
Ausführungen zur Erforderlichkeit territorial differenzierender Lö-
sungsmodelle -. 

Denn der hier suggerierten „Nachweispflicht“ unterliegt der Gesetzgeber im 
Rahmen der Prävention und Abwehr von ihm für nachteilig erachtete Ent-
wicklungen gerade nicht.  

Und selbst wenn die Unschädlichkeit unbegrenzter Ladenöffnungen zur Ziel-
erreichung unterstellt würde, wäre spätestens nach dem Konzept des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts vom 1.12.2009 eine territoriale Begrenzung 
von Ladenöffnungsregelungen immer noch mit Blick auf das aus Art. 140 GG 
iVm. Art. 139 WRV abzuleitende Gebot eines möglichst umfassenden Schut-
zes der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen zu rechtfertigen, wenn nicht so-
gar zu fordern. 

Soweit F. Hufen schließlich die „Angemessenheit“ territorial differenzieren-
der Modelle unter Verweis auf den Vertrauensschutz der außerhalb der Zen-
tren angesiedelten Unternehmen in Frage stellt, kann auch dies die Legitimi-
tät des dargestellten Gemeinwohlziels nicht erschüttern. Denn abgesehen da-
von, dass es auch hierbei um einen eingriffsakzessorischen Aspekt geht, der 
mangels Eingriffsqualität in aller Regel nicht erst zum Zuge kommt, liegt ein 
relevanter Verstoß gegen die Angemessenheit staatlichen Handelns erst vor, 
wenn die Nachteile einer Maßnahme außer Verhältnis zu dem verfolgten 
Zweck stehen. Eben dies aber wird man für Maßnahmen zur Prävention und 
Abwehr drohender Gefahren für die Innenstädte sowie insbesondere zent-
rale Versorgungsbereiche, die zugleich dem Prinzip der möglichst umfassen-
den Wahrung der sonn- und feiertäglichen Arbeitsruhe Rechnung tragen 
müssen, nicht annehmen können. Insofern dürften sich die Parameter gerade 
durch das nach dem Erscheinen der Untersuchung von F. Hufen ergangene 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 1.12.2009 maßgeblich verändert 
haben. 

(d) 
Vor dem Hintergrund der eingangs dargestellten Gemeinwohlkonkretisie-
rungsfunktion des Gesetzgebers und der damit einhergehenden Befugnis 
auch zur Gewichtung der von ihm zu verfolgenden Gemeinwohlinteressen ist 
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somit von einem Mandat des Gesetzgebers auszugehen, städtebauliche Be-
lange wie insbesondere das Ziel der Erhaltung und Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche oder der Wahrung intakter Wohn- und Lebensverhält-
nisse in den Innenstädten auf spezialgesetzlicher Basis als Rechtfertigungs-
grund für Beschränkungen der Sonn- und Feiertagsruhe aufzugreifen. Hier-
bei wären nach Maßgabe legislativer Einschätzung räumliche Differenzierun-
gen nicht nur innerhalb bestimmter Bereiche einer konkreten Gemeinde bzw. 
Stadt denkbar, sondern ggf. auch Differenzierungen nach der Größe von 
Städte und Gemeinden bzw. Differenzierungen nach Städten und Landge-
meinden  

- hierzu etwa Schmitz, BauR 2000, 1274, 1275 f. -. 

In Betracht zu ziehen wären schließlich aber auch differenzierende Ausnah-
meregelungen nach Maßgabe konkrete objektiver Parameter zur Bewertung 
des Zustandes der Innenstädte, wobei etwa abgestellt werden könnte auf 

 relevante Leerstände von Wohn- und Geschäftsimmobilien, 
 

 eine schwindende Diversität des Ladenangebotes, insbeson-
dere auch im mittelständischen Einzelhandel, 
 

 die Fluktuation der Anbieter oder „trading-down“-Effekte im 
Sinne von Mindernutzungen. 
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III. Legislative Handlungsspielräume im Lichte der Entscheidung des 
BVerfG 

A. Zum Streit um die bestehenden einfachrechtlichen Regelungen 

Die vorangegangenen Überlegungen legen nahe, dass die geltenden Laden-
schlussgesetze die verfassungsrechtlich bestehenden Handlungsspielräume 
der zuständigen Landesgesetzgeber keineswegs ausschöpfen. Dies gilt insbe-
sondere mit Blick auf die derzeit vor den Verwaltungsgerichten ausgefochte-
nen Streitigkeiten über die Reichweite einer zulässigen Ladenöffnung „aus 
Anlass von Märkten, Messen und ähnlichen Veranstaltungen“ nach dem im 
Freistaat Bayern fortgeltenden § 14 Bundesladenschlussgesetz  

- grundlegend BVerwG, Urt. vom 11.11.2015 – 8 CN 2/14 -. 

Denn die dortigen Auseinandersetzungen betreffen – ebenso wie die oben er-
wähnte Diskussion um die Ladenöffnung als Instrument der Gefahrenpräven-
tion - allein die Auslegung einer durch den einfachen Gesetzgeber aktuell for-
mulierten Regelungsvorgabe für Ladenöffnungen, die damit einer grundsätz-
lich jederzeitigen „Nachjustierung“ durch den Parlamentsgesetzgeber offen-
steht.  

Denkbar wäre dabei insbesondere, dass der Landesgesetzgeber den Versor-
gungsinteressen der Besucher eine stärkere Gewichtung zuerkennt oder aber 
andere, bislang kaum berücksichtigte Gemeinwohlinteressen wie etwa das 
der werbenden Eigendarstellung der Kommunen oder des örtlichen Gewer-
bes anlässlich bestimmter öffentlicher Veranstaltungen neu oder zumindest 
stärker in eine Neuregelung einfließen ließe. Auf den naheliegenden Gemein-
wohlbelang der Erhaltung und Förderung zentraler Versorgungsbereiche im 
Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB, der aufgrund der ökonomischen Relevanz 
anlassbezogener Ladenöffnungen durchaus auch in diesem Kontext aufge-
griffen werden könnte, wurde insoweit bereits hingewiesen. 

Soweit das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 11.11.2015 da-
von ausgeht, dass die vormalige Rechtsprechung zu § 14 LadSchlG dem Re-
gel-Ausnahme-Verhältnis des Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV  

„noch nicht genügend Rechnung (trägt), weil sie nur verlangt, dass der 
Markt für sich genommen einen starken Besucherstrom auslöst, aber 
nicht ausschließt, dass daneben die Ladenöffnung den öffentlichen Cha-
rakter des Tages maßgeblich prägt“ 

- aaO., Rn. 23, zu dieser Rechtsprechung, die auf eine relevante wirt-
schaftliche Inanspruchnahme durch die Veranstaltungsbesucher ab-
stellte, Tegebauer, GewArch 2004, 321, 324 mwN. -, 
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betrifft dies zwar ebenfalls nur die Auslegung der gegenwärtigen und damit 
nachjustierbaren Regelung mit ihrer primär versorgungsspezifischen Aus-
richtung 

- vgl.oben 2 b -. 

Gleichwohl soll an dieser Stelle auf offenkundige Schwachstellen in der Argu-
mentation des Gerichts hingewiesen werden. So steht die vom Bundesver-
waltungsgericht als Argument für „weitergehende verfassungskonforme Ein-
schränkung“ der Norm geäußerte Besorgnis, dass „die Ladenöffnung den öf-
fentlichen Charakter des Tages maßgeblich prägt“, erkennbar in einem kaum 
überbrückbaren Kontrast zu der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts, wonach gerade der Ladenöffnung wegen ihrer öffentlichen Wahr-
nehmbarkeit gleichsam naturgemäß eine prägende Wirkung für den äußeren 
Charakter des Tages zukommt und eben deshalb der Notwendigkeit einer 
hinreichenden sachlichen Rechtfertigung unterliegt 

- vgl. BVerfG, Urt. vom 1.12.2009, Rn. 166: „Gerade die Ladenöffnung 
prägt aber wegen ihrer öffentlichen Wirkung den Charakter des Tages 
in besonderer Weise“ -. 

Die vom Bundesverwaltungsgericht explizit verfolgte Intention, nämlich zu 
verhindern, dass neben den Märkten auch „die Ladenöffnung den öffentlichen 
Charakter des Tages maßgeblich prägt“, deutet damit eine typische Wesensei-
genschaft der Ladenöffnung fehlerhaft im Sinne eines zwingenden Aus-
schlussgrundes für Ladenöffnungen. Die dahinterstehende Vorstellung, dass 
den Märkten und sonstigen Veranstaltungen nur dann eine verfassungsrecht-
lich hinreichende Rechtfertigungswirkung zukommen könne, wenn die La-
denöffnung gleichsam als „Quantité négligeable“ bzw. neben den Märkten 
nicht mehr wahrnehmbar zurücktritt, kann dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 1.12.2009 erkennbar nicht mehr entnommen werden 

- im Erg. auch VGH Bad.-Württ., Beschl. vom 13.3.2017, 6 S 309/17 Rn. 
11 -. 

Vielmehr wird man in Ansehung des vom Bundesverfassungsgericht entwi-
ckelten Schutzkonzeptes gerade umgekehrt davon ausgehen müssen, dass 
die verfassungsrechtlichen Rechtfertigungsanforderungen an sonn- und fei-
ertägliche Ladenöffnungen umso geringer zu bemessen sind, je weniger die 
Ladenöffnung einen maßgeblichen Einfluss auf den öffentlich-wahrnehmba-
ren Charakter des Tages hat. Die vom Bundesverwaltungsgericht für erfor-
derlich erachtete Dominanz einer marktähnlichen Veranstaltung für die öf-
fentliche Prägung des Tages müsste insofern bei konsequenter Fortsetzung 
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des Gedankens dazu führen, dass das vom Bundesverfassungsgericht statu-
ierte Rechtfertigungserfordernis mangels einer maßgeblichen Prägung des 
Tages durch die Ladenöffnung – gerade umgekehrt - gänzlich entfiele. 

Nicht zuletzt aber führt die Auslegung des Bundesverwaltungsgerichts zu der 
wenig einleuchtenden Konsequenz, dass eine nach dem Gesetzestext mögli-
che Verwaltungsentscheidung zugunsten der Öffnung von Verkaufsstellen 
aus Anlass von Messen und Märkten rechtmäßig solange ist, wird sonstige 
Dritte an der Ladenöffnung kein oder allenfalls ein geringes Interesse zeigen, 
dieselbe Verwaltungsentscheidung bei gleichbleibender Frequentierung 
durch Messe- oder Marktbesucher aber rechtswidrig wird, sobald das Ange-
bot auch von Dritten als attraktiv wahrgenommen und angenommen wird. 
Mit dieser Rechtsprechung sanktioniert das Bundesverwaltungsgericht dann 
aber im Ergebnis nichts anderes als das Interesse weiterer Bevölkerungsteile 
an einer flexibleren sonn- und feiertäglichen Ladenöffnung. Zugleich verhin-
dert diese Rechtsauslegung gerade in größeren Städten de facto weitgehend 
eine Umsetzung der gesetzlichen Zielvorgaben, da anlassbezogene Ladenöff-
nungen hier automatisch auf das Interesse großer Teile der Bevölkerung sto-
ßen werden.  

Auch insoweit erscheint eine Korrektur der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung und eine Rückkehr zu der früheren Auslegung, derzufolge die durch 
die Ladenöffnung selbst ausgelösten Besucherströme bei Prüfung des Aus-
nahmegrundes ohne Relevanz bleiben 

- vgl. in diesem Sinne noch OVG NRW, Beschl. vom 22.11.2002: „Dabei 
ist es unschädlich, wenn die weiteren, erst durch die verlängerte Laden-
öffnungszeit angezogenen Besuchermengen die durch die Veranstaltung 
selbst ausgelöste Besuchermenge möglicherweise sogar um ein Vielfa-
ches übersteigen“, NVwZ 2003, 493, 494 -, 

dringend geboten und verfassungsrechtlich möglich. Ob diese zeitnah erfol-
gen wird, lässt sich freilich – ungeachtet der offenen Distanzierung des VGH 
Baden-Württemberg von der restriktiven Rechtsprechung 

- vgl. oben I. sowie III. 1. - 

schwer absehen. Denn immerhin kommt dem Bundesverwaltungsgericht 
eine abschließende Kompetenz in der Auslegung jedenfalls einfachrechtli-
cher Normen des Bundes zu.  

Unabhängig hiervon aber verbleibt den Landesgesetzgebern die Möglichkeit, 
weitergehende Öffnungsentscheidungen aus Anlass von Messen, Märkten 
und anderen besucherrelevante Veranstaltungen dahingehend präzise zu for-
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mulieren, dass neuerliche „verfassungskonforme Auslegungen“ in oben ge-
nanntem Sinne an dem klaren Wortlaut und dem erkennbar entgegen gesetz-
ten Willen des Gesetzgebers scheiterten 

- vgl. hierzu nur BVerfGE 101, 312, 329: „Die Möglichkeit einer verfas-
sungskonformen Auslegung endet dort, wo sie mit dem Wortlaut und 
dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch treten 
würde“, unter Bezugnahme auch BVerfGE 18, 97, 111; 98, 17, 45 -. 

Den Gerichten bliebe dann – soweit sie an ihrer restriktiven und nach hiesi-
ger Auffassung nicht tragfähigen Argumentation festhalten wollten - keine 
andere Wahl, als eine von ihnen für verfassungswidrig erachtete Norm dem 
Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorzulegen (Art. 100 Abs. 1 GG). Da 
zufolge der dortigen Rechtsprechung indes kein Anlass für eine einengende 
Auslegung von Ladenöffnungsregelungen anlässlich von Märkten und Messen 
besteht, ließen sich neu und inhaltlich eindeutig formulierten Ladenöffnungs-
regelungen auf diesem Wege vor fachgerichtlichen „Uminterpretationen“ ab-
schirmen. 

Im Folgenden soll es daher darum gehen, die Gestaltungsspielräume des zu-
ständigen (Landes-) Gesetzgeber im Rahmen künftiger Regelungsinitiativen 
näher zu konturieren. Hierbei soll zunächst dem Themenbereich „Advents-
sonntage“ näher nachgegangen werden (2). Hieran anschließend wird auf die 
legislativen Handlungsspielräume in Bezug auf die übrigen Sonn- und Feier-
tage einzugehen sein. 
 

 

B. Streitthema Adventssonntage 

Soweit es um das Thema verkaufsoffene Sonntage im vorweihnachtlichen 
Einkaufsgeschäft geht, scheinen die legislativen Handlungsspielräume nach 
der Entscheidung vom 1.12.2009 zunächst eher eng bemessen. Zwar aner-
kennt das Bundesverfassungsgericht – wie bereits hervorgehoben – nicht nä-
her bestimmte „Besonderheiten der Vorweihnachtszeit“ bzw. des Weihnachts-
geschäftes. Und in der Tat dürfte sich das Weihnachtsgeschäft namentlich 
durch das eher enge, periodisch wiederkehrende Zeitfenster, seine spezifi-
sche Produktorientierung auf hochwertige Güter wie Schmuck, Uhren und 
Elektronik, aber auch Spiele und Bücher, sowie dem spezifischen, nicht selten 
im Familienverbund durchgeführten Einkaufsmodus auf Kundenseite deut-
lich von den „alltäglichen Erwerbsinteressen“ im Sinne der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts abheben. Dennoch sieht das Gericht die Ge-
staltungsspielräume des Gesetzgebers auch mit Blick auf die Besonderheiten 
der Vorweihnachtszeit dahingehend beschränkt, dass dies eine Ladenöffnung 
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„nur an einzelnen Sonntagen rechtfertigen (könnte)“ 

- aaO., Rn. 177 -. 

Welcher Spielraum dem Gesetzgeber mit dem Verweis auf „einzelne Sonn-
tage“ konkret verbleibt, ist damit freilich nicht exakt bestimmbar.  

Der „Duden“ definiert den Begriff „einzeln“ im Sinne von „für sich allein“, 
„nicht mit anderen zusammen“, „gesondert“, alternativ aber auch im Sinne von 
„vereinzelt“, „einige[s]“, „wenige[s]“ 

- http://www.duden.de/rechtschreibung/einzeln#Bedeutung2 -. 

Nach dem erstgenannten Begriffsverständnis wäre danach vor allem darauf 
abzustellen, dass verkaufsoffene Sonntage im Advent nicht in einer aufeinan-
der folgenden Reihe vorgesehen werden dürfen, sondern gleichsam als „Soli-
tär“ jeweils für sich alleine stehen müssen. Dies würde auf eine Anzahl von 
maximal zwei verkaufsoffenen Adventssonntagen (erster und dritter oder 
zweiter und vierter Adventssonntag) hinauslaufen. Diese Anzahl würde wohl 
auch noch dem an zweiter Stelle genannten – eher quantitativen – Ansatz 
(„einige“, „wenige“) entsprechen 

- für ein Limit von maximal zwei Adventssonntagen denn auch Chr. 
Hufen, Der Ausgleich verfassungsrechtlich geschützter Interessen bei 
der Ausgestaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes, 2014, S. 405 -. 

Ob hiermit die legislativen Spielräume tatsächlich ausgeschöpft sind, er-
scheint allerdings keineswegs eindeutig. So darf nicht übersehen werden, 
dass die betreffenden Passagen des Urteils auf einen ganz bestimmten Le-
benssachverhalt bezogen sind, der keineswegs alle denkmöglichen Konstella-
tionen der Ladenöffnung im Weihnachtsverkehr abdeckt.  

 

1.-Weihnachtsöffnungen jenseits der Adventssonntage 

So ist zunächst darauf hinzuweisen, dass sich die Ausführungen des Bundes-
verfassungsgerichts allein auf Verkaufsöffnungen speziell an den vier Ad-
ventssonntagen beziehen. Insofern verbleibt nach dieser Rechtsprechung 
durchaus Raum dafür, Sonntage außerhalb des Advents, also etwa weitere 
Sonntage im November, ebenfalls bereits für das Weihnachtsgeschäft zu öff-
nen. 

 

2. Vormalige Berliner Sonntagsregelung als Extremvariante 
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Ferner ist zu konstatieren, dass es in der umstrittenen Berliner Adventssonn-
tagsregelung des § 6 Abs. 1 Alt. 2 BerlLadÖffG (a. F.) um den Extremfall einer 
flächendeckenden, generellen und voraussetzungslosen Freigabe der Öffnung 
aller Verkaufsstellen im Kontext einer ohnehin 24-stündigen werktäglichen 
Ladenöffnung ging 

- von einer „besonders weit“ gehenden Regelung spricht auch Stern, 
Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV/2, 2011, S. 
1346 -, 

an die das Gericht in Anbetracht der maximalen Beeinträchtigungswirkung 
für die Sonntagsruhe denn auch maximale Rechtfertigungsanforderungen 
stellte. Die durch diese Normzuspitzung hervorgerufene Eskalation darf nicht 
den Blick dafür verstellen, dass durchaus auch „schlankere“ Varianten einer 
(zeitlich, räumlich oder gegenständlich) „dosierten“ Ladenöffnung an den Ad-
ventssonntagen denkbar wären, die sich dann zugleich deutlich geringeren 
Rechtfertigungsanforderungen ausgesetzt sähen.  

Zu denken wäre insoweit etwa  

 zeitlich enger begrenzte (nachmittägliche) Ladenöffnungen, die 
zumal außerhalb der Zeiten der Hauptgottesdienste liegen, 
 

 an orts- oder stadtteilsbezogene Ladenöffnungen, insbesondere 
solche, die auf „zentrale Versorgungsbereiche“ im Sinne des § 1 
Abs. 6 Nr. 4 BauGB beschränkt bleiben, 
 

 an Ladenöffnungen, die auf im Weihnachtsgeschäft besonders rele-
vante Verkaufsstellen oder Warengruppen beschränkt bleiben o-
der  
 

 an Ladenöffnungen, die solche Verkaufsstellen betreffen, die sich – 
wie insbesondere die Bereiche Bücher, Filme und Musik, Kleider 
und Schuhe sowie Elektronik und Computer gehen, zunehmend 
aber auch um die Segmente Möbel, Kosmetik und Spielwaren - im 
Weihnachtsgeschäft in einem verschärften Wettbewerb mit On-
line-Anbietern sehen 

- vgl. hierzu die statistische Auflistung bei http://www.absatzwirt-
schaft.de/medien-bekleidung-und-elektronik-sind-wichtigste-umsatz-
treiber-im-online-weihnachtsgeschaeft-16397/ -. 

Hierbei wäre auch an eine Kombination von räumlichen, zeitlichen und ge-
genständlichen Beschränkungen zu denken, was dann mit Blick auf die viel-
fältigen Besonderheiten des vorweihnachtlichen Einkaufs womöglich sogar 
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Raum für eine Erstreckung von Ladenöffnungsfreigaben auf alle vier Ad-
ventssonntage böte. 

 

3. Wechselbezüglichkeiten zwischen sonn- und werktäglicher Ladenöff-
nung 

Nicht außer Acht gelassen werden dürfen schließlich die vom Bundesverfas-
sungsgericht selbst hervorgehobenen „Wechselbezüglichkeiten“ zwischen 
der werktäglichen und einer sonntäglichen bzw. adventssonntäglichen La-
denöffnung, die in ihrem spezifischen Konnex gleichsam ein „System kommu-
nizierender Röhren“ bilden. So leitet das Bundesverfassungsgericht die über-
aus hohen Rechtfertigungsanforderungen an eine flächendeckende Ladenöff-
nung an den Adventssonntagen im konkreten Falle auch daraus ab, dass das 
Land Berlin bereits für die Ladenöffnung an den Werktagen keinerlei Begren-
zungen vorgesehen habe, so dass hierdurch  

„die Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen noch mehr an Bedeutung und 
Gewicht (gewinnt)“ 

- aaO., Rn. 169 -. 

Zudem werde durch die an den Werktagen maximal ausgedehnten Ladenöff-
nungszeiten der mögliche Rechtfertigungsgrund der Bedarfsdeckung zusätz-
lich abgewertet 

- aaO., Rn. 171, ebenso Rn. 179-. 

Anerkennt man diese Wechselbezüglichkeiten zwischen der werktäglichen 
sowie der sonntäglichen Ladenöffnung, bedeutet dies umgekehrt aber zu-
gleich, dass sich die legislativen Handlungsspielräume im Hinblick auf eine 
Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen – einschließlich der Adventssonntage 
- in dem Maße erhöhen, in dem der zuständige Gesetzgeber die Ladenöffnung 
„unter der Woche“ zeitlich beschränkt. 

 

4. Begrenzter Rechtfertigungsansatz des vormaligen BerlLadÖffG 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesverfassungsgericht die 
Frage der Ladenöffnung an den Adventssonntagen – der Logik des Gesetzes 
folgend - allein unter dem Rechtsfertigungsaspekt der Bedarfsdeckung und 
der hiermit einhergehenden „Besonderheiten der Vorweihnachtszeit“  

- aaO., Rn. 177 - 
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geprüft und erörtert hat. Nicht Gegenstand der richterlichen Entscheidung 
waren insoweit wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische, aber auch städte-
baulich relevante Zielsetzungen dahingehend, dass das Weihnachtsgeschäft 
eine der wesentlichen ökonomischen Fundamente und je nach Region wo-
möglich sogar Überlebensbedingung des stationären Handels, darstellt. Zwar 
findet sich ein knappes obiter dictum des Gerichts speziell zu den möglichen 
beschäftigungspolitischen Effekten verkaufsoffener Sonntage, die das Gericht 
dahingehend einschätzt, dass 

„sich bislang kein Hinweis auf die Gefahr eines beachtlichen Einbruchs 
im Einzelhandel ergeben (hat)“ 

- aaO., Rn. 171 -. 

Doch selbst hinsichtlich dieser beschäftigungspolitischen Frage, die sich al-
lenfalls partiell mit den oben dargestellten Problemfeldern überschneidet, 
kann aus den Äußerungen des Gerichts keineswegs der Schluss gezogen wer-
den, dass dem Gesetzgeber diesbezügliche Präventionsmaßnahmen verwehrt 
wären. Denn die Einschätzung von Risikolagen ist – auch nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – das ureigene Feld der Ge-
setzgebung und steht damit grundsätzlich außerhalb jeder gerichtlichen Kon-
trolle. So anerkennt das Bundesverfassungsgericht selbst für – anders als hier 
- „fernliegend“ erscheinende Risiken eine Befugnis des Gesetzgebers, ange-
messene Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Hierzu wurde bereits oben 
auf die Ausführungen im Urteil zum sog. Mühlengesetz verwiesen, wo es 
heißt: 

„Dem Gesetzgeber kann es aber nicht verwehrt sein, auch künftigen, 
nicht auszuschließenden Gefahrenlagen rechtszeitig vorzubeugen … 
Dem dürfen die Gerichte nicht ihre eigenen – ebenso wenig strikt beweis-
baren – Überzeugungen über den voraussichtlichen Verlauf einer wirt-
schaftlichen Entwicklung entgegensetzen“ 

- BVerfGE 25, 1, 17 -. 

Die ökonomische Einschätzung des Gerichts, dass mit der Ladenschließung 
an den Weihnachtssonntagen keine Gefahr eines beachtlichen Einbruchs im 
Einzelhandel einhergehe, bewirkt verfassungsrechtlich somit keine Bindung 
des Gesetzgebers an diese Einschätzung. 

Wesentlicher aber dürfte sein, dass die jüngsten Wirtschaftsdaten erhebliche 
Zweifel an der seinerzeitigen Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts 
begründen und – im Gegensatz zu der dortigen Einschätzung - auf eine deutli-
che Verschlechterung der Situation des Einzelhandels gerade auch in Bezug 
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auf das Weihnachtsgeschäft hindeuten. So belegen neuere statistische Aus-
wertungen nicht nur den erheblichen Anteil des Weihnachtsgeschäftes an 
dem Jahresumsatz des Einzelhandels  

- statistische Auswertungen zeigen für das Jahr 2013 einen Anteil des 
Weihnachtsgeschäfts am Jahresumsatz bei Spielwaren in Höhe von 28 
Prozent auf; für die Bereiche Keramik- und Glaswaren liegt der Wert 
bei 26 Prozent, für Bücher bei 24 Prozent und für Unterhaltungselekt-
ronik bei 23 Prozent. Der Gesamtanteil des Weihnachtsgeschäfts am 
Jahresumsatz im Einzelhandel liegt danach bei immerhin 18 Prozent; 
vgl. https://de.statista.com/statistik/faktenbuch/333/a/services-leis-
tungen/shopping/umsatz-weihnachtsgeschaeft/ -, 

sondern auch und zugleich den zunehmenden Konkurrenzdruck des Online-
Weihnachtsgeschäfts, der sich speziell auch auf die im stationären Weih-
nachtsgeschäft zentralen Warengruppen wie Unterhaltungselektronik, Bü-
cher oder Spielwaren bezieht 

- http://www.absatzwirtschaft.de/medien-bekleidung-und-elektro-
nik-sind-wichtigste-umsatztreiber-im-online-weihnachtsgeschaeft-
16397/ -. 

Diese Entwicklung erscheint umso besorgniserregender, als neue Untersu-
chungen gerade die Loslösung des Online-Handels von den Ladenschlusszei-
ten als eines der zentralen Argumente für den rasanten Anstieg der dortigen 
Umsatzentwicklung ausmachen und hierbei den Sonntag als einen der zent-
ralen Zeitfenster für den Online-Handel identifizieren 

- so zitiert die IHK Erfurt auf ihrer Website eine BITKOM-Studie aus 
dem Jahre 2014 mit der Aussage: „Online-Shopper kaufen am liebsten 
sonntags und nach 18 Uhr“, im Internet abrufbar unter: 
https://www.erfurt.ihk.de/servicemarken/branchen/Handel/On-
line_Handel/Aktuelle-Zahlen-und-Fakten-zum-Online-Han-
del/1394032: ähnl. A. Berg (BITKOM), Präsentation zum Thema 
„Trends im Online-Shopping“ vom 13.8.2015, Bl. 4, wonach 71 % der 
Befragten die Unabhängigkeit von Ladenöffnungszeiten als Grund für 
den Online-Einkauf nennen; abrufbar unter https://www.bit-
kom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/08-August/Bitkom-Presse-
konferenz-Trends-im-E-Commerce-13-08-2015-Praesentation-fi-
nal.pdf -. 

In Anbetracht der dem Gesetzgeber zukommenden Befugnis zur Gemein-
wohlkonkretisierung kann daher kein ernstlicher Zweifel daran bestehen, 
dass der Gesetzgeber die mit dieser Situation einhergehenden Risiken von 
Ladenschließungen in den Innenstädten, insbesondere auch für die Aufrecht-
erhaltung und die Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche iS. 
des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB, in Angriff zu nehmen berechtigt und womöglich 



53 
 

sogar verpflichtet ist. Denn neben der vom Bundesverfassungsgericht thema-
tisierten Schutzpflicht in Bezug auf das eher abstrakte Prinzip der Sonn- und 
Feiertagsruhe konstituiert das Grundgesetz zugleich sehr konkrete Schutz- 
und Förderpflichten auch in Bezug auf die Sicherung gedeihlicher Lebens- 
und Wohnverhältnisse für die Bürger, zu denen zumal die Grundversorgung 
im Nahbereich zählt, aber auch Schutz- und Förderpflichten gegenüber einem 
drohenden Verfall des gewerblichen und privaten Immobilien- und Unter-
nehmenseigentums in den Innenstädten. 

Vor diesem Hintergrund wird man dem Gesetzgeber die Befugnis nicht be-
streiten können, dem Ziel der Erhaltung zentraler Versorgungsbereich sowie 
der Revitalisierung der Innenstädte eine „besonders hohe“, ggf. sogar „heraus-
ragende“ Gemeinwohlbedeutung beizumessen 

- zu diesen Kategorien oben II C 3 b-, 

was dann wiederum auch Beschränkungen der Sonntagsruhe – womöglich 
auch an zusätzlichen Adventssonntagen – rechtfertigen könnten. 

 

5. Fazit 

Mit Blick auf die dargestellte Breite der von Ladenschlussregelungen berühr-
ten Gemeinwohlinteressen sowie in Anbetracht der vielfältigen Ausgestal-
tungsmöglichkeiten konkreter Ladenöffnungen wird man eine generelle und 
starre Grenze von zwei verkaufsoffenen Adventssonntagen nach hiesiger 
Auffassung nicht annehmen können. Immerhin aber wird eine mehr als zwei 
Adventssonntage betreffende „flächendeckende“, gegenständlich und zeitlich 
kaum näher eingegrenzte Ladenöffnung, wie sie nach der früheren Regelung 
des Berliner Ladenöffnungsgesetzes vorgesehen war, rechtlich nur zum Zwe-
cke der Realisierung „besonders gewichtiger“ Gemeinwohlgründe möglich 
sein. Insofern würde dann der allgemeine Verweis auf „Besonderheiten des 
Weihnachtsgeschäftes“ nicht hinreichen. Immerhin aber dürften gewiss Spiel-
räume bestehen, Ladenöffnungen für das Weihnachtsgeschäft bereits an ein-
zelnen Sonntagen vor dem ersten Advent vorzusehen. 
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C. Sonstige verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 

1. Zahlenmäßige Begrenzungen 

Was die im politischen Raum vieldiskutierte Frage nach der maximal zulässi-
gen Anzahl verkaufsoffener Sonn- und Feiertage im Jahr angeht, ist festzu-
stellen, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 1.12.2009 
keine konkrete Höchstmarke formuliert 

- so auch Mosbacher, NVwZ 2010, 537, 541 – 

und in Anbetracht des dort entwickelten dynamischen Rechtfertigungskon-
zeptes auch nicht formulieren kann. Insbesondere soweit das Gericht die in 
dem vorgelegten Berliner Ladenöffnungsgesetz vorgesehene Ladenöffnung 
an vier (weiteren) Sonn- und Feiertagen für unbedenklich erachtet 

- aaO., Rn. 181 -, 

wird man dies nicht als Festlegung einer maximal zulässigen Höchstzahl ver-
kaufsoffener Sonn- und Feiertage interpretieren können. Hiervon dürfte auch 
das Bundesverfassungsgericht selbst ausgehen, wenn es an späterer Stelle 
des Urteils ausführt, dass  

„der Berliner Landesgesetzgeber erkennbar gesehen (hat), dass er bei 
dem von ihm verfolgten Konzept einer flächendeckenden Freigabe der 
Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen unter geringen Voraussetzungen 
und ohne warengruppenspezifische Beschränkungen nur eine niedrige 
jährliche Höchstzahl … ansetzen durfte 

- aaO. Rn. 194 -. 

Diese Höchstzahl aber habe er 

„in nicht zu beanstandender Weise mit acht Sonn- und Feiertagen ange-
setzt“ 

- aaO. -. 

Auch unter Berücksichtigung der besonders intensiven Öffentlichkeitswir-
kung einer flächendeckenden, zeitlich und gegenständlich nicht näher einge-
grenzten Ladenöffnung auf der einen sowie der geringen Voraussetzungen 
auf der anderen Seite ordnet das Gericht hier die Anzahl von acht verkaufsof-
fenen Sonn- und Feiertagen hier also augenscheinlich als „niedrig“ und „nicht 
zu beanstanden“ an. Diese Formulierung legt den Schluss nahe, dass das ver-
fassungsrechtlich zulässige Höchstmaß verkaufsoffener Sonn- und Feiertage 
mit dieser Zahl keinesfalls ausgeschöpft ist und womöglich deutlich gestei-
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gert werden kann, soweit es um die Verfolgung besonders wichtiger Gemein-
schaftsgüter geht oder die Ladenöffnungen womöglich zeitlich, räumlich oder 
auch gegenständlich näher umgrenzt werden.  

Soweit daher im Schrifttum – wenn auch vor dem Urteil vom 1.12.2009 - teil-
weise eine verfassungsrechtlich zulässige Höchstzahl von „vier bis sechs ver-
kaufsoffenen Sonntage(n)“ in den Raum gestellt wurde 

- so Kingreen/Pieroth, NVwZ 2006, 1221, 1226: „wahrt jedenfalls die 
verfassungsrechtliche Regel-Ausnahme-Vorgabe“ -, 

lässt sich dies mit der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts nicht mehr in Einklang bringen. Dies gilt im Übrigen auch in umgekehr-
ter Richtung, da eine allein auf eine „Höchstzahl“ ausgerichtete, ansonsten 
aber nicht durch „gegenläufige Rechtsgüter“ bzw. tragfähige Gemeinwohl-
gründe legitimierte Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts selbst dann nicht zu rechtfertigen 
wäre, wenn sie sich auf wenige Sonn- und Feiertage beschränkte. 

Kann es insofern bereits im Ansatz nicht überzeugen, mit fixen Zahlen zu 
agieren, gilt dies auch für jüngere literarische Stellungnahmen, die im An-
schluss an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 1.12.2009 
erneut abstrakte Festlegungen treffen wolle, auch wenn das für verfassungs-
gemäß erachtete Höchstmaß hierbei auf 12 verkaufsoffene Sonn- und Feier-
tage angehoben wird 

- vgl. Mosbacher, NVwZ 2010, 537, 541: „Der kritische Bereich beginnt 
nunmehr ab dreizehn, weil damit ein Durchschnitt von einem verkaufs-
offenen Sonntag pro Monat überschritten würde“; ähnl. Chr. Hufen, Der 
Ausgleich verfassungsrechtlich geschützter Interessen bei der Ausge-
staltung des Sonn- und Feiertagsschutzes, 2014, S. 405, wonach „mehr 
als ein verkaufsoffener Sonntag im Monat bzw. eine Öffnung an mehr als 
einem Viertel der Sonntage unzulässig sein (dürfte)“ -. 

Gegenüber derlei Zahlenspielen dürfte es in der Logik des vom Bundesverfas-
sungsgericht formulierten gestuften Rechtfertigungsmodells  

- oben II C 3 b - 

liegen, die verfassungsrechtlichen Obergrenze für von Ladenöffnungen be-
troffenen Sonn- und Feiertage nicht abstrakt numerisch, sondern nur konkret 
unter Berücksichtigung des Gewichts der vom Gesetzgeber zur Rechtferti-
gung der jeweiligen Beschränkungen herangezogenen Gemeinwohlgründe 
bzw. „gegenläufigen Rechtsgüter“  

- so die Formulierung in Rn. 156 

zu bestimmen. 
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Anders gewendet bedeutet dies, dass es eine fixe Obergrenze schlichtweg 
nicht gibt. Vielmehr können unterschiedlich gewichtige Gemeinwohlzwecke 
zu unterschiedlich hohen Obergrenzen für zulässige Ladenöffnungen führen. 
Bleiben daher nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts flä-
chendeckende Freigaben an acht Sonn- und Feiertagen „unter geringen Vo-
raussetzungen“ zulässig,  

- aaO., Rn. 194 -, 

werden unter strengeren Voraussetzungen, insbesondere also zur Verfolgung 
besonders gewichtiger Gemeinwohlziele höhere Zahlenansätze ebenfalls zu-
lässig sein. Hier könnten dann etwa Ziele der Erhaltung der Wettbewerbsfä-
higkeit stationärer Verkaufsstellen gegenüber dem Onlinehandel oder As-
pekte der Belebung der Innenstädte zählen. Verfassungsrechtlich gerechtfer-
tigt erschiene eine Erhöhung des zahlenmäßigen Ansatzes schließlich auch 
dann, wenn der Gesetzgeber anstelle flächendeckender Ladenöffnungen 
stadtteilbezogene und damit zeitversetzte Differenzierungen ermöglichen 
wollte, die im Saldo nicht zu einer quantitativen Erweiterung der Ladenöff-
nungen führen.  

Der hiermit definierte Bereich dynamischer, d. h. gegenläufige Rechtsgüter 
berücksichtigender Ausgestaltungen des Sonn- und Feiertagsschutzes findet 
seine letzte „absolute“ Grenze erst in dem vom Bundesverfassungsgericht 
skizzierten Kernbereichsschutz. Er wird dort tangiert, wo Ladenöffnungsre-
gelungen (bzw. der Verzicht auf diese) zu einer weitgehenden Gleichstellung 
der sonn- und feiertäglichen Verhältnisse mit den Werktagen führen und 
Ausnahmen nicht mehr als solche erkennbar sind 

- aaO., S. 158; mit gleicher Zielrichtung Rn. 184 a. E. -. 

 

2. Turnus der Freigabe 

Auch hinsichtlich des Turnus möglicher Freigaben wird man der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 1.12.2009 keine konkreten Vorga-
ben entnehmen können. Insbesondere erscheint sehr fraglich, ob die im Kon-
text der Adventssonntagsregelung formulierte Aussage, wonach die Beson-
derheiten der Vorweihnachtszeit „Ladenöffnungen nur an einzelnen Sonnta-
gen rechtfertigen“ könnten 

- aaO., Rn. 177 -, 

zwingend im Sinne verfassungsrechtlich obligatorischer „Abkühlpausen“ zwi-
schen einzelnen verkaufsoffenen Sonntagen verstanden werden muss. Auch 
hier wird man – wie im Kontext der Adventssonntagsregelung dargestellt – 
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auf die Bedeutung der kollidierenden Gemeinwohlgüter sowie die Belas-
tungsintensität der konkreten Ladenöffnungsregelung abstellen müssen. 

 

3. Materielle Anforderungen:  

Was die materielle Rechtfertigung sonntäglicher Ladenöffnungen durch „ge-
genläufige Rechtsgüter“ angeht, kann ohne Weiteres an die bisherigen Darle-
gungen angeknüpft werden. 

Grundgedanke ist hierbei, dass die „allgemeinen Erwerbsinteressen“ der 
Käufer sowie die „bloßen Umsatzinteressen“ der Verkaufsstelleninhaber 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts „grundsätzlich“ 
keine hinreichende Rechtfertigungswirkung für Beschränkungen der Sonn- 
und Feiertagsruhe entfalten. Umgekehrt gilt aber auch, dass die dargestellten 
„inkriminierten“ Gründe das denkbare Repertoire potentiell gegenläufiger 
Gemeinwohlgründen für eine wie auch immer bemessene Ladenöffnung an 
Sonn- und Feiertagen nicht annähernd ausschöpfen.  

Insbesondere sind die allgemeinen Erwerbsinteressen potentieller Käufer so-
wie die bloßen Umsatzinteressen der Verkaufsstelleninhaber abzugrenzen 
von 

 dem Gemeinwohlinteresse an der Erhaltung „zentraler Versor-
gungsbereiche“ iS. des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB, 
 

 dem Gemeinwohlinteresse an einer Erhaltung und Wiederher-
stellung geordneter Wohn- und Lebensverhältnisse in den In-
nenstädten, insbesondere der Vermeidung von Leerständen, 
des Abdriftens der Angebotsstrukturen („trading-down“-Ef-
fekte) oder einer übermäßigen Mieterfluktuation bei Gewerbe- 
und Wohnimmobilien, 
 

 dem wirtschafts- und beschäftigungspolitisch begründbaren 
Gemeinwohlinteresse an der Erhaltung der Wettbewerbsfähig-
keit stationärer Verkaufsstellen gegenüber dem – auch zeitlich 
- omnipräsenten Online-Handel, 
 

 etwaigen besonderen (eigentums- und berufs-) grundrechtli-
chen Schutzinteressen der Verkaufsstelleninhaber vor womög-
lich existenzbedrohenden Folgen eines strikten Sonn- und Fei-
ertagsschutzes sowie 
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 besonderen Erwerbsinteressen potentieller Käufer, die sich 
aufgrund besonderer Umstände von dem allgemeinen und „all-
täglichen“ Bedarfsdeckungsinteressen abheben. 

Ob und inwieweit diesen potentiellen Gemeinwohlaspekten ein hinreichen-
des Gewicht zur Beschränkung des Prinzips des Sonn- und Feiertagsruhe zu-
kommt, ist dabei vor allem von zwei Parametern abhängig, nämlich  

- zum einen von dem konkret anzusetzenden Rechtfertigungsniveau, 
das sich wiederum nach dem konkreten räumlichen, zeitlichen und ge-
genständlichen Umfang der sonn- und feiertäglichen Ladenöffnung 
richtet, sowie 

- zum anderen davon, welches Gewicht der zur Gemeinwohlkonkreti-
sierung berufene Gesetzgeber dem von ihm – ggf. auch kumulativ - 
verfolgten Gemeinwohlbelang in verfassungskonformer Weise bei-
misst. 

Insbesondere für von Immobilienleerständen oder von einem Abwandern 
des mittelständischen Fach- und Einzelhandels („trading-down“-Effekte) be-
drohte Innenstädte wird man hierbei durchaus beachtliche Spielräume des 
Gesetzgebers annehmen müssen, um das wirtschafts- und beschäftigungspo-
litisch, aber auch städteplanerisch fundierte gewichtige Gemeinwohlziel der 
Erhaltung bzw. Wiederherstellung intakter Wohn- und Arbeitsstrukturen 
auch über den Weg sonntäglicher Ladenöffnungen zu erreichen.  

Entsprechende legislative Handlungsspielräume wird man insbesondere dort 
anzuerkennen haben, wo es um den Schutz und die Erhaltung zentraler Ver-
sorgungsbereiche mit ihren versorgungs- und verkehrsspezifischen Implika-
tionen geht. Da Ladenöffnungen hierbei zudem regelmäßig örtlich begrenzt 
bleiben werden, reduziert dies nach dem dynamischen Rechtfertigungsan-
satz des Bundesverfassungsgerichts zusätzlich die Rechtfertigungsanforde-
rungen an diesbezügliche Ladenöffnungen, wodurch die legislativen Hand-
lungsspielräume nochmals erhöht werden. 

 

4. Zur Schaffung administrativer Handlungsgrundlagen für die Städte 
und Gemeinden 

Allenfalls in seltenen Ausnahmefällen wird es möglich sein, die Öffnung von 
Verkaufsstellen an bestimmten Sonn- und Feiertagen unmittelbar durch 
(Landes-) Gesetz festzulegen. Vielmehr liegt eine Delegation dieser Entschei-
dung an die Administrative, regelmäßig die Städte und Gemeinden nahe. Als 
Handlungsformen kommen hierbei Rechtsverordnungen, Satzungen oder All-
gemeinverfügungen in Betracht. 
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Was die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die in dem jeweiligen Par-
lamentsgesetz zu formulierenden Entscheidungsvorgaben angeht, hat sich 
das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 1.12.2009 durchaus 
großzügig gezeigt. Die in dem seinerzeitigen § 6 Abs. 1 BerlLadÖffG einzig 
formulierte Voraussetzung, dass eine (flächendeckende und umfassende) La-
denöffnung „im öffentlichen Interesse“ liegen müsse, hat das Bundesverfas-
sungsgericht im Ergebnis für verfassungskonform und damit zulässig erach-
tet. Dabei hielt das Gericht nicht einmal eine (korrigierende) „verfassungs-
konformen Auslegung“ für erforderlich, wie es klassischerweise im Falle ei-
ner Überschreitung verfassungsrechtlicher Grenzen zur Anwendung kommt, 
sondern beließ es – untechnisch - bei einer „einschränkenden Auslegung“ der 
Norm 

- aaO., Rn. 180 -. 

Bei der Anwendung der Norm sei danach lediglich darauf zu achten, dass  

„ein öffentliches Interesse solchen Gewichts zu verlangen (ist), das die 
Ausnahmen von der Arbeitsruhe rechtfertigt“ 

- aaO., Rn. 182 -. 

Vor diesem Hintergrund ließen sich die tatbestandlichen Voraussetzungen 
für großzügigere Sonderregelung zur Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen 
auch weiterhin sehr allgemeinen (z. B. „aus hinreichenden Gründen des öffent-
lichen Interesses“) formulieren.  

Freilich sind mit einem solchen Vorgehen notwendigerweise auch Nachteile 
Risiken verbunden, so insbesondere der bereits im Kontext der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts dargestellte Nachteil, dass die Ausle-
gung des Begriffs des „hinreichenden Grundes“ und damit die Reichweite ei-
ner Öffnungsregelung hiermit letztlich den Gerichten überantwortet werden. 
Offene „unbestimmte Rechtsbegriffe“ könnten insoweit erneut den Anknüp-
fungspunkt für übermäßig restriktive Normauslegungen durch die Fachge-
richte liefern. Insofern dürfte vieles dafür sprechen, die möglichen Tatbe-
stände und damit die Reichweite möglicher Ladenöffnungsentscheidungen 
durchaus konkret auszuformulieren. Denkbar wären hierbei auch eine Staffe-
lung der Höchstzahlen und eine hieran angepasste Steigerung der tatbe-
standlichen Voraussetzungen. 

 So könnte – ähnlich der aktuellen Regelung in § 6 Abs. 1 Berliner La-
denöffnungsgesetz – eine Ermächtigung der (Kommunal-) Verwaltun-
gen zur Freigabe einer von der Höchstzahl her unbedenklichen Grö-
ßenordnung (nicht unmittelbar aufeinanderfolgender) verkaufsoffe-
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ner Sonn- und Feiertage vorgesehen werden, soweit hinreichende Ge-
meinwohlgründe (bzw. – so die dortige Regelung - ein öffentliches In-
teresse) vorliegen. 
 

 Darüber hinausgehend ließe sich dann zusätzlich eine Ermächtigung 
der (Kommunal-) Verwaltungen zur Freigabe weiterer verkaufsoffe-
ner Sonn- und Feiertagen formulieren, soweit diese Ausnahmen durch 
besonders gewichtige Gemeinwohlgründe gerechtfertigt werden. 

In einem nachfolgenden Absatz könnten sodann (nicht abschließende) („Re-
gel“-) Beispiele für „hinreichende“ sowie für „besonders gewichtige“ Gemein-
wohlgründe formuliert werden. Dieses Vorgehen hätten den Vorteil, dass der 
Gesetzgeber seine Befugnis zur Konkretisierung und Gewichtung von Ge-
meinwohlinteressen  

- hierzu oben II C 1 b sowie 3 b - 

vollumfänglich ausüben und seine verfassungsrechtlich gewährleistete Ein-
schätzungsprärogative auf diese Weise auch gegenüber autonomen Gewich-
tungen durch die Gerichte durchsetzen könnte. 

Als besonders gewichtige Gemeinwohlbelange kämen dabei etwa in Betracht: 

 die – ggf. auch vorbeugende – Bekämpfung von Gefahren für die 
Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungsbereiche, 
 

 die – ggf. auch vorbeugende - Bekämpfung von Risiken für ein at-
traktives, zukunftsfähiges und ausgewogenes Angebot an stationä-
ren Verkaufsstellen, insbesondere des Einzelhandels,  
 

 die – ggf. auch vorbeugende - Bekämpfung von drohenden Fehlent-
wicklungen der örtlichen Lebens- und Wohnverhältnisse insbeson-
dere in den Innenstädten sowie – verbunden hiermit - 
 

 die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des stationären Handelns 
gegenüber dem rasant anwachsenden Online-Handel.  

Als zumindest hinreichend gewichtige Gemeinwohlinteressen wird man des 
Weiteren etwa benennen können: 

 die Besonderheiten des vorweihnachtlichen Einkaufsgeschäftes 
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 Versorgungs- und Präsentationsinteressen im Kontext von Messen, 
Märkte, aber auch anders geartete „Events“ mit überregionaler Be-
deutung, 
 

 das Interesse an einer Steigerung der überörtlichen Sichtbarkeit 
sowie der Selbstdarstellung der Kommunen als attraktiver und le-
benswerter Standort, dies zum einen unter touristischen Aspekten 
(Stärkung des „Wochenend-Tourismus“), zum anderen aber auch 
unter dem in demographischer Hinsicht zunehmend gewichtigen 
Aspekt der Ansiedlung neuer Einwohner und der Gewinnung von 
Fachkräften 
 

 erst Recht alle besonders gewichtigen Gemeinwohlinteressen der 
oben genannten Art. 

Für gegenständlich und womöglich zeitlich begrenzte Ladenöffnungen in der 
Vorweihnachtszeit, die dann ggf. sogar über die Anzahl von zwei nicht aufei-
nanderfolgenden Sonntag erweitert werden könnten, käme als hinreichendes 
Gemeinwohlinteresse auch in Betracht 

 die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit solcher stationärer Ver-
kaufsstellen, die sich aufgrund ihres Warensortimentes speziell im 
Weihnachtsgeschäft in einem verschärften Wettbewerb mit On-
line-Anbietern sehen. 

Soweit die Ladenöffnungen zeitlich enger bemessen werden, könnten wo-
möglich bereits die vom Bundesverfassungsgericht erwähnten „Besonderhei-
ten der Vorweihnachtszeit“ – zumal im Verbund mit dem Gedanken der Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit des stationären Handels gegenüber dem On-
line-Handel - hinreichen, um gegenständlich nicht näher begrenzte Ladenöff-
nungen zu rechtfertigen. 
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IV. Wesentliche Ergebnisse (Zusammenfassung) 

In der Gesamtschau stellen sich die wesentlichen Ergebnisse der Untersu-
chung damit wie folgt dar: 

 

1. 
Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV enthält nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts eine unmittelbare Garantie der „Institution 
des Sonn- und Feiertags“, die hinsichtlich der Art und des Ausmaßes 
des Schutzes auf gesetzliche Ausgestaltung angelegt und angewiesen 
ist. Die Verfassungsnorm verknüpft die Garantie der Institution des 
Sonn- und Feiertages insoweit mit einem Gesetzgebungsauftrag an die 
Adresse des zuständigen (Landes-) Gesetzgebers. 

2. 
Zugleich entfaltet Art. 140 GG iVm. Art. 139 WRV eine inhaltliche Di-
rektiv- bzw. Steuerungswirkung des Gesetzgebungsauftrages dahinge-
hend, dass die typisch werktägliche Geschäftigkeit an Sonn- und Feier-
tagen grundsätzlich zu ruhen hat und Ausnahmen nur zur Wahrung 
höher- oder gleichwertiger Rechtsgüter möglich sind. Das vom Bun-
desverfassungsgericht propagierte „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ be-
gründet im Ergebnis eine auf Optimierung angelegte Pflicht des Ge-
setzgebers zur Ausgestaltung. Abstriche von dem Verfassungsziel ei-
ner möglichst umfassenden Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen wer-
den vom Bundesverfassungsgericht dementsprechend im Sinne einer 
rechtfertigungsbedürftigen „Beschränkung“ der Verfassungsgarantie 
interpretiert. 

3. 
Das Erfordernis einer Rechtfertigung durch hinreichende Sachgründe 
gilt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts insbe-
sondere für die gesetzliche Freigabe von Ladenöffnungszeiten an 
Sonn- und Feiertagen. Denn aufgrund ihrer öffentlichen Wirkung 
präge die Ladenöffnung den Charakter eines Tages in besonderer 
Weise. Eine nicht durch hinreichende Sachgründe gerechtfertigte („an-
lasslose“) Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen ist damit verfas-
sungsrechtlich von vornherein nicht zulässig. 

4. 
Dem Grundkonzept des „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ entspricht es 
umgekehrt, dass dem Prinzip der sonn- und feiertäglichen Arbeitsruhe 
kein genereller Vorrang vor gegenläufigen Schutzgütern zukommt. 
Vielmehr kann und ggf. muss der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung 
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des Sonn- und Feiertagsschutzes gegenläufigen höher- oder gleich-
wertigen Schutzgütern Rechnung tragen. 

5. 
Das Bundesverfassungsgericht entwickelt hierbei ein Stufenmodell, 
demzufolge die Rechtfertigungsanforderungen für Ladenöffnungen an 
Sonn- und Feiertagen umso höher anzusetzen sind, je weitreichender 
und intensiver die durch die Ladenöffnung bewirkten Beeinträchti-
gungen der sonn- und feiertäglichen Arbeitsruhe ausfallen. Im Einzel-
nen bedarf es hiernach  

→ für den „Normalfall“ einzelner Ausnahmeregelungen einer 
Rechtfertigung durch „hinreichend gewichtige Gegengründe“, 

→ für räumlich und gegenständlich nicht näher begrenzten Frei-
gaben „in Folge“ und  über jeweils viele Stunden einer Rechtfer-
tigung durch „besonders gewichtigen Gründe“ sowie 

→ für flächendeckende, allgemeine 24-Stunden-Öffnung an Sonn- 
und Feiertagen einer Rechtfertigung durch „herausragend ge-
wichtige Gemeinwohlgründe“. 

6. 
Eine letzte, unüberwindbare Grenze im Sinne eines Kernbereichs-
schutzes zieht das Gericht erst dort, wo Ladenöffnungsregelungen 
(bzw. der Verzicht auf diese) zu einer weitgehenden Gleichstellung 
der sonn- und feiertäglichen Verhältnisse mit den Werktagen führen 
und Ausnahmen nicht mehr als solche erkennbar sind. 

7. 
Potentiell gegenläufige Schutzgüter können sich vor allem aus der Ver-
fassung selbst ergeben, so etwa aus den Grundrechten Dritter, insbe-
sondere den Grundrechten der beruflichen und unternehmerischen 
Entfaltung stationärer Verkaufsstelleninhaber (Art. 12 und 14 GG), 
aber auch aus anderweitigen verfassungsrechtlichen Schutz- und Da-
seinsvorsorgepflichten des Staates, etwa im Bereich der Notfallvor-
sorge als Ausfluss der grundrechtlichen Schutz- und Vorsorgepflichten 
des Staates für Leib und Leben der Bürger (Art. 2 Abs. 2 GG). 

8. 
Die potentiell gegenläufigen Schutzgüter bleiben dabei aber nicht auf 
Güter von Verfassungsrang beschränkt. Vielmehr steht dem Gesetzge-
ber jenseits des Bereiches verfassungsunmittelbar garantierter 
Schutzgüter ein originäres Mandat zur Konkretisierung des Gemein-
wohls und damit zur autonomen Definition von Gemeinwohlzielen zu, 
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die damit ihrerseits Rechtfertigungsgrundlage für legislative Ein-
schränkungen der sonn- und feiertäglichen Arbeitsruhe sein können.  

9. 
Das Mandat des Gesetzgebers zur Konkretisierung von Zielen des Ge-
meinwohls schließt dabei auch die Befugnis zur (politischen) Gewich-
tung der verfolgten Gemeinwohlziele ein. Insbesondere kommt dem 
Gesetzgeber das Recht zu, von ihm formulierte Gemeinwohlziele in 
den Rang wichtiger oder auch besonders wichtiger Gemeinschaftsinte-
ressen zu erheben. Die hierin zum Ausdruck kommende Einschät-
zungsprärogative des Gesetzgebers ist verfassungsgerichtlich nur ein-
geschränkt kontrollierbar. Soweit es daher um die Frage geht, ob 
sonntägliche Ladenöffnungen durch hinreichend gewichtige Gemein-
wohlgründe gedeckt werden, können die Gerichte die vom Gesetzge-
ber vorgenommene Gewichtung gegenläufiger Gemeinwohlziele nicht 
durch eine eigene Gewichtung ersetzen. 

10. 
Einen Vorbehalt im Hinblick auf die Konkretisierung gegenläufiger Ge-
meinwohlgründe formuliert das Bundesverfassungsgericht immerhin 
insoweit, als den „alltäglichen“ Erwerbsinteressen der Bürger sowie 
den „bloßen“ Umsatzinteressen der Verkaufsstelleninhaber trotz de-
ren grundrechtlicher Fundierung „grundsätzlich“ keine rechtferti-
gende Wirkung für Einschränkungen der sonn- und feiertäglichen Ar-
beitsruhe zukommen kann. Die dahingehenden Beeinträchtigungen 
sieht das Gericht gleichsam als typische Nebenfolgen der Arbeitsruhe 
in den grundgesetzlichen Schutz der Sonn-und Feiertage eingepreist. 

11. 
Das solchermaßen konturierte Mandat des Gesetzgebers eröffnet auch 
in Ansehung des verfassungsrechtlichen „Regel-Ausnahme-Prinzips“ 
nicht unerhebliche Spielräume bei der Ausgestaltung der sonn- und 
feiertäglichen Arbeitsruhe. So ergibt sich zunächst eine äußerst breite 
Palette potentiell berücksichtigungsfähiger gegenläufigen Schutzgüter 
und Gemeinwohlinteressen. 

12. 
Diese können sich zunächst  – jenseits der klassischen „alltäglichen“ 
Erwerbsinteressen – aus „besonderen“ Einkaufsinteressen der Bürger 
ergeben, wobei etwa an die vom Bundesverfassungsgericht erwähnten 
„Besonderheiten der Vorweihnachtszeit“, aber auch an Einkäufe aus An-
lass von besonderen Veranstaltungen oder sonstigen besonderen Um-
ständen (z. B. Urlaubs- oder Kuraufenthalte) angeknüpft werden 
könnte. Soweit die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung in Bezug 
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auf Ladenöffnungen aus Anlass von Messen und Märkten derzeit eine 
äußerst restriktive Auslegung vertritt, handelt es sich in weiten Teilen 
um einen Streit über die Auslegung einfachen Gesetzesrechts. Insofern 
bestünde durchaus die Möglichkeit einer klarstellenden Nachjustie-
rung durch den Gesetzgeber. 

13. 
Ob und inwieweit zusätzliche Spielräume aus dem geänderten Kon-
sumverhalten der Bürger (Einkauf als „Freizeitvergnügen“) abgeleitet 
werden können, ist bislang nicht abschließend geklärt. Zwar hat das 
Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung aus dem Jahre 2004 
festgestellt, dass der Gesetzgeber einem geänderten und zunehmend 
„freizeitorientierten“ Einkaufsverhalten im Rahmen sonn- und feier-
täglicher Ladenschlussregelungen nicht zwingend Raum gewähren 
müsse. Die in dem hier vorliegenden Kontext maßgebliche Frage, ob 
der Gesetzgeber Veränderungen im Einkaufsverhalten der Menschen 
zum Anlass nehmen „darf“, um weitergehende Ladenöffnungsregelun-
gen an Sonn- und Feiertagen zu rechtfertigen, wird durch die Ausfüh-
rungen in der genannten Entscheidung indes keineswegs abschlägig 
beschieden. Der Umstand, dass das Gericht in seinem Urteil vom 
1.12.2009 darauf hinweist, dass der Gesetzgeber „auf Änderungen im 
Freizeitverhalten … Rücksicht … nehmen“ darf, könnte insofern durch-
aus Fingerzeig für die gerichtliche Anerkennung weitergehender legis-
lativer Gestaltungsspielräume sein. 

14. 
Tragfähige Gegengründe für eine sonntägliche Ladenöffnung können 
sich nach den bewusst zurückhaltenden Formulierungen des Bundes-
verfassungsgerichts aber auch aus Umsatzinteressen ergeben, sofern 
diese einen speziellen Hintergrund aufweisen und sich hierdurch von 
den generellen („bloßen“) Umsatzinteressen der Verkaufsstelleninha-
ber abheben. Zu denken wäre hierbei an eine Lockerung der Laden-
schlusszeiten zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit stationärer Ver-
kaufsstellen gegenüber dem Online-Handel. Diese Zielsetzung er-
schiene umso gewichtiger, als der Online-Handel gerade auch wäh-
rend der traditionellen Ladenschlusszeiten sowie insbesondere an 
Sonn- und Feiertagen erhebliche Umsätze tätigt. 

15. 
Als potentielle Rechtfertigung für Beschränkungen des Verfassungs-
prinzips der sonn- und feiertäglichen Arbeitsruhe kämen auch zahlrei-
che weitere Aspekte in Betracht, so etwa 
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→ städtebauliche Ziele der Sicherung oder Wiederherstellung ge-
ordneter und attraktiver Wohn- und Lebensverhältnisse in den 
Innenstädten, insbesondere die Vermeidung von Leerständen 
oder von „trading-down“-Effekten, 

→ die Wahrung der Funktionsfähigkeit „zentraler Versorgungsbe-
reiche“ iS. des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB, 

→ die Steigerung der überörtlichen Sichtbarkeit sowie die Eigen-
präsentation der Kommunen als attraktiver und lebenswerter 
Standort, dies zum einen unter touristischen Aspekten (Stich-
wort „Wochenend-Tourismus“), zum anderen aber auch unter 
dem unter demographischen Aspekten zunehmend wichtigen 
Interesse an der Ansiedlung neuer Einwohner bzw. der Anwer-
bung von Fachkräften sowie  

→ beschäftigungspolitische Ziele der Erhaltung wettbewerbsfähi-
ger stationärer Verkaufsstellen. 

16. 
In welchem Umfange diese potentiellen Gemeinwohlaspekte die ver-
fassungsrechtliche „Regel“ der sonn- und feiertäglichen Arbeitsruhe 
zurückzudrängen in der Lage sind, bemisst sich dabei zum einen nach 
Art und Ausmaß der konkret vorgesehenen Ladenöffnung sowie zum 
anderen nach Maßgabe der konkret verfolgten Gemeinwohlinteressen, 
deren Bestimmung und Gewichtung im Grundsatz der politischen Ent-
scheidung des Gesetzgebers (Einschätzungsprärogative) überantwor-
tet bleibt. Dabei ist auch eine kumulative Verfolgung mehrerer Ge-
meinwohlgründe durch den Gesetzgeber denkbar, die dann zu einer 
Steigerung des (Gesamt-) Gewichts der Gegengründe und damit zu ei-
ner Erweiterung der Ausgestaltungsspielräume des Gesetzgebers 
führte. 

17. 
Eine abstrakte „Höchstzahl“ zulässiger verkaufsoffener Sonn- und Fei-
ertage wird man der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
nicht entnehmen können. Vielmehr entspricht es der Rechtsprechung 
des Gerichts, dass die verfassungsrechtlichen Obergrenze für von La-
denöffnungen betroffenen Sonn- und Feiertage nicht abstrakt nume-
risch, sondern konkret unter Berücksichtigung des Gewichts der vom 
Gesetzgeber zur Rechtfertigung der jeweiligen Beschränkungen her-
angezogenen Gemeinwohlgründe bzw. „gegenläufigen Rechtsgüter“ zu 
bestimmen ist. 

18. 
Auf der Linie der vorgenannten Erwägungen liegt es, wenn das Bun-
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desverfassungsgericht in seinem Urteil vom 1.12.2009 eine flächende-
ckende Freigabe der Ladenöffnung an insgesamt acht Sonn- und Feier-
tage im Kalenderjahr nicht beanstandet hat, wobei die dortigen Frei-
gaben nach eigener Einschätzung des Gerichts an nur „geringe Voraus-
setzungen“ geknüpft waren. Insbesondere soweit es um die Verwirkli-
chung gewichtiger Gemeinwohlgründe oder um räumlich, zeitlich oder 
gegenständlich enger umgrenzte Ladenöffnungen an Sonn- und Feier-
tagen geht, dürfte diese Rechtsprechung dem Gesetzgeber daher deut-
lich weitergehende Handlungsspielräume belassen. Auch soweit der 
Gesetzgeber anstelle flächendeckender Freigaben auf stadtteilbezo-
gene („Einzel“-) Freigaben setzte, erschiene eine proportionale Erhö-
hung der Anzahl der betroffenen Sonn- und Feiertage nur folgerichtig 
und verfassungsrechtlich legitim. 

19. 
Speziell in Bezug auf das Weihnachtsgeschäft lässt sich die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts schließlich dahin deuten, dass 
die „Besonderheiten der Vorweihnachtszeit“ eine flächendeckende Frei-
gabe der Ladenöffnungszeiten für zwei nicht aufeinander folgende Ad-
ventssonntage rechtfertigen können. Dass mit dieser Vorgabe die ge-
setzgeberischen Spielräume – etwa für territorial oder nach Verkaufs-
stellen differenzierende Öffnungsregelungen oder für Ladenöffnungen 
im Vorfeld des Adventes – vollumfänglich ausgeschöpft wären, er-
scheint eher fraglich, ist aber bislang nicht geklärt. 

 

 

 

 

Düsseldorf, den 13. Juli 2017 
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Update Juni 2020 
 
Der folgende Entwurfsvorschlag wurde vor der Coronapandemie und der folgenden 
Wirtschaftskrise erstellt. Die im Entwurf enthaltenen Anpassungen erfahren durch die 
aktuellen Herausforderungen im Thüringer Einzelhandel und den damit einhergehen-
den Problemlagen in den Thüringer Innenstädten eine neue Dynamik.  
Vor allem im Kontext der Nachholung von Umsätzen, der Ermöglichung von Kinder-
betreuung an Schul-/ Kitatagen und der Wiederbelebung der Innenstädte ist schnel-
les Handeln auf politischer Ebene gefordert! 

 
Wer wir sind: 
 
Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen ist Interessenvertreter von rund 
29.000 Mitgliedsunternehmen der Landkreise Hildburghausen, Ilm-Kreis, Schmalkal-
den-Meiningen, Sonneberg und der kreisfreien Stadt Suhl. Wir nehmen als eigenver-
antwortliche öffentlich-rechtliche Körperschaften der wirtschaftlichen Selbstverwal-
tung das Gesamtinteresse der zugehörigen Unternehmen gegenüber Kommunen, 
Landesregierungen sowie Politik und Öffentlichkeit wahr. Die IHK ist eine Plattform 
für die vielfältigen Belange der Unternehmen. Diese bündeln wir auf demokratischem 
Weg zu gemeinsamen Positionen der Wirtschaft und tragen so zum wirtschaftspoliti-
schen Meinungsbildungsprozess bei. Unser Ziel: Beste Bedingungen für erfolgrei-
ches Wirtschaften. 
 
Legitimation des vorliegenden Entwurfsvorschlags: 
 
In den Wirtschaftspolitischen Grundpositionen der IHK Südthüringen, deren Basis ein 
breiter demokratischer Meinungsbildungsprozess ist, hat die Südthüringer Wirtschaft 
für eine Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes Position bezogen. Der Vor-
liegende Verordnungsentwurf wurde auf Initiative des IHK-Handelsausschusses, der 
als beratendes Gremium die Organe der IHK Südthüringen berät, erarbeitet und soll 
zukünftig die Grundlage für die politische Diskussion bilden. 
 
Die Vollversammlung der IHK Südthüringen hat am 11. März 2020 die Wirtschaftspo-
litischen Grundpositionen für das Jahr 2020 beschlossen. Zuvor hatten sich mehr als 
200 Unternehmerinnen und Unternehmer der Regional- und Fachausschüsse unse-
rer IHK an der Diskussion beteiligt. Diese breite Meinungsbildungsprozess zur wirt-
schaftspolitischen Positionierung ist im Kammerbezirk der IHK Südthüringen seit vie-
len Jahren fest etabliert. 
 
Der Handelsausschuss der IHK Südthüringen hat sich am 22.03.2018 entschlossen, 
einen gemeinsamen Vorschlag für eine Ausnahmeverordnung zu § 12 Abs. 3  
ThürLadÖffG zu erarbeiten. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des 
Ausschusses gebildet. Die Arbeitsgruppe trat am 02.05.2018 zusammen, der Verord-
nungsentwurf wurde dann in mehreren Umläufen durch die Mitglieder des Handels-
ausschusses ergänzt und überarbeitet. Der vorliegende Entwurf wurde durch  
14 der insgesamt 17 Ausschussmitglieder bei keiner Gegenstimme gebilligt. 
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HINTERGRUND – Regelungsbedarf: 
 
Mit der Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) vom  
21. Dezember 2011 dürfen Beschäftigte in Thüringer Verkaufsstellen an zwei Sams-
tagen im Monat nicht beschäftigt werden (§ 12 Abs. 3 ThürLadÖffG). Diese Regelung 
zum besonderen Arbeitnehmerschutz ist bundesweit einmalig und geht über die  
übliche Praxis nach § 17 Ladenschlussgesetz (LadSchlG) hinaus, wonach Arbeitneh-
mer verlangen können, in jedem Kalendermonat an einem Samstag von der Beschäf-
tigung freigestellt zu werden. Bei der Regelung in Thüringen handelt es sich nicht um 
eine Sicherung eines Anrechts auf zwei freie Samstage in Analogie zum Bundesge-
setz, sondern um ein absolutes Arbeitsverbot. So ist eine häufigere Beschäftigung 
von Arbeitnehmern an Samstagen selbst mit deren ausdrücklicher  
Zustimmung ausgeschlossen. Das zuständige Landesministerium hat klargestellt, 
dass die Norm der Verwaltung weder einen Ermessens- noch einen Beurteilungs-
spielraum einräumt.  Der § 12 Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG normiert ein unmittelbar 
geltendes Beschäftigungsverbot ohne jeden Auslegungsspielraum, da eine Rechts-
verordnung mit Ausnahmeregelungen für bestimmte Personengruppen sowie in  
Einzelfällen nach § 12 Abs. 3 Satz 2 bisher nicht erlassen wurde. 
 
Bereits in 2012 wurde ein entsprechender Entwurf einer „Thüringer Verordnung zur 
Regelung von Ausnahmen zur Einschränkung von Samstagsarbeit nach dem Thürin-
ger Ladenöffnungsgesetz" (Vorlage 5/2668) durch das TMSFG vorgelegt und mehr-
fach im zuständigen Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit des Thüringer 
Landtags beraten. Letztlich wurde im Dezember 2012 der Verordnungsentwurf durch 
die damals für Arbeitsschutz zuständige Ministerin Heike Taubert zurückgezogen, 
auch um das Ergebnis im Verfahren der Verfassungsbeschwerde abzuwarten. Nach 
Zurückweisung der Verfassungsbeschwerde im Januar 2015 wurde durch das  
zuständige Ministerium kein neuer Entwurf einer Rechtsverordnung nach § 12 Abs. 3 
Satz 2 erarbeitet. 
 
Am 29. Dezember 2015 wurde dem Landtag ein Bericht über die Auswirkungen des 
ThürLadÖffG vorgelegt. Im Fazit des Gutachtens heißt es „der Gesetzgeber kann 
durch eine Novellierung des ThürLadÖffG im Bericht erwähnte Unstimmigkeiten oder 
beschriebene Problemlagen ausgleichen“. Trotz der dargestellten Unstimmigkeiten 
und Problemlagen hat der Landesgesetzgeber bisher stets die Novellierung des 
ThürLadÖffG abgelehnt.  
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PRÄAMBEL 

 
Für die Unternehmen des stationären Einzelhandels in Thüringen ist die Regelung 
nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG mit enormen Schwierigkeiten bei der prakti-
schen Umsetzung verbunden. Für den stationären Handel ist der Samstag oft der fre-
quenz- und umsatzstärkste Tag der Woche. In einigen Betrieben entfallen mehr als 
25 % des Wochenumsatzes allein auf den Samstag. Damit einhergehend ist der 
Samstag auch für die Mitarbeiter der beratungs- und arbeitsintensivste Tag der Wo-
che. Die Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes hat dazu geführt, dass am 
wichtigsten Verkaufstag, die Einsatzmöglichkeiten des Personals drastisch reduziert 
wurden. In Monaten mit nur 4 Samstagen bedeutet dies konkret, dass an jedem 
Samstag maximal 50 % der Belegschaft verfügbar ist und somit zu wenige Mitarbei-
ter eingesetzt werden können.  Die Folge ist, dass die „verbliebenen“ Beschäftigten 
eine deutlich höhere Arbeitsbelastung verkraften müssen und die Beratungsqualität 
und -intensität für die Kunden sinkt.  
 
Weiterhin ist durch diese Neureglung die Personal- und Dienstplanung, sowohl für 
Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer wesentlich komplizierter und unflexibler ge-
worden. So lassen sich zum Beispiel Mitarbeiterwünsche zu freien Tagen oder länge-
rem Urlaub kaum mehr umsetzen. Ebenso können krankheitsbedingte Dienstausfälle 
mit dem verfügbaren Personal nicht adäquat abgefangen werden. Auch Wünschen 
von Mitarbeitern, die samstags gern öfter arbeiten möchten, weil beispielsweise eine 
Kinderbetreuung gesichert wäre, kann nicht mehr entsprochen werden. Dies führt 
seitens der Beschäftigten zu einer wachsenden Unzufriedenheit mit dem Arbeitgeber 
sowie den Arbeitsbedingungen und verschärft letztlich die Personalsituation in den 
Unternehmen. 
 
Um den Arbeitskräftebedarf an Samstagen überhaupt abdecken zu können, waren 
Unternehmen als Reaktion gezwungen, den Anteil geringfügig Beschäftigter und Teil-
zeitkräfte zu erhöhen. Teilweise mussten sogar reguläre Vollzeit- in Teilzeitverträge 
umgewandelt werden. Dennoch steht den Unternehmen trotz der Anpassungsmaß-
nahmen an den wichtigen Samstagen zu wenig Personal zur Verfügung, wohingegen 
wochentags ein Personalüberhang besteht. 
 
Der stationäre Einzelhandel sieht sich großen Herausforderungen gegenüber, so-
dass weitere Belastungen wie durch das Ladenöffnungsgesetz, den Handelsstandort 
Thüringen zusätzlich schwächen. Die Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung bei 
der Personalplanung und beim Personaleinsatz in hohem Maße bewusst. Sie sind 
auf qualifizierte und motivierte Fachkräfte angewiesen.  
 
Mit dem vorliegenden Entwurf für eine Ausnahmeverordnung zu § 12 Abs. 3  
ThürLadÖffG sollen Möglichkeiten zur begründeten Ausnahme vom absoluten  
Arbeitsverbot an zwei Samstagen im Monat legalisiert werden. Die Ausnahmeverord-
nung soll wirtschaftsverträglich, von allen politischen Parteien lösungsorientiert und 
im Dialog mit Unternehmen und Beschäftigten diskutiert und umgesetzt werden. 
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Vorschlag der Industrie- und Handelskammer Südthüringen zum 

 
Entwurf einer 

Thüringer Verordnung 
zur Regelung von Ausnahmen  

zur Einschränkung von Samstagsarbeit  
nach dem Thüringer Ladenöffnungsgesetz 

 
§ 1 

Ausnahmen für Personengruppen 
 

(1) Geringfügig entlohnte Beschäftigte, kurzfristig Beschäftigte und 
Werksstudenten in Verkaufsstellen sind von der Norm des § 12 
Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG ausgenommen.  

(2) Personen der nach Abs. 1 bezeichneten Personengruppen kön-
nen verlangen, in jedem Kalendermonat an einem Samstag von 
der Beschäftigung freigestellt zu werden. 

  
§ 2 

Ausnahmen für krankheitsbedingte Vertretungen 
 

(1) Für den Fall eines krankheitsbedingten Arbeitsausfalls von Be-
schäftigten in Verkaufsstellen können Arbeitnehmer von der Norm 
des § 12 Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG ausgenommen werden,  
sofern sie den erkrankten Mitarbeiter direkt vertreten.  

(2) Der Arbeitgeber hat die Vertretungsregelung nach Abs. 1 im  
Arbeitszeitnachweis kenntlich zu machen und den für die Überwa-
chung der Arbeitsschutzbestimmung zuständigen Behörden auf 
Verlangen durch entsprechende Nachweise zu belegen. 

(3) Beschäftigte können verlangen, in jedem Kalendermonat an  
einem Samstag von der Beschäftigung freigestellt zu werden. 

 
§ 3 

Ausnahmen für freiwillige Beschäftigung  
bei besonderem Freizeitausgleich 

 
(1) Beschäftigte können auf eigenen Wunsch von den Normen des 

§ 12 Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG ausgenommen werden, sofern 
ihnen ein besonderer Freizeitausgleich nach § 5 gewährt wird.  
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§ 4 
Ausnahme für Saisonverkauf 

 
(1) In Verkaufsstellen mit deutlichen saisonalen Umsatzaus-prägun-

gen können Arbeitnehmer in den drei umsatzstärksten  
Kalendermonaten von den Normen des § 12 Abs. 3 Satz 1  
ThürLadÖffG ausgenommen werden.  

(2) Die Kalendermonate werden von den Verkaufsstelleninhabern 
festgelegt und sind den für die Überwachung der Arbeitsschutzbe-
stimmung zuständigen Behörden spätestens zwei Wochen im Vo-
raus anzuzeigen und auf Verlangen durch entsprechende Nach-
weise zu belegen. Widersprechen die Behörden nicht  
spätestens eine Woche nach dem Eingang der Anzeige, darf die 
Ausnahmeregelung angewandt werden. 

(3) Beschäftigte können auch im umsatzstärksten Kalendermonat 
verlangen, an einem Samstag von der Beschäftigung freigestellt 
zu werden. 

 
§ 5 

besonderer Freizeitausgleich 
 

(1) Beschäftigte, die aufgrund von Ausnahmeregelungen nach den 
§§ 2, 3 und 4 weniger als zwei Samstage im Kalendermonat von 
der Beschäftigung freigestellt sind, haben Anspruch auf einen  
angemessenen Freizeitausgleich. Für über die Norm des § 12 
Abs. 3 Satz 1 ThürLadÖffG hinaus geleistete Beschäftigung an 
Samstagen ist ein freier Tag unmittelbar vor oder nach einem  
beschäftigungsfreien Samstag, Sonntag oder Feiertag zu gewäh-
ren. Der Freizeitausgleich muss spätestens zum Folgemonat er-
folgen. 
  

 
 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



^

Formblatt zur Datenerhebuhg

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Böteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristischQ Person, <Jie sich mit einem schriftlichen Beitrag art einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach . dem Thüringer
BeteilEgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürB.eteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der foigenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende

Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. I ThürBeteildokG in der BeteiiigtentransparenzdokumentatSpn
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten • des
Thüringer .Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut feserh'ch ausfOHen und zusammen mit der Steffungnahtpe senden!

Zu welchem Gesetzentwurf ha^en Sie sich. schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache 7/172.6- • . •

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer jüristischein Person geäußert, d. h.. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. ß. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder, öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? . .
(§5 Abs. 1 .Nr, 1 , 2 ThürBeteijdokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Fr@9e 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name .

'^iye.^^Cw^'W.^ä/F c'^r-

'Jlu^'hhcfir //Ci^/u^e^ -I^CL ^^ ^<-

Geschäfts- oder Dienstadreisse .

Straße, Hausnümmer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

OrggnEsationsform • •

/^h€^hoi}C^^^ 0^^ ^3,
/it(M^€r ^i^G/^e^^:a ^^^.
ü : .

"p^cü^c^-^ ^ •

öW^ 0fL^ . . .
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. a!s Privatperson?
(§ S Abs. 1 Nr. 1.2 ThürBeteDdpkG)

Name Vorname

D Geschäfts-, oder Djehstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahi, Ort



3: Was ist der Schwerpunkt Ihrer fnhaltiicben oder beruflichen TätEgkeif?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteitdokG) ' ' '

i/\/QArh.€ U^^^ff ü^d ~ 1/e^'c-fz^^. (^.cr yuf^^Q.üfC.^
^ew^Jre^^ ^(.^d- (^t^c^e^ c^^-

7Wi^?^?(r~: H^.^c/i-v^/^kf^^^f^i
l,

v^t-

Haben Sie ift Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regeiungen insgesamt eher

!4. y • befürwortet, . •

a abgelehnt,
a . ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?,

Bitte.fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) .Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(g 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetelldokG) •

j)i€' c^ "ftt^^y/ ./~/a^c>/^^ ^auu^^ '.

hn.M^ C^t ^4^'>/^c^y<)^ /t-^c/ ^/^/^-/,^ ^'//'-^

w^^y'^-A. '•.',". .• ' • •

15.
Wurden Sie vom Landtag gebeten; einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhabeh
einzureichen?,. • . .

(§ 5 Abs. 1 Nr. SThürBeteiIdokG) . ' ' . . . • -

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} D • nein

Wenn Sie die. Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

a per Brief

D,

Haben Sie sich als Ahwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schnftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiiigt? . .-
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThHrBetelldokG)

ra ja nein (weiter mit Frage 7)

/Veno Sie die Frage & bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7,

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzciokumentationzu?
(§5Abs.1Satz2ThürBeteJ!dokG) „

ü ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss 'des

.Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. ,

Ort, Datum Unterschri

bf^^f M^'^QM

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



5.0 ^{Z-CZA
Anlage 5

FormblattzurDate

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsg

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringe

Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbeten
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in. jedem Fall als verpflichtende

Mindestinfonnationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation

veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1

1.

2.

3.

4.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThUrBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Hessen-

Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer .(oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ isationsform

nicht eingetragener Verein, gemäß Art. 9 Abs.

3GG

Schiilerstraße 44

99096 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

n Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnactresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer •

Postleitzahl, Ort

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

Wahrung und Förderung derArbeits- und Wirtschaftsbedingungen; Vertretung der Interessen der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher



D befürwortet,

x abgelehnt,

D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBefeiidokG)

Der Gesetzentwurf wird als in Teilen verfassungswidrig und gegen die Interessen der
Arbeitsnehmer*innen, vor allem im Einzelhandel, gerichtet betrachtet und klar abgelehnt.

Die beabsichtigte Streichung der Anlassbezugs für Sonntagsöffnungen missachtet den
besonderen Schutz von Sonn- und Feiertag aus Art. 40 der Verfassung des Freistaats
Thüringen i. V. m. Art. 140 Grundgesetz und Art. 139 derWeimarerReichsverfassung. Dort
heißt es: „Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der
Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetziich geschützt." Den damit verbundenen hohen
verfassungsrechtiichen Anforderungen an eine Regelung zur Ladenöffnung an Sonn- und
Feiertagen und der damit einhergehenden Veränderung des besonderen Charakters dieser
durch Arbeits- und Geschäftsruhe geprägten Tage, wird die beabsichtigte Neuregelung nicht
gerecht.

Weiterhin ist beabsichtigt, das LadOffG so zu ändern, dass Arbeitnehmer*innen „auf eigenen
Antrag" einen weiteren Samstag im Monat arbeiten (können) solien. Das wäre in klarer
Rückschritt im Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Wenn die betriebliche
Notwendigkeit von zusätzlicher Samstagsarbeit behauptet wird, können sie in der Regel nicht
ablehnen. Die suggerierte Freiwilligkeit verkennt völlig die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt.
Beschäftigte im Einzelhandel sind grundsätzlich konfrontiert mit familienunfreundlichen und
ungünstigen Arbeitszeiten konfrontiert. Wochenendarbeit belastet die Work-Life-Baiance,
verringert die Vereinbarkeit von Familie Berufe, führt zu vermehrtem Stress und
gesundheithchen Folgen.

Viele Arbeitsverhältnisse im Handel entsprechen ohnehin nicht den Kriterien „Guter Arbeit". Es
fehlen Mitbestimmung, die Regeiung von Arbeits- und Entlohnungsbedingungen durch
Tarifverträge sowie ArbeEts" und Gesundheitsschutz. Der gesetzliche Schutz darf nicht
aufgeweicht werden.

Die Beschäftigten insbesondere in den Handelseinrichtungen der Grundversorgung haben
erhebliche Leistungen im öffentlichen Interesse zur Bewäitigung der Krise erbracht und tun dies
auch weiterhin. Sie noch zusätzlich zu belasten und unter Druck zu setzen, geht in die falsche
Richtung. Unabhängig von verfassungsrechtflchen Fragen ist der Gesetzentwurf aus
Arbeiternehmer*innen-Perspektive abzulehnen.

15.
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteEldokG)

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) G nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

D per Brief

16.
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungs verfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) ,

a ja nein (weiter mit Frage 7)



Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des

Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Erfurt, den 23.05.2021

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



11. Mai 2021 

Schillerstraße 44 

99096 Erfurt 

hessen-thueringen.dgb,de 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

DGB Hessen-Thüringen 

DGB Hessen-Thüringen Schillerstöße 44199096 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Gleichstellung 

- Versand ausschließlich per Mail - 

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hessen-Thüringen zu 
einem Entwurf für ein Zweites Gesetzes zur Änderung des Thüringer Laden-
öffnungsgesetzes, Gesetzentwurf der Fraktion der CDU in  Drs.  7/1726 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

ich bedanke mich im Namen des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften für die Gele-

genheit, zum oben genannten Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. 

Grundsatz 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben ihre Haltung zum Thema Sonntags-

öffnung und Schutz der Beschäftigten insbesondere im Einzelhandel wiederholt öffent-

lich und gegenüber dem Thüringer Landtag dargestellt. An unserer grundsätzlichen strik-

ten Ablehnung, den Schutz des Sonntags aufzuweichen, hat sich nichts geändert. Auch 

einer Verringerung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch Aufweichung des Rechts 

auf arbeitsfreie Samstage treten wir klar entgegen. Wir lehnen die vorgeschlagene 

Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) ab und hal-
ten sie für teilweise verfassungswidrig. 

Zur Bewertung im Einzelnen 

a) Die Fraktion der CDU beantragt in Art. 1 Nr. 1 in § 10 Abs. 1 ThürLadÖffG die 

Wortgruppe „aus besonderem Anlass" zu streichen, sodass nur noch normiert wird, 

dass Verkaufsstellen an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen öffnen können. 

Darüber soll die bisher geltende Regelung, dass die Öffnung für bis zu sechs zusam-

menhängende Stunden zwischen 11 und 20 Uhr erlaubt ist, verändert werden. Künf-

tig müsse — nach Vorstellung der Fraktion der CDU — die Öffnung „spätestens um 

20 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit der Hauptgottesdienste liegen". Dies ist 

§ 8 Abs. des Saarländischen Ladenöffnungsgesetzes (LÖG) nachgebildet, bleibt aber 

im Schutzniveau noch deutlich dahinter zurück. Das LÖG Saarland erlaubt eine Öff-

nung für höchstens fünf zusammenhängende Stunden und nur bis spätestens 18 

Uhr. 

b) Die Streichung des Anlassbezugs wird durch den DGB als verfassungswidrig bewer-

tet. Der Sonn- und Feiertagsschutz ist in Art. 40 der Verfassung des Freistaats Thü-

ringen i. V. m. Art. 140 Grundgesetz und Art. 139 der Weimarer Reichsverfassung 

Name. Adresse  end  zur Bembeltung notwendige Angaben 
werdenvaröbergehend gespelchert. 
Gedruckt aut  chime&  gebleichtem  Mated  
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sowie unmittelbar in Art. 140 GGi. V. m. Art. 139 WRV verankert. Dort heißt es: 

„Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeits-

ruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt." Den damit verbundenen 

hohen verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Regelung zur Ladenöffnung 

an Sonn- und Feiertagen und der damit einhergehenden Veränderung des besonde-

ren Charakters dieser durch Arbeits- und Geschäftsruhe geprägten Tage, wird die 

beabsichtigte Neuregelung u.E. nicht gerecht. Der Sachgrund für die Ladenöffnung 

kann nicht gestrichen werden. Hierzu verweisen wir ausdrücklich für die ausführliche  

und präzise Stellungnahme der Gewerkschaft verdi,  

Der im Grundgesetz verankerte Schutz des freien Sonntags sowie die ständige 

höchstrichterliche Rechtsprechung entfalten völlig unabhängig von der konkreten 

Gesetzesformulierung in Thüringen Rechtswirkung. Während die Regelung im Saar-

land in der Anwendung als konfliktarm beschrieben wird, hat die Änderung des LOG 

NRW zu erheblicher Rechtsunsicherheit geführt. Dort wurde der Begriff des „öffent-

lichen Interesses" anstatt des Ablassbezugs eingeführt, Im Ergebnis ist dort aber der 

Nachweis des Anlassbezugs, also eines legitimen und gewichtigen Sachgrunds, ge-

nauso zwingend erforderlich und vor der Genehmigung zu prüfen, wie dies in allen 

anderen Bundesländern der Fall ist. Diese Gesetzesänderung im Jahr 2018 hat le-

diglich für Unklarheit bei den Rechtsanwendern gesorgt und Rechtsstreitigkeiten 

ausgelöst. Durch die Streichung des Anlassbezugs entstanden unrealistische Erwar-

tungen auf „unbürokratische" Öffnungen, die daraufhin erteilten Genehmigungen 

wurden von den Gerichten kassiert. Im Saarland wurde das LOG bisher nicht be-

klagt, weil die Saarländlichen Handelsunternehmen von der Sonntagsöffnung kaum 

Gebrauch machen, Die faktischen Genehmigungsvoraussetzungen der Sonn- und 

Feiertagsöffnung sind jedoch dieselben wie in Thüringen. 

Dass das Gesetzesvorhabens keinen legitimen Zweck verfolgt und damit verfas-

sungswidrig ist, wird auch durch die Gesetzesbegründung unterstützt, wenn von 

„dramatischen, zum Teil existenzgefährdenden Umsatzausfällen" des Einzelhandels 

gesprochen wird. Dies vernachlässigt einerseits, dass hiervon nur ein Teil des Han-

dels betroffen ist. So stiegen im 2020 die Umsätze des Thüringer Einzelhandels 

preisbereinigt insgesamt um 3,2%, wobei sich die Umsatzentwicklung in den ver-

schiedenen Sortimenten unterschiedlich darstellte.' Vor allem wird aber der Wider-

spruch zum Schutz des Sonn- und Feiertags offenkundig. Das Bundesverfassungs-

gericht hat hierzu geurteilt, dass „die Ausnahme eines dem Sonntagsschutz gerecht 

werdenden Sachgrundes bedarf. Ein bloßes wirtschaftliches Umsatzinteresse der 

Verkaufsstelleninhaber und ein alltägliches Erwerbsinteresse (Shopping-Interesse') 

potentieller Käufer genügen grundsätzlich nicht, um Ausnahmen von dem verfas-

sungsunmittelbar verankerten Schutz der Arbeitsruhe und der Möglichkeit zu seeli-

scher Erhebung an Sonn- und Feiertagen zu rechtfertigen."2  

'Thüringer Landesamt für Statistik, Pressemitteilung 044/2021 vom 02. März 2021 

BVerfG,. Urteil des Ersten Senats vorn 01. Dezember 2009 - 1  Be  2857/07 -, Rn. 157. 
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c) Wir sehen auch kein nachvollziehbares Bedürfnis für eine Änderung des LadÖffG. 

Der Entwurfsbegründung ist dahingehend zuzustimmen, dass sich das LadÖffG „al-

les in allem" bewährt hat. Angeführt wird dann aber der „erhebliche bürokratische 

Aufwand", der bei beabsichtigten Sonntagsöffnungen aktuell zu leisten wäre. Wie 

dargelegt, würde sich der Aufwand in der Praxis aber nicht verringern. 

Die zu Grunde liegende Annahme der CDU-Fraktion ist zudem fraglich. Der konsta-

tierte bereits vor der  Corona-Pandemie vorhandene Problemstau wird mit ideenloser 

zusätzlicher Öffnungszeit u.E, nicht gelöst. Die bereits vorhandene Maximalöff-

nungszeit von 140 (!) Stunden pro Woche wird aus gutem Grund gerade durch die 

Unternehmen, die von Umsatzeinbußen in Jahren 2020 und 2021 besonders betrof-

fen waren, nicht genutzt. Insbesondere kleinere Unternehmen mit individuellen Kon-

zepten sind überhaupt nicht in der Lage, noch ausuferndere Öffnungszeiten abzu-

decken. Gestärkt werden durch mehr Öffnungszeit vorrangig die Ketten und 

Filialisten, die es in jeder Innenstadt gibt. Sie sind es aber nicht, die durch die Be-

schränkungen und Schließungen in der  Corona-Krise in existenzbedrohende Schief-

lagen geraten sind. Existenziell getroffen wurden die kleineren, individuellen Laden-

schäfte mit lokaler Verankerung. Diese machen Innenstädte und Nachbarschaften 

besonders und wiedererkennbar. Genau ihnen hilft die Streichung des Anlassbezugs 

aber nicht. Stattdessen drohen sie durch Ausweitung der zulässigen Öffnungszeiten, 

denen sie nicht gewachsen sind, noch weiter gegenüber den großen Ketten ins Hin-

tertreffen zu geraten. 

d) In Art, 1 N. 2  beantragt die Fraktion der CDU § 12 Abs. 3 LadÖffG so zu ändern, 

dass künftig Beschäftigte im Verkauf an zwei (bei vier Samstagen im Monat) oder 

an drei (bei fünf Samstagen im Monat) Samstagen monatlich beschäftigt werden 

können. Damit wird bisherige Regelung, wonach „Arbeitnehmer (...) in Verkaufs-

stellen an mindestens zwei Samstagen in jedem Monat nicht beschäftigt werden" 

dürfen, erst einmal umgedreht. Die faktische Änderung findet sich im Folgesatz, 

wonach Arbeitnehmer*innen „auf eigenen Antrag" einen weiteren Samstag im Mo-

nat arbeiten (können) sollen. Die bisher in Satz 2 normierte Verordnungsermächti-

gung entfällt, 

e) Der Änderungsvorschlag wird inhaltlich nicht begründet. Bekannt sind demgegen-

über die gravierenden Belastungen der Beschäftigten durch Wochenendarbeit sowie 

die TatsaChe, dass aufgrund der Machtverhältnisse in der Arbeitswelt die suggerierte 

Freiwilligkeit nicht realistisch ist. 

Der 5 12 LadÖffG ist mit „Besonderer Arbeitnehmerschutz" überschrieben und dient 

ausschließlich diesem Ziel, Durch die Öffnung für „freiwillige" Beschäftigung an ei 

nem weiteren Samstag wird die Tür für erheblichen Druck auf Beschäftigte geöffnet. 

Wenn die betriebliche Notwendigkeit von zusätzlicher Samstagsarbeit behauptet 

wird, können sie in der Regel nicht ablehnen. Potentiell entstehen auch Konflikte 

und Druck in den Kollegien. 



Seite 4 von 5 der Stellungnahme vom 11.05.2021 

Im Handel ist die Mehrheit der Beschäftigten weder durch Betriebsräte noch durch 

Tarifverträge geschützt. Viele Beschäftigungsverhältnisse sind prekär, im Niedrig-

lohnbereich und/oder in Teilzeit mit wenigen Stunden. Diese Beschäftigtengruppen 

entscheiden nicht auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber, sind von dessen Wohlwollen 

abhängig und werden sich gegen die Forderung, auf einen freien Samstag „freiwil-

lig" zu verzichten, nicht wehren (können). Dabei wissen wir aus der Praxis, dass der 

freie Samstag für die Kollegen und vor allem die Kolleginnen im Einzelhandel absolut 

wichtig ist. 

Ziel der Forderung der Arbeitgeberseite nach einem weiteren Samstag ist mehr Fle-

xibilität im Arbeitsablauf und in der Dienstplanung. Sie ist nicht im Interesse der 

Mehrheit der Beschäftigten. Wenn Beschäftigte in manchen Unternehmen so wenig 

verdienen oder so wenige Stunden eingesetzt werden, dass sie „freiwillig" auf Ge-

sundheitsschutz und Vereinbarkeit verzichten, um über die Runde zu kommen, müs-

sen die Arbeitsverhältnisse verbessert werden, nicht das LadÖffG 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hängt gerade für Beschäftigte mit Kindern 

an der Möglichkeit, am Wochenende betreuen bzw. Zeit mit der Familie verbringen 

zu können. Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten im Einzelhandel sind weiblich. 

Verschiedenen Studien zeigen die massive Belastung von Frauen mit Kindern — bei 

Alleinerziehenden oft deutlicher über die persönlichen Grenzen hinaus — in der Krise 

auf. Die Schließungen und Einschränken von Kitas und Schulen wurden überpropor-

tional von Frauen aufgefangen. Dabei wandten Frauen schon vor Beginn der  

Corona-Krise mehr als das 1,5-Fache an Zeit für Sorgearbeit auf. Geschlechterge-

rechtigkeit braucht  Ent-  und keine weitere Belastung. 

Die arbeitswissenschaftliche Forschung, die sich mit dem Zusammenhang von Wo-

chenendarbeit und Gesundheit bzw.  Work-Life-Balance beschäftigt, kommt zu dem 

Ergebnis, dass Arbeiten am Wochenende (und insbesondere an Sonntagen) mit ei-

nem erhöhten Risiko für gesundheitliche Beschwerden und einer verschlechterten  

Work-Life-Balance verbunden ist. Beschäftigte, die regelmäßig am Wochenende ar-

beiten, bewerten ihren Gesundheitszustand schlechter. Laut Arbeitszeitreport der 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ( BAuA) ist allein bei Samstags-

arbeit das Risiko für Kreuz- und Rückenschmerzen um 10 Prozent, das Risiko für 

Erschöpfungszustände um 9 Prozent erhöht,' Bei Sonntagsarbeit sind Müdigkeit und 

Erschöpfung sogar um 9 und 14 Prozent häufiger anzutreffen. Wochenendarbeit ist 

zudem assoziiert mit verstärktem Stresserleben sowie einem erhöhten  Burnout-Ri-

siko. Die BAuA empfiehlt mit Blick auf die Arbeitsgestaltung: „Demzufolge sollte 

Wochenendarbeit möglichst vermieden werden."' 

3  BAuA (2016): Arbeitszeitreport Deutschland 2016, S. 45. (https://wywy.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2398.html)  

4  Amlinger-Chatterjee, M.:(2017): Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt. Atypische Arbeitszeiten, S. 58. (https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Be-

richte/F2353-3a.pdf?  blob=publicationFile&v=7) 
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Zusammenfassung 

Die vorgeschlagenen Änderungen belasten ohne durchgreifende Begründung eine in der  

Corona-Pandemie besonders herausgeforderte Beschäftigtengruppe. Unabhängig von 

verfassungsrechtlichen Fragen ist der Gesetzentwurf aus Arbeiternehmer-Perspektive ab-

zulehnen. 

Beschäftigte im Einzelhandel sind grundsätzlich konfrontiert mit familienunfreundlichen 

und ungünstigen Arbeitszeiten, Die allgemeine Ladenöffnungszeit in Thüringen geht von 

Montag 00.00 Uhr bis Sonnabend 2000. Uhr. Insbesondere die Filialen des großflächi-

gen (Lebensmittel-) Einzelhandels haben bereits überlange Öffnungszeiten, Dies geht 

nicht nur auf Kosten der Mitarbeiter*innen, sondern auch auf Kosten des kleinen, inha-

bergeführten Handels. 

Gleichzeitig genügen die Arbeitsverhältnisse vielfach nicht den Kriterien „Guter Arbeit", 

Es fehlen Mitbestimmung, die Regelung von Arbeits- und Entlohnungsbedingungen 

durch Tarifverträge sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz, Gerade Letzteres ist in der  

Corona-Pandemie zu Tage getreten. Aufgrund des herrschenden Drucks und der zu ge-

ringen Personaldecke konnten Schutzmaßnahmen nicht konsequent umgesetzt werden. 

Gleichzeitig gehören sind Kundenkontakt und Präsenz auf der Verkaufsfläche zum Beruf 

und sind zur zuverlässigen Versorgung der Bevölkerung auch unumgänglich, 

Die Beschäftigten insbesondere in den Handelseinrichtungen der Grundversorgung ha-

ben erhebliche Leistungen im öffentlichen Interesse zur Bewältigung der Krise erbracht 

und tun dies auch weiterhin, Sie noch zusätzlich zu belasten und unter Druck zu setzen, 

geht erkennbar in die falsche Richtung. Diese Kolleg*innen betrachten den Gesetzent-

wurf der Fraktion der CDU als Schlag ins Gesicht. Wir fordern Sie deswegen auf, 

den Gesetzentwurf zurückzuziehen bzw. klar abzulehnen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung, 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftfichen Beitrag an einem
Gesetzgebungs verfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut Seserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes, Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU, Drs. 7/1726

1.

2. il

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein. GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Evangelischer Verband
Kirche-Wirtschaft-Arbeitsweit

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Arnswatdtstraße 6

30159 Hannover

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1.2 ThürBeteiidokG)

Name Vorname

l; Geschäfts-oder Dienstadresse l; Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4. :

5.

6. -

:Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteilctokG) '

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

u befürwortet,
l i abgelehnt,

ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten. einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(g 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildoKG) .

sx J£( (Hinweis; weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mail

i per Brief

Haben Sie sich als Anwattskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? .
(§ 5 Abs, 1 Nr, 6 ThürBeteiidokG)

lj ja l nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftHchen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

EI ja LJ nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Formblatt zw Datenerhebuhg
nach g S Abs. 1 des Thüringer BöteifEgtönlransparönzdokumentattonsge^efczes

Jede natürliche octer Juristjsche Person, jdie steh mit elnem schriftiiGhen Seitrag art einern
GesefzgöbunQsverfahren . ' beteiligt hat, j$t nach . dem Thüringer

BeteiligtentransparenzctoRumentetionsgesetz (ThürBeteitdoRG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für $i0 zutreffend -zu machen. : . -

Die • Informationen der foigen'den Felder 1 bis G weixien in jedem Fall als verpflichtende
Mindesttnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG !n der BeteiligtenlransparenzdokumentaUpn
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4248 20  ALLIANZ FÜR DEN FREIEN SONNTAG 

   

  

DIE RUHE SE WAHREN! 

 

Allianz für den freien Sonntag Thüringen Vo Kirchlicher Dienst in der 
Arbeitswelt der EKM, Zinzendorfplatz 3, 99192 Neudietendorf 

Thüringer Landtag 

Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Gleichstellung 

Frau Ministerialrätin Baienl 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 

14. Mai 2021  

Anhörungsverfahren zum Gesetzentwurf der CDU-Fraktion — 
Drucksache 7/1726 — Zweites Gesetz zur Änderung der 
Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Gleichstellung, 

sehr geehrte Frau Ministerialrätin Baierl, 

herzlich danken wir Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnah- 

me zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU — Drucksache 

7/1726 — Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöff-

nungsgesetzes und der Beteiligung imAnhörungsverfahren 

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt 

der EKM 

Studienleiter Arbeit und Wirtschaft 
gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages. Evangelische Akademie Thüringen 

An der mündlichen Anhörung wird für die Allianz für den freien 
Zinzendorfplatz 3 

99192 Neudietendorf 
Sonntag Thüringen Holger Lemme, Kirchlicher Dienst in der 

Arbeitswelt der EKM, teilnehmen. 

Die mit dem Gesetzentwurf angestrebte weitere Lockerung der 

Regelungen zur Sonntagsöffnung wird von den Allianz für den 

freien Sonntag Thüringen grundsätzlich abgelehnt. 

Die Thüringer Allianz für den freien Sonntag ist eine landes- 

weite Initiative, die von Organisationen aus der Mitte der Ge- 

sellschaft, aus Religionsgemeinschaften und Gewerkschaften 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes unterstützt wird. Sie ist 

Teil der bundesweiten Allianz für den freien Sonntag. Über 80 

regionale Allianzen gibt es im Bundesgebiet, und ähnliche 

Initiativen bestehen auch in anderen EU-Ländern. 
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Aus unserer Sicht unterscheidet sich der Sonntag grundsätzlich von den Werktagen, da er 

nicht der Arbeit, sondern dem Gottesdienst, der Familie, der Erholung und auch dem 

gesellschaftlichen Engagement dient. Der Mensch benötigt diese erholsame Auszeit, diesen 

Wechsel von Arbeit und Ruhe, die Zeit für die Reflexion über das vollbrachte Werk. Jeder 

weitere Schritt hin zu einer Aufgabe des arbeitsfreien Sonntags als kultureller Errungenschaft 

hätte direkte Folgen für das soziale Miteinander. Der familiäre und gesellschaftliche 

Zusammenhalt würde immer stärker gefährdet. Dieser wöchentliche gesellschaftliche 

Ruhepol darf nicht weiter für partikulare Interessen geschmälert werden. 

§10 Abs 1 ThürLadÖffG — Sonn- und Feiertagsschutz 

Die vorgesehene Neufassung von § 10 Abs. 1 ThürLadÖffG dürfte wegen eines Verstoßes 

gegen Art. 40 VerfTH i. V. m. Art. 140 GG und Art. 139 WRV bzw. unmittelbar gegen Art. 140 

GG i. V. m. Art. 139 WRV verfassungswidrig sein. Darüber hinaus würde die Neufassung zu 

erheblichen Anwendungsunsicherheiten und -schwierigkeiten führen. Daher wird die 

Neufassung von der Allianz für den freien Sonntag Thüringen abgelehnt. 

a) Zulässigkeit von Ausnahmen 

Nach der Rechtsprechung des BVerfG kann es vom grundsätzlichen Gebot der Sonn- und 

Feiertagsruhe unter Beachtung des Über- und Untermaßverbotes Ausnahmen nur im 

Interesse der Verwirklichung des Schutzzweckes von Art. 139 WRV selbst (Arbeit für den 

Sonntag) oder im Interesse des Schutzes anderer verfassungsrechtlich geschützter Güter 

(Arbeit trotz des Sonntags) geben. In der Entscheidung des BVerfG vom 1. Dezember 2009 

heißt es ausdrücklich: „Grundsätzlich hat die typische ,werktägliche Geschäftigkeit' an Sonn-

und Feiertagen zu ruhen. Der verfassungsrechtlich garantierte Sonn- und Feiertagsschutz ist 

nur begrenzt einschränkbar. Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe sind zur Wahrung 

höher- oder gleichwertiger Rechtsgüter möglich." (vgl. BVerfG, Urt. v. 01. 12. 2009, I BA 

2857/07, Urt. v. 09.06. 2004, I BA 636/02) 

In seinem Urteil vom 1. Dezember 2009 hat das BVerfG unter Beachtung der vorgenannten 

Grundsätze aufgezeigt, dass der Gesetzgeber bei Ausnahmen von der Regel (Sonn- und 

Feiertagsruhe) einen dem Sonntagsschutz gerecht werdenden Sachgrund zugrunde legen 

muss. Dabei können rein wirtschaftliche Interessen oder ein alltägliches Einkaufsinteresse 

der Kundinnen und Kunden eine solche Ausnahme nicht rechtfertigen. Daher genügen allein 

weder der Verweis auf Umsatzeinbußen während der  Corona-Pandemie, die es aufzuholen 

oder zu kompensieren gelte, noch die Wettbewerbssituation mit dem Online-Handel, 

Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe zu begründen. 

Weiterhin steigen die Anforderungen an die Begründung der Notwendigkeit für zusätzliche 

Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen, je weiter die sonstigen Öffnungsmöglichkeiten an 

den Werktagen sind. Da in Thüringen die allgemeinen Ladenöffnungszeiten von Montag-

Freitag jeweils 24 Stunden sowie am Samstag 20 Stunden umfassen und damit Thüringen zu 

den Bundesländern gehört, in denen die Läden ohnehin die längsten Öffnungszeiten haben, 

sind die Anforderungen an ausnahmsweise Sonntagsöffnungen im Vergleich zurecht 

besonders hoch. 



Maßgeblich ist mithin, dass jede Sonntagsöffnung eines konkreten Sachgrundes bedarf, der 

es in Anbetracht der hohen Bedeutung des Sonn- und Feiertagsschutzes und auch der werk-

täglichen Ladenöffnungszeiten rechtfertigt, die ausnahmsweise Öffnung der Geschäfte im 

konkreten Umfang zu gestatten. Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, ob der erforderliche Sach-

grund für eine konkrete Ladenöffnung gegeben ist und ob beide in einem angemessenen 

Verhältnis stehen. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Entkopplung der Sonntagsöffnung 

vom Vorliegen eines hinreichenden Sachgrunds lässt die verfassungsrechtlichen Vorgaben 

außer Acht. 

b) Mangelnde Plausibilität der Neuregelung 

Auch der Verweis auf die  Corona-Krise in der Begründung zum Gesetzentwurf lässt keinen 

anderen Schluss zu. Die Auswirkungen der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind für 

den Einzelhandel in bestimmten Branchen dramatisch und beeinträchtigen dessen Möglich-

keiten deutlich, Umsätze zu erzielen. Allerdings sind nicht alle Einzelhandelsunternehmen 

gleichermaßen von Umsatzausfällen betroffen, Lebensmittelhandel und Fahrradhandel etwa 

haben 2020 höhere Umsätze verzeichnet als im Vorjahr. Ladenöffnungen ohne besonderen 

Anlass können daher keinesfalls mit Verweis darauf gerechtfertigt werden, dass die Einzel-

handelsbranche insgesamt unter wirtschaftlichem Druck steht. 

Zudem wird in der Begründung darauf Bezug genommen, dass der Problemstau im Einzel-

handel bereits vor  Corona  vorhanden war und die Pandemie nur eine von drei maßgeblichen 

Triebkräften (neben Strukturwandel und Digitalisierung) sei. Selbst wenn, was bezweifelt 

wird, die Sonntagsöffnungen einen positiven Effekt auf die Umsätze des Einzelhandels hät-

ten und es nicht zu diesen Effekt relativierenden Umsatzminderungen an anderen Wochen-

tagen kommen sollte, kann nicht angenommen werden, dass eine Öffnung an vier zusätz-

lichen Tagen (neben den gut 250 Werktagen eines Jahres) den beschriebenen Problemstau 

auch nur ansatzweise lösen könnte. 

Auch gegenwärtig ist die Öffnung an bis zu vier Sonn- und Feiertagen nach geltendem 

ThürLadÖffG möglich, allerdings unter Begründung des Sachgrunds der Öffnung. Die geplan-

te Neuregelung zielt also rein auf die Abschaffung des Antragsaufwands, ie hat mithin eine 

wirtschaftliche Intention. Allerdings können rein wirtschaftliche Interessen eine Ausnahme 

von der Sonn- und Feiertagsruhe nicht begründen (vgl. BVerfG, Urt. v. 01. 12. 2009). Ent-

sprechend kann es nicht gerechtfertigt sein, aus denselben wirtschaftlichen Interessen die 

Einzelfallprüfung zur Begründung der Ausnahme abzuschaffen. Angesichts der Vorteile, die 

sich der Einzelhandel und die Kommunen von den Sonn- und Feiertagsöffnungen ver-

sprechen, scheint es keine ungebührliche Belastung, wenn der Sachgrund für die jeweilige 

Ladenöffnung dargestellt und seine Angemessenheit geprüft werden müssen. 

Zur Unterstützung der Antragstellung wurde bereits 2017 im zuständigen Ministerium ein 

Kriterienkatalog erstellt, in dem die Anforderungen an die Begründung des besonderen 

Anlasses präzise dargelegt sind. Er wurde den Kommunen zur Verfügung gestellt. Dadurch 

sind sie in der Lage, die Sachgründe effektiv und effizient darzulegen. Zudem wurde eine 

Liste wiederkehrender Anlässe bei der Fachaufsicht angelegt, wodurch sich der Antrags-

aufwand in den jeweiligen Folgejahren drastisch reduziert. 

c) Fragwürdige Begründung 

3 



In der Begründung des geplanten Neuregelung wird dargestellt, dass „die Anzahl der gesetz-

lich vorgegebenen vier verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage ... in Summe nicht berührt" 

würden. Verfassungsrechtlich vorgegeben ist die Sonn- und Feiertagsruhe, also das Ruhen 

der typischen werktäglichen Geschäftigkeit (vgl. BVerfG, Urt. v. 01. 12. 2009, I BA 2857/07). 

Diese Regel kann nur durch Ausnahmen aufgehoben werden, wie sie in Bezug auf allgemeine 

Ladenöffnungen am Sonntag in §14 LadSchIG geregelt sind: aus Anlass von Märkten, Messen 

oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen. 

Es sind also nicht vier verkaufsoffene Sonn- und Feiertage gesetzlich vorgegeben, sondern 

lediglich als nicht zu überschreitendes Höchstmaß bestimmt. Durch die Begründung wird der 

fehlerhafte Eindruck erweckt, als wären vier verkaufsoffene Sonntage der Regelfall. Erfah-

rungsgemäß bewegt sich in den verschiedenen Kommunen die Bandbreite von null bis vier 

jährlichen Sonn- und Feiertagsöffnungen. Würde der Gesetzentwurf verabschiedet, ist davon 

auszugehen, dass die Kommunen den dann erlaubten Rahmen komplett ausschöpfen 

würden. Die Anzahl der tatsächlichen verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage in einem Jahr 

würde also faktisch erhöht und damit sehr wohl „berührt". 

§10 Abs 1 ThürLadÖffG — Erweiterung des Zeitraums möglicher Sonntagsöffnungen 

•Gegenüber dem bisher geltenden Recht würde die geplante Neuregelung den Zeitraum 

erweitern, innerhalb dessen Sonntagsöffnungen möglich wären. Geplant ist, dass die Sonn-

tagsöffnungen auch früher als 11 Uhr beginnen können, wobei allerdings die Hauptgottes-

dienstzeiten ausgenommen werden sollen. Die bisherige Regelung erlaubt eine Öffnung ab 

11 Uhr. Unsere Position ist: Während der Hauptgottesdienste dürfen keine Läden geöffnet 

sein. Um Missverständnisse bezüglich der Hauptgottesdienstzeiten zu vermeiden, halten wir 

eine klare Angabe des Zeitraums, in dem Sonntagsöffnungen möglich wären, für zielführen-

der als die vorgeschlagene Neufassung. Wir sehen keinen Änderungsbedarf und betrachten 

die derzeit geltende Regelung als hinreichend. 

§12 Abs 3 ThürLadÖffG Samstagsarbeit 

Die geplante Änderung des § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG wird von der Allianz für den freien 

Sonntag Thüringen abgelehnt. 

Das ThürLadÖffG schützt die Beschäftigten in Verkaufsstellen im Freistaat in besonderem 

Maße, indem es ihnen an mindestens zwei Samstagen die Arbeit untersagt. Damit dürfen sie 

an diesen Tagen nicht von ihren Arbeitgebern zur Tätigkeit eingesetzt werden. Diese Rege-

lung hat sich, wie in der Begründung des Gesetzentwurfs ausgeführt wird, „alles in allem 

bewährt". Der Anspruch auf zwei arbeitsfreie Samstage ist für die Beschäftigten eine der 

wichtigsten Regelungen im Thüringer Ladenöffnungsgesetz. Denn für die Familien der Be-

schäftigten gibt es, wenn diese am Wochenende arbeiten müssen, keinen adäquaten Ersatz. 

Daher ist das Recht, sich an zwei Wochenenden ausschließlich um die Familie kümmern zu 

können, eine überaus bedeutsame Regelung für die Beschäftigten im Einzelhandel. 

d) Auslegungsschwierigkeiten 

Bisher ist in § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG geregelt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 

Verkaufsstellen mindestens an zwei Samstagen in jedem Monat nicht beschäftigt werden 

dürfen. Damit regelte das Gesetz ein klares Verbot der Beschäftigung an zwei Samstagen im 



Monat, welches verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist und sich aus Sicht der 

Beschäftigten in der Praxis bewährt hat. (vgl. BVerfG, Urt. v. 14.05.2015, 1 BA 931/12) 

Mit der Neuregelung soll eine Umkehrung dahingehend stattfinden, dass zukünftig nicht 

mehr die Anzahl der Samstage, an denen Mitarbeitende in Verkaufsstellen nicht beschäftigt 

werden dürfen, sondern die Anzahl der Samstage, an denen Mitarbeitende in Verkaufsstel-

len arbeiten können, festgelegt wird. Diese Umkehrung kann zu Auslegungsschwierigkeiten 

führen, da in der Neuregelung nicht mehr eindeutig festgehalten ist, dass eine Arbeit bzw. 

Beschäftigung an mehr als den genannten Samstagen unzulässig ist. 

Der Wortlaut der Neuregelung sollte, um Missverständnisse und fehlerhafte Auslegungen zu 

vermeiden, angepasst werden und das Arbeits- und Beschäftigungsverbot konkret formu-

lieren: „Arbeitnehmer in Verkaufsstellen dürfen in Kalendermonaten mit vier Samstagen an 

nicht mehr als zwei Samstagen und in Kalendermonaten mit fünf Samstagen an nicht mehr 

als drei Samstagen beschäftigt werden." 

e) Beschäftigung an einem weiteren Samstag 

Die Regelung, wonach Mitarbeitende auf eigenen Antrag hin an einem weiteren Samstag im 

Monat beschäftigt werden dürfen, lehnen wir entschieden ab. Es ist zweifelhaft, ob dieser 

Vorschlag ein praxisnahes Bild von den Verhältnissen in den Unternehmen zeichnet. Die 

Beschäftigten dürften sich vielmehr einer Erwartungshaltung der Unternehmensleitungen 

ausgesetzt sehen und könnten zum Verzicht auf einen weiteren freien Samstag gedrängt 

werden. Das ggf. in einigen wenigen Branchen aufgrund provisionsbasierter Entlohnung 

bestehende Interesse einzelner Beschäftigter wiegt diesen Nachteil für die Beschäftigten 

aller Branchen nicht auf. Insgesamt wird der Arbeitnehmerschutz hierdurch ungeachtet der 

vermeintlichen Freiwilligkeit abgesenkt. Aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

kann dies nicht wünschenswert sein. 

Fazit 

Dass der Einzelhandel in den Innenstädten — gerade nach mehr als einem Jahr  Corona-Be-

schränkungen — Probleme hat, ist unbestritten. Auch die Allianz für den freien Sonntag Thü-

ringen teilt das Interesse an lebendigen Innenstädten mit einem vielfältigen Angebot. Aller-

dings steht der stationäre Einzelhandel schon seit Längerem unter Druck. Die geplante 

Neuregelung kann diese Probleme nicht lösen und dürfte zudem den verfassungsrechtlichen 

Vorgaben nicht entsprechen. Andere Maßnahmen, etwa die Erhöhung der Erlebnisqualität, 

Fokus auf persönliche Beratung und die Konzentration auf innerstädtische Lagen, dürften 

besser geeignet sein, die Zukunft des stationären Einzelhandels zu sichern und weiterzuent-

wickeln. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzctokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der. folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ats verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut ieserlich ausfülfen und zusammen mit der Steliungnahme sendGn!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes, Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU, Drs. 7/1726

1.

2. i

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThÜrBeteitdokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Bundesverband m ittel stand ische Wirtschaft
(BVMW) - Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsfönn

e.V.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1 > 2 ThürBeteildokG),

Name Vorname

l' Geschäfts-oder Dienstadresse l; Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird \n. keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs: 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

l i befürwortet,
abgelehnt,

li ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

!x Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) l! nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

H perE-Maif

per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(g 5 Abs. 1 Nr, 6 ThürBetejtdokG)

ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information überrrtittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteifigtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteilctokG)

[\ ja ( nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



FormbIattzurDatenerhebung . " ' .

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder jurrstische Person, die sich mit oinem schriftlichen Beitrag an eine
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BeteiligtentransparenzdoKurftentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend -zu machen.

Die Informationen ' der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentafi
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag -wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen;

Bitte gut ieserfich ausfüffen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich .geäußert (TEtet des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG)

1.

2.

Haben SEesrch als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B, Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Köi^erschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
ÖffentfEchen Rechts)? . . " . . , ' .

(§ 5 Abs, 1 Nr. 1,2, ThürBpteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann .weiter mit Frage 2, Wenn ja, dann weiter ffiit Frage 3.)

Name

 Lgndesvorsitzender

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Wirtschaftsjunioren Thüringen e.v.

c/o Industrie- und Handelskammer Erfurt

Arnstädfcer Straße 34

99096 Erfurt

Haben Ste sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson? -
(§ 5 Abs, 1. Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

l Geschäfts- oder Dienstadresse ( Wohnadresse

<Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. DieWohnadresse
wird fn keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



13; Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(g 5 Abs. 1 N;. 3 ThürBeteiidokG)

Of& Wfnst:iiaft$jun(oren Thürinsen sind ein Verein Jung8f Unterrteiimer; Freiberufter und Führungskrafte, die nicht ättcr als '10 Jahr^sind,

ZielsteUung des Vereins ist, durch Engagement die Akzeptartz für untecnehffierlsches Deriken urtd Kdrtdctit in •g9nz Thüringen zu erhöhen.
Die WirtKhdfojvnioren geben Impulse SQr die w)(-tschaftUch&, ^&sellschafttiche ynd soziglpßUtische Entwkkluns. Neben'der efgenon
N&tzwäri<arb6!teft2agiere(lsiesE(:hs?it mehreren Jshren für gemeinnülzige Pro.jchte undörganfsattöneniffi LandThijn'ng^n.

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher.

14. befürwortet,
abgelehnt,
ergär»2:ungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebung s verfahren zusammen!

{§ 5 Abs. 1 Nr 4 ThürBeteildokO)

. für dte Wirtscttiatejüfiioren Thüringen gebt e? bei dem GeieUesentwüffw Kern um die ÄndenjngCT de» S lOAbs, l sowie des S 1 Z Abs. SThürLadÖffG.
1. Änderung de» & 10 Abs. 1 TtiürLadöffG
In die^r Äridemng s^t e?'"sheswrf&w rfai^t"> da» der Vervreis auf den „beswderen Anlast'als Vorausseiiung für die Freigäbe verhaufsoffener So
und Feferiag? nfcht mehr (fn Gesetzeiiexi entbatiert fit. Die v/irischaftsjuntßren Tliürhgen hännert sich dl&ser Forderung anschlleß&n. üer ;t?(i??re
Einwlhandel ist stark durch dt? Corona-PiHiitiemle in Mitteidsnschgft sezogen. Überdies kl zu beriicftsichtisen, dass die Struktur der [nnenstadte durch
oino infolgü der Pandeinic drohende iniölvenzweHe d&i siaiionären Einaelhandets 8fifahf<)el ist, Vor dfwert psndemfsciiefl Hinlergnfrtd» sehen wir e? si?
limnvoUe Maßnahme an, dte Freisabe verttaufsoEfener$onn- und Feiertage unburoltra tisch und rechlssicher und damit einfacher zu hartdhaben.

Z. ÄnderungS llAbs. 3Thürt.adöffG
[ft dieser iüvterung getu es insbesondere darum, dau den Bcschäftisten in VerkDufsstetlen dieASöglichheit eingerilumiwird, auf eigenen Wunsch an einem
weiteren Samsug in jedem Monat zu arbeiten. .....,'
Seil Z012 besteht <tiwe Thüringer Regetungi da^ Miwrb^ter im Einzelhgodel nur an zwei Samiiasw im Monat arbeiten dürfefl und firtdät biiher auch fn
keinem anderen Bundesland einö Anwendung. Für uns ist diä Betötiurtg der „Frelvrilligteit" (auf eigenen Wyn$ch des Arüeitnehmers) In derAnderuns äes S
12 Abs. 3 TftürLadÖffG von Sedeutwg. E>ie sktuette Voftcbrift geht mft efner efheblichen Beschränkung der persönlichen Freiheit: derAtbeitnehmär
einhcr. Für viele Attoeitmhmer ist die fehlondff „frßiwiH{(;e-u Moglkhkclt der SamstagsDibeit äfne BeKhranhvns der FtexlöHltSt Hims&l^orfendefte
Leistung'iprnmipn am_WQchßftCindE'_SBWJB.rifT-Wnn<;rh aj<;^P(lp!i-h indpr Wnrht» ftmp.Tsy nirftiö FaittiHfr?« tlAben). ,„,„„„........... ......... -

5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebung s vorhabe n
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr 5 TbürBeteiIdokG)

ix ja (Hinweis; weiter mit Frag^ 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem -Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mail

per Brief

16.
Haben Sie sich als AnwaltskanzEei im Auftrag eines Auftraggebers mit sciirifflichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiiigt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 Thürßeteild&kG)

Ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bifte benennen Sie Ehren Auftraggeber!



7.

.Stimnnen Sie einer Veröffentlichung ihres schrifttichen
BeteiEigtentransparenzdokumentation zu? •
($ 5 Abs/1 Satz 2 ThÜrBefeildokG)

ix Ja

EVItt meiner Unterschrift versichere ich die
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich
des Gesetzgebungsverfahrens mitteiien.

Ort, Datum

Erfurt, 18.05.2021

l

Richtigkeit
unverzüglich

Beitrages in der

nein

und Vollständigkeit der
und unaufgefordert bis zum

UnterscbilX

Angaben,

Abschluss

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Wirtschaftsjunloren Thuringen e. V. 
c/o  IHK  Erfurt, Arnstädter  Straße  34 • 99096 Erfurt  

THUR. LANDTAG POST 
17,05.2021 06:41 

422 7702A 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

Erfurt, 12. Mai 2021  

Stellungnahme für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Übersendung des Entwurfs für ein Zweites Gesetz zur Änderung 

des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) und die Möglichkeit, dazu 

Stellung zu nehmen. 

Für die Wirtschaftsjunioren Thüringen geht es bei dem Gesetzesentwurf im Kern um die 

Änderungen des § 10 Abs. 1 sowie des § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG. Zu beiden Punkten 

nehmen die Wirtschaftsjunioren Thüringen wie folgt Stellung: 

1. Änderung des § 10 Abs. 1 ThürLadÖffG 

In dieser Änderung geht es insbesondere darum, dass der Verweis auf den „besonderen 

Anlass" als Voraussetzung für die Freigabe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage nicht 

mehr im Gesetzestext enthalten ist. 

Die Wirtschaftsjunioren Thüringen können sich dieser Forderung anschließen. Der 

stationäre Einzelhandel ist stark durch die  Corona-Pandemie in Mitleidenschaft 

gezogen. Überdies ist zu berücksichtigen, dass die Struktur der Innenstädte durch eine 

infolge der Pandemie drohende Insolvenzwelle des stationären Einzelhandels gefährdet 

ist. Vor diesen pandennischen Hintergrund, sehen wir es als sinnvolle Maßnahme an, die 

Freigabe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage unbürokratisch und rechtssicher und 

damit einfacher zu handhaben. Wir trauen den Verantwortlichen der jeweiligen 

kommunalen Gebietskörperschaften zu, dass sie mit den regionalen Festlichkeiten 

sowie Traditionen vertraut sind und den damit einhergehenden „besonderen Anlass" 

für verkaufsoffene Sonn- und Feiertage eigenständig bemessen können. 

Germany 
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Gleichwohl ist es uns ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass durch den Wegfall des 

Verweises auf den „besonderen Anlass" als Voraussetzung für die Freigabe 

verkaufsoffener Sonn- und Feiertage die Probleme des stationären Handels allein nicht 

zu lösen sind. Denn nicht erst seit der  Corona-Pandemie haben sich Erwartungen und 

Verhalten der Kunden verändert. Der Erfolg des Online-Handels wird auch nach dem 

Ende der Pandemie dazu führen, dass der stationäre Handel entlang der sogenannten  

Customer Journey  nach neuen Konzepten suchen muss, um für die Kunden weiterhin 

relevant zu sein. Kreative Erlebniswelten, Online-Sichtbarkeit und Onnnichannel-

Angebote, über die digitale Kundenerfahrung im lokalen Geschäft, bis zur digital 

geprägten Kundenbindung — nie war die Bedeutung von innovativen Konzepten, 

Investitionen in die Digitalisierung und in die Attraktivität der Ladenflächen im 

stationären Handel so groß wie heute. 

2. § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG 

In dieser Änderung geht es insbesondere darum, dass den Beschäftigten in 

Verkaufsstellen die Möglichkeit eingeräumt wird, auf eigenen Wunsch an einem 

weiteren Samstag in jedem Monat zu arbeiten. 

Seit 2012 besteht diese Thüringer Regelung, dass Mitarbeiter im Einzelhandel nur an 

zwei Samstagen im Monat arbeiten dürfen und findet bisher auch in keinem anderen 

Bundesland eine Anwendung. Für uns ist die Betonung der „Freiwilligkeit" (auf eigenen 

Wunsch des Arbeitnehmers) in der Änderung des § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG von 

Bedeutung. Die aktuelle Vorschrift geht mit einer erheblichen Beschränkung der 

persönlichen Freiheit der Arbeitnehmer einher. Für viele Arbeitnehmer ist die fehlende 

„freiwillige" Möglichkeit der Samstagsarbeit eine Beschränkung der Flexibilität 

(umsatzorientierte Leistungsprämien am Wochenende sowie der Wunsch als Ausgleich 

in der Woche freie Tage für die Familie zu haben). Auch Studierende werden durch die 

Vorschrift eingeschränkt, da sie vorrangig nur samstags arbeiten können und für die 

Minijobs eine wichtige Finanzierungsquelle des Studiums sind. Das Anliegen der 

vorliegenden Gesetzesänderung, Beschäftigten im Einzelhandel die Möglichkeit 

einzuräumen, freiwillig und damit auf eigenen Wunsch einen weiteren Samstag in jedem 

Monat zu arbeiten, ist ein sinnvoller Schritt hin zu mehr Flexibilität bei der 

Arbeitszeitgestaltung. Gleichwohl ist es uns ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die 

Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern nicht zu einer dritten Samstagsarbeit im Monat 

verpflichtet werden dürfen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie — auch am 

Wochenende — ist ein hoher Wert und sollte nicht durch eine stillschweigende Duldung 

gefährdet werden. 

Wir bitten um Beachtung der Stellungnahme und stehen für diesbezügliche Rückfragen 

— auch in einer mündlichen Anhörung — gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  

Germany 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formbtattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ais verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserHch Qusfütlen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem <3eseteentwurfh^ben Sie sich schriftlich geäuß^ ; ^ .:;\ :1

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1726-

1./—1:

2. : \

3.^'.1]

Haben Sie sich;9lsVertreter:einer:jurEstischen Person geäußert, d. h.,als Vertreter .einer " :!

Vereinigung natÜrlicherPersonen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH^ AG, eing
Genoßsenschäft oder offent!iche:AnstaltiKörRerschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des ':
.ÖffentijcheriRechtsy?.:;;^, •.'.';,,:: ••:. .••;,;„' ."."„,' 1 .";;'• ::-'-1;.: ./;-:'':.,,,-':;Y-•,^^-..'^;::'1::1'."::..^'„.^^

(g 5 Abs, 1 Nr 1,2 ThürBeteitdokG; Hinweis: Wenn nsjn, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Fr^ge 3.) -'.. '.:':'•

Name

Katholisches Büto Erfurt

Kommissaiiafc der Bischöfe inThüriügen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

K.d.ö.R.

Heütmnnsplate 9.

99084 Erfun-

HäbenSie'sich als natürliche Person geäußert, d/;h. als Privatperson?:; :.: ^ ^" -/; 1'
.<§5'Abs,?i.Nr.1^2.ThürB8teiidokG}:. :"• ^'.. '. ^;..: /:::.: •-•,•.' ';•"; ^.;,-,'.'.:..'.":~;. .•r /.-;'.'• ll'\.'..'• -. :^1 1..'1

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresss sind nur erforderlich, wenn Keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In Reinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? ' "::
(§5 Abs, 1 Nr;3ThürBeteildokG) - : " : ; ; '-.:". : ; , ,\ : ,:: : : •'/



,4.1.: '

5.-.^:!

ß-;/':-

7^:.-.

Vei.-ü-etuhg der Katholischen Kirche beün ThüringeL' Landtag und der Thüringer

Landesi;egierung , ,

Haben.Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher ::

a befürwortet,
X abgelehnt,
0 ergänzungs- bzw. änderungs bedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4.ThürBeteildokG)

Der Sonntag genießt als Tag der Ruhe und seelischen Erbauung zurecht einen hohen

gesetzlichen Schutz. Die werktägUche Geschäftigkeit hat izu ruhen. LadenQffnungen sind an

Sonntagen daher nur m sehr engen Grenzen möglich. Ein Verzicht auf den Anlassbezug

würde den Schutzgedanken unterlaufen und ist 2udetn rechtlich uttöulässig. De£ vofliegende

Entwurf ist daher abzulehnen.-

Wurden Sie'vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhafeen :
einzureichen?'.-, ^":„ ';'• ' '^ ••• •:...':.:' .^1::..;." ,.•'.'.'...' '.•;'„ .•:^^^"..'.;; .' :..' "."1-: • i ^1'"; -

(§ÄAbs,1Nr.5ThÜrBetei)dokG) ; ; ; ,: ; : . :\ ,;:-;::'

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

X per E-Mai!

a . per Brief

Haben Sie sich als Anwältskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen ^^
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? „•:.;:;. ^,:, ; :•-_ ':;:^ ;; ; : ^ \/:: ,::
•(§5Abs.;TNr.6ThürBßtelldokG) :• . :•'.'.' ': ":-'" .' ^.'•:. ,•.'.•• ';•••. • ': ..:1;^..':1'; .•..•.;" ;•':' . ;:\^ ••"":;•

D ja X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggebers

StimmenSie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen:Beiträge@En der,: ^ .: 1- '.J ; ^

Beteil|gten|transparenzdqkumentation.zu? : : , ; \ -Y . ..:,;' ^ '..:.^.::'
(§^JAbs;i;Sg(z.2ThürBete!!do)<G): .' '..:;.; :/.,.. ::.;.' ;;, ,••..', •.'.•-" .: : '• \ : ••':.: ^;:.: ,. ^^^.^ . :.:-,..'^:: '"•

X ja 0 nein

Mit' meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteiien.

Ort,DatMm

Effurt, 14.05.2021

Unterschrift -

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Bistum Erfurt 

Bistu n Dresden-Meißen 

Anschrift: 

Herrmannsplatz 9 I 99084 Erfurt 

Diensträume: 

Michaelshaus 

Stiftsgasse 4a I 99084 Erfurt 

Kontakt: 

Telefon 0361 6572-214 

Fax 0361 6572-217 

E-Mail kath.buero@bistum-erfurt.de  

Ihr Zeichen:  

Drs.  7/1726 

Aktenzeichen: 

Erfurt, den 18. Mai 2021  
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KATHOLISCHES BÜRO ERFURT 
Kommissariat der Bischöfe in Thüringen 

THOR ., LANDTAG POST 
18,05.2021 13:00 

Katholisches Büro Postfach 800662 I 99032 Erfurt 12347M.2a2/1 
Thüringer Landtag 

Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Gleichstellung 

Jürgen-Fuchs-Str. 1 

99096 Erfurt 

Stellungnahme des Katholischen Büros Erfurt zum Zweiten Gesetz zur 
Änderung des Thüringer Landenöffnungsgesetzes 

Gesetzentwurf der CDU-Fraktion  (Drs.  7/1726) 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

herzlich danke ich Ihnen für die Gelegenheit, zum vorgelegten Gesetzentwurf 

der CDU-Fraktion für die Katholische Kirche in Thüringen Stellung zu nehmen. 

Die Frage des Sonntagsschutzes berührt für uns einen Kernbereich kirchlicher 

Interessen. 

Mit dem Entwurf ist zunächst beabsichtigt, den geltenden § 10 Absatz 1 Thü-

ringer Ladenöffnungsgesetz so zu ändern, dass die Kopplung einer sonntägli-

chen Öffnung von Verkaufsstellen nicht mehr an einen besonderen Anlass 

gekoppelt ist. Hiervon wird sich für die Kommunen die erleichterte Planung 

eines verkaufsoffenen Sonntags versprophen, da die Bindung der Ladenöff-

nung an ein übergeordnetes Ereignis dann nicht mehr verpflichtend nachge-

wiesen werden müsse. 

Dieses Ansinnen lehnt die Katholische Kirche entschieden ab, denn es be-

schädigt das hohe Gut eines gesellschaftlich verbindlichen Ruhetages, negiert 

die gefestigte Rechtsprechung und verfehlt zudem die eigene Zielstellung. 

Dem Schutz des Sonntags „als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhe-

bung", wie es im Grundgesetz heißt, kommt zu Recht ein enorm hoher Stel-

lenwert zu. Es'ist für ein gelingendes Leben unabdingbar, dass es verlässliche 

und gemeinschaftliche Ruhetage gibt, die der Geschäftigkeit des Alltags ent-

zogen sind. Sicherlich besteht hierüber zwischen der antragstellenden CDU-

Fraktion und der Kirche keinerlei Dissens. Sonntage sind als Zeiten der kol-

lektiven Ruhe von einem enormen gesellschaftlichen Wert. Verbindliche Frei-

zeiten bieten die berechenbare Möglichkeit, familiäre und freundschaftliche 

Beziehungen zu pflegen, seine Religion auszuüben, einem ehrenamtlichen 

Engagement nachzugehen — oder schlicht: zweckfrei Zeit zu vergeuden, wie 

Papst Franziskus sagt. Hieran mangelt es aus unserer Sicht in der heutigen Zeit 

deutlich mehr als an Einkaufsgelegenheiten. Zudem ist es von unschätzbarem 



Wert, dass durch einen umfassenden Sonntagsschutz nicht zu jeder Zeit die 

Befriedigung materieller Bedürfnisse im Vordergrund steht. Dies sollte als 

Errungenschaft unserer Rechtsordnung geschätzt und nicht als Behinderung 

der Wirtschaft missverstanden werden. 

Der Schutz des Sonntages ist unmittelbar vom Grundgesetz garantiert. Art 

und Ausmaß des Schutzes sind freilich Gegenstand gesetzlicher Ausgestal-

tung. Insbesondere sind Ausnahmen vom unbedingten Sonntagsschutz ver-

fassungskonform zu regeln. Laut der ständigen gefestigten höchstrichterli-

chen Rechtsprechungl  können solche Ausnahmen nur aus zureichendem 

Sachgrund zur Wahrung gleich- oder höherwertiger Rechtsgüter zugelassen 

werden. Das bloße Umsatzinteresse der Inhaber von Verkaufsstätten oder das 

allgemeine Erwerbsinteresse der Kundschaft reichen dazu nicht. Der Ausnah-

mecharakter muss erkennbar bleiben, ausdrücklich reicht hierfür nach Mei-

nung zahlreicher Verwaltungsgerichte2  nicht aus, die Zahl der jährlich zugelas-

senen Sonntagsöffnungen gesetzlich zu beschränken, wie dies der vorliegende 

Gesetzentwurf jedoch beabsichtigt. Zentral bleibt also das Vorliegen eines 

hinreichenden Sachgrundes oder prägenden Anlasses, hinter den das Er-

werbsgeschehen deutlich zurücktritt und für das Publikum am betreffenden 

Tag klar als Ausnahme von der sonntäglichen Arbeitsruhe erkennbar ist. Kurz-

um: Eine Ladenöffnung an Sonntagen ohne hinreichenden Anlass ist und 

bleibt verfassungswidrig und kann vom Gesetzgeber nicht gestattet werden. 

Ziel des Gesetzentwurfes ist es erklärtermaßen, den bürokratischen Aufwand 

bei der Beantragung einer Sonntagsöffnung für die entsprechende Kommu-

nalverwaltung zu reduzieren. Dieses Versprechen würde die vorgeschlagene 

Gesetzesänderung nicht einlösen können. Im Saarland mag der zwingende 

Anlassbezug nicht im Gesetzestext enthalten sein, nachzuweisen ist er von 

den Kommunen aber auch dort. Andernfalls ist auch im Saarland eine Sonn-

tagsöffnung weder genehmigungsfähig noch gerichtsfest. Dass Ladenöffnun-

gen an Sonntagen aus besonderem Anlass auch ohne unverhältnismäßigen 

Verwaltungsaufwand rechtssicher vorbereitet werden können, beweisen die 

Kommunen in mehreren Thüringer Landkreisen, positiv hervorzuheben sind 

aus unserer Sicht beispielsweise der Landkreis Sonneberg und der Saale-Orla-

Kreis. Hier werden die wesentlichen Voraussetzungen schematisch geprüft 

und der besondere Anlass einer Sonntagsöffnung klar herausgearbeitet. Das 

fachlich zuständige Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie hat zudem schon vor einigen Jahren den antragstellenden 

Kommunen eine nützliche Handreichung zur Verfügung gestellt. Der Weg, 

Kommunen bei der Planung von verkaufsoffenen Sonntagen zu unterstützen, 

dürfte wesentlich erfolgversprechender sein als ihnen durch die vermeintliche 

Streichung des Anlassbezugs fälschlich zu suggerieren, nun würde alles einfa-

cher. 

1 Siehe insbesondere BVerfG, Urteil vom 1. Dezember 2009 (Az. 1 Bvli 2857/07), BVerwG, 

Urteile vom 22. Juni 2020 (Az. 8 CN 3/19 und 8 CN 1/19), OVG Weimar, Urteil vom 22. 

September 2016 (Az. 3 N 182716). 

2 Siehe z.B. zuletzt OVG NRW, Beschluss vom 1. Oktober 2020 (Az. B 1444/20.NE). Seite 2 von 3 



Gleichwohl ist hinter dem Antrag der CDU-Fraktion eine wichtige und richtige 

Absicht zu erkennen. Der Einzelhandel steht in fast allen Thüringer Städten 

unter erheblichen Druck. Die  Corona-Pandemie hat sich auch hier als Brand-

beschleuniger von schon lange bestehenden strukturellen Problemen erwie-

sen. Die Läden in den Innenstädten leeren sich, dafür füllen sich die Altpapier-

container mit den Kartons der großen Internetdienste umso schneller. Es ist 

daher durchaus ein wichtiges politisches Anliegen, den Einzelhandel in unse-

ren Innenstädten unterstützen zu wollen, zumal geschäftiges Treiben in den 

Einkaufsstraßen auch für die sozialräumliche Stabilität und die Aufenthalts-

qualität einer Stadt einen wichtiger Faktor darstellt. Aus unserer Sicht ist die 

wirtschaftliche Konsolidierung gerade der kleinen und mittelgroßen Innen-

städte sicherlich nicht durch verkaufsoffene Sonntage zu erreichen. Ungeach-

tet der oben gezeigten Tatsache, dass wirtschaftliche Interessen bei einer 

Sonntagsöffnung ohnehin keine Rolle spielen dürfen, ist der betriebswirt-

schaftliche Nutzen dieser Tage nicht nachgewiesen bzw. kann sogar jenseits 

der Kettengeschäfte als widerlegt betrachtet werden. Verkaufsoffene Sonnta-

ge kosten schlicht mehr als sie erwirtschaften. 

Weiterhin sieht der vorliegende Gesetzentwurf vor, § 12 Absatz 3 ThürLad-

ÖffG dahingehend abzuändern, dass Beschäftigte im Einzelhandel auf eigenen 

Wunsch an einem weiteren Samstag arbeiten gehen können. Dies lehnen wir 

ab. Die gewählten Formulierungen suggerieren eine unbedingte Freiwilligkeit, 

die in vielen Betrieben so nicht gegeben sein dürfte. Nicht auszuschließen ist, 

dass diese „Kann-Regelung" bei einigen Arbeitgebern schnell zur Regel wer-

den dürfte. Nicht jede Arbeitnehmerin bzw. jeder Arbeitnehmer kann sich 

entsprechender Erwartungen seiner Vorgesetzten entziehen, auch wenn es 

die persönlichen Lebensumstände, insbesondere die Bedürfnisse des Famili-

enlebens, eigentlich erfordern würden. Zudem sehen wir kritisch, wenn mit 

dieser Neuregelung die Sphäre der Arbeit einen noch größeren Anteil am 

Leben einer bzw. eines Beschäftigten (im Einzelhandel) einnehmen kann. Da-

bei ist diese Tätigkeit ohnehin schon herausfordernd und von hohen Belas-

tungen geprägt. Zudem wird auch die gemeinsame Freizeit mit der eigenen 

Familie und dem Freundeskreis dadurch weiter und übermäßig eingeschränkt. 

Aus unserer Sicht ist die bisherige Regelung im ThürLadÖffG beizubehalten. 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich freue mich, Ihnen diese 

Positionen der Katholischen Kirche auch im Rahmen der mündlichen Anhö-

rung am 27. Mai 2021 nochmals vortragen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen und 

besten Wünschen für Ihre Gesundheit 

Leiter des  Katholischen Büros 

Seite 3 von 3 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit .einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt ,' hat,, ist nach • dem Thüringer

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindesfinfomnationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ais Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name Organisationsform

•\ -^AM^ (tetoj^ -To^ ;i^-
^MA^Ofaqxa^

^L,U.

Geschäfts- oder Dienstadresse

^5^^^
e. fTJh-

Straße, Hausnummer(oder Postfach).

Postleitzahl, Ort ^

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiidokG)

Name Vorname

\

D Geschäfts- oder Dienstadresse a

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine ande\Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteiidokG)

^oüo^o^>Q/'^ t l^kte-^A^ üO~-WI-^, '0-^i.^-J

To^l'v^ ^ iLv^ U^
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,
B* .abgelehnt,

a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz ;die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammen!

:§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteiicfokG) , . , • ,

To^c_. broi^M ^-0^^- ^r-^i^(^<—^

^.^4 Q£L.«\ e; c- 0 0^^ ^ ^-U^ \ ^-1

A/urden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungs vorhabe n
sinzu reichen?
§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nern

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

^, per E-Mail

per Brief

^abe^ Sie sich als Anwaltskanzlei.im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
im Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
ä 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

] ja ' nein (weiter mit Frage 7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen
Beteiligtentransparenzdokumentation zu?
(§ S Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildoRG)

??< Ja

Mit meiner Unterschrift versichere ich die
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich
des Ge.setzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort, Datum

^v \ A. G ^A

a

Richtigkeit
unverzüglich

Beitrages in der

nein

und Vollständigkeit der Angaben,
und unaufgefordert bis zum Abschluss

Unterschrift

�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Arbeitskreis Thüringer 

Familienorganisationen e.V. 

Johannesstraße 127 

99084 Erfurt 
Telefon: 0361/66011685 

akf@familien-in-thueringen.de  

Arbeitskreis THÜRINGER FAMILIEN Organisationen e.V. 
Johannesstraße 127 / 99084 Erfurt 

• Thüringer Landtag 

Jürgen Fuchs Straße 1 

99096 Erfurt 

21.05.2021 

Mitglieder des AKF: Deutscher 
Familienverband, LV Thüringen (DFV)/ 

Evangelische Aktionsgemeinschaft für 
Familienfragen, Landesarbeitskreis 
Thüringen (eaf)/Famil.tenbund der 
Katholiken im Bistum Erfurt und im 

Freistaat Thüringen (FDK)/Verband 
Alleinerziehende Mutter und Väter, 

LV Thüringen (VAMV)/Landesverband der 
Pflege- und Adoptivfamilien (PfAd)/ 
Verband kinderreicher Familien Thüringen 

e.V. (KRFT)/NaturFreunde Thüringen e.V./ 
pro familia LV  Thuringen  /Deutscher 
Kinderschutzbund LV Thüringen e.V. (DKSB) 

Stellungnahme zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie haben den AKF um eine Stellungnahme zum Thüringer Ladenöffnungsgesetz gebeten. An der 

mündlichen Anhörung sind wir leider verhindert, möchten Ihnen unsere Meinung jedoch 

schriftlich zur Verfügung stellen. 

Als Grundlage der Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes werden drei Gesichtspunkte 

angeführt: 

1. Die Interessen des Einzelhandels und der wenigstens in Teilen auf Provisionsbasis 

beschäftigten Verkäufer*innen an umsatzstarken Tagen. 

2. Der Schutz der Sonn- und Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und seelischen Erholung nach 

Art. 140 GG. 

3. Die Interessen der Beschäftigten und ihrer Familien an Erholung und Freizeit. 

Zudem wird der bürokratische Aufwand und das faktische Arbeitsverbot an zwei Sonntagen im 

Monat bemängelt und auf die aktuellen Probleme des Einzelhandels verwiesen, die mit den 

Stichworten Strukturwandel, Digitalisierung und der Pandemie beschrieben werden. 

Wir können zum einen den Wunsch nach Flexibilisierung und besonders auch der im geänderten 

§ 12 zum Ausdruck gebrachten Beteiligung der Arbeitnehmer*innen verstehen. 

Als Interessenverband von Familien in Thüringen möchten wir unseren Blick besonders auf die 

betroffenen Familien und deren Kinder lenken, die aus unserer Sicht häufig unter geringem 

Einkommen leiden.  
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Der AKF setzt sich für Familien und deren Angehörige ein. Diese Familien benötigen gemeinsame 

Zeit, ausreichendes Einkommen und Infrastruktur. 
Versetzen wir uns also in die Lage gerade der Arbeitnehmer*innen im Einzelhandel der Ketten, 

sehen wir eher deren Rechte mit dehn Gesetzesvorschlag aufgeweicht. Wir können in diesem 

Bereich kaum Möglichkeiten der Arbeitnehmer*innen erkennen, selbstbestimmt über 

Wochenendarbeit zu entscheiden, wenn die Arbeitgeber Druck aufgrund anderer Zielsetzungen 

ausüben. Weiter sehen wir an den Kassen der Ketten insbesondere Frauen sitzen, die in der Regel 

auch Familie haben. Die sind es dann auch, deren gemeinsame Freizeit zur Disposition steht und 

darunter besonders die Kinder der Familien leiden. 

Aus unserer Sicht berücksichtigt das Gesetz daher mehr die Interessen des Einzelhandels, als die 
der Arbeitnehmer*innen und deren Familien. Und wenn es in diesem Zusammenhang um die 

Provisionen der Arbeitnehmer*innen geht, wäre doch an dieser Stelle eher die Frage durch 

andere Löhne und Tarife zu lösen. Dahinterstehend sehen wir das Problem der Kinder- und 
Familienarmut. Das aufgrund schlechter Bezahlung geringe Budget der Familien soll durch 

freiwillige Mehrarbeit aufgestockt werden. Die höhere Entlohnung wird damit durch weniger 

gemeinsame Zeit der Familie erreicht. Das kann aus unserer Sicht nicht die Lösung sein und dient 
auch nicht der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie in § 12 benannt. Auch werden 

damit die Interessen der Beschäftigten und ihrer Familien nach Erholung und Freizeit wie unter 
3. benannt, nicht erfüllt. 

Die pandemische Krise hat einen unverkennbar hohen Druck auf den Einzelhandel ausgeübt und 
zu Ladenschließungen geführt. Dieser Druck bestand jedoch auch bereits vor der Pandemie. Die 

Hauptträger der Last der Pandemie sind — und das besagen viele Studien — die Familien. In diesem 
Sinne kann es nicht darum gehen, Ladenöffnungen zu flexibilisieren, sondern Familien Freizeit 

für Ausgleich und Entlastung und Zeit miteinander zu ermöglichen. Die Strukturen wie Kita, 
Schule sowie andere öffentliche Angebote sind in der Pandemie weggebrochen, so dass Familien 

neben der Arbeit noch die Kinder erzogen und gebildet haben, sich um die Freizeitgestaltung, zu 

pflegende Angehörige u.v.m. kümmern mussten. Die Unterstützung nach oder wegen der 
Pandemie sollte also auch mehr auf Seiten der Familien liegen, als auf Seiten des Einzelhandels. 

Im Detail erschließt sich uns im Vorschlag zudem nicht, wie nach § 10 nun über Öffnungstage mit 

den Kommunen entschieden werden soll, denn die Absätze 3 und 4 sind gestrichen. Der 
Streichung des Absatzes 2, welche Tage freigegeben oder nicht freigegeben werden, können wir 

unterstützen. Warum dann jedoch im Vorschlag die Hauptgottesdienste als Grund der Nicht-

Öffnung dienen, ist in der Stringenz des Gesetztes nicht nachvollziehbar. Hier könnten wir 
einbringen, dass keine Öffnung an „Hauptfamilienzeiten" stattfindet. 

Kritisch betrachten möchten wir auch, dass im § 12 speziell auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf abgehoben wird. Wie bereits geschrieben, unterstützen wir das im Grundsatz 

vollumfänglich. Ist gibt aber keine weitere Erklärung dazu, was genau damit gemeint ist. Das wird 
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zu langen Diskussionen führen oder es bleibt ein Lippenbekenntnis. Das können wir nicht 

unterstützen. 

Zudem muss nach unserer Kenntnis nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts der Anlass 

für eine Ladenöffnung nicht das Interesse der Ladenbesitzer sein, sondern außerhalb der 

Ladenöffnung liegen, sprich Anlass wäre ein Tag, an dem mehrheitlich Menschen aufgrund der 

Besonderheit bspw. eines Feiertags in die Stadt oder Einkaufszonen gehen möchten. Dem 

entspricht der vorgelegte Entwurf aus unserer Sicht nicht. 

Im Auftrag des Vorstands des Arbeitskreises Thüringer Familienorganisationen verbleibe ich mit 

freundlichen Grüßen 

Geschäftsführer DKSB Thüringen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Formblattzur Datenerhebuhg
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumantatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristischo Person, .die sich mit einem schriftlichen Beitrag är1 einem
Gesetzgebungsverfahren - beteiligt hat,' ist nach . dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesefcs (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die. Informationen der folgen'den Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall a!s verpflichtende
Mindesfinformationen gemäß g 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der'Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten • des
Thüringer Landtags verö.ffentltcht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut feserfich 'ausfüllen und zusammen mit der Stöllungnahaie senden!

Zu wolchetn Gesetzentwurf ha^h Sie sich.schrlfttich geäußert (Titei des Gesetzentwurfs)?.

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenötfnungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1726- • • .

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischem Person geäußert, d. h.. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher P.ersonen oder Sachen [z. B. Verein, GmbH, AG, eingefragehe

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentttchen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts}? . .
(§ 5 Abs, 1,Nr, 1,2 ThÜrBateildokG; Hinweis; Wenn nein, dann weifer mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter m.tt Frage 3.)

Name

TtvÜLriW^e-c Lo.v^e>rtArt]<\
o . ^

Geschäfts" öder DEenstadresse ,

Straße, Hausnümmer (oder Postfach)

Postteitzahi, Ort

Orggnisationsform ' •

a. V.

ThcUoc^-'&^lc^- £U'. /^

55o34 feß^ ' ' .

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ S Abs. 1 Nr. 1,2 ThüfBatetldokG)

Name Vorname

a Geschäfts" oder Djehstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andera Adresäe benannt wird. Die Wohnadresse
wird tn keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3;

4,

3.

j.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? ;
(g 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetöKdokG) • • '

k/om^^v\o.\^ Sp^^v^ockud ^Ullo, /^T^r^o (•Äi4:\3^'Ate&4-
Tuuc v^

-laben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

[l ' befürwortet, . •

3 abgeEehnf, . ' •

^ ' ergänzüngs" bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?.

Sitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) .Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusatnmeni • • • .

§ 5 Abs. 1 Nr.4ThürBeteflciokG) • . . ' '

levitvW^ Ae& ^v<V(<n^& t{Vfct> i^uliv. Ge&tV'&^AiAT -7<^<^^

d^ TlJ\^\A^ ^ctt^oHuL^^^^^ A^L^ ^'^d.lACUAr

(^^.pGJlAs^K- , . . ' •

Vurdeh Sie vom Landtag gebeten; einen öchriftlichen Beitrag zum Gesgtzgebungsvorhabeh .
sinzureichen? ... ' ' .

15 Abs. 1 Nr. 5 TliürBetetSdokG) . ', , .

] Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} D • nein

Venn Sie äie.Frage 5 verneint haben: Aus welchem Artlass haben Sie steh geäu&prt?

i welcher Form haben Sie sich geäußert?

i per E"Mail

l per Brief

laben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen .

,m Gesetzgebung s verfahren beteiligt? •'
i6Abs,'!Nr.ethürBetel!dokG) , . .

1 ja . a neln.(W9itermEtFrage7] ;

tfenn Sie die Frage Q bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!. , .



7.

.Stimmen Sie einerVeröffehtlichung Ihres schriftlichen Beitrages In der'
Beteiligteritransparenz(,lokumentafion zu? . ,
(§ 5 Abs. 1 Safz 2 ThürBetefldokG)

D Ja ^ nein

Mit meiner Untersöhrift versicliere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen ,
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzügiich und unaufgefordert bis zum Abschluss 'des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. . • ,

Ort, Datum

€^{ l^.G^.202^ .1

Unt^chrift • .

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich eigeninitiativ beteiligt.

Sebastian Tröbs

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



LANDTAG POST
01 ,04,2031 10:47

^^Z.\Z.ö2.A

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentattonsgesetzes

Jede natürliche oderjurisllsohe Person, die sich mit einem sohriftiiohen Beitrag ön einem Geselzgebungs-
verfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteljigtöntraneparenzdokumentationssesetii (ThürBetei!-
dokQ) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben - soweit für ste zutreffend - zu machen.

Dia Informationen dar folgenden Felder 1 bis 6 werden In Jedem Fall als verpflichtende Mindestlnformatio-
non gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokQ In dar Beteliigteptransparenzdokunnentatton veröffentlicht, Ihr Inhalt-
Iteher Beitrag wird zusälztich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentllchti wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesef)ich ausfüllen und zusammen mit der StelSungnQhme senden/

Zü:^]cb8m,G6seteenNwrf:hab@nS

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsßesetees
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache 7/1726-

1^il:

i??^l

Haben SlesfchEiis Verfa-eter einer juristischen Person.g£iflü^srf,:d/h. ate^^
nteünflnatürii(^flFperppn8nod8rSachen(z;B;yerel^^^
schaft o^er Öffentliche Ansteß/Körperech^tl d
Reiohts)?^ :. \ '•'••'• :i,^ : '.'.'_: ,•;-;:- '••:•• ::^::., :;'.•-. ^•I.^IT"I;:^:^. "..v\ 1;..':^'?-:.,;1.:-:'^?^.;-

(§ 5;Abs; 1 Nr.-l, 2 ThUrBeteHdökß; HfnWBis: Wö!tfi:ne)n, t)ann weSsr mit FfagB 2, Wenn ]8, tiann witer mit Fräße 3,)

Name

Geschäfts- oder Djenstadresse

Straßßi Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organlsationsform

Mabj9nfS[^6fch;al6n^Ürt1ohe Person geäuß^d.;h-al8ftiyatp8T6ö^ ; /,:: ;; .^: ^'".'
^'6:A6MM1^2TtiütBetelldöKG)\l::.^^:',:;.:;-''l::'^-^^.:r:''.Y^ :;-":'",:":::.1'" .....:. /: ..: . .-;.'• ^1

Name

"^^
Vorname

^<=U^

ST Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur WohnaEiresse sind nur erforderlichi vwnn Keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird !n keinem Fall vBröfTanttichl.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

IIC£A
^^X^w^sS C^T..SO

C^OC^ ÖT^T



Wes Ist der Schworpuffiktlhrerlnhalölchenoäer beruflichen ^^T^^
(§^s;1.fe3Thaffi8l8ShipltO) ; ••.•.. :-. ;;;;:; .: . : .

V^^A^U^^.,^^ cfi&< ^JLUO<L^W^<^üfcL<Vj^ UAAüt
L^L^-MM^ ^ui ^^ £d^a-

Haben'Qje Iri Ihrairt scbriftllöhen Beitrag dis entwarfenen Rbgelunger» insgesqnftt eher

ü befürwortet,
^ abgelehnt.
a ergänzungs- bzw. änderLingsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesenllfchBn Inhalte (Kernauasage) Ihres schrinilchen Beitrages zum
Gßsetzgebungsverfahren zusammen)

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThüfßoteildoKG)

l- (-^su;^^t3.^5<^^
-dC<tf ^^~C^ ^ A\^\\^^is- <^dl ^^tö^^ V^A^

!-~^au^At f^^t^^e^W^ OUA ^fodL<wtAA(&L ^A %u)u Ul-
S&^WAA nAu.^C^£&U ^«C^A

--^\ ^fo^^^^%.^^^^^< ^^ ^^ ^' ^wu\
WA^icWuA C^A ^rtAA^Ct^ U^t Ä^^\ÜU^^^UteAr^

:WürdenSl8;vom^andta8ä6betenveiri^n8chrifüich9neeitr^ zum Qe
1:6;';

Wurden Sl8;vom^andta9^6betenve^^n8chrifüich9neeitr^ zum Qe^
zyretclten?^,^ ',::,:. /..-; :-:;.'. ..;•:; . •11;'"^::: •'.•.;:':;:•"": -': ~\:-.,;' ::^r^;^;." ;.;;:;^/:1..:''^.:::'..; •:

(§5Ab?;1Nr.5.Thür8atei|(lq>tG) ; ::: •:.:;: ,•':'.:•'.,.;-'. • ; .' ;•;,'.-."• ;• '/^"—;: '•.;.;^:-'. \\:'-'<:'.;..:

D ja (Hinwsis: weiter mtt FragB 8) ^[ nein

Wenn Ste die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Ma!f

a per Brief

18;:
Haben Sta steh :al$ AnwpItsKanzlelim ftuftrogeines Aüftra99eb^ w^
ani^B89tzg@büni3N8irfahri9ri beteiligt? ^^: ^ \^^^ ^ V;:': ^::' )" :: :
(§SrAüs.'1,Nr..6.TtitHÜ9lfii(dol<W:.':-."-1 .:".' ':.'.--'•• :..,"^.;-.^/.^;;-.-•':'.:.:.--,^ :;'.-^:'.;- ;::.':^ ,•....,:

nein (wsitermiE Frege 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen SIB Ihren Auftraggebert



"?S
StimmBn Sie ^inerVeroffentltcbunß Ihres schriftllcheri^Beitrages;^
dokümentatlon zu? : '.:- /''.-"-:„ .v:".:' •''-•;• -:-''-... •: '-•:''.• '.'•"-•:.-^.,. •'•""-.. .".•"^"•.. \. •"'.-'.!

(§\5/y)SLl:Salz2-nrärBete!(dpl(Or:;^ . : „ ",/ : : ; ;;; ::" :f:;

K ia U nein

Mit msiner UntBrschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in
den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschfuss des Gesetzgebungs-
Verfahrens mitteilen,

Ort; Datum Untflrschrlft

&<S^ '?0^2e^



^r

^
^ v

^t £?f- ^-

^7 5-!^ ^
i'
^
r

Ê
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Von: Sebastia s@ingk3.ikea.com> , ' . •

•aesendet'Mittwoch, 17. März 202113:23 '.. .-

An: Landtag Pöststelie <poststelle@thueringer-landtag.de> '..'..'

. Betreff: Bitte die Emai! an die Abgeordneten desThüringer'Landtages weiterleiten
Priorität: Hoch' . • ' . . •

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordenete-des Thüringer Landtages,
f

in dieser Mail möchte ich ihnen eine kurze Meinung zu Ihrer endgültigen Abstimmung am,27.05.2021, zur
Abschaffung des Gesetzes für den zweiten freien SaL'mtags im Thüringer Einzelhandel, schreiben.

Ihre Überlegung, den zweiten freien Samstag in Thüringen per Gesetz wieder abzuschaffen, finden viele Kolleginnen'
und Ko! legen in unserem Unternehmen nicht gut, insbesondere für die Kojleginnen und Kollegen, mit
Famiiien/Kindem, sowie die derSchwerbehinderten und Gleichgestellten. Auch die Corona-Krise kann kein Vowand
sein, d.en zweiten freien Samstag zu streichen, denn gerade diese Menschen im Einzelhandel sind an Ihre Grenzen
gegangen, um' die.Versorgu'ng usw.. sicherzusteilen, um die Betreuung der Kinder zu ermöglichen mit Homeoffice,
Urlaub etc.. . •

Die ^wei freien Samstage für, den Einzelhandel in Thüringen sind ein.Giücksfal! für aile, da sie sich.mehr um ihre .
FamiIie/Kinder kümmern, bzw, sich erholen können am Wochenende.-Wenn der zweite freie Samtag gestrichen
werden sollte, haben diese ein Wochenende oder sogar mehrere Wochenenden wenig.er. Der zweite freie Samstag
/ . • . ' " •

muss für die meisten Menschen auch ein freier Tag bleiben. Es geht nicht immer nur um Profit im Einzelhande!,
sondern um die. Gesundheit aller Menschen. Gesunde Menschen kosten weniger als kranke Menschen.

ich bitte Sie, diese Punkte/Argumentation ans Herz zu nehmen und-ihre Entscheidung zur finalen Abstimmung am
27.05.2021 zu überdenken und freue mich auf eine Rückantwort von Ihnen.. • .

Sebastian Tröbs ' • •
Vertrauensperson derSchwerbehinderten und.Gäeichgesteilten. . . .
EVIitarbejter Kundenservlce . . ' • . .

IKEA Deutschland GmbH & Co. KG '
Niederlassung Erfurt , .• ".'•''.

Eisenacher Str-, 50
99094 Erfurt - . . . • . • . •• ... , .

_flka.ikea.com ' • ...

m . . . . . ' . • ' • '

•.•''', , " . • . ' • . -^

sgericht München .• • •. . ' . .. '.

erkaufs- GmbH • , • . '

ericht München . - - . ;
 .

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



5. Weitere Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



6. Diskussionsforum



 
* Bei dem mit * gekennzeichneten Beitrag wurde von dem Autor seine Wohnadresse angegeben. Wohnadressen natürlicher Personen werden gemäß § 5 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 ThürBeteildokG nicht in der Beteiligtentransparenzdokumentation veröffentlicht. 

 

Diskussionsforum     

des Thüringer Landtags              Anlage Auswertung BTD 

 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

- Drucksache 7/1726 - 

 

Frage: „Welche Auffassung vertreten Sie zur geplanten Änderung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes in Drucksache 7/1726?“ 

 

Datum des Beitrages Angaben zum Autor Titel 
Beitrag/Zusammenfassung der wesentlichen 

Inhalte  

17.02.2021 Michael Hausemann* 

 

 

Rentner 

Wozu die Regulierung Das Gesetz sollte abgeschafft werden. 
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